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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 1. Karlsruhe , den 13. Mlai 18438 .

Vorbemerkung .

eine Königliche Hoheit der Großherzog ge —

ſtatteten huldvollſt der Generalſynode , Mittheilungen aus ihren

Verhandlungen machen zu dürfen .

Es ſollen dabei , nach höchſter , der Generalſynode bekannt

gegebener Abſicht , nicht ſowohl die Perſonen hervortreten , als

Darſtellung der Hauptmomente der

Verhandlungen gegeben werde t Angabe der Hauptgründe

für die ausgeſprochenen Anſichten und Anträge . Angemeſſen

ſchien es, die Redaction dieſer Mittheilungen nicht einem Ein —

zelnen zu überlaſſen , ſondern einer eigenen Commiſſion , unter

Mitwirkung des Secretariats , zu übertragen , und das hohe

Präſidium ward von der Synode gebeten , dieſe Redactions —

commiſſion ſelbſt zu wählen . Der Vorſitzende der Generalſynode ,

Herr Miniſterialpräſident und Staatsrath Freiherr von Rüdt ,

ernannte hierzu : Oberkirchenrath Dr . Sonntag , Profeſſor und

Director des Predigerſeminars in Heidelberg Dr . Rothe und

Pfarrer Rieger von Willſtätt

Die Ernannten wollen es nun verſuchen , in den nachfol —

genden Mittheilungen ſich ihres ehrenvollen Auftrags zu entle —

digen . Treue in der Darſtellung der Hauptmomente der

Verhandlungen , die ihnen zur Aufgabe gemacht iſt , und die

ſie ſich ſelbſt zum unverrückbaren Ziel ſetzen , glauben ſie am

1
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beſten erreichen zu können , wenn ſie ihren Mittheilungen die

jeweils von der Synode anerkannten Protokolle zum Grunde

legen , und das Weſentliche der Vorlagen , der Anträge und

Commiſſionsberichte gehörigen Ortes einfügen

Eröffnung der Generalſynode .

Erſte Plenar - Sitzung vom 20. April 1843

Die feierliche Eröffnung der Synode fand ſtatt nach dem

hier folgenden , zuvor an die Mitglieder gegebenen Programm

§. 1

Am 20. April , Morgens 9 Uhr, verſammeln ſich ſämmt

liche geiſtliche und weltliche Mitglieder der General - Synode in

dem Sitzungsſaale der erſten landſtändiſchen Kammer

8 4

Um 9½ Uhr begeben ſich die Mitglieder in einem feier

lichen Zug , wobei die Geiſtlichen im Ornat erſcheinen , in die

hieſige Stadtkirche .

§. 3

Am Portal der Kirche wird der Zug von der Stadtgeiſtlich
keit und dem Kirchengemeinderath empfangen und in die Kirche

eingeführt , woſelbſt er die dazu beſtimmten Plätze einnimmt

§. 4

Der Gottesdienſt in der Stadtkirche beginnt mit einem

Chorgeſang , worauf das Altargebet und nach Abſingung des

Hauptliedes die Predigt , gehalten vom Prälaten Hüffell , folgt

Nach beendigtem Gottesdienſt begibt ſich der Zug in gleicher
8

Ordnung in den Sitzungsſaal der erſten Kammer zurück , wo

die Mitglieder ihre Sitze einnehmen

§. 6.

Eine Deputation von fünf Mitgliedern empfängt den erſten

landesherrlichen Commiſſär und Präſidenten der Synode in

8 5— — ‚lrEUEEEE ( . rrrr
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Begleitung des zweiten Commiſſärs und Vicepräſidenten im

Vorzimmer , und führt dieſelben in den Sitzungsſaal ein .

Der erſte landesherrliche Commiſſär und Präſident erklärt

in einer Anrede die Synode für eröffnet , worauf er derſelben

die weiter erforderlichen Mittheilungen macht

zu §. 4 des Programms erlauben wir uns zu bemerken :

Herr Prälat Dr. Hüffell predigte über Epheſ . 2 , 19 — 22 .

Er führte den Satz aus

Wie ſehr es erkannt und beherzigt zu werden verdiene ,

daß unſere Kirche erbaut iſt auf den Grund der Apoſtel

„ und Propheten , da Jeſus Chriſtus der Eckſtein iſt . “ )

Zu §. 7 gedachten Programms fügen wir hier die Anrede

bei, mit welcher der Herr Präſident die Synode eröffnete , und

wir ſind im Voraus des Dankes gewiß , zu dem ſich unſere

Leſer für dieſe Mittheilung verpflichtet fühlen werden

Hochwürdige , hochgeehrteſte Herren !

Die Generalſynode von 1834 hat mit einem ächt chriſt —

lichen Sinne , mit Eifer und Umſicht , die wichtigen ihr zuge —

kommenen Arbeiten , und darunter auch jene , welche ihr durch

die Unionsurkunde als Ergänzungsarbeiten derſelben vorbehal —

ten waren , berathen und zum Ziele geführt .

Wohlverdient war die , in dem Synodalreceß vom 26 . Mai

1835 ausgedrückte höchſte Anerkennung . Eine Anerkennung ,
in welche gewiß alle Mitglieder unſerer Kirche freudig ein —

ſtimmten , die den hohen Werth , die Nothwendigkeit des Frie

dens und der Eintracht , einer der äußern und innern Ver —

einigung entſprechenden , ſie ſichernden Anleitung in Lehre und

Cultus fühlen , welche endlich erkennen , wie ſegensreich eine

eſe Predigt iſt bei C. Macklot in Karlsruhe , zum Beſten des
evangeliſch Kirchenbaues in der Stadt Baden , im Druck erſchienen ( Preis
12 kr. ), und wird ihres bemerkenswerthen Inhaltes und des angegebenen
Zweckes wegen raſch in weiteren Kreiſen verbreitet werden .
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ſorgſame Berathung wichtiger Intereſſen der Kirche jetzt und

künftig wirken kann .

Aber auch die oberſte Kirchenbehörde hat mit gleichem Eifer

und Umſicht die Vorbereitungsarbeiten für jene Generalſynode

behandelt , an ihren Berathungen thätig Theil genommen , und

ſich nicht minder die Vollziehung des von dem Landesherrn

ind oberſten Kirchenhaupt ertheilten Synodalreceſſes in allen

Theilen angelegen ſeyn laſſen

Der neue evangeliſch - proteſtantiſche Landeskatechismus iſt

in allen Schulen , für die Angehörigen unſerer Kirche , als Re

ligions - und Lehrbuch eingeführt , ebenſo in Anwendung für

den Confirmationsunterricht und die Sonntagskatechiſation

Weder von Geiſtlichen noch von Religionsgemeinden iſt bei

dieſer Einführung ein weſentlicher Anſtand vorgekommen

Auch die Einführung der umgearbeiteten 1 hen Ge

ſchichte Hebels , wie des neuen Geſangbuchs nebſt dem dazu

gehörigen Choralbuch iſt vollzog

Die hier und da vorgekommenen Abweichungen von dem ,

durch die Unionsurkunde angenommenen Ritus bei dem Em

pfange des heiligen Abendmahls haben zum Theil einer beſſern

Ueberzeugung nachgegeben , und finden nur noch in wenigen

Gemeinden Anhänger

Der Werth der neuen Agende wird anerkannt .

Die in den Protokollen der Diöceſanſynoden von 1838

41 vorgekommenen Bemerkungen , Vorſchläge und Wünſche in

Bezug auf Katechismus , Geſangbuch , Agende und Pericopen ,

ſind in den von der oberſten Kirchenbehörde erlaſſenen Ge —

neralien vom 13 . September 1839 und 25. Auguſt 1842 zu

ſammengetragen , auch beleuchtet , und werden noch beſonders zu

Ihrer Kenntniß kommen

Für die gründliche und umfaſſende Heranbildung der Geiſt —

lichen iſt durch das vor einigen Jahren in das Leben getretene

Predigerſeminarium , in zweckmäßiger Verbindung mit der Uni —

verſität zu Heidelberg , die früher gewünſchte ergänzende Vor

ſorge eingetreten . Es iſt zu hoffen , daß die Mittel fuͤr Ankauf

eines angemeſſenen Gebäudes bald verfügbar werden , um die —

ſem Inſtitut ſeine vollſtändige Einrichtung zu geben .

—
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5 — 5 Ro MII bine ! 16 60Auch der Zuſtand unſerer Kirche im Allgemeinen iſt be

ruhigend . Mit Eifer wirken die Diener der Kirche dahin , die

wichtigen Zwecke ihres Berufs ſegensreich zu erfüllen . Der

Sinn , Eifer für Religion , Gottesverehrung und

nd im Zunehmen , was umſo erfreulicher iſt , da

es in unſerer Zeit nicht an mannichfaltigem Anlaß und Lockun

gen zu Unglaube und Sünde fehlt

Hier und da ſind aber auch jetzt noch Verirrungen wahr

zunel ind d Richtung Mancher nähert ſich Ab —

ve welck den werden ſollten , weil ſie zu nachtheili

gen Extremen führen können , beſonders wo der Ungebildete

mit h ezogen wird

In dem S. 23 des Synodalreceſſes von 1835 war ausge

ſprochen , daß eine Einberufung der Generalſynode je im 7ten

Jahre ſtattfinden ſolle , wenn nicht in demſelben Jahre eine

Ständeverſammlung eintrete , oder alsdann ein Jahr früher

oder ſpäter

Bekanntlich a wurden im Jahr 1840 und 1841 Land —

täge nöthig , und als die Verſammlung der Generalſynode für

das Jahr 1842 ſchon höchſten Orts beſtimmt war , mußte

deren weitere Verlegung eintreten , da unvorhergeſehene , bekannte

niſſe eine neue Ständeverſammlung herbeiführten .

Es haben ſonach Seine Königliche Hoheit der Großherzog

die Verſammlung der Generalſynode im Jahre 1843 und deren

Eröffnung auf den 20. April gnädigſt beſchloſſen .

Durch höchſtes Reſcript vom 20 . Januar d. J. , wovon eine

beglaubte Abſchrift zu den, Acten der Generalſynode gegeben
werden wird , iſt mir und dem Herrn Director des evangeliſchen

Oberkirchenraths , Geheimen Rath von Berg , der ehrenvolle

Auftrag vorden , die A d5 ehrwürdigen Verſamm —⸗

lung zu leiten ; ferner ſind ernannt , als Mitglieder derſelben
—

von Seite des evangeliſchen Oberkirchenraths , mit denen im

§. 12 der Kirchenverfaſſung näher bezeichneten Eigenſchaften
und Befugniſſen , geiſtlicher Seits Herr Prälat und Oberkir —

chenrath Dr. Hüffell , Herr Oberkirchenrath Sonntag ; weltlicher

Seits Herr Miniſterialrath Fuchs und Herr Oberkirchenrath

Muth , endlich aus der Mitte der evangeliſchen theologiſchen

——————

ůů
————

—

0
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Facultät der Univerſität Heidelberg der Director des evange

liſchen Predigerſeminars und Profeſſer ord . Herr Dr. Rothe

Indem ich in der mir von Seiner
Fausüchen

Hoheit dem

Großherzog gnädigſt verliehenen Eigenſchaft eines landesherr

lichen Commiſſärs gegenwärtige Verſamm lung als evangeliſch —

proteſtantiſche Generalſynode für eröffnet erkläre , ſoll ich

davon in Kenntniß ſetzen , wie Höchſt Sie den lebhafteſten

und die wohlbegründete Erwartung hegen , daß dieſe Gener

ſynode , mit der frühern in Treue der Geſinnungen und

heit der Abſichten wetteifernd , mit Eifer und Umſich

wichtigen Beruf zu erfüllen ſich beſtreben werde , damit

gebniſſe ihrer Berathungen zum wahren Beſten der Kirche

welcher Sie ſelbſt angehören , gereichen

Gerne werden Seine Königliche Hoheit Ihre , in dieſem

Sinne gefaßten Beſchlüſſe und Anträge vernehmen und hier

über Ihre höchſte Entſchließung ertheilen

Zunächſt wird die Generalſynode ſich mit der ihr durch

den §. 24 der höchſten Orts

n enten
revidirten Wahlord

nung nun zuſtehenden Prüfung der Vollmachten zu beſchäftigen

haben , zu we lchem Ende die ſämmtlichen Wahlprotokolle ſogleich

übergeben werden ſollen

Da jedoch die Geſchäftsordnung über die Form der Wahl

prüfungen ſich nicht ausſpricht , ſo wurde hierüber eine einſt

weilige Vorkehr nöthig , welche mit höchſter Ermächtigung

durch proviſoriſche Zuſätze zur Geſchäftsordnung ertheilt wird .

Sie werden nach definitiver Conſtituirung der General

ſynode ſolche in Berathur ehmen , und über deren künftige

Einverleibung in die Geſchäftsordnung auch etwaige Modifika

tionen beſchließen und Anträge ſtellen

In der gerechten Vorausſetzung , daß die Prüfung der Wah4
len nicht ſehr zeitraubend ſeye , und daß Si

Hochgeehrteſte Herren wünſchen werden E423 * . 2‚ vartenden

Mittheilungen der Oberkirchenbehörde kennen zu lernen , um ſich

deren Prüfung und Berathung in Bälde ganz widmen zu

können , gehe ich jetzt ſchon zu ſolchen über , laſſe jedoch eine

allgemeine Betrachtung vorausgehen .

Durch Beilage B. §. 10 der Unionsurkunde , die Kirchen

——— — — ff— EE·˖‚˖ * ͤTꝰ



verfaſſung betreffend , iſt der Umfang der Competenz und des

Auftrags der Generalſynode beſtimmt . Der Synodalreceß von

1835 gibt hierzu , auf Antrag der jüngſten Verſammlung , unter

§. 26 , noch die Erläuterung , daß auch auf die äußere Achtung

der Kirche und ihrer Diener deren Aufmerkſamkeit zu richten

ſeye, um bezügliche Wünſche der Staatsregierung vortragen zu

können

Dieſe Competenz und Auftrag dder 9 . welche

weſentlich die 3 den Cultus und die isciplin umfaſſen ,

können nur mit förmlicher Zuſtimmung derſelben und ausdrück⸗

licher Genehmigung des Staatsoberhaupts und oberſten Biſchofs

einer Abänderung unterliegen , ſeye es in Erweiterung oder

Beſchränkung derſelben . Einzelne Vorkommniſſe , einſeitige Aus —

legung derſelben und daraus geſchloſſene Folgen , oder behauptete

abweichende Uebungen und dergleichen , müſſen daher in dieſer

Beziehung ſtets wirkungslos angeſehen werden , ſo lange dieſe

nothwendigen Erforderniſſe mangeln

Wenn alf ier grün dlichern Sachkenntniß und

Erörterung , oder auch , um die Anſicht der Generalſynode über

Uer den andern wichtigen Gegenſtand kennen zu lernen ,

von der oberſten Kirchenbehörde Mittheilungen erfolgen , die

entweder gar nicht oder nur zum Theil zur unionsgemäßen

Competenz und Auftrag der Generalſynode ſich eignen , ſo muß

für jetzt und alle Zukunft die Regel feſt ſtehen , daß daraus

eine Erweiterung derſelben nicht gefolgert werden könne und

dürfe .

Dieſe Regel gilt auch in Bezug auf die Protokolle der

Diöceſanſynoden , in ſo weit dort Gegenſtände in Berathung

genommen wären , welche ſich nicht für ſolche eignen

Es werden Ihnen ſofort rgeben werden

hinſichtlich des Eultus :

1) Vortrag nebſt Entwurf einer Verordnung der oberſten

Kirchenbehörde , die Confirmationszeit und Sonntags - Katechi —
ſation betreffend

2 ) Vortrag nebſt gleichem Verordnungsentwurf über regel

mäßige Abhaltung des Wochengottesdienſtes und der Betſtun —

den

——



3 ) Vortrag über Verlegung des großen Buß - und Bet

tages .

4 ) Vortrag über Verlegung des Kanzelgebetes an den Altar .

Hinſichtlich des confeſſionellen Kirchen - und Stiftungsvermögens :

5 ) Vortrag wegen Anſchaffung der Chorröcke aus dem

Almoſenfonds .

6 ) Vortrag nebſt Statut , Entwurf der oberſten Kirchen

behörde , die Erhebung und Verwendung der Schüſſelcollekten

in ſämmtlichen Kirchen des Unterlandes .

7 ) Vortrag und hierauf aufgeſtellte Hauptbeſtimmungen we —

gen Bildung eines allgemeinen evangeliſchen Kirchenfonds .

8 ) Vortrag nebſt Anlagen wegen Berichtigung des Ver

zeichniſſes der nach der pfälzer Kirchentheilung an dem unter

länder Kirchenvermögen berechtigten , reſpektive ausgefallenen

Gemeinden .

Hierbei iſt zu bemerken , daß einer vorgängigen Erörterung

nach , eine Vernehmung der Gemeinden , welche bisher in der

Liſte der Berechtigten ſtanden und nun ausfallen würden , und

etwa erforderlich werdendes Erkenntniß nachfolgen dür 15 bevor

eine Aenderung in der Beilage der Unionsurkunde nachgetragen

werden kann .

Sie werden über dieſe Vorlagen im geſchäftsordnungsmäß

gen Weg gemeinſchaftliche Beſchlüſſe faſſen , beziehungswe

gutächtliche Vorſchläge und Wünſche berathen

Bei dieſen Vorlagen der oberſten Kirchenbehörde kann übri

gens auf eine definitive höchſte Genehmigung aller darin nieder

i

iſe

8
gelegten Beſtim gen und Anträge noch nicht geſchloſſen

werden ; vielmehr iſt die höchſte Entſchließung nach Vernehmung

der Beſchlüſſe und Anträge der Generalſynode auch geeigneten

Falles weiterer Vorbereitung im ſtaatsverfaſſungsmäßigen Weg

zu erwarten

9 ) Vortrag nebſt — und Entwurf einer Verord —

nung der oberſten Kirchenbehörde , die künftige Claſſification der

Pfarreien betreffend .

10)
5

Uetber die Verwaltung der größern kirchlichen Diſtrikts

fonds werden der Generalſynode ausführlicheRechenſchaftsberichte

nebſt Rechnungen mitgetheilt werden

EEEEEEEEEPPP······
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Im Allgemeinen wird hier nur erwähnt , daß der unter

länder , vormals reformirte Kirchenfond vom 1. Juni 1833 bis

dahin 1842 um 184,279 fl. 14 kr

rheinbiſchoffsheimer Kirchenſchaffneifond

in derſelben Zeit um 63,358 fl. 46 kr.

der Lahrer Stiftſchaffneifond in derſelben

20,028 fl. 17 krzeit um

enomme hal

Es iſt d ß um ſo erfreulicher , als in dem vor⸗

iegenden Zeitraum dieſe Fonds durch die nachträgliche Aus —

gleichung der Kriegskoſten ſehr in Anſpruch genommen und

deren Laſten in Folge des Geſetzes über die Beſtreitung der

Gemeindsbedürfniſſe und über die Rechtsverhältniſſe der Volks

hullehrer vermehrt worden ſind , während bei einer der Haupt⸗

Einnahmen — der Zehntrente — durch Ablöſung ein Ausfall

hie und da eingetreten iſt .

Dabei haben dieſe Fonds ihre ſtiftungsgemäßen Zwecke in

angemef
füllt , die Unterſtützungen für die Geiſtlichen ,

ſo wie für die berechtigten Kirchengemeinden wurden von Jahr

zu Jahr vermehrt

Seit 1840 ſteht auch das Chorſtift Wertheim unter der un —

mittelbaren Aufſicht der oberſten evangeliſchen Kirchenbehörde .

Auch über den Stand dieſes kirchlichen Diſtriktsfonds wird

der Generalſynode e rlicher Vortrag mitgetheilt werden

El wird di R ber die kleinern , von der

oberſten evangeliſchen nbehörde verwaltet werdenden Fonds ,

nähere Nachweiſung erhalten und baratte entnehmen , 6 ß bei

denſelben das Vermögen zugenommen habe , und daßfuͤr die

Einbringung des Vermögensertrags , ſo wie für die Erfüllung

der Stiftungszwecke alles M ſche iſt .

Die Benefizien aus dem neubadiſchen Pfarrwittwenfiskus

ſind durch einen Zuſchuß aus Staats - und Kirchenmitteln erhöht

und nun gleich jenen , aus dem altbadiſchen Pfarrwittwenfiskus ,

auf 160 fl . pro Jahr geſtellt worden . ( Im Jahr 1834 ſind

im altbadiſchen Pfarrwittwenfisnkus . . Ofl .

iſchen 7 „ 110 fl

fizium bezahlt worden . )

im neubad

Wittwenbene
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Für die Superreviſion der unter der Verwaltung der Kreis —

regierungen ſtehenden kirchlichen Fonds iſt nunmehr durch die

Errichtung der aus Staatsmitteln dotirten Reviſorsſtelle gleichfalls

geſorgt worden , und es iſt von dieſer Einrichtung , ſowie von

der beim Miniſterium des Innern in Berathung liegenden neuen

Competenz und Verwaltungsordnung auch für dieſe Fonds nur

Erſprießliches zu erwarten

Ueber die , in dem ſeit der jüngſten Generalſynode abge

laufenen Zeitraum abgehaltenen Diöceſanſynoden ſind die Pro

tokolle geſammelt , die Beſcheide der oberſten Kirchenbehörde ,

wie bereits vorn erwähnt , ertheilt und zu Ihrer Einſicht und

Berathung bereit gehalten

Endlich wird Ihnen ein in dem Oberkirchenrath erſtatteter

Vortrag wegen Aufhebung der Pfarrminiſterien zu Mannheim

und Heidelberg in der Abſicht , um hiervon Kenntniß zu nehmen ,

mitgetheilt werden , da die Staatsregierung in dieſer Sache

ſeiner Zeit Verfügung zu treffen beabſichtigt

Hochwürdige , Hochgeehrteſte Herren !

Die Gnade des ewigen Gottes ſegne unſern Eingang , daß

unſer Werk unter ſeinem Schutz in Eintracht begonnen , ſie

ſegne unſern Ausgang , damit daſſelbe zu einem unſerer Kirche

gedeihlichen Ende geführt werde

ieſer Anrede folgten noch einige wohlwollende Worte des

Präſidenten , in welchen er die Verſammelten aufforderte , Ver

trauen zu ihm zu faſſen . Prälat Dr. Hüffell ſprach ſeinen

Dank aus für die wohlwollende Art , mit welcher der Herr

Präſident die Verſammlung begrüßt hatte , und alle Mitglieder

erhoben ſich zum Zeichen ihrer Zuſtimmung von ihren Sitzen .

E
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Es mögen ſich hier vollſtändig die Namen Derer anrei —

hen, welche die Synode von 1843 conſtituiren :

Präſident :

Der Herr Präſident des Großherzoglichen Miniſteriums des

Innern , Staatsrath Freiherr von Rüdt

Vicepräſident :

Der Herr Director des evangeliſchen Oberkirchenraths , Ge —

heimerrath von Ber

4 . Geiſtliche Mitglieder :

1) Herr Prälat Dr. Hüffell

2) Herr Oberkirchenrath Dr. Sonntag

3) Herr Director und Profeſſor Dr. Rothe von Heidelberg

Diözeſe : Schopfheim und Lörrach

1) Pfarrer Rieger von Willſtätt .

( Erſatzmann : Pfarrer Ziegler von Steinen . )

II. Wahlbezirk

Müllheim und Freiburg

5 ) Profeſſor und Diaconus Roth von Müllheim .

( Erſatzmann : Pfarrer Schäfer von Hertingen . )

III. Wahlbezüirk .

Diözeſe : Emmendingen und Hornberg .

6 ) Pfarrer Zittel von Bahlingen

( Erſatzmann : Dekan Kaufmann , Ffarrer zu Gutach . )

IV. Wahlbezirk .

Diözeſe : Mahlbe und Lahr

7) Stadtpfarrer Braun von Lal

Erſatzmann : Pfarrer Häuſſer von Legelshurſt . )

dork und Rheinbiſchofsheim .

8) Miniſterialrath Dr. Bähr von Karlsruhe

( Erſatzmann : Pfarrer Rieger von Willſtätt . Da dieſer

als Abgeordneter für den erſten Wahlbezirk eingetreten iſt ,

ſo wurde die Wahl eines anderen Erſatzmannes ange⸗

ordnet . )

Diözeſe : 5

—
f
3——
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VI . Wahlbezirk .

Diözeſe : Stadt und Land Karlsruhe

9 ) Dekanatsverwalter Cnefelius , Pfarrer zu Deutſch - Neu

reuth .

( Erſatzmann : Pfarrer Grohe von Rüppurr . )

VII . Wahlbezirk

Diözeſe : Durlach und Pforzhein

10 ) Dekan Frommel von Pforzheim .

( Erſatzmann ; Hofdiaconus Hausrath von Karlsruhe . )

VIII . Wahlbezirk .
Diözeſe : Bretten und Eppingen

11) Pfarrer Hamel von Menzingen .

( Erſatzmann : Dekan Mühlhäufſer von Bretten . )

IX . Wahlbezirk .
Stadtminiſterium Mannheim und

2

12 ) Dekan Dr. Dreuttel von Heidelbe

( Erſatzmann : Pfarrer Bürk von Handſchuchsheim . )
X. Wahlbezirk .

Stadtminiſterium Heidelberg und Diözeſe Weinheim

13 ) Profeſſor und Stadtpfarrer Dittenberger von Hei

delberg .

( Erſatzmann : Pfarrer Eulert von Rohrbach . )

XI . Wahlbezirk

Diözeſe : Ober - Heidelberg und Neckargemünd

Dekan und Stadtpfarrer Arnold von Neckargemünd , ge
wählt als Erſatzmann

14 )

( Erſatzmann : Kirchenrath Dr. Wolf von Heidelberg , ge —
wählt als Abgeordneter

XII . Wahlbezirk

Diözeſe : Sinsheim und Neckarbiſchofsheim
Dekan von Langsdorff von Neckarbiſchofsheim

( Erſatzmann : Dekan von Langsdorff von Sinsheim ,

Pfarrer zu Hoffenheim . )
XIII . Wahlbezüirk .

Diözeſe : Mosbach nnd Adelsheim .

16 ) Kirchenrath Wilkens von Mosbach

( Erſatzmann : Pfarrer Dr. K ühlenthal von Hilsbach . )

Q
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XIV . Wahlbezirk

Diözeſe : Borberg und Wertheim .

17 ) Pfarrer und Schulviſitator Licentiat Eberlin von Wies

4loch

( Erſatzmann : Pfarrer Lehlbach von Heiligkreuzſteinach . )

B . Weltliche Mitglieder .

18) Herr Miniſterialrath Fuchs von Karlsruhe

19) Herr Oberkirch h Muth von daL 11 ( ul 91 10

J. Wahlbezirk

Schopfheim , Lörrach , Müllheim und Freiburg .

20 ) Obergerichtsadvokat Sander von Raſtatt , gewählt als

Erſatzma

( Erſatzmann : Fabrikant Gottſchalk von Schopfheim , ge —

wählt als Abgeordneter . )

II . Wahlbezirk .

Emmendingen , Hornberg , Mahlberg und Lahr .

21) He 5 ö Stößer n Conſtanz

Erſatzman Kanzleirath Päßler von Freiburg

zirk

Kork, R iſch und Land Karlsruhe .

22) Domänenrath Helbing von Karlsruhe .

( Erſatzmann : Gutsbeſitzer Dörr von Rheinbiſchofsheim . )

IV. Wahlbezirk

Durlach , Pforzheim , Bretten und Eppingen .

23 ) Profeſſor Stieffel von Karlsruhe .

( Erſatzmann : Hofgerichtsrath Camerer von Raſtatt . )

V. Wahlbezirk

Die Stadtminiſterien Mannhein d Heidelberg , und die Diö —

zeſe burg und Weinheim .

24 ) Particulier Leibfried von Mannheim .

( Erſatzmann : Director Louis von Heidelberg . )

VI . Wahlbezirk

Ober - Heidelberg , Neckargemünd , Sinsheim und Neckarbiſchofsheim .

25 ) Geheimer Hofrath und Profeſſor Dr . Rau von Heidelberg

( Erſatzmann : Apotheker Poſſelt von Heidelberg . )
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VII . Wahlbezirk .

Mosbach , Adelsheim , Borberg und Wertheim .

26 ) Regierungsreviſor Schmidt von Mannheim .

( Erſatzmann : Bürgermeiſter Ezel von Merchingen . )

Mit tiefem Schmerz vernahmen die Synodalen bei ihrem

Eintreffen in Karlsruhe , daß ihr Vicepräſident , der Director

des evangeliſchen Oberkirchenrathes , Herr Geheimerrath von

Berg , ſchwer erkrankt ſeye . Die gottesdienſtliche Stunde , bei
deren Schluß die Abgeordneten und übrigen in der Stadt

kirche anweſenden Gläubigen ſich zum Gebet um Erhaltung des

theueren Lebens vereinigten , in den von dem Prälaten Dr Hüf
fell geſprochenen , tiefgefühlten Worten , war von Ber g ' s Er

löſungsſtunde . Der Verluſt iſt ſchwer und wird von der gan

zen evangeliſchen Landeskirche und zunächſt von der Synode
tief empfunden

Nach dem Eröffnungsakt wurde den Mitgliedern die Ge

ſchäftsordnung vom Jahre 1834 nebſt einigen provi

ſoriſchen Zuſätzen zugeſtellt . Wir erachten für nöthig ,
Beides hier vollſtändig mitzutheilen .

Geſchäfts⸗Ordnung
für die

evangeliſch - proteſtantiſche Generalſynode

des Jahres 1834 .

1.

Allgemeine Veſtimmungen .

6. 4.

Die Generalſynode theilt ſich in ihren Geſchäften in Ple
nar - und Commiſſionsſitzungen . Die Plenarſitzung wird , außer
den in dem folgenden Paragraphen genannten Fällen , durch



Anweſenheit von 14 Mitgliedern , einſchließlich des Präſiden —

ten , vollzählig

K 2

Wenn eine Aenderung , Erläuterung und Ergänzung der

Unionsurkunde in Frage iſt , ſo iſt zur Berathung die Anwe —

ſenheit von 21 Mitgliedern , einſchließlich des Präſidenten , noth

wendig Dies iſt namentlich der Fall , wenn über die , der
8Synode vorgelegten Entwürfe des Katechismus , der Agende ,

es Geſangbuchs und der Pericopen abgeſtimmt wird

8

Ein landesherrlicher Commiſſarius präſidirt der General —

Ꝙ

ſynode

§. 4

e erwählt zwei Sekretäre , den einen geiſtlichen ,Vie Syno 18U

den andern weltlichen Standes , welchen noch ein Aſſiſtent aus

dem Miniſterium beigegeben wird .

II

Veſondere Veſtimmungen .

n . Die Sitzungen der Generalſynode betreffend .

§. 5

Die Mitglieder der Generalſynode ſitzen ohne Rangord —

nung nach Belieber

§. 6

In der Regel ſoll bei Eröffnung einer jeden Sitzung das

Protokoll der vorhergehenden vorgeleſen werden , es jedoch der

Synode frei ſtehen , die Vorleſung auf eine andere Stunde zu

beſtimmen ; auch ſollen die Namen der einzelnen Redner nicht

in das Protokoll aufgenommen werden , wenn es nicht von

denſelben ausdrücklich verlangt wird Die Protokolle ſollen

endlich nicht jedes Wort , ſondern nur die Hauptmomente der

Berathung , die Abſtimmung und die Beſchlüſſe enthalten

7

Wer reden will , gibt Dieſes durch Aufſtehen zu erkennen ,

und die Reihe der Redenden folgt nach der Reihe des Auf —

ſtehens
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§. 8.

Niemand darf in ſeiner Rede unterbrochen werden ; aber

kein Mitglied darf über einen und denſelben Gegenſtand mehr

als zweimal ſprechen . Um es zum dritten Male zu thun ,

muß die beſondere Einwilligung des Präſidenten eingeholt wer —

den ; wird dieſe verweigert , ſo hat auf Verlangen des Redners

die Synode hierüber zu entſcheiden .

§. 9

Die vom Landesherrn ernannten Mitglieder der oberſten

Kirchenbehörde , welche nach S . 21 8§. 12 der Unionsurkunde

die doppelte Function , als Selbſtglieder der Kirche und als

mit Wahrnehmung der Rechte des Staatsoberhaupts Beauf

tragte , zu erfüllen haben , können zu jeder Zeit das Wort ver

langen .

§. 10

zeden , der ſich Abſchweifungen , Perſönlichkeiten , Zeichen

des Beifalls und der Mißbilligung erlaubt , kann der Präſident

zur Ordnung verweiſen .

11.

Die Abſtimmungen geſchehen durch Aufſtehen oder Sitzen

bleiben nach Stimmenmehrheit , wobei , wenn die Stimmenzahl

gleich iſt , die des Präſidenten entſcheidet . Zu Beſchlüſſen , we

durch die Unionsurkunde abgeändert , erläutert oder ergänzt

werden ſoll , insbeſondere bei den in §. 2 namentlich aufge —

führten Gegenſtänden , welche die Lehre und den Cultus betreffen ,

ſind zwei Drittel der Stimmen zur Entſcheidung nöthig .

Der Präſident erklärt die Discuſſion für beendigt , wenn

ihm die Synode hinlänglich unterricht

Fall hat noch jedes Mitglied das Recht ,

Discuſſion zu verlangen , und die Synode hat darüber zu ent

ſcheiden

richtet ſcheint In dieſem

eine Fortſetzung der

§. 13

Bei den Verhandlungen der Generalſynode darf Niemand

gegenwärtig ſeyn , als die Mitglieder derſelben ; auch ſoll

Bekanntmachung der Verhandlungen in öffentlichen Blättern

unterbleiben . ( Schluß folgt . )

8die

—
—
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 2 . Karlsruhe , den 17. Mai

Geſchäfts - Ordnung

evangeliſch - proteſtantiſche Generalſynode

des Jahres 1834 .

( Schluß . )

h . Die Commiſſionen betreffend .

14.

Die Commiſſionen werden von der Generalſynode durch
Stimmenmehrheit gewählt . Jede Commiſſion beſteht in der

Regel aus drei Mitgliedern , ſie kann jedoch nach dem Ermeſſen

ie Commiſſionen bearbeiten die

ihnen zugewieſenen Gegenſtände beſonders , und erſtatten , je

nachdem es die Größe und Wichtigkeit der Sache erfordert ,

durch einen aus ihrer Mitte zu beſtimmenden Berichterſtatter ,

mündlichen oder ſchriftlichen Bericht .

8der Synode verſtärkt werden ; d

8

Dasjenige Commiſſionsmitglied , welches die meiſten Stim —

men hat , präſidirt der Commiſſion , und leitet die Geſchäfte .

§. 16

Die Glieder der evangeliſchen Kirchen - Miniſterialſection ,

welche zu der Generalſynode ernannt ſind , ſollen , in ſo weit

der Gegenſtand in ihr Reſpiciat gehört , den Commiſſionen

beiwohnen , und dazu eingeladen werden . Der Präſident und

2—

—
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der Vicepräſident hat jederzeit den Zutritt in die Commiſſions —

ſitzungen .

c . Die Functionen des Präſidenuten betreffend .

§. 17

Der Präſident wacht über die äußere und innere Ordnung

bezeichnet die vorzunehmenden Geſchäfte ( Tagesordnung be

willigt das Wort , ſetzt die Fragen feſt , und ſpricht das Reſultat

der Abſtimmung aus . Er eröffnet und beſchließt die Sitzungen .

E

Durch den Präſidenten , als landesherrlichen Commiſſarius ,

veranlaßt die Synode die Regierung zur Reſolution auf ihre

Beſchlüſſe

§. 19

Bei Verhinderung des Präſidenten vertritt ein anderer

vom Großherzog ernannter Vicepräſident die Stelle des Prä

ſidenten .

d . Das Serretariat betreffend .

§. 20

Die von der Synode erwählten zwei Secretäre entwerfen

die Protokolle , unterzeichnen und beglaubigen dieſelben , führen

die Abſtimmungsliſten , und haben die unmittelbare Aufſicht

über die Kanzlei unter der Leitung des Präſidenten

Proviſoriſche Zuſätze

zur Geſchäftsordnung der evangeliſchen Generalſynode ,

die Prüfung der Wahlen

betreffend .

I.

Die zwei jüngſten Mitglieder der Generalſynode , geiſtlicher
und weltlicher Seits , übernehmen bis nach vollzogener Prüfung

e eee e CECCCC
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der Wahlprotokolle und hierauf folgender Wahl der Sercretäre ,

Sogleich nach Eröffnung der Generalſynode theilt ſich die

ſelbe durch das Loos in zwei proviſoriſche Abtheilungen ,

zum Zwecke der Prüfung der Wahlprotokolle , ſowohl hinſicht

lich der Abgeordneten , als auch ihrer Erſatzmänner

.

Die zur C 6 Mitglieder des Oberkirchen —

ratl lche mit der Leitung des Wahlgeſchäftes und vorläufi

gen Prüfung der Wahlacten beauftragt waren , looſen nicht

mit, ſondern haben Zutritt zu den zwei Abtheilungen , um de

ren Berathungen anzuwol und die etwa nöthigen Erlät

Jede Abtheilung wählt einen Vorſtand , und erhält von

dem Präſidenten eine ſo viel möglich gleiche Zahl von Proto —
8 N 4 te⸗

kolle edoch 56 k 8 Wahl eines ihrer Mitglieder

Der Vorſtand der Abtheilung berichtet Namens derſelben

über das Reſultat der Prüfung in der Generalſynode , bei un —

beanſtandeten mündlich , bei beanſtandeten ſchriftlich . Es kann

in der Abtheilung auch ein weiterer Berichterſtatter zur Beför —

derung der Arbeiten gewählt werden

§. 6

Die Berathung und Schlußfaſſung über die beanſtandeten

Wahlen findet erſt nach der über ſämmtliche unbeanſtandete

8 7

Die betreffenden Mitglieder können auch im letzteren Falle

den Verhandlungen anwohnen und Erläuterungen ertheilen ,

dürfen aber an der Abſtimmung nicht Theil nehmen . Wird

ihre Wahl für ungültig erkannt , ſo haben ſie nicht weiter den

Sitzungen anzuwohnen ; ſind aber noch Ergänzungen oder Er —

läuterungen für nöthig erkannt , ſo entſcheidet die Generalſynode ,

ob ſie bis zur Erledigung an den Arbeiten derſelben Theil
*
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nehmen dürfen oder nicht , im erſteren Falle ohne Stimm

recht .

§. 8.

Wird eine Wahl verworfen , ſo tritt der Erſatzmann ein ,

und iſt von der Oberkirchenbehörde einzuberufen , ſo ferne ſeine

Wahl nicht , ebenfalls beanſtandet , ſofort für ungültig erklärt

würde , in welchem Falle die Oberkirchenbehörde zur Anordnung

der neuen Wahl eines Abgeordneten und Erſatzmanns zu ver

anlaſſen iſt

Nach §. 2 der Zuſatzartikel zu der Geſchäftsordnung bilde

ten ſich durch das Loos aus den Verſammelten zwei Abtheilun —

gen , denen die Wahlacten in der Art zugewieſen wurden , daß

die erſte Abtheilung die Wahlen der zweiten , und dieſe die der

erſten , nach §. 3 bis 5, zu prüfen hatte

S S = 2 =
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Zweite Plenarſitzung vom 22 . Xpril .

Der Herr Präſident ſetzte zuerſt die Synode in Kenntniß

von dem am 20 . d. M. erfolgten Ableben des Herrn Vicepräſi —

denten und Directors des Oberkirchenrathes , Herrn Geheimen —

rathes v. Berg , und bemerkte , daß dieſen Nachmittag um

1Uhr die Beerdigung dieſes um Kirche und Staat vielfach

verdienten Beamten ſtattfinden werde . Die Synode beſchloß ,

der Frau Wittwe durch eine beſondere Deputation ihre Theil —

nahme ausdrücken zu laſſen und dieſen Nachmittag in corpore

folgen , — die Geiſtlichen in

ihrer vollen Amtstracht und alle Synodalen in der Ordnung ,

wie ſolche beim Kirchgang ſtattfand , den Gliedern des Ober —

kirchenrathes ſich unmittelbar anſchließend .

der Leiche des Entſchlafenen zu

Es erſtatteten nunmehr die beiden Vorſtände der zur Prü

fung der Wahlen zuſammengetretenen Commiſſionen Bericht über

die ihnen zugewieſenen Wahlakten . Nach mehrſtündiger Debatte

über einzelne Anſtände , Bedenken und Formfehler wurden

ſämmtliche Wahlen für gültig erkannt .

Die Redactionscommiſſion glaubt indeſſen auf Einzelnes hier

aufmerkſam machen zu müſſen , um bei künftigen Wahlen zu

Generalſynoden ähnlichen Mißſtänden zu begegnen .

1) In einem geiſtlichen Wahlbezirk waren mehrere Wähler

weggeblieben , ohne nur eine Entſchuldigung für nöthig

erachtet zu haben . Die Synode ſpricht hierüber ihr Be —

fremden aus und legt ihren Ausſpruch in ' s Protokoll

nieder , mit dem Wunſche , daß die an den Tag gelegte
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geringe Theilnahme an kirchlichen Gegenſtänden nicht mehr

vorkommen möge

2 ) In einzelnen Fällen fehlte bei Erſatzmännern die Erklä

rung , daß ſie die Wahl, die ſie 1he auch an

nehmen Die aus dem O iratl veſenden

Herren Mitglieder werden dafür Sorge tragen , daß dief

Erklärung nachträglich erhobe d

3 ) In einem Falle wurde die Wahl an

nommen , der nicht in dem Wahlbezirk liegt , was

den §. 21 der Wahlordnung anſtößt . Bei gegebener

Aufklärt ber den Sachverhalt ke ſick def die

E de für den U imten Fall beruhigen

Beanſtandung der in Frage geſtellten Wahl Umgang

nehmen

4) Die Frage , ob ordinirte C k

liches Amt begleiter 6 1Kirck emeinderathe ſitzen

berechtigt ſeyen , an der Wal weltlicher A geordi

Theil zu nehmen , — einſtweilen vom Oberkirchenrath

verneinend beantwortet , wurde zur Begutachtung in die

Verfaſſungscommiſſion gewieſen
Die Frage , ob ein Mitglied des Oberkirchenrathes in die

Generalſynode wählbar ſey , wurde ebenfalls in die zuletzt

genannte Commiſſion abgegeben , da die bejahende Ant

wort einzelner Redner der 0 von 1834 keines

wegs als authentiſche Interpretation der Verfaſſungs

urkunde angeſehen werden könne , deren der Ausdruck

„ Landesgeiſtlichkeit “ noch zu bedürfen ſcheine

Bei den Protokollen über die Wahl der weltlichen Wahl —

männer kamen auffallende Verſtöße vor, z. B. war nicht überall

die Zahl der berechtigten Wahlmänner benannt , ſo daß ſich in

einzelnen Fällen nicht genau berechnen ließ , ob drei Viertel

der Abſtimmenden gegenwärtig waren . In einem Falle war die

Abſtimmung keine geheime , u. dergl . m.

Dieſe und ähnliche Ausſtellungen riefen den Wunſch hervor ,

daß durch genauere Beſtimmungen der - Wahlordnung und durch

hierauf baſirte Formulare bei künftigen Wahlen zu General —

ſynoden Irrungen und Unförmlichkeiten möglichſt vorgebeugt

WwDre — SS — — πν
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werden möchte , — ein Wunſch , der die Verfaſſungscommiſſion

zu beſtimmten Anträgen veranlaſſen wird

Die Synode ſchritt nun nach §. 4 der Geſchäftsordnung

Wahl der Secretäre . Einſtimmig wurde Profeſſor

und Stadtpfarrer Dittenberger von Heidelberg zum Secre —

tär geiſtlichen , und Regierungsreviſor Schmidt von Mann

heim zum Secretär weltlichen Standes mit überwiegender

Stimmenmehrheit gewählt

Hierauf achten d hſten Orts zur Generalſynode beru

f M der des Oberkirche die von dem Herrn Prä —

ſide ſchon bez S. 8) .

2 königl . Hoheit der Großherzog hatte mittelſt höchſter

Entſchließun dem Staa ſterium vom 25. Februar

l. J . Nr. 341 geſtattet , daß dieſe Vorlagen der Synode ge

die unterm 26. Mai 1835 gegebene höchſte Sanction

berührt eine Anzahl Gegenſtände noch nicht , welche die General —

ſynode von 1834 höchſter Entſcheidung vorgelegt hatte . Ein

Mitglied ſtellte die Anfrage, was u ziger Synode in

Bezug auf dieſe in der höchſten Sanction nicht berührten Ge —

genſtände zu beantragen und zu beſchließen ſeyn möchte , und

erhielt von dem Präſidium die Antwort : Daß die Fortſetzung

Sanction 1835 beſchloſſenen Geſchäftes der vorigen

Generalſynode in dieſer Verſammlung weder geeignet noch thun

lich ſey , es jedoch jedem Mitgliede unbenommen bleibe , Gegen —6

In heutiger Sitzung wurden nun ſechs Commiſſionen ge —

wählt , welchen die Vorlagen der hohen Kirchenregierung zur

Begutachtung übergeben wurde

Erſte Commiſſion : Kirchenverfaſſung ; ihr wurden zunächſt

die proviſoriſchen Zuſätze zur Geſchäftsordnuug zur

Prüfung übergeben .

3Zweite Commiſſion : Cultus ; ihr wurden die Seite 8

sub 1 — 4 genannten Vorlagen zur Begutachtung

zugewieſen .

Dritte Commiſſion : zur Begutachtung der beabſichtigten
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Aufhebung der Pfarrminiſterien Mannheim und Hei

delberg

Vierte Commiſſion : Verwaltung der Kirchenvermögens ;

ſie erhielt die Seite 8 genannten Vorlagen 5, 8

und 10

Fünfte Commiſſion : zur Begutachtung der Vorlagen über

Regulirung der Schüſſelcollecten im Unterland und

über die Bildung eines Centralkirchenfonds ; ſ. Vor

lage 6 und 7.

echste Commiſſion : Claſſification der Pfarreien

ie Sitzung wurde hiermit gegen drei Uhr beſchloſſen

————5˖ — — ———— —2—— — *



33

W

Dritte Plenarſitzung vom 27 . Xpril .

Ne NRits 1 Si N takgllfükrund Foſdd 71 1 Song
In Bez auf die Pr Ifül ſchließt die Syn node ,

daß einem hier wohnhaften Candidaten der Theologie geſtattet

werde , den Sitzungen beizuwohnen , um die Verhandlungen

möglichſt vollſtändig nachzuſchreiben . Er ſoll mit ſeinen Auf —

zeichnungen bei Verfaſſung der Protokolle vom Secretariat bei —

dürfen Die Protokolle ſollen immer einige

Zeit vor der S welcher ſie verleſen werden , den Mit

iedern der Gensralſynode auf dem Secretariat zur Einſichts

nahme aufgelegt werden

Es entwickelte ſich eine kurze Discuſſion über die Errichtung

einer Petitionscommiſſion . Von einer Seite her wurde

das Recht zur Conſtituirung einer ſolchen widerſprochen , indem

nach §. 10 der Kirchen - Verfaſſungsurkunde , lit. f. , nur den

Mitgliedern der Generalſynode das Recht zuſtehe ,

ihre Anſichten , Erfahrungen und Wünſche , das gemeinſame

Wohl der evangeliſchen Kirche des Landes betreffend , unmit —

telbar vorzutragen . Es werde ſohin ein ganz fremdes Ele —

ment in die Kirchenverfaſſun gezogen , und zu endloſen ,

zu keinem Ziele führenden Arbeiten Veranlaſſung gegeben , wo —

durch die Kraft der Synodalen und die Zeit für die Haupt —

rhandlungen der Synode verkümmert würde . Auch ſey jedem

einzelnen Mitgliede der Kirche bei den Diöceſanſynoden Gele —

genheit gegeben , durch ein Mitglied derſelben ſeine das Kirchen —

weſen betreffenden Anſichten und Wünſche zur Kenntniß der

Kirchenobern und der Generalſynoden zu bringen .
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Dieſer Anſicht wurde entgegen gehalten , daß üt . f. des

§. 10 der Kirchenverfaſſung eine weitere Auslegung zulaſſe

daß die Praxis vom

artigen Commiſſion unzweifelhaft ſpreche ; daß der Vortrag einer

Jahre 1834 für die Zuläſſigkeit einer der —

Bitte als ein unveräußerliches , heiliges Recht jedes Kirchen

gliedes betrachtet werden müſſe ; daß es in manchen Fällen

wünſchenswerth ſey , die Anſichten und Wünſche Einzelner zu

vernehmen , zu deren Vortrag ſie bei den 9 Diöcef

ſynoden noch keine Veranlaſſung hatten , — Anſichten , deren

Bekanntwerden auf Aufhellung von Gegenſtänden Bezug haben

könnte , die gerade der jetzigen Generalſynode zur Berathung

vorliegen ; daß die Be rde node

und Kraft auf eine , die Hauptverhandlungen ſtörende Weiſe

zu ſehr in Anſpruch genommen , nicht gegründet erſcheine , in —

dem man wohl auch Etwas dem gut Sin ind richtigen

Takt einer derartigen Commiſſion werde vertrauen dürfen . In

ihrem eigenen Intereſſe und in dem der Generalſynode liege

es , begehrlichem , ungehörigem oder doch nicht zeitgemäßem

Petitioniren dadurch zu begegnen , daß über dergleichen brevi

manu die Tagesordnung werde beantragt werden . Man ver —

einigte ſich dahin , daß eine eigentliche Petitionscommiſ —

ſion nach dem Wortlaut der EeeN nicht zuläſſig

wohl aber eine Vorbereitungscommiſſion zur Begut —

achtung einlaufender Eingaben noth

Die Synode ſchritt nun zur Wahl der

ſiebenten Commiſſion , welcher die Diöceſanſynodalpro

wendig ſey

tokolle zur Begutachtung übergeben wurden , und

achten Commiſſion , als Vorbereitungscommiſſion für ein

laufende Eingaben .

Letzterer Commiſſion übergab das Präſidium mehrere Ein —

gaben , deren in dieſen Mittheilungen noch Erwähnung geſchehen

ſoll , wenn die Vorbereitungscommiſſion ihren Bericht erſtattet

— wird.
s Präſidium bemerkte noch im Allgemeinen , daß es kei —

nen — nehmen werde , alle Eingaben , welche ſich für die

Competenz der Generalſynode eignen , derſelben ſogleich zu über —

geben .



572

Der Vorſtand der erſten Commiſſion erſtattete nunmehr Be —

richt ü die vorgelegten Zuſatzartikel zur Geſchäftsordnung

Derſelbe gibt Nachfolgendes zu vernehmen

Hochwürdige Generalſynode !

die Geſchäftsordnung der Generalſynode von 1834 be —

rathen und heſchloſſen zurde var 8 noch hr zweifelhaft , ob
rathen und beſchloſſen wurde , war es noch ſehr zweifelhaft , ob

ine regelmäßige Wiederkehr der Generalſynode in feſt beſtimm —

en Zeitre führt werden würde , und erſt durch die

höchſte Sanct
des §. 24 Wahlordnung von 1834 wurde

es daß d lſynode r die Gültigkeit der Ab —

rdnetenwahlen zu erkennen haben werde , zugleich aber iſt es

hierdurch nothwendig orden , die Geſchäftsordnung in Bezug

f die Wahlprüf

Ihre Commiſſio hat den Auftrag erhalten , zu begutachten ,

ob die zu dieſem Zwecke verfaßten proviſoriſchen Zuſätze , welche

bei Eröffnung der gegenwärtigen Kirchenverſammlung von der

hohen Kirchenregierung gegeben und in Anwendung gebracht

der Generalſynode erhalten , und ſofort

der & ſchäft 8 1 en f N

Die Zweckmäßigkeit der §§. 1 bis 6 dieſer Zuſätze iſt durch

ſich ſelbſt ſo einleuchtend und klar, daß Ihre Commiſſion auf

ürfen glaubt , ohne irgend Gründe

Beim F. 7 ergibt ſich aber ein Anſtand ,

in der Faſſung , als in der Abſicht der

ſchrift zu liegen ſcheint . Nach dieſem Para —

graphen hat die Generalſynode zu entſcheiden , ob Derjenige ,

deſſen Wahl zum Abgeordneten oder Erſatzmann beanſtandet iſt ,

gleichwohl

an den Arbeiten der Synode , jedoch ohne Stimmrecht ,

1 ter gegebe

Theilenehmen dürfe, oder nicht

Nach der Anſicht Ihrer Commiſſion ſind die Arbeiten der

Generalſynode ausſchließlich von deren Mitgliedern , d. h. von

Denjenigen vorzunehmen , welche von Seiner königlichen Hoheit

dem Großherzog dazu ernannt oder von dem Wahlcollegium

gültig dazu erwählt ſind , den einzigen Fall der Wahlprüfung

ausgenommen , in welchem ein ſolcher proviſoriſcher oder Ueber —

gangszuſtand nothwendig iſt . Weſſen Wahl alſo noch nicht für
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gültig erkannt wurde , der ſollte unſers Erachtens auch nicht

einmal mit conſultativer Stimme an den Arbeiten der Synode

Theil nehmen dürfen . Nur das kann für zuläßig gehalten

werden , daß ein Gewählter , von dem es wahrſcheinlich iſt , daß

die Erforderniſſe zur Gültigkeit der Wahl noch durch nachge

forderte Erläuterungen oder Ergänzungen werden erbracht wer

den , zur Anwohnung bei den Plenar - und Commiſſions

Sitzungen zugelaſſen werde , um, wenn ſeine Wahl für gültig

erkannt wird , bereits über die ſeitherigen Arbeiten unterrichtet

zu ſeyn

Ihre Commiſſion ſtellt daher den Ankrag , den zweiten Abſatz
8988 7 Fond l
des §. 7 in folgender Faſſ öanzuneh men :

ſind aber noch Ergänzungen oder Erläuterungen für

nöthig erkannt , ſo entſcheidet die Generalſynode , ob der0

Gewählte bis zur Entſcheidung über die Gültigkeit der

Wahl den Sitzungen anzuwohnen habe , jedoch ohne

Stimmrecht

In das Weſen der Sache eingreifender ſind die Anſtände ,

welche Ihre Commiſſion bei dem . 8 der proviſoriſchen Zuſätze

findet . Nach §. 25 der Wahlordnung tritt der Erſatzmann

ein , ſowohl wenn der Abgeordnete die Wahl ablehnt , als wenn

derſelbe anzeigt , daß er einzutreten verhindert ſey . Dieſer §. 25

ſetzt alſo überall die Gültigkeit der Wahl ſowohl des Abgeord

neten als des Erſatzmanns voraus . Wenn nun der 6. 8 der

proviſoriſchen Zuſätze den Erſatzmann auch im Fall der Ungül

tigkeit der Wahl des Abgeordneten einberufen will , ſo würde

hierin eine Abänderung , wenigſtens eine Erläuterung der Wahl —

ordnung liegen ; oder , wenn man glau byt dief Pofſti inbte bieſe Beſtimmung

durch Interpretation des §. 25 der Wahlordnung in denſelben

hineinlegen zu können , ſo würde in dem 6. 8 eine Erläuterung
des §. 25 der Wahlordnung enthalten ſeyn .

Ihre Commiſſion iſt zwar damit einverſtanden , daß auch

im Falle der Ungültigkeit einer Abgeordnetenwahl der Erſatz

mann einberufen werden folle ; ſie hielt jedoch dafür , daß die

Wahlordnung von 1834 , darin aufrecht zu erhalten ſey , daß

jedenfalls für die Gültigkeit ſämmtlicher Abgeordneten - und

Erſatzmannswahlen geſorgt werden müſſe , und daß deshalb ,

———— —— — — — — — — —
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6 . nes 880 K Rſobald die Wahl eines Al geordneten oder Erſatzmar ns als

ungültig verworfen wird , die oberſte Kirchenbehörde auf An

ſuchen der Generalſynode eine neue Wahl anzuordnen habe .

Dabei möchte Ihre Commiſſion , durch Erfahrung bei den

jüngſten Wahlen veranlaßt , einen Zuſatz zum §. 25 der Wahl

ordnung dahin vorſchlagen :

die Vorſchrift des §. 25 der Wahlordnung findet nurnu

in dem Fall Anwendung , wenn die Ablehnung in den

Eröffnung der Synode erſfolgt ;

t ſie früher , ord der Oberkirchenrath eine

neue Wahl an

Geſchieht die Annahme oder Ablehnung der Wahl

bedingt , ſo iſt dem Gewählten eine angemeſſene

Friſt , längſtens drei Wochen vor Eröffnung der General

Synode , zu ſeiner definitiven Erklärung anzuberaumen .

Ihre Commiſſion iſt übrigens der Anſicht , daß eine Abän —

derung , Erläuterung oder Ergänzung der Wahlordnung nicht

8 Poſt 1 1fIb die Goſch 8 dnur Sdor Fonor
die Be gen über die Geſchäftsordnung der General

ſynode gehe und ſtellt deshall ˖ einſt iliger Umgehung

1 Rog Aurus F
einer Begrundung obiger Vorſchlage den Antrag :

den vorgeſchlagenen §. 8 nicht in die Geſchäftsordnung

aufzunehmen , ſondern nebſt den obigen Vorſchlägen zur

Berathung und Berichterſtattung über eine vorzuneh —

mende Reviſion der Wahlordnung an die J. Commif

ſion zurückzuweiſen

Dabei dürfte es zweckmäßig und zu Förderung unſerer Ge —

ſchäfte dienlich ſeyn , wenn die Commiſſion ermächtigt würde ,

auch noch andere dieſen Gegenſtand betreffende Vorſchläge , wie

B. die Erweiterung der in §. 19 der Wahlordnung aufge

und2 8führten Ausnahmskategorien in Berathung

darüber zu berichte

Der Antrag der Commiſſion wird einſtimmig angenommen .

Ein Abgeordneter erhält nach dieſer Abſtimmung das Wort
5

und begründet in ausführlicher Rede einen Antrag auf Ab —

änderung des §. 13 der Geſchäftsordnung der Generalſynode

von 1834 . Er erklärt : Er kenne zwar nicht die Verhandlun —

gen , welche damals über dieſen Paragraphen gepflogen worden ,
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aber er erinnere ſich , wie die darin ausgeſprochenen Beſchrän

kungen ſchon während der Synode im Jahr 1834 unter den

Geiſtlichen und andern Gliedern der evangeliſch - proteſtantiſchen

Landeskirche den unangenehmſten Eindruck gemacht haben . Man

habe gewußt , daß die Generalſynode verſammelt und mit den

wichtigſten kirchlichen Gegenſtänden beſchäftigt ſe aber von

ihren Verhandlungen , auf die man aus kirchlichen Intereſſen

mit beſonderer Spannung gewartet , ſey den Gliedern der Kirche

mit Ausnahme weniger Berichte , nichts irgendwie Genügendes

bekannt geworden . Er erkenne die Gründe , welche man gegen

eine unbedingte Oeffentlichkeit dieſer Verhandlungen anführe

wohl an , obgleich er nicht alle und jede, die dagegen vorge

bracht würden , für probehaltig erklären könne . Aber eine völlige

Geheimhaltung der Verhandlungen könne er in keiner Weiſe

für begründet erachten , weil ſolche unbillige die Glieder

der Kirche und für die Synode ſelbſt höchſt nachtheilig ſer

Es liege z. B. ein überaus wichtiges und in die Intereſſen der

einzelnen Kirchengemeinden tief eingreifendes Project über die

zur Berathung und Beſchlußfaſſung vor. Die Gemeinden ſeyen

berechtigt , zu erfahren , was in dieſer Angelegenheit verhandelt

und wie ihre Intereſſen vertreten würden . Ueberhaupt liege

es im Intereſſe jeder Repräſentation , daß die dazu Berufenen

öffentlich Rechenſchaft geben von ihrer 2

fentlichkeit leide das Weſen der Repräſentation Schaden und

kaket hn —
hätigkeit Ohne Oef

gehe ſelbſt zu Grunde . Ueberdies ſey das Ende des angerufe

nen Paragraphen zwecklos und ſogar zweckwidrig . Die Ver

öffentlichung der Verhandlungen werde dadurch keineswegs

verhindert , ſondern geſchehe dann nur , ſofern ſie Einzelnen

überlaſſen bleibe und aus unſichern Gerüchten ihren Inhalt

ſchöpfe , auf eine ſchiefe , unrichtige Weiſe , ohne daß die Gene —

ralſynode ein Mittel in Händen habe , ſich dagegen zu recht —

fertigen .

Er ſtelle daher den Antrag : den 5. 13 der Geſchäftsordnung
dahin abzuändern , daß

1) Niemand bei den Verhandlungen der Generalſynode

gegenwärtig ſeyn dürfe , als die Mitglieder derſelben ,

FFF —— — — 22＋ — *
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und ſolche Perſonen , die von ihnen eingeführt werden ;

daß

) ein Redactionsausſchuß , aus drei Mitgliedern beſtehend ,

zur Bekanntmachung der Verhandlungen in öffentlichen

werden ſolle , wozu er das BadiſcheBlättern ernant

Kirchenblatt vorſchlage .

Ein Mitglied der Generalſynode ſetzt ſich dieſem Antrage

entg mit dem Bemerken : die Geſchäftsordnung von 1834

Sch damals hätten ſich einzelne

Mitalieder für Oeffentlichkeit ausgeſprochen , die große Mehrheit

der Stimmen aber dagegen . Der Redner fürchtet nicht nur

ein gewiſſes Befangenwerden einestheils von einer folchen Maß

U 0 mnd . 0 für di Verhandlungen

nachtheilige Aufregung , in welcher man ſich hören laſſen werde

während es hier die Aufgabe der einzelnen Glieder der Ver —

ſammlung ſey , als chriſtliche Männer an dem neuen Aufbau

der Kirche gemeinſam zu arbeiten . Eben ſo hält der Redner

die Veröff hung der Verhandlungen durch den Druck in

keiner Weiſe geeignet die Hände ner derartigen Redac —

tionscommiſſion würde viel zu viel , ja beinahe Alles gelegt ſeyn ,

ſo daß die Generalſynode ſelbſt keinerlei Macht mehr hinſicht

lich der projectirten Veröffentlichung in Händen hätte .

Ein anderer Abgeordneter unterſtützte den geſtellten Antrag

mit der Modification ad 1, daß nur Geiſtlichen und Kirchen

gemeinderäthen die Gallerien geoffnet werden ſollten , ad 2

aber müſſe er die Karlsruher Zeitung , oder noch beſſer , ein

eigenes Synodalblatt , für geeigneter halten zu discreten Mit —

theilungen aus den Verhandlungen der Generalſynode . Mit

dieſer Modification wurde der Antrag von einer ganzen Reihe

von Rednern unterſtützt . Außer den von dem Antragſteller

ſelbſt ſchon geltend gemachten Gründen erblickte man zugleich

in der vorgeſchlagenen Maßregel , wo nicht das einzige , doch

jedenfalls ſchnellſte und ſicherſte Schutzmittel gegen einſeitige

Beurtheilungen und Entſtellungen durch Privatmittheilungen ,—
ugleich ein Bildungsmittel für künftige Synodalmitglieder

Das ſeit 1834 allenthalben friſcher erwachte kirchliche Leben

fordere allgemein eine derartige Oeffentlichkeit , welche der För —

—
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derung ſolchen Lebens keinen Abbruch thue , ſondern vielmehr

neue Nahrung zuführe . Darum ſey wohl auch das Verlangen

nach ſolcher Oeffentlichkeit ſo allgemein kundgegeben worden

aus faſt allen Bezirken des Landes , aus welchen die Abgeord

neten eingetroffen . Nicht nur in ihrem eigenen , ſondern auckh

im Namen ihrer Wähler müßten ſie daher ſolcher Oeffentlichkeit

das Wort reden . Der Antragſteller wies die Befürch der

Befangenheit für die Synodalen , wenn ſie vor Zuhörern rede

ten , zurück , indem er der Meinung ſey , daß eine weit größere

Befangenheit bei Zuſchließung des Sitzungsſaales , für die geiſt

lichen Mitglieder wenigſtens , hervorgerufen werde . D

man dem Herrn Präſidenten des Miniſteriums des In

und den Gliedern der hohen Kirchenbehörde gegenüber , welche

über die zeitlichen Eriſtenzmittel der Geiſtlichen zu entſcheiden

hätten . Dies könne , ohne das Gegenwicht der Oeffentlichkeit

befangener machen , als das R ivor den Mitgliedern der

Kirche aus den verſchiedene Theilen des Lande

Einige andere Abgeordnete erklärten ſich gegen die Oeffnung

der Gallerien , — die ſie bei ſo zarten Gegenſtänden , die hier

verhandelt würden , immer für bedenklich hielten , ſprachen aber

für eine wohlabgemeſſene Veröffentlichung des weſentlichen Theils

der Verhandlungen durch den Druck , ſofern nicht auch hier in

einzelnen Fällen Gründe für die Nichtveröffentlichung ſprächen

worüber die Entſcheidung einer Redactionscommiſſion überlaſſen

werden müſſe .

Nachdem der Herr Präſident erklärt hatte , daß er höheren

Auftrags zufolge , auf die Oeffnung der Gallerie in keiner
Weiſe einzugehen vermöge , gegen eine Ueberweiſung des zwei
ten Antrags an eine Commiſſion zur Begutachtung aber nichts
einzuwenden habe , wurde der zweite Theil des berühr

ten Antrags nach gemeinſamem Beſchluß der Synod

erſten Commiſſion zur Begutachtung übergeben

( Schluß dieſer Verhandlung ſtehe fünft



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 3 . Karlsruhe , den 23 . Mai 1843 .

Dritte Plenarſitzung vom 27 . Xpril .

Ein Abgeordneter ſtellte in dieſer Sitzung den Antrag auf
Abänderung des S. 18 der Geſchäftsordnung in folgender Weiſe :

Die Synode möge von jedem Beſchluß Seiner könig
Froßher 8 Ladem herzog 8 ndesherrn und

„ evangeliſchen Landesbiſchof , ſogleich unmittelbar durch

den landesherrlichen Commiſſär Nachricht geben , mit

„der unterthänigſten Bitte :

„ Seine königliche Hoheit wolle mit Zuziehung der

„ evangeliſchen Miniſterialconferenz die Modificationen ,

lche bei einzelnen Beſchlüſſen eintreten ſollen , der

„ Generalſynode zur Zuſtimmung vorlegen , und , Falls die

„ Beſchlüſſe nicht genehmigt würden , die Gründe der

„ Verwerfung dem Synodalreceß beifügen laſſen . “

Der Herr Präſident erklärte hierauf , daß er dieſen Antrag
d Mate 77 6 ＋ Gein Form katerie fü und den eſchäftsgang

hindernd halte , wesha ei der bisherigen Uebung , wornach
Seiter königlichen Hoheit dem Großherzog die

einzelnen Beſchlüſſe der Synode , im Generalbericht zuſammen —

gefaßt , vorgelegt werden , wohl umſomehr verbleiben müſſe , als

ſich nicht über alle Anträge ſogleich höchſte Reſolution ertheilen

laſſe , indem über einzelne erſt noch die Berichte des Oberkirche

rathes und anderer Stellen eingezogen werden müßten



34

Ein Mitglied der II . Commiſſion trug hierauf noch den

Bericht derſelben vor

über Verlegung des Kanzelgebets an den

Altar ,

den wir in Nachſtehendem mittheilen :

Hochwürdige Generalſynode !

Ueber rubrizirten Gegenſtand hat Ihre II. Commiſſion die

Ehre , nachſtehenden , den Hauptinhalt des genannten Vortrags

umfaſſenden Bericht zu erſtatten :

Zuvörderſt erwähnt der Vortrag , was in Gemäßheit unſe

rer Unionsurkunde hinſichtlich des ſonntäglichen Vormittags

gottesdienſtes geſchehen ſoll. Hiernach nämlich folgt , und zwar

auf der Kanzel , unmittelbar nach der Predigt , das Hauptgebet ,

das Gebet des Herrn , das Schlußvotum , ingleichen ein kurzer

Schlußgeſang , während deſſen der Predi auf der Kanzel

bleibt , um die allfälligen Verkündigun vorzunehmen , ur

21 — 2 2 —endlich nach denſelben die Gemeinde mit

Kanzel zu ertheilenden Segen zu entlaſſen .

Hinſichtlich dieſer Cultusbeſtimmungen nun , bemerkt der

Vortrag , hätten mehrere Synoden und einzelne Geiſtliche von

1835 bis 1838 eine Abänderung verlangt , nämlich die Ver

legung aller Gebete , alſo auch die des Hauptgebets , an den

Altar . Auf dieſes Verlangen ſey die oberſte Kirchenbehörde in

dem Synodalreceß vom 13. September 1839 inſoweit einge

gangen , daß ſie ſich ſelbſt für beſagte Verlegung und reſpective

Trennung der Kanzelgebete von der Predigt ausgeſprochen und

lichen Anträge beſchloſſen

habe . Ohnehin rechtfertige ſich die beantragte Abänderung von

ſelbſt als eine unabweisliche Conſequenz aus der Idee des

Cultus , abgeſehen von manchem Andern , was ſonſt noch dafür

ſpreche .

Hierauf verbreitet ſich der Vortrag der hohen Kirchenbehörde

über die durch die Unionsurkunde anerkannten Beſtandtheile :

Geſang , Gebet und Predigt , welche drei Momente das Ganze

des Cultus bilden , und daher in einem innern , nothwendi —

gen , nicht blos willkürlichen , zufälligen Verhältniß zu einander

ſtehen .

＋ 18 5 Narl 7 11 virf 8 11desfalls eine Vorlage der hierauf bezü
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In dem Geſang , wird richtig bemerkt , vereinigt ſich die

ganze Gemeinde , und es tritt dabei noch keinerlei Unterſchied

hervor , indem dieſelbe als ein unterſchiedloſes Ganzes erſcheint .

zn dem Gebet manifeſtirt ſich ſchon ein Unterſchied , eine Be —

ſonderung , weil hier ein Einzelner , der Geiſtliche , aus der

Mitte der Gemeinde hervortritt und in deren Namen und Auf —

trag ſpricht . . In der Predigt , dem dritten Beſtandtheil ,

ſtellt ſich der bereits im Gebet hervorgetretene , jedoch mehr

äußere Unterſchied ſchärfer heraus. Der Geiſtliche erſcheint als

depräſentant , als Stellvertreter der Ge —

meinde , ſondern als ein Anderer ihr gegenüber , denn er ſprichter

bei der Predigt im Namen und Auftrag Gottes zu der Ge —

meinde, während er beim Gebet im Namen und Auftrag der

G Gott redetemeinde zu

Es ſey nun , fährt der Vortrag eben ſo richtig fort , von

großer Wichtigkeit , daß obige drei weſentliche Beſtandtheile des

Cultus zum klaren , beſtimmten , feſten Bewußtſeyn der Gemeinde

ko eil 1 ſo ein Verſtändniß deſſelben möglich ſey , nur

ſo derſel 6 tigte Wirkung haben könne . Darum

müßten denn auch jene drei Beſtandtheile in ihrer Unter —

ſchiedlichkeit der Gemeinde zur Anſchauung gebracht werden ,

und dies könne nur dadurch geſchehen , daß ſie nach Zeit und

Raum getrennt von einander erſcheinen*

8, die Zeit betrifft , ſo beginnt der Cul —

tus , nämlich der Vormittagsgottesdienſt an Sonn - und Feſt —

tagen , mit dem allgemeinſten Beſtandtheil , mit dem Geſang

der Gemeinde . Auf ihn folgt der zweite , das Gebet , wo der

Einzelne , aber noch nicht als ſolcher , aus der Gemeinde her —

vortritt . Sodann kommt der dritte Beſtandtheil , die Predigt ,

eitet durch einen ſpeciell auf ſie bezüglichen Geſang , wo

der Einzelne s ſolcher , der Gemeinde gegenüber erſcheint .

In derſelben Ordnung , wie aufwärts , folgen die drei Be —

ſtandtheile auch wieder abwärts auf einander . Nach der Predigt

kommt wieder das allgemeine Kirchengebet , wo die einzelne

Perſönlichkeit abermals zurücktritt , und auf das Gebet endlich

der Geſang der Gemeinde , wo die hervorgetretene Einzelheit

wieder völlig in der Geſammtheit verſchwindet . Es liegt in

*
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der Natur des Cultus , als einer Sache der Gemeinde , daß der

Beſtandtheil , wobei ſie ſich als Ganzes in ihrer Ununterſchiede

heit zeigt , Anfang und Ende des Cultus bilde , ihn umſchließe

Sonach iſt allerdings die Predigt das Centrum , das Innerſte

oba1401nermehrdes Cultus , nicht aber das Factotum , was ſie ni

ſeyn darf , wenn nicht die Idee des Cultus ſelbſt aufgegeben

werden ſoll .

Wie in der Zeit , ſo müſſen die drei Cultbeſtandtheile auch

im Raum , d. h. dem Orte nach geſchieden ſeyn . Dem erſten

d. i, allgemeinen Beſtandtheil gehört das Ganze des Cult

gebäudes , die Kirche an. Es wird geſungen wie von Allen

ſo auch überall im Raum des Hauſes Gottes und ſeiner Ge6

meinde . Dagegen tritt inmitten der Kirche ein beſtimmter

äußerlich erkennbarer , irgend ausgezeichneter Raum als Ort

hervor , in welchem ſich das Cultusgebäude gewiſſermaßen con

centrirt , und welcher die dem Ganz z imende Heiligkeit

auf einen Punkt zuſammenfaßt , der Altar , der Ort des

Opferns in der alten Welt . Die chriſtliche , namentlich die

evangeliſche Kirche hat aber keinen andern Opferdienſt , als

den des Gebets . Dem Altar gehört daher auch der zweite Be

ſtandtheil des Cultus , das liturgiſche Element , das Gebet a

Wie im Altarlocale ſich das ganze Cultusgebäude concentrirt

ſo concentrirt ſich im liturgiſchen Gebete perſonell die ganze

Gemeinde in dem Geiſtlichen , der da recht eigentlich in ihrer

Mitte ſteht , und aus ihr heraus zu Gott ſpricht Gelegentlick

wird noch bemerkt , wie bei der dem Altar auch in der evan

geliſchen Kirche z imend Bedeutſamkeit und Wichtigkeit der

ſelbe auch äußerlich immer gehr 0 hnet ſeyn f

z. B. durch den Ort , den er Kirche mt u. drgl

Dem dritten Cultbeſtandtheil , der Predigt , gehört die Kanzel

Wie in der Predigt der Geiſtliche lediglich als Einzelner erſcheint

ſo iſt auch der ihr gehörende Ort lediglich für den Geiſtlichen

beſtimmt , und kein anderes Gemeindeglied hat Zutritt zu dem —

ſelben , wie etwa in beſonderen Fällen zum Altar . Die Kanzel

iſt mit Recht im Gotteshauſe ein über dem Altar erhöhter Ort ,

denn hier ſteht der Geiſtliche , als im Namen und Auftrag

Gottes redend , über der Gemeinde ; er ſpricht von da herab zu
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ihr , er belehrt ſie und verkündigt ihr den göttlichen Willen

Demnach muß , um dem Cultus ſeine Wirkſamkeit ' zu ſichern ,

um aller Willkür und Zufälligkeit , und eben damit zugleich der

Gedankenloſigkeit , wozu die Verwechslung der Beſtandtheile des

ſelben führt , zu wehren , durchaus daran feſtgehalten werden

der Geſang gehört der ganzen Gemeinde an und in die ganze

Kirche ; das Gemeindegebet an den Altar , und die Predigt auf

die Kanz Was auf der Kanzel 0 ſoll , darf nicht am

Altar , und was am Altar , nicht auf der Kanzel geſchehen .

Ebenſo darf nicht mit der Predigt der Cultus beginnen , und

auch nicht ſchließen , ſondern die Thätigkeit der Gemeinde , der

Geſang , muß das Ganze umſchließen im äußerſten Kreiſe ; den◻

mittlern muß das Gebet bilden , und die Predigt muß wieder

vom Gebet umſchloſſen werden .

Da nun das bisherige ee
ein allgemeines Kirchen —

oder Gemeindegebet iſt, folglich recht eigentlich liturgiſche Natur

hört auch ohne Zweifel an den

Ort des Gebets , an den Altar und nicht auf die Kanzel

Wenn die Unionsurkunde das eine Gemeindegebet , das vor

der Predigt , an den Altar , das andere aber , das nach der0

zredigt , welches ſie ſogar als bezeichnet , auf die

Kanzel verlegt und es unmittelbar an Predigt anknüpft , ſo

iſt ſie offenbar auf halbem Wege 3 geblieben , was ſich

jedoch aus den Verhältniſſen zur Zeit der Union hinlänglich

erklärt und rechtfertigt

Wir übergehen hier , w in dem Vortrage über die geſchicht —

liche Ausbildung des Cultus in unſerer 0

nd heben nur folgende Ber f

H 85 2 und mit dem

Altar das litur Flement in den Cultus aufgenommen , ſo

muß man auch dem Altar geben , was des Altars iſt , und dem

liturgiſchen Element will man es auch nicht erweitern , doch

nichts entziehen , ſondern ihm zu ſeinem Rechte ver

helfen . Daß aber dieſes Recht bei der gegenwärtigen Einrich

tung geſchmälert wird , leidet keinen Zweifel . Während nämlick

in der erſten Hälfte des Gottesdienſtes , vom Anfange bis zur
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Predigt , die oben angegebene Ordnung eingehalten wird , fehlt

ſie in der zweiten Hälfte , von der Predigt bis zum Schluß ,

ſowohl der Zeitfolge als dem Orte nach , und es findet hier

eine wahre Vermengung ſtatt

Das liturgiſche Gebet nach der Predigt folgt nämlich un

mittelbar auf ſie , und erſt da t der G der Ge

meinde , der ſich , wie der unmittelbar vor der d

auf dieſe bezieht , und darum auch zu ihr gehört . G auf

fallender Weiſe iſt dieſes Zuſammengehörige durch einen der

Hauptbeſtandtheile des Cultus , durch das Hauptgebet , getrennt

und es wird dieſes Gebet bei dem darauf folgenden

der lediglich auf den Inhalt der Predigt hinweist , gewiſſer

maßen ignorirt , oder erſcheint jedenfalls als Zubehör oder An

hängſel der Predigt . Dadurch aber tritt es ganz in den

Hintergrund , und verliert gänzlich 5 ſelbſt

ſtändiger weſentlicher C sbeſtandtheil , zumal der Predigt

gegenüber . Dieſe dagegen wird durch ſolche Anordnung auf
8unrechte Weiſe bevorzugt , und erſcheint als das Ein und Alles ,

dem das Uebrige , ſelbſt das Hauptgebet , dienen , gegen welches

dieſes ſelbſt verſchwinden muß

Es iſt im evangeliſchen Cultus der Predigt ohnehin ſehr

viel eingeräumt , ſie iſt ſein Mittelpunkt und nimmt den größten

Theil der ihm gewidmeten Zeit ein ; aber dieſes mehr individuelle

Element des Cultus auch noch auf Unkoſten des h1· jecti

ven , ohnehin eher zu ſpärlich bedachten Elementes zu begünſtigen ,

iſt ein Unrecht gegen d Hemeinde . Man darf ſich bei dieſer

Anordnung nicht wundern , wenn vielenGeiſtlichen dieſes Haupt

gebet , im Vergleich zu ihrer Predigt , an die es a wird

als Nebenſache erſcheint , und wenn die Gemeinde es als ſolches

Anhängſel auch nicht viel beachtet und es theilnahmlos anhört

Soll hier die in der Idee des Cultus begründete Ordnung

und Zeitfolge hergeſtellt werden , ſo muß nothwendig der auf

den Inhalt der Predigt bezügliche Geſang eben ſo unmittelbar

auf ſie folgen , wie er ihr vorhergeht ; mit ihm ſchließt ſich das

individuelle Moment des Cultus ab : erſt dann kann das die

Einzelnheit mit der Geſammtheit vermittelnde Moment , der

liturgiſche Beſtandtheil , das Gebet , eintreten , und darauf dann
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der allgemeine Schlußgeſang d r Gemeinde folgen , ſo daß der

auffteigenden Hälfte des Cultus die abſteigende völlig entſpricht .

Für dieſe Ordnung und Reihenfolge ſpricht auch noch ein ,

bei den Synoden angeführter , äußerer Grund . Hat nämlich

der Geiſtliche eine halbe oder gar dreiviertel Stunden gepre —

digt , und namentlich zuletzt mit erhöhter verſtärkter Stimme

geſprochen , ſo iſt er eines Theils zu ermüdet , um ſogleich ohne

alle Unterbrechung das nicht kurze Gebet mit ganzer voller

Stimme , wie es gerade bei dem Hauptgebete geſchehen

ſollte , zu leſen , zumal bekanntlich lautes Leſen anſtrengender

iſt , als lautes Sprechen , beſonders wenn man zuvor laut und

viel geſprochen hat . Andern Theils aber iſtie Gebet von

ſo ganz anderem Inhalt und Charakter , als die mehr ſpecielle

und individuelle Predigt , daß es kaum möglich iſt , ſich nach

der letztern ſogleich in die Stimmung zu verſetzen , welche dem

Hauptgebet der Gemeinde entſpricht , und angemeſſen iſt . Da —

her mag es auch kommen , daß man dieſes Gebet öfter leiſe ,

allzuſchnell und ſichtbar ohne innere Theilnahme ableſen hört ;

daß dann aber auch auf Seiten der Gemeinde keine Theil —

nahme erwartet werden kann , verſteht ſich von ſelbſt . Auch

dieſer Beziehung alſo hat das Hauptgebet eine ſolche Stellung

im Cultus einzunehmen , bei welcher es gegen die Predigt nicht

zu kurz kommt und in keiner Weiſe beeinträchtigt wird ; voll —

ſtändig jedoch widerfährt ihm erſt ſein Recht , wenn es, wie

der Zeit nach , ſo auch dem Orte nach von dem dritten Be⸗

ſtandtheile , dem individuellen getrennt wird , alſo nicht mehr

der Kanzel , dem Lehrſtuhl , mit dem es gar nichts zu thun

hat , zukommt , ſondern lediglich dem Altar .

Hiernach wäre in der bisherigen Einrichtung der zweiten

Hälfte des ſonn - und feſttäglichen Gottesdie nſtes folgende Aen —

derung zu treffen

Auf die Predigt folgt unmittelbar die Abſingung eines

erſes des auf die Predigt bezüglichen Liedes ;

hierauf das Hauptgebet , Gebet des Herrn und Schlußvotum

am Altar ( wohin ſich , wie wir “ hinzuſetzen , der Geiſtliche wäh⸗

rend des Geſanges begibt ) ; dann kurzer S chluß geſang

allgemeinen Inhalts ( wie Nr . 330 bis 335 und die 12 Verſe

2
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aus verſchiedenen Liedern am Schluſſe des Geſangbuchs ) , wäh —

rend deſſen der Geiſtliche am Altar bleibt , um zuletzt mit dem

Segen des Herrn die Gemeinde zu entlaſſen

Schließlich ſtellt der Vortrag noch die Frage : wie es mit
den Kanzelverkündigungen , namentlich mit den Proclamationen

fzu halten ſey ? Sehr richtig entſcheidet er ſich dahin , daß

wenn ſolche Proclamationen blos den Zweck des Bekanntmachens

neuer Verlobungen haben , der Geiſtliche ſie nur als Beamter

des bürgerlichen Standes vornehmen ſoll , ſie überhaupt nicht
in den Gottesdienſt gehören .

Indeſſen da die Ehe nicht blos einen bürgerlichen , ſondern

auch einen ſittlich - religiöſen , mithin kirchlichen Charakter an

ſich trage und die Verlobten zu ihrem Vorhaben des Beiſtan

des , der Gnade und des Segens Gottes bedürften , ſo müßten
ſie vom chriſtlichen Standpunkte aus der öffentlick Fürbitte

empfohlen und daher in das Gemeindegebet eingeſchloſſen wer
den. Nur dürfte das nicht , wie bisher , auf der Kanzel ge
ſchehen , die als geiſtlicher Lehrſtuhl mit Eheverlöbniſſen nicht
das Mindeſte zu thun habe . Das Gemeindegebet gehöre an
den Altar , alſo auch die genannte Fürbitte und zwar wie

Ihre Coinmiſſion hinzuſetzt — in der Weiſe , daß des Vor —
habens der Verlobten im Allgemeinen gedacht , ihre Namen aber
erſt nach dem Gebet , unmittelbar vor dem Segen , in Verbin

dung mit andern Ankündigungen , bekannt gemacht werden
Dies , hochwürdige Verſammlung , iſt der Inhalt des Ihrer

1 7II . Commiſſion mitgetheilten eben ſo umfaſſenden al
lichen Vortrags über die Verlegung des Ka izelgebets an den
Altar . Wir können nach genauer Erwägung nicht umhin, d
ſem Vortrage in allen ſeinen Einzelnheit zutreten , da wir
ſehen , wie durch ihn der Weg gebahnt iſt , die Theorie , zu der
ſich in neuerer Zeit die Idee des Cultus erhoben hat , zur
practiſchen Anwendung zu bringen , und wie wir uns nun nicht
länger dem Vorwurfe ausgeſetzt ſehen werden , als hätte unſere
evangeliſch - proteſtantiſche Kirche keinen Sinn , keinen Takt in
liturgiſchen Dingen —
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Vierte Plenarſitzung vom 29 . Xpril .

Auf der Grundlage des in letzter Sitzung mitgetheilten Be —

richts fand heute die Discuſſion über den Antrag

der Verlegung des Kanzelgebetes an den

Altar

ſatt .

Allgemeinen zeigte ſich die Verſammlung gleich von

vornherein günſtig geſtimmt für die vorgeſchlagene Maßregel .

Außer den im Commiſſionsbericht bereits entwickelten Gründen

hoben die Freunde derſelben beſonders noch folgende Mo —

mente hervor

Zunächſt ſagte man —iſt die beabſichtigte Veränderung
keine willkürliche Maaßregel , ſondern ihr Bedürfniß wird in

unſerer evangeliſchen Landeskirche in weiten Kreiſen gefühlt ,

wie ſchon daraus hervorgeht , daß fünf Diöceſanſynoden ( Adels —

heim , Eppingen , Sinsheim , Schopfheim und Mannheim und

Heidelberg ) außer vielen einzelnen Geiſtlichen dieſelbe beantragt

haben . Sie liegt aber auch in der That unmittelbar nahe ,

nwärtige Einrichtung in dieſem Stücke iſt eine

Im

denn dievenn vie f

offenbare Inconſequenz , die ſich nur aus dem ſehr wohlbegrün —
deten Wunſche der früheren Generalſynoden , nicht zu viel auf

Einmal an der altgewohnten Ordnung des Gottesdienſtes zu

verrücken , erklärt . Wenn nämlich das der Predigt voran —

gehende liturgiſche Gemeindegebet am Altar geſprochen wird ,

ſo fragt jeder Nachdenkende , warum denn das auf die Pre —

digt folgende liturgiſche Gemeindegebet nicht ebenfalls dort
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gehalten werde , ſondern auf der Kanzel ? Wenn es überhaupt

nicht gleichgültig iſt , an welchem Ort der Kirche die einzelnen

gottesdienſtlichen Acte vorgehen , ſo iſt dies eine handgreifliche

Inconſequenz . Es gehören entweder beide Gebete an den

Altar , oder beide auf die Kanzel . 2 Faheter haben

ſie beide ihren allein angemeſſe Denn

dieſer iſt der Ort für alles im engern Sinn des Worts Litur

giſche im Cultus . So wie Alles , was der Geiſtliche als Pre

diger zu vollbringen hat , auf die Kanzel gehört : ſo gehe

Alles , was ihm als Liturgen obliegt , an den Altar . Die in

Rede ſtehende Aenderung iſt alſo nichts als die Zurückführung

einer bis dahin aus guten Gründen noch nicht beſeitigten Un

und auf die Conſequenz in der Durchführung der Principien

einen Werth legt , muß ihr beifa

Die Sache hat abe Iuckh h eil tief Ir

tung und Wichtigkeit Daß ſie überhaupt in Anregung ge

kommen , iſt ein Symptom des in weiten Kreiſen wiedererwach

ten liturgiſchen Triebes . Unſer evangeliſcher Cultus iſt noch

nicht , was er ſeyn ſoll und werden muß : ein Gefühl hiervon

iſt unter uns weit verbreitet , unter den Gemeinden wie unter

den Geiſtlichen , und namentlich in den letzten zehn Jahren

hat es auch in unſerer evangeliſchen Landeskirche mit überra

ſchender Schnelligkeit um ſich gegriffen . Unſere neue Agende

ſcheint zu ſeiner allgemeineren Erweckung weſentlich mitgewirkt

zu haben ; und gerade dies iſt eines der ſprechendſten Zeugniſſe
für ihre Trefflichkeit dafür nämlich , wie ihr eine Lebens

kraft einwohnt , welche ſie aus ſich ſelbſt heraus zu immer

höherer Vollkommenheit forttreibt . Wo und woran es unſerm

evangeliſchen Cultus vorzugsweiſe noch fehle , darüber hat ſich

auch bereits ein ziemlich allgemeines Bewußtſeyn gebildet , deſſen

Vorhandenſeyn ſich namentlich unter den hier berichteten Ver —

handlungen auf eine höchſt erfreuliche Weiſe kund gab . Die

Predigt , das erkennt man ſehr allgemein , abſorbirt in unſerm

Gottesdienſte mehr oder minder alle übrigen Cultuselemente

und läßt ſie nicht zu der ihnen gebührenden Selbſtſtändigkeit

gelangen . Sie erſcheint in unſerer badiſchen Liturgie immer

22 — . —— — *
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e, um deſſenwillen allein eigentlich alle übri

gen Beſtandtheile des Gottesdienſtes da ſind , und dieſe ſtellen

ſich im Grunde als bloße Einleitungen und Anhänge zu ihr

dar. Dies kann auch der Predigt ſelbſt nicht zum Vortheil

3 ſondern nur Ueberdruß an ihr herbeiführen und

der zahlreichen Klaſſe Derjenigen aber , welche

für ſich der

r

Predigt nicht mehr zu bedürfen wähnen , eine Kir —

chenſcheu , die dann wieder hindert , daß ſie ſich durch eigene

Erfah 6 Beſſern überzeugen Insbeſondere tritt in

Cultus neben der Predigt das kurzweg ſo zu nennende

liturgiſche Element ganz in den Hintergrund , namentlich das

Gemeindegebet und näher der Act der gemeinſamen Anbetung

der Gemeinde vor Gott in Chriſto und des Dank - und Lob —

Eopfers , welches ſie in ihrem Gebete ihm darbringt . Dieſer

Act , der Gipfelpunkt des ganzen evangeliſchen Cultus , vermöge

deſſen allein er ſich zu einem lebendigen Ganzen orgöntſter,
nuß , nachdem er infolge des geſchichtlichen Entwickelungsgangs

de Kirche nur zu lange in ſeiner Verſchüttung

die Predigt verkümmert iſt, wieder hervorgezogen und◻

hervorgebildet werden . Dahin zielt gegenwärtig die ganze Ent

es religiöſen und kirchlichen Bewußtſeyns ebenſo —

es wiſſenſchaftlichen , und es iſt eine Unmög⸗

range auf die Länge zu widerſtehen . Auch

die Gemeinden ſind des unabläßigen bloßen Predigens müde ,

und verlangen vor Allem wirkliche gemeinſame Andacht und

Gerade dieſem Bedürfniſſe und dieſer Richtung nun

arbeitet die in Anregung gebrachte Maßregel in die

Hand . Allerdings iſt mit ihr keineswegs ſchon alles Nöthige

geſchehen , ſie iſt , dies darf man ſich nicht verheh

Gebet

nur eine

halbe Maf l; unſer Cultus bedarf , um ſeiner Idee zu ent —

ſprechen , einer weit durchgreifenderen Umgeſtaltung ; aber dies

gereicht ihr , recht erwogen , gerade zur Empfehlung . Es iſt

mit ihr bei weitem noch nicht Alles geſchehen ; aber alles das ,

was in dem gegenwärtigen Augenblick beſonnenerweiſe geſchehen

kann , und etwas , was , ſeiner anſcheinenden Geringfügigkeit

ungeachtet , der folgenreiche Anfang einer allmälig zu dem

eigentlich anzuſtrebenden Ziele hinführenden Entwickelungsreiche
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zu werden verſpricht . Für eine gründliche Reformation unſeres

Cultus iſt der Zeitpunkt durchaus noch nicht da. In mehr

als einer Beziehung . Schon von allem Uebrigen abgeſehen ,

könnte es unſere Landeskirche nicht verantworten , wenn ſie eine

eigentliche Umformung ihrer Liturgie , die erſt ſeit der letzten

Generalſynode in ' s Leben getreten iſt, ſchon jetzt vornehmen

wollte . Die unvermeidliche Folge davon würde

volle Verwirrung der Gemeinden ſeyn . Aber wir dürfen es

gar nicht einmal beklagen , daß uns hier ein ſolches äußeres

Hinderniß in den Weg tritt . Auch ohne dies würde jenes

Reformiren jetzt immer noch ein voreiliges ſeyn Soll esU¹

mit gutem Gewiſſen geſchehen können und ſich Erfolg ver

ſprechen dürfen , ſo iſt dazu die nothwendige Vorausſetzung ,
theils daß bereits wenigſtens innerhalb der Wiſſenſchaft eine

einigermaßen allgemeine Verſtändigung er die durch ſeinen

Begriff ſelbſt geforderte Organiſation des evangeliſchen Cultus

und die weſentlichen liturgiſchen Grundſätze zu Stande gekom

men ſey , theils daß auch in den Gemeinden ſelbſt ein deut —

licheres Bewußtſeyn eben darum , und zwar beſtimmt auch um

die poſitive Seite der Sache , vorherrſche . Beides fehlt uns

zur Zeit noch ; was aber namentlich die zuletzt genannte Be —

dingung angeht , ſo ſcheint die in Vorſchlag gebrachte Abände —

rung ſeh 1

nigen . Denn ſie wird in unſeren Gemeinden natürlich die

geeignet , die Verwirklichung derſelben zu beſchleu

Frage nach ihren Motiven hervorrufen , und ein aufmerkſames

Nachdenken auf die Natur des evangeliſchen Cultus und das

Verhältniß unſeres dermaligen liturgiſchen Zuſtandes zu den in

jener begründeten Forderungen hinlenken . Damit wird dann

zugleich das Bedürfniß weitergehender Umbildungen unſerer

gottesdienſtlichen Einrichtungen zum Bewußtſeyn bringen , und

ſo der fruchtbare Keim einer allmäligen gründlichen Un

3unſeres Cultus zu der ſeiner Idee möglichſt entſprechend

ſtalt werden . Kurz , die beantragte Aenderung zeigt
eine einfache praktiſche Maßregel , die einerſeits auf überwie —

gende Zuſtimmung rechnen darf , weil über ſie, aller noch ob

waltenden Differenzen der liturgiſchen Theorieen ungeachtet ,
8

vermöge der Gemeinſchaftlichkeit der liturgiſchen Tendenz ein 06
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ſchöne Verſtändigung ſtattfindet , die
Audekkeſilg

für die künf⸗

tige liturgiſche Fortentwicklung eine erwünſchte Grundlage dar —

2 em gegenüber wurden aber auch manche Bedenken gegen
den Vorſchlag erhoben . Es wurde an die Mißlichkeit aller litur —

giſchen Veränderungen erinnert , zumal bei der großen Neuheit

unſerer jetzigen gottesdienſtlichen Einrichtungen ; wogegen aber

von der andern Seite darauf hingewieſen wurde , wie hier von

gar keiner eigentlichen Neuerung die Rede ſey , ſondern nur von

der richtigen Anordnung der unverändert bleibenden , bisherigen
Cultuselemente , weshalb denn auch in unſerer Agende Alles

unverändert bleibe . Daneben wurde bemerkt , durch die beab —

ſichtigte Maßnahme werde eine Verlängerung des Gottesdienſtes

herbeigeführt , und auf dem mit ihr eingeſchlagenen Wege werde

man allmählig zu einer engliſchen Liturgie gelangen . Allein , —

erwiderte man von der andern Seite , — die Verlängerung
beſchränkt ſich auf einen Liedervers . Es wurde auch davon

he uud da in der neuen Anordnung eine dem

Proteſtantismus fremde Tendenz werde geargwohnt werden

Denn, ſagte man es könne ſcheinen , als gehe dieſelbe

von der Meinung aus , daß dem Altar eine eigenthümliche

Heiligkeit beiwohne , von der doch die evangeliſche Kirche nichts
wiſſe , in welcher der Altar nur die Beſtimmung habe , die Oert

lichkeit für die Vornahme derjenigen kirchlichen Handlungen zu

ſeyn , die auf der Kanzel um ihrer erhöhten Lage willen nicht

vollzogen werden können , wie die Taufe , die Abendmahlsfeier , die

Confirmation und die Copulation . Conſequenz ſey alſo zwar aller —

dings nöthig im Cultus , aber auf der Baſis des evangeliſf en Prin

zips verlange die Conſequenz vielmehr umgekehrt die Verlegung

auch des der Predigt vorangehenden Ger degebets vom Altar

auf die Kanzel Die Einwurf gegenüber wurde von den

Freunden des Vorſchlags bereitwillig eingeräumt , daß dem Al —

are eine beſondere Heiligkeit durchaus nicht zukommet Sie er⸗

klärten , weit entfernt davon , daß der Altar das Gemeindegebet
heilige , heilige dieſes vielmehr jenen ; aber eine eigenthümliche
. ymboliſche Bedeutſamkeit im Cultus habe der Altar aller —
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dings ſo gut wie die Predigt , und ſofern die äußere Handlung

des Cultus die getreue Darſtellung der inneren ſey und eben

als eine ſolche äußere Darſtellung die Gemeinſamkeit der letz

teren für die am Gottesdienſt Theilnehmenden vermitteln ſolle ,

ſey es durchaus wichtig , daß jeder einzelne Cultusact an dem

ihm eigenthümlich zugehörigen Orte des Kirchengebäudes voll

zogen werde , weshalb man denn von unſeren Gemeinden mit

Recht erwarten dürfe , daß ſie dem Verdacht , als ſolle ihnen

etwas Unevangeliſches aufgedrungen werden , keinen Augenblick

Raum geben würden . Mehr Schein hatte die Beſorgniß für

ſich , daß die neue Anordnung , als mehr aus dem Geiſte der

lutheriſchen Kirche hervorgegangen , bei den ehemals reformirten

Gemeindegliedern Anſtoß erregen werde . Dieſe Befürchtung

erkannte man auch auf der andern Seite als nicht völlig un

gegründet an ; allein man war dabe 6 0 es in

ſolchen Fällen dem Geiſtlichen leicht gel werde , das Aer

niß durch geeignete Belehrung zu heben, da der f e Cor

feſſionsunterricht unter uns im Allgemeinen ſeine Bedeutung

völlig verloren habe , und nur etwa bei der älteren Generati

noch hin und wieder vorübergehend hervortrete . Cbenſo konnte

man nicht geradezu widerſprechen , wenn geäußert wurde, daß die

neu einzuführende Maßregel zumal in den größeren Städten die

nachtheilige Folge haben dürfte , daß ein Theil der Gemeinde

ſobald der Geiſtliche nach beendigter Predigt von der Kanzel

abgetreten , ſofort die Kirche verlaſſen werde , wie dies in fru

herer Zeit das Gewöhnliche geweſen ſey. Allein man glaubte

doch darauf rechnen zu köi daß, wenn jene Maßregel wirk —

lich eine ſolche Unordnung veranlaſſen ſollte , in ihr auch zu

gleich das ſichere Heilmittel dawider liegen werde , und zwar

das einzige wirkſame , da ſich hier durch - kirchenpolizeiliche Zwangs

maßregeln nicht abhelfen laſſe . , Denn die befürchtete Unſitte hat

doch ihren Grund zuletzt in der Ueberſchätzung der Predigt und

der Verkennung der Wichtigkeit des Liturgiſchen im Cultus .

Nur durch die Entfernung dieſer unrichtigen Anſicht läßt ſich die

Abſtellung derſelben nachhaltig erzielen . Je mehr alſo das Ge —

meindegebet gegenüber von der Predigt ( die , ſo lange jenes

auf der Kanzel geſprochen wird , immer als die alleinige Haupt⸗
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ſache erſcheint ) in ſeiner ſelbſtſtändigen Würde hervortritt , deſto

leichter werden ſich auch die Kirchgänger , die jetzt nur zur

Predigt kommen , eines Beſſeren überzeugen . Noch ein Einwand

endlich , — und dieſer wurde bei Weitem am ernſtlichſten geltend

gemacht wurde von der , der vorgeſchlagenen Einrichtung
durchaus nicht entſprechenden Beſchaffenheit mancher von unſeren

Kirchen und Altären hergenommen . Es gibt Kirchen , be⸗

haupten die Gegner in welchen die Stellung des Altars

das Verſtändniß des jetzigen Kanzelgebetes , wenn man es an

unmöglich machen würde . Für ſolche Kirchen

wenigſtens müßte jedenfalls eine Ausnahme geſtattet werden .

In manchen Kirchen nämlich kann ein großer Theil der Ge —

meinde den Geiſtlichen , wenn er am Altar ſteht , gar nicht

ſehen oder doch wenigſtens nicht verſtehen , da es bekanntlich

überhaupt am Altare weit ſchwieriger iſt , verſtändlich zu ſpre —

chen , als auf der Kanzel , und überdies bei liturgiſchen Ge

beten , weil bei ihrem Vortrage keine Action ſtattfindet , die

Verſtändlichkeit geringer iſt , als bei der Predigt . Würde nun

ſo das Gebet ach der Predigt bei ſeiner Verlegung an den

Altar zu einem theilweiſe unverſtändlichen und deshalb auch

unwirkſamen Act herabgeſetzt : ſo würde ja augenſcheinlich durch

die neue Einrichtung , welche eben dahin abzweckt , das litur —

giſche Element im Cultus zu heben , dieſes letztere gerade im

Gegentheil nur noch mehr geſchwächt . Aber auch da, wo die

Stellung des Altars kein Hinderniß in den Weg legt , iſt ſeine

Beſchaffenheit häufig eine ſo armſelige , ja unwürdige , daß es

eine Art von Entweihung des Gebets ſeyn würde , wenn man

es an ihm halten wollte . Auch dieſe Inſtanz jedoch hat die

große Majorität der Verſammlung nicht von ihrer Ueberzeugung

zurückbringen können . Sie hat ihre Widerlegung in der That —

ſache ſehen zu müſſen geglaubt , daß das der, Predigt voran —

gehende Gebet ſchon ſeit langen Jahren am Altar gehalten

wird , ohne daß jene Uebelſtände fühlbar geworden ſind , die

doch ebenmäßig auch bei ihr hätten eintreten müſſen . Iſt der

Altar ſo hat ſie geurtheilt — für dieſes Gebet würdig ge —

nug ausgeſtattet , ſo iſt er es auch für das jetzt ſogenannte

Kanzelgebet ; hat man an ihm bisher jenes verſtanden , ſo wird
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man auch künftig dieſes an ihm verſtehen . Ein liturgiſches

Gebet verſteht ſich ja ohnehin noch leichter , als eine Rede , weil

es ſich durch ſeine häufige Wiederkehr bald dem Gedächtniß der

Gemeinde einprägt . Selbſt die Schwierigkeit , von gewiſſen

Theilen der Kirche aus den Geiſtlichen am Altar zu ſehen , iſt

beim Gebet eine geringere , als unter der Predigt , weil ja bei

jenem die Gemeinde ſich erhebt . Allerdings läßt die architer

toniſche Beſchaffenheit unſerer Kirchen gar viel zu wünſchen

übrig ; aber ſoll der von ihr entlehnte Anſtand gelten , ſo iſt

gar nicht abzuſehen , wann es jemals werde möglich werden ,

dem evangeliſchen Cultus die durch ſeine Begriffe geforderten

Verbeſſerungen angedeihen zu laſſen . Gerade umgekehrt von

der Vervollkommnung unſers Cultus wird zunächſt auch der

Sinn für den Kirchenbau und die Vervollkommnung deſſelben

ausgehen müſſen . Es thut hoch Noth , daß die herrſchende ver

kehrte Meinung falle , der zufolge das evangeliſche Gotteshaus

nichts weiter iſt , als ein in akuſtiſcher Beziehung zweckmäßig

conſtruirter Verſammlungsſaal für die Gemeinde , ohne daß ſei —

ner Conſtruction irgend eine Idee zum Grunde liege , ohne daß

die Kunſt in irgend einer andern Beziehung zu ihm ſtehe , als

der rein negativen . Die Früchte dieſer Meinung ſind noch un

längſt ſelbſt in für die Kirche nachtheiligen ökonomiſchen Wir

kungen zum Vorſchein gekommen , bei der Zehntablöſung , bei

welcher in Anſehung der proteſtantiſchen Kirchen die Baulaſt

viel zu niedrig angeſchlagen worden iſt , weil man von der

Vorausſetzung ausging , zu einer proteſtantiſchen Kirche ſey eben

nichts weiter erforderlich , als ein ſolcher kahler Hörſaal . Die

ſer Anſicht kann nur durch die Hebung der liturgiſchen Seite

an unſerm Cultus entgegengearbeitet den ; und ſo ſteht

dann zu hoffen , daß die projectirte Maßregel ſelbſt auch auf

die Beförderung einer der Idee unſers Cultus mehr entſpre

chenden architectoniſchen Einrichtung unſerer Gotteshäuſer einen

wohlthätigen Einfluß ausüben wird ( Schluß folgt . )

Berichtigung .
Seite 2, Zeile 14 von unten lies 5 8

Antwort der Generalſyn
Seite 31, Zeile 16

einzelne Redner meinten, daß die bejahende
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Vierte Plenarſitzung vom 29 . Xpril .

ch luẽ ßο
0

Am leichteſten und unmittelbarſten iſt in Anſehung der

Altäre die Hülfe möglich . Wo ſie in ſchlechtem , unwürdigem
Zuſtande ſich befinden , müſſen ſie eben auf würdige Weiſe her —

geſtellt werden . Es fällt dieſe Verbeſſerung dem Bauherrn der

Kirche zur Laſt . Schwerlich iſt in irgend einem andern deut —

ſchen Lande in dieſer Beziehung die Geſetzgebung vorſorglicher
für die Kirche , als bei uns . Wenn in manchen Gegenden des

Unterlands der gerügte Uebelſtand länger fortbeſteht , ſo mag
dies wohl mit daran liegen , daß an dieſen Orten der Bauherr

ſelbſt zugleich die decretirende Behörde iſt . Wo dem nicht ſo

iſt , da pflegen die Bauherren ſchnell zur Behebung ſolcher Noth —

ſtände angehalten zu werden . Sollte übrigens — ſetzte man

noch h
des d

hinzu hie und da die Beſchaffenheit des Kirchengebäu —
ie Durchführung der in Frage ſtehenden Maßregel un —

möglich machen , nun ſo wird ja in ſolchen ganz außerordent —

lichen Fällen von ſelbſt eine Dispenſation von Seiten der

oberſten Kirchenbehörde eintreten . Ebenſo da , wo man auf
Seiten der Gemeinde auf einen wirklichen , nicht ſofort durch

den guten Willen und die Weisheit des Geiſtlichen zu beſeiti —

genden Widerwillen ſtoßen ſollte . Denn Zwang ſoll allerdings
nicht gebraucht werden , um ſo weniger , da die neue Anordnung

ſich gewiß durch ihre eigene Güte bald allgemein einführen

*



50

wird . Aber einer ſolchen vorläufigen Connivenz wird es ſicher

gar nicht einmal bedürfen . Wenn die Geiſtlichen es nur recht

wollen , ſo wird die neue Einrichtung ohne irgend einige Schwie

rigkeit in ' s Leben treten . In ihrer Hand vorzugsweiſe liegt

die Sache , und - je nachdem man bei ihnen eine günſtige Stim

mung für dieſelbe vorausſetzen darf oder nicht , hat ſich das

Urtheil über ihre Thunlichkeit oder Nichtthunlichkeit zu ſt

Nächſt dieſen Verhandlungen über die Maßregel im Allge

meinen erhob ſich noch über zwei mit ihr zuſammenhängende

ſpecielle Punkte eine Discuſſion : über den zwiſchen die Predigt

und das jetzt unmittelbar auf ſie folgende Gebet einzuſchalten

den Gemeindegeſang und über die Stelle , welche bei der neuen

Anordnung den Verkündigungen und insbeſondere den Procla

mationen anzuweiſen ſey .

Wenn nämlich das jetzige Kanzelgebet an den Altar ver

legt wird , ſo wird es zur Nothwendigkeit , daß zwiſchen daſſelbe

und die Predigt ein kurzer Gemeindegeſang eingeſchoben werde ;

ſchon aus dem äußerlichen Grunde , damit der Geiſtliche Zeit

gewinne , um ſich von der Kanzel nach dem Altar zu begeben .

Für eine ſolche Einſchaltung ſpricht aber nicht minder auch der

innere Grund , daß es nach dem Schluß der Predigt einer ein

ſtimmenden Antwort der Gemeinde auf ſie bedarf , überdies

aber auch einerſeits einer beſtimmt in ' s Auge fallenden Schei

dung des nachfolgenden Gemeindegebets von der Predigt um

jenes in ſeiner ſelbſtſtändigen Bedeutung hervortreten zu laſſen ,

und andererſeits einer Vermittelung zwiſchen jenem und dieſer

Es muß daher unmittelbar auf die Predigt und das Votum ,

mit welchem der Geiſtliche die Kanzel verläßt , ein kurzer Ge

meindegeſang folgen , deſſen Inhalt einerſeits auf die Predigt

ſich zurückbezieht , andererſeits aber zugleich auf das Altargebet

hinüberleitet . Da nun außer dieſem Liederverſe nach dem dem

nächſt folgenden Altargebet und Unſer Vater noch ein ganz
kurzer Schlußgeſang ganz allgemeinen Inhalts folgen ſoll und

an dieſer Stelle nicht wohl entbehrt werden kann : ſo wurde

von einigen Mitgliedern das Bedenken erhoben , daß die neue

Einrichtung durch die Hinzufügung eines weiteren Geſanges
den Gottesdienſt auf eine für ihn nachtheilige Weiſe verlängern
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einzelner Gemeinden , nach deren

zu viel geſungen werde . Ueber —

werde , zum groß

Meinu ſchon

dies wurde auch befürchtet , daß die durch die Predigt erregte

Gebetsſtimmung durch den auf ſie folgenden Geſang wieder

niedergeſchlagen werden werde Der Verſammlung in ihrer

Mehrzahl wollte jedoch dies Bedenken nicht einleuchten . Sie

konnte unſere Gemeinden nicht für ſo geſangſcheu halten , und

glaubte aus eigener Erfahrung zu wiſſen , daß gerade der Vers

nach der Pred nit beſonderer Wärme geſungen zu werden

pflege , vorausgeſetzt nämlich , daß er paſſend gewählt ſey . Auf

dieſe paſſende Wahl glaubte ſie überhaupt das Hauptgewicht

legen zu müſſen , und dann auch von einem ſolchen Geſange

gerade die kräftige Anfeuerung der Gebetsſtimmung in der

Gemeinde erwarten zu dürfen , da ja wahre kirchliche Poeſie

und Muſik das natürlichſte Erweckungsmittel derſelben iſt .

Unter den Verhandlungen über dieſen Punkt trat ein Mit —

glied mit dem weiteren Antrage hervor , es möge vor der

Predigt ſtatt eines auf ihren Inhalt bezüglichen Liedes ( wie es

tzt üblich iſt) ein Lied gemeinen Inhalts ( vom Worte Got

tes, vom Lobe Gottes u. dergl. ), dagegen das auf die Predigt

ſich beziehende Lied oder eine Anzahl von Verſen aus demſelben

nach der Predigt geſungen werden . Zugleich wünſchte es die

allgemeine Einführung der in manchen Gemeinden ſchon be —

ſtehenden Sitte , daß nach beendigtem Gottesdienſt , während

die Frauen die Kirche verlaſſen , die Männer das Lied „ Unſern

Ausgang ſegne Gott “ u. ſ. w. abſingen .

Bei den ſich hieran knüpfenden Debatten traten in der

Verſammlung drei verſchiedene Anſichten über dieſen Punkt

hervor . Die Einen , und unter ihnen jener Antragſteller , hiel —

ten dafür , vor die Predigt hörten nur allgemeine Lieder ,

wie Loblieder aufGott oder auf Jeſum Chriſtum , Lieder über

das Wort Gottes , über die Liebe und das Vertrauen gegen

Gott und Jeſum Chriſtum , über den Gehorſam gegen Gott

oder die Nachfolge Jeſu , über die Heiligung , über die Glück —

ſeligkeit des Chriſten , Tugendlieder allgemeinen Inhalts u. dergl . ,

aber keine Lieder über ſpecielle Pflichten . Dabei wurde von

einer Seite geäußert , daß dieſe letzteren nur nach der Predigt
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geſungen werden ſollten , weil etwas Unnatürliches darin liege ,

wenn eine Gemeinde zuerſt im Geſang und unter Orgelton

ſich über die Beſchaffenheit , Pflichtmäßigkeit , Wichtigkeit und

Erhabenheit einer gewiſſen chriſtlichen Tugend ausſpreche , und

ſo durch den feierlichen Geſang eine Begeiſterung ihres Ge

müths für eine ſolche Tugend und alſo ein inniges Durch

drungenſeyn bereits zum Voraus zu erkennen gebe, und dann

hintennach der Prediger auftrete , und es mit ſeiner ganzen

Predigt darauf anlege , ſie jetzt erſt für das zu gewinnen und

zu dem zu ermuntern , wofür ſie bereits die erwähnte Begeiſte

rung ſingend an den Tag gelegt hätten Dergleichen Lieder

oder einzelne Verſe daraus möchten mehr an das Ende der

Predigt paſſen , wo ſie dann ihre Wirkung nicht verfehlen wür

den . Im geraden Gegenſatz gegen dieſe Anſicht glaubten An

dere , daß auch die ſpeciellſten Lieder des Geſangbuchs , ſofern

ſie ſich nur recht genau auf die Predigt bezögen , hier zuläſſig

ſeyen . Noch Andere endlich ſtanden mit ihrer Anſicht in der

Mitte zwiſchen dieſen beiden äußerſten Meinungen . Sie mein —

ten , ein beſtimmt auf die Predigt ſich beziehendes Lied gehe

dieſer ſehr naturgemäß vorbereitend voran , als das eigenthüm

lich geeignete Mittel , um in der Gemeinde diejenige Gefühls

ſtimmung zu erwecken , die für die fruchtbare Aufnahme der

Predigt vorausgeſetzt werde ; nur müſſe es freilich dazu angethan

ſeyn , ein lebendiges chriſtlich religiöſes Gefühl anzuregen , alſo

wirklich den Charakter wahrer kirchlicher Poeſie an ſich tragen ,

nicht aber eine bloße Verſification proſaiſcher Reflexionen über

einen einzelnen Punkt der chriſtlichen Lehre ſeyn , und , was in

jenem Falle nie fehlen werde , den ſpeciellen Punkt in der be—

ſtimmten Anknüpfung an ein allgemeines Moment des chriſtlich

frommen Bewußtſeyns behandeln . Dabei aber verlangten die

Vertheidiger dieſer Meinung keineswegs , daß jedesmal ein ſol —

ches ſpecielles Predigtlied geſungen werden müſſe , ſondern fanden

auch ein allgemeines Lied an dieſem Orte vollkommen zuläſſig .
ie legten das eigentliche Gewicht auf die Zuſammenſtimmung

des Predigtliedes nicht ſowohl mit dem Inhalt der Predigt ,

als mit der in ihr herrſchenden Stimmung . Dagegen pro —

teſtirten ſie gegen einen längeren , zu dem ſpeciellen Inhalt
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der Predigt in Beziehung ſtehenden Geſang nach l

weil durch einen - ſolchen die Gemeinde , die ſich nach geendigter

Predigt innerlich dazu gedrängt finde , in gemeinſamem Gebet

chriſtlichen Fürbitten , Dankſagungen und

Gelübde darzubringen , künſtlich wieder in die Reflexion auf den

ſpeciellen Inhalt des eben gehörten Vortrags zurückgezogen wer —

den würde . Gegen den Hauptpunkt des oben erwähnten Ande

trags wurde übrigens von mehreren Seiten her erinnert , daß ,

wenn man ihm Folge gäbe, der ganze Charakter unſers Got —

tesdienſtes Veränderung erleiden und die Dauer deſſelben

ſich wahrſcheinlich noch um eine Viertelſtunde verlängern würde .

Der zweite Punkt betraf die Frage , welche Stelle bei der

neuen Anordnung den Verkündigungen anzuweiſen ſey ?

Sie müſſen nämlick hr gleichfalls von der Kanzel an den

Altar verlegt werden , und dies fand in der Verſammlung viel —

fachen Anſtand . Viele waren der Meinung , dieſe Verkündi

gungen , und beſonders die Proclamationen , paßten ſchlechter —

8
dings nicht an den Altar und würden denſelben gewiſſermaßen

1 8
entwe Um dieſen Uebelſtand zu entfernen wurden dann

Die Majorität der Verſammlung hingegen fand die Verkün⸗

‚
dem Altare .

Nämlich die wirklich zugleich kirchlichen . Denn die rein bür —

gerlichen , welche in das kirchliche Leben gar nicht einſchlagen

und ſich auf keinen kirchlichen Zweck beziehen , wie ſie allerdings

mitunter auch vorkommen , gehören überhaupt gar nicht in den

Gottesdienſt . Sie können erſt , nachdem die Verſammlung bereits

durch den Segen entlaſſen iſt , ſtatthaben , und es hat in ſol⸗

chen Fällen der Geiſtliche am Schluß der kirchlichen Ab —

kündigungen der Gemeinde zu bemerken daß er ihr eine Mit —

theilung a f ſie nach geſchloſſenem

Gottesdienſteu in der Kirche zurückbleiben wolle . Die wirk —

lich kirchlichen Verkündigungen dagege und namentlich auch

die Proclamationen der neu Verl ſind nach einer Seite

immer zugleich eigentliche Fürbitten der Gemeinde für einzelne

ihrer Glieder oder auch ganze Gemeinden , und beeſtimmt eben

aus dieſem Geſichtspunkt ſollen ſie von dem Geiſt lichen behandelt
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werden . Dann aber gehören ſie augenſcheinlich gerade an den

Altar , weit mehr als auf die Kanzel . Ja , es iſt zu erwarten ,

daß , wenn ſie an den Altar verlegt werden , auch ihre Form

und die Haltung der Geiſtlichen bei Vornahme derſelben von

ſelbſt eine mehr kirchliche werden , und ſo alles Störende bei

denſelben immer mehr wegfallen wird . Auf ihre Verlegung

hinter den Segen glaubte die Mehrzahl der Mitglieder nicht

eingehen zu können , weil hinter dieſem , durch den die Gemeinde

und der Geiſtliche ſich von einander chriſtlich verabſchieden , ein

weiterer gottesdienſtlicher Act nicht mehr folgen könne .

Als nach dem Schluß der Discuſſion zunächſt über die

allgemeine Frage ,

ob das Kanzelgebet an den Altar verlegt

werden ſolle ,

abgeſtimmt wurde , bejahte die Synode dieſelbe mit 222 egen

4 Stimmen .

Ueber die untergeordneten beſonderen Punkte wurde die

Abſtimmung noch aufgeſchoben , und der II . Commiſſion auf

getragen , ihre desfallſigen Anträge in eine genauere und für

die Abſtimmung bequemere Punktation zu bringen . Zugleich

wurden an dieſelbe die beiden noch beſonders zur Sprache

kommenen Punkte :

1) wegen der Stellung des auf die Predigt bezi

des , un .

2 ) wegen der Art und Weiſe , wie die Verkündigungen vor —

zunehme ſeyen ,

zu weiterer Berichterſtattung zurückgewieſen

Das Präſidium trug noch die Bemerkung vor, daß die
Commiſſion , welche ſeiner Zeit den Hauptbericht über die

Verhandlungen der Synode zu entwerfen hätte , wohl ſchon

jetzt gewählt werden ſollte , damit ſie im Stande ſey , die ihr

nöthigen Materialien zu ſammeln und zu verarbeiten , um dann1

ungehindert gegen den Schluß der Verhandlungen der General —



55

ſynode Hand an dieſe umfaſſendere Arbeit legen und ſie um ſo

ſchneller beendigen zu können

Das Gewicht dieſer Gründe fühlend , wählte die Synode

am Schluß ihrer heutigen Sitzung eine aus drei Mitgliedern

beſtehende Commiſſion für Entwerfung des gedachten Haupt —⸗

berichts .
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Künfte Plenarſitzung vom 1. Mai

Auf den Antrag eines Mitgliedes wurde beſchloſſen , daß

diejenigen Berichte , welche nicht gedruckt würden , und über
welche ihres wichtigeren Inhalts wegen nicht ſogleich discutirt

würde , jederzeit einige Tage zur Einſichtsnahme auf dem Secre
tariat vor der Discuſſion aufgelegt ſeyn ſol 5 Beſchluß
wurde ſogleich angewendet auf Berichterſtattungen , welche
über die

Verlegung des Bußtages
von der Majorität und Minorität der Commiſſion einſtweilen

vorgetragen wurden .

Die Wahrnehmung des Oberkirchenrathes , daß über

Anſchaffung der kirchlichen Amtskleidung
Geiſtlichen

eine gar verſchiedene Praxis ſtattfinde , indem die Koſten dafür
an einigen Orten aus Localfonds , an ander aus Diſtricts
fonds , und an den meiſten aus den eigenen Mitteln der Geiſt
lichen zu geſchehen pflege ; daß ferner dieſe Amtskleidung gar

d überdies
nicht überall die erforderliche Decenz in dieſen Kleidungen

vahrgenommen werde , hatte denſelben veranlaßt , der Synode
dieſe Angelegenheit zur Berathung vorzulegen (ſ. S. 8, Nr *
Die zur Begutachtung derſelben niedergeſetzte Commiſſion er —

verſchiedenartig in Stoff und Form angefertigt un

d

ſtattete in heutiger Sitzung ihren Bericht , über welchen ſogleich
discutirt wurde

Die Anträge der Commiſſion gehen dahin :
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1) die Cultustracht der Geiſtlichen Chorrock und Baret ,

iſt , wo immer möglich , nicht auf deren eigene Koſten

anzuſchaffen , ſondern

a. Diejenigen Diſtricts - oder Localfonds , welche

bisher die Koſten für Anſchaffung der Gewänder und

Barete getragen haben , haben ſolche auch fernerhin

auf die nämliche Weiſe zu beſtreiten

b. Für ſämmtliche altbadiſche Gemeinden iſt ein

Rückgriff zu verſichern auf den Hofdomänenfiscus ,
das Kirchenvermögen eingezogen hat , da aus

dieſem derartige Koſten beſtritten wurden . Dagegen
wo das Kirchenvermögen noch ſelbſtverwaltetes Eigen⸗
thum der Kirche iſt, wie z. B. in der Pfalz , hat aus

denſelben G ründen dieſes dafür einzuſtehen

c. Binirte Pfarreien und Filialien , in welchen der

Geiſtliche kirchliche Functionen zu verrichten hat , und

welche nicht auf einen der unter a und b genannten
Fonds noch auf eine beſondere Stiftung Anſprüche

aben , ſchaffen die für ihre Gemeinden nöthige Amts —

tracht des Geiſtlichen aus Localkirchenmitteln an

d. Gemeinden , welche unter a —c nicht gehören ,
werden der Fürſorge des , hohen Oberkirchenrathes zu

Ausmittlung der Beſtreitung des erforderlichen Auf —

wandes empfohlen , jedoch ohne Beizug des Orts —

almoſens

2 ) Die Ueberwachung der anſtändigen Amtstracht des Geiſt —
lichen iſt den Dekanen und Kirchenviſitations - Aſſiſtenten ,

beziehungsweiſe der Diöceſanſynode anzubefehlen .

3 ) Verzierungen fallen bei Kirchenröcken und bei Ueber

ſchlägen weg. Dahin werden bei Kirchenröcken Sammt —

ausſchlag , Beſetzung mit Schnüren ꝛc. gerechnet .

Nach ſtattgehabter Discuſſion über die Vorlage und An —

träge der Commiſſion , wie ſie geſtellt ſind , wurde die Frage :
ob die Amtskleidung der Geiſtlichen auf Koſten der

Ortsalmoſen anzuſchaffen ſey ?

faſt einſtimmig verneint .

Ein Mitglied hatte die Errichtung einer Centralkaſſe
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kleinen Beitrag einzuzahlen hätten . Von 8 zu 8 Jahren ſollten

ſie von der Verrechnung dieſer Kaſſe Stoff zu einem neuen

Amtskleid erhalten ; es würde jedenfalls dadurch eine größere

Gleichförmigkeit in Stoff und Form erzielt und die Anſchaffun

ſelbſt erleichtert werden

(Dieſer Vorſchlag wurde mit allen gegen drei

verworfen

Gegen den Vorſchlag , die Koſten geſetzlich auf bisher nicht

damit belaſtete Diſtrictsfonds zu übernehmen , z. B. Kirchen

fonds der Pfalz u. ſ. w. , wurden erhebliche Einwendungen

gemacht . Dadurch würden nämlich

gabe belaſtet , zu welcher ſie keine

hätten und eine nothwendige Folge

nähern Zweck entzogen würden , was ientlich der Pfalz

von Belang wäre , da alle zu ermittelnden Ueberſchüſſe die

verfaſſungsmäßige Beſtimmung hätten, durchgefallenen Gemein

den unter die Arme zu greifen . Etwas ganz Anderes ſey es

mit ſolchen Diſtrictsfonds , z. B. der Kirchenſchaffnei Rhein —

biſchofsheim , welche derartige Koſten in Gemeinſchaft mit den

Ortsgemeindekaſſen bisher ſchon getragen habrage

Dieſem Bedenken Rechnung tragend , wurde die Frage all —

gemein ſo gefaßt :

Ob , wo immer möglich , den Geiſtlichen die Laſt der

Anſchaffung der Amtskleidung abgenommen und durch

geeignete Mittel beſtritten werden ſolle ?

Dieſe Frage wurde mit allen gegen eine Stimme bejahend

beantwortet , mit dem Hinzufüge daß unt de eigneten

Mitteln nie die Almoſen verſtanden werden könnten , und daß

es da , wo andere Diſtrictsfonds bisher die Koſten der An

ſchaffung hatten , ſein Verbleiben bei dieſer Einrichtung behal

ten ſolle

aß eine geeignete Ueberwachung der Amtstracht der

Geiſtlichen , namentlich von Seiten der Dekane ange —
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daß an den Chorröcken ſelbſt keinerlei Verzierungen durch

Sammt oder Schnüre angebracht werden ſollen ,

wurden einſtimmig angenommen , von einer Anordnung für

Anſchaffung der übrigen Stücke der Cultustracht aus Privat —

mitteln aber Umgang genommen

Ein Mitglied der Commiſſion erſtattete hierauf Bericht

den zur Begutachtung zugewieſenen zweiten Theil des

auf Veröffentlichung des weſentlichen Theils der Ver⸗
DruckFandſun 1 durck 0Xx—U 0 durch den

Reon bei BegrurDie Eommiſſton faßte die ſ
Uung und Unter

ſtützung des Antrags vorgetragenen , für discrete Druckveröf —

fentlichung ſprechenden Gründe zuſammen , und erkannte in dem

weitern Zugeſtändniß ein wichtiges Forderungsmittel der kirch —

lichen Gemeinſchaft . Die Kirche wolle von ihren Vertretern

Thätigkeit vernehmen , die ihr Em—⸗

Realiſirung ihrer erhabenen Zwecke beab

ein der Kirche zuſtehendes Recht zu ſeyn

ſcheine , ſo ſey es Pflicht der — von ihrem Wirken

ſprechende Zeugniſſe vor Denen , die ſie comitirt haben , abzu⸗
legen . Tief in der Sache begründet ſey daher das faſt gegen

angen der erbetenen Ver —alle Abgeordneten ausgeſprochene Verl

öffentlichung . Das dadurch ſich lebhafter manifeſtirende Inter⸗

eſſe an kirchlichen Dingen möge man ja nicht zurückhalten ,
ſondern für die erhabenen Zwecke einer recht lebendigen gei —
ſtigen Gemeinſchaft dienſtbar machen . Dazu würden gewiß die

in Frage geſtellten Mittheilungen aus den Verhandlungen der

Generalſynode ders förd werden . In ihnen erblickte

die Commiſſion das ſicherſte Mittel zur Beſeitigung einſeitiger ,
ſchiefer Beurtheilungen der Thätigkeit der Synode , und zugleich ein

in mannigfacher Beziehung für die Zukunft ſehr fruchtbares Re —

pertorium für künftige Diöceſan - und Generalſynoden , während

die Protokolle der Synode eine ganze Septenalität hindurch in

der Regiſtratur ruhen und nur von Denen benützt werden
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könnten , denen der Zugang zu ihr geöffnet werde . Selbſt für

die gegenwärtige Synode ſeyen von ſolchen Mittheilungen ſchon

Früchte , Erleichterung mancher Arbeit und Förderung der

Gründlichkeit zu erwarten , indem überſichtlicher Rückblick auf

ſchon Verhandeltes möglich werde

Ueber die

Art der Veröffentlichun

durch den Druck war die Commiſſion nicht ein und derſel

Anſicht . Die Majorität derſelben wünſchte , die von den Ver

handlungen zu machenden Mittheilungen dem in Freiburg er

d

2

ſcheinenden badiſchen Kirchen - und Schulblatt als beſonderes

Beiblatt beizugeben ; die Minorität beantragte ein f ſi

beſtehendes , von der Synode ſelbſt ausgehendes Blatt

Die Discuſſion über den Commiſſionsbericht wurde ſogleich

eröffnet , und nach nochmaliger lebhafter Unterſt der Sache

ſelbſt , und nach Durchſprechu der verſchied Anſichten d

Majorität und Minorität über die Art der Druckveröffentlichung

entſchied ſich die Synode für ein beſonderes Blatt . Die Wahl

der Redactionscommiſſion wurde vertrauungsvoll dem Herrn

Präſidenten überlaſſen
Wir haben ſchon in der dieſen Blättern voranſtehenden

Vorbemerkung geſagt , daß Seine Königliche Hoheit der Groß

herzog aus höchſtpreislichem Staatsminiſterium die Zuſtimmung

zur beantragten Druckveröffentlichung verſuchsweiſe gegeben habe

Es wurde die Beſtimmung beigefügt , daß dieſes Blatt , wie alle

periodiſchen Zeitſchriften , der Zenſur unterliege , und daß bei

den Mittheilungen aus den Ver dlungen der Synode

die Sache in ' s Auge gefaßt und nicht die Namen genannt

werden dürfen ; daß aber die Abänder 8 8 zder Ge

ſchäftsordnung der höchſten Entſchließung auf den ſeiner Zeit

zu erſtattenden Hauptbericht vorbehalten bleibe .

In der dieſen Blättern vorangeſtellten Vorbemerkung haben

wir ſchon die Namen Derer bekannt gegeben , welchen der Herr

Präſident der Synode die Redaction übertr Sie ſind unter

ſich dahin übereingekommen , daß der dort tzt Genannte die

gemeinſam berathenen Artikel für den Druck redigire .

— 662
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Sechste Plenarſitzung vom 5 . Mai .

In heutiger Sitzung kamen zuerſt zwei Berichte zum Vor

trag über die Seite 8 erwähnte

Verlegunged
Die Verlegung deſſelben war hauptſächlich um deswillen

beantragt , weil die in einigen Landestheilen in die Nähe des

Bußtags fallenden Kirchweihen in Colliſion mit dem Bußfeſt

es großen Buß - und Bettags .

ſeyen , und ſchon zu gar unangenehmen Conflicten geführt haben .

Dieſe ſeyen durch die großh. Miniſterialverordnung vom Jahr

1837 , wornach 8 Tage vor und 8 Tage nach dem Bußfeſt

keine Kirchweihen ſtattfinden dürfen , eben ſo wenig gehoben ,
als durch die Verfügung , daß die kirchliche Feier der Kirch —

weihen allgemein auf den dritten Sonntag im October beſtimmt

ſey , um damit die weltliche Feier auch in dieſe Zeit zu bringen .

Dem Vollzug der letztgenannten Verfügungen ſtellten ſich näm —

lich bedeutende Hemmungen entgegen . Dies ſeyen die Gründe ,
warum wohl auch von mehreren Seiten her die Vertagung
des Bußtages gewünſcht worden ſey , und der Synodalreceß
vom 13. September 1834 erklärte pos . 8, daß man die Ver —

legung deſſelben auf einen Tag in der Paſſionszeit für am

meiſten geeignet halte , und es der Generalſynode überlaſſe ,
dieſen Gegenſtand wieder aufzunehmen .

In der Motivirung des Vorſchlags auf Verlegung wird

bemerkt , daß eine abermalige Aenderung in der Zeit der Feier
des Bußfeſtes unverkennbar etwas Nachtheiliges für die Würde

deſſelben habe , indem dadurch eine gewiſſe Unſicherheit ausgedrückt

— — v — —— — —

—

—

—

——

————

—

PPPRR——
—



62

werde . Indeſſen dürften dieſe Bedenklichkeiten ſchwinden , ſobald

höhere Rückſichten eintreten , und , wenn man an eine Verlegung

denke , ſo ſcheine allerdings die Paſſionszeit die am meiſten

geeignete . Welcher Sonntag in dieſer Zeit gewählt werden

möchte , dürfte wohl der Generalſynode überlaſſen werden . Am

meiſten geeignet erſcheine der Pal nntag , welcher Tag

auch im Großherzogthum Heſſen als Bußtag gefeiert werde

Wir gehen über zu den Hauptanſichten , welche ſich bei der

Berathung in der Commiſſion über dieſen Gegenſtand heraus

ſtellten . Die Majorität derſelben war dem Wunſche einer Ver —L

legung des Buß - und Bettags ( mit Ausnahme eines

Mitgliedes ) beigetreten

Weniger aus dem von dem Oberkirchenrath hervorgehobenen
8 3

Grunde , der ihrer Anſicht nach doch nur in Beziehung auf

einen Theil unſeres Landes von Gewicht iſt, dann n gan

zen Oberlande von dem Kirchweihunfug nichts weiß , als aus

inneren Gründen , weil ihr nämlich der kirchliche Charakter des

letzten Sonntags im Kirchenjahr nicht wohl zuſammenzuſtimmen

ſcheint mit der Bedeutung und Beſtimmung des Bußtags . Da

gegen war von einem Mitgliede der Commiſſion in einem

Separatbericht die Beibehaltung des jetzigen Tages beſonders

aus dem Grunde lebhaft vertheidigt worden , weil ihm vor

Allem eine naturwidrige Häufung der kirchlichen Feiern

halb eines engen Zeitraums bedenklich ſchien . Aus dieſem

Grunde wollte es den Bußtag in die übrigens feſtloſe Zeit des

Kirchenjahrs , die ſogenannte Trinitatiszeit , geſtellt haben , in

ner⸗

dieſer aber auf einen ſich beſtimmt motivirenden Sonntag , und

als einen ſolchen erkannte es nur den letzten in der ganzen

Reihe , oder höchſtens etwa noch den erſten

Beibehaltung des großen Buß - und Bettags in ſeiner jetzi —

gen Stellung an . Die von ihr geltend gemachten Gründe

wurden von mehrern Rednern adoptirt , weiter ausgeführt und

zu ihnen noch neue hinzugefügt . Der Minorität und denjeni

gen Rednern , welche ihr beiſtimmten , ſchien es nämlich bedenk —

lich , den Bußtag zu verlegen , weil er in ſeiner jetzigen Stellung

kaum erſt angefangen habe , ſich einigermaßen in Gedächtniß

edne
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und Herz der Gläubigen einzuleben , was für eine geſegnete
Feier eines ſo wichtigen Feſttages durchaus nothwendig ſey

Mißſtände , welche ſich durch das Zuſammentreffen dieſes

Tages mit den weltlichen Kirchweihfeiern hervorthäten , müßten

auf polizeilichem Wege gehoben werden , und es ſey bilig

daß bei entſtehendem , Conflict der Tag einer gewöhnlichen

Volksbeluſtigung , was nur noch die ſogenannten Kirchweihen

zu ſeyn pflegten , dem ernſten Tag der Demüthigung vor Gott

Raum ind ſt von ſeiner Nähe entfernt gehalten
werde Die in Anregung gebrachten Mißſtän fänden über⸗

dies nur in einzelnen Gemeinden der Pfalz-Statt , und es

ſcheine deswegen nicht zu rechtfertigen , eine Maßregel zu be —

ſchließen , wofür das Bedürfniß in dem weit größern Theil der

evangeliſchen Kirche nicht vorliege Wohl in Anſchlag ſey zu

nehmen , daß nach den Synodalprotokollen der 3 Frei —

burg , Ladenburg , Neckarbiſchofsheim , Ober - Heide berg ,
Pforzheim , Rheinbiſchofsheim , Senaheim Wer

el

ertheim

der Städte Mannheim und Heidelberg (ſ. SynodalUKnr

receß vom 25. Mai 1842 , 8§. 9) gegen die Verlegung des

Bußfeſtes erklärt hättei

Aus dieſen Verhandlungen ſtellte es ſich deutlich genug
heraus , daß in der Verſammlung im Ganzen eine nur geringe

Neigung zu einer Verlegung des Bußtages von ſeiner jetzigen
Stelle vorhanden ſey . Es ließ ſich vorausſehen , daß dieſe Nei

gung ſich noch mehr vermindern würde , wenn es ſich weiter

danach fragte , auf welchen andern Tag denn der Bußtag ver

legt werden ſolle . Hierüber nämlich waren die mannigfaltig —
ſten Anſichten in der Verſammlung vorhanden , zu deren Eini —

gung wenig Hoffnung ſich zeigte . Das Auseinandergehen der

Wünſche in dieſer Beziehung war ſchon in der Commiſſion

auffallend hervorgetreten , in welcher in dieſer Beziehung eine

Majorität gar nicht zu erzielen geweſen war . Ihr Bericht hatte

ſich deshalb darauf beſchränken müſſen , die verſchiedenen An —

ſichten , die ſich in ihr geltend gemacht hatten , einfach zu refe —

riren , mit Angabe des Pro und Contra . Wir ſtellen dieſelben

hier nach dem Commiſſionsbericht in der Kürze zuſammen . Nicht

einmal über das Princip , nach welchem der Tag für die Buß —

ieee —. — ——
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feier zu wählen ſey , fand in der Commiſſion völlige Meinungs —

einhelligkeit ſtatt . Das zwar erkannten Alle unbedingt an ,

daß der Bußtag einer kirchlichen eingeordnet werden müſſe ,

deren eigenthümlicher Charakter dem ſeinigen beſtimmt ent —

ſpreche . Aber gleich von hier aus löste ſich auch die Einſtim —

migkeit ſchon wieder auf . Die große Mehrzahl war noch darüber

einig , daß die in Rede ſtehende Feier nur auf einen ſchon jetzt

bei uns kirchlich gefeierten Tag angeſetzt werden ſolle , während

eine Stimme ſich dahin äußerte , der Bi ſey gar keine

rein kirchliche , ſondern eine weſentlich bürgerlich - kirchliche

Feier , die öffentliche allgemeine Demüthigung des chriſtlichen

Volks ( ohne Unterſchied der chriſtlichen Confeſſion ) vor Gott

in Reue und Buße , und deshalb empfehle ſich für ihn an ſich

betrachtet vor Allem ein nicht bereits an und für ſich kirchlich

bedeutſamer Tag , alſo ein W

nördlichen Deutſchland ziemlich allgemein auf einen ſolchen

Verktag , wie er denn z. B. im

begangen werde . Dabei beſchied ſich übrigens dieſes letztere

Commiſſionsmitglied gern , daß unter den in unſerm Lande be —

ſtehenden äußeren Verhältniſſen von der Realiſirung dieſer An

ſicht ohne Weiteres abgeſehen werden müſſe . Fragte es ſich

nun aber weiter , welcher kirchliche Tag gewählt werden ſolle ,

ſo gingen die Meinungen abermals auseinander . Von den

kirchlichen Zeiten wurden in der Commiſſion nur der Advent

und die Faſtenzeit als dem Bußtag verwandt angeſehen . Vor

zugsweiſe kam die Faſtenzeit in Betracht ; aber die für ſie ge

ſtimmten Commiſſionsmitglieder konnten ſich wieder nicht über

einen einzelnen Tag derſelben verſtändi
gen. Einige ſtimmten

mit der Vorlage des Oberkirchenraths für den Palmſonntag

und hoben hervor , wie es keine paſſendere Eröffnung der Char —

woche geben könne , als eine allgemeine öffentliche Buße der

Gemeinde , und daß nichts wirkſamer erſcheine , um in dieſer

die Bußſtimmung zu erwecken , als der Hinblick auf die großen

Erinnerungen der Charwoche .

( Schluß folgt . )



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Mai 1848 .—Nr. 8 . Karlsruhe , den

Sechste Plenarſitzung vom 5 . Mai .

(Schluß. )

Andere im Gegentheil hielten dafür , der Palmſonntag , als

der Gedächtnißtag der großen Kataſtrophe , welche das Leiden

und Sterben des Erlöſers unmittelbar herbeiführte , und eben —

damit als der e tliche Eingang zu der Reihe der großen

unvergeßlichen Ereigniſſe , die den Gegenſtand der kirch

lichen Feier in der Charwoche bilden , habe an ſich ſelbſt eine

hervorragende eigenthümliche Bedeutung , die nicht durch die

Verbindung der Bußtagsfeier mit ihm in den Schatten geſtellt
8werden dürfe . Ein Mitglied entſchied ſich für den erſten Sonn —

tag in der Faſtenzeit , Invocavit . Ihm wurde entgegnet , th 818eile

daß auch dieſem Tage ſeine eigenthümliche Bedeutung als Be —

ginn der kirchlichen Feier der Faſtenzeit ungeſchmälert bleiber

müſſe , was unmöglich ſey , wenn mit ſeiner urſprünglichen 95.
ſtimmung noch eine neue verknüpft werde , theils daß die Nähe

der vorausgegangenen Carnevalsunruhe denſelben für eine allge —
meine öffentliche Bußfeier vorzugsweiſe ungeeignet mache . Ein

anderer Thell der Majorität der Commiſſion entſchied ſich für

die Adventszeit , wegen der weſentlichen inneren Beziehung , in

welcher die Buße zur gläubigen Aufnahme des Erlöſers ſteht .

Dieſe Commiſſionsmitglieder fanden in dem „ Thut Buße , denn

das Himmelreich iſt nahe herbeigekommen ! “ eine deutliche

Hinweiſung auf die naturgemäße Stellung des Bußtages im

5
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Kirchenjahr . Aber von hier aus ſchieden ſich auch ihre Anſich

2 —ten ſofort wieder . Eines von ihnen wollte mit der

teſten Entſchiedenheit

gemacht haben , während die übrigen entgegneten : es ſey eben

den erſten Adventſonntag zum Bußtag

inem B
ſo wenig angemeſſen , das Kirchenjahr mit einem Bußtage zu

8
beginnen , als es mit ihm zu beſchließen ; die chriſtliche Kirche

als ſolche , ſtehe ja nicht blos dem Himmelreich nahe , ſondern

ſchon innerhalb deſſelben , ſie ſey bereits kraft der Buße zum

Glauben an die wirklich gewordene Erlöſung hindurchgedrungen

und ſo könne ſie dann , indem ſie am Anfang eines neuen

Jahres ihr Selbſtbewußtſeyn , das Bewußtſeyn der Gnade , vor

Gott energiſch zuſammenfaſſe , nicht, gleich als ſtände ſie noch

auf dem altteſtamentlichen Standpunkte , mit einem Bußact an

heben ; vielmehr ſey Freude über das ihr in Chriſto geſchenkte

Heil am erſten Sonntage des Advents die ihr alle iatürliche

Stimmung . Ein anderes Mitglied glaubte dagegen in einem

der nachfolgenden Adventsſonntage den paſſendſten Zeitpunkt

für den allgemeinen Buß - und Bettag zu finden . Wenn es

nämlich — ſo urtheilte es der allgemeine Gedanke der kirch

lichen Feier des Advents ſey , die Hauptmomente der der Er

ſcheinung des Erlöſers vorbereitend vorangehenden göttlichen

Heilsveranſtaltungen durch eine kirchliche Erinnerungsfeier zu

begehen , ſo komme unter dieſen , wie ſie übrigens auch auf die

Joeinzelnen Sonntage vertheilt ſeyn möchten , unſtreitig auch

hannes der Täufer mit ſeiner Bußpredigt vor, wie es denn

auch die Kirche bekanntlich von jeher ſo gehalten habe ; dieſes

Moment aber ſcheine den eigentlich naturgemäßen Anknüpfungs

punkt für den Bußtag darzubieten . Es verkannte nun aber

die unüberwindliche Schwierigkeit nicht , die ſich hierbei erhebe ,

indem nämlich die Feier der Erinnerung an die Bußpredigt

des Täufers , als das letzte und abſchließende Moment der alt

teſtamentlichen Offenbarungs - und Heilsgeſchichte , richtig nur

auf den letzten Sonntag des Advents geordnet werden könne ,

dieſer jedoch nicht ſelten mit dem Weihnachtsfeſt ganz nahe zu

ſammenfalle , und man ſo oft in die Stimmung dieſes Feſtes

ſich unmittelbar aus der Bußtagsſtimmung hinüberſtürzen müßte ,

was pſychologiſch unmöglich ſey Dennoch glaubte es den
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Bußtag immer noch für den Advent in Anſpruch nehmen zu

können . Denn ſeiner Anſicht nach verlangt unter den Haupt

jedenfalls auch

Geſetz einen beſondern Sonntag in der Adventszeit für ſich ,

tenten der altteſtamentlichen

auch mit dieſem ſteht aber der Bußtag anerkanntermaßen in

eigenthümlicher Beziehung . Von dieſem Geſichtspunkt aus wäre

dann derſelbe auf den zweiten oder auf den dritten Advent zu

ſetzen . So viele verſchiedene Meinungen waren ſchon im Schvoße

der Commiſſion hervorgetreten . Zu ihnen würde in der Plenar —

verſammlung jedenfalls wenigſtens noch die eine weitere hinzu —

gekommen ſeyn , daß der Charfreitag zum Bußtag gewählt wer —

den möge ( wie es im Naſſauiſchen geſchehen iſt ), weil dieſer

ſeiner Natur nach und deshalb unvermeidlich ein Bußtag ſey ,

ungeachtet dagegen eingewendet werde , daß bei der Verbindung
der allgemeinen Bußfeier mit ihm durch eine zu große Anhäu —

fung der feſtlichen Momente auf einen Tag dieſelben ſich
gegenſeitig benachtheiligen würden .

Bei einer ſo großen Divergenz der Meinungen in der Ver —

ſammlung war eine Einigung nicht zu erwarten , und deshalb

fand man es am gerathenſten , die Discuſſion zu beſchließen ,
und vorerſt die Frage zur Abſtimmung zu bringen

ob die Synode den allgemeinen Buß⸗ und

Bettag von ſeiner jetzigen Stellung hin —
l en wolle .

D
weg verleg

Dieſe Frage wurde mit 19 Stimmen verneint

Ein Abgeordneter erhielt hierauf das Wort und begründete

nachfolgende , in Beziehung auf eine

„ Synodalordnung “

ſtehende Anträge

Seit mehr als 20 Jahren warte man vergebens auf die

in der Unionsurkunde verſprochene Synodalordnung , und auch

diesmal befinde ſie ſich nicht unter den Vorlagen des Ober —

kirchenrathes . Die Sache ſcheine allerdings nicht von großer
Erheblichkeit , ſo lange man den Diöceſanſynoden keine andere

Wirkſamkeit zugeſtehen wolle , als die , welche ſie bisher gehabt

haben , in welcher ſie ſo unbedeutend erſcheinen , daß es kaum

*
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der Mühe werth gehalten werden könne , eine Geſchäftsordnung

für ſie zu berathen . Ganz anders aber verhalte es ſich , wenn

man den Diöceſanverband in ſeiner tiefern Bedeutung erfaſſe ,

nämlich als diejenige Form des kirchlichen Lebens ,

unter welcher ſich die Einzelgemeinden als Glie

der einer größeren Gemeinſchaft bewußt werden

lken 2

lebendiger W

wohlorganiſirten Diöceſanverband möglich werden könne , tief

er Antragſteller ſucht nachzuweiſen , wie ein ſolcher

Le Nchſelverkehr der Gemeinden , der nur urch einen

in dem Weſen der Kirche begründet ſey , und ohne ihn alles

Regieren der Centralbehörden nur wenig an die Leute und an

das Leben herankomme , und wie eine wirkliche Handreichung

der Gemeinden nur in dem Düööceſanverbande möglich , hier

aber auch ganz natürlich ſeyp. Dazu aber müſſe der Diöceſan —

ſynode eine hinreichende Wirkſamkeit nach innen , auf das kirch

liche Leben des Bezirks , den ſie vertritt , als ihre Hauptaufgabe

zugewieſen werden Sie ſollen die nämliche Stel

lung in Beziehung auf die Diöceſe einnehmen ,

welche der Kirchengemeinderath in Beziehung

auf die Einzelgemeinde einnimmt

Hierauf werden nun folgende Anträge gegründet

1) Die Diöceſanſynode hat die Aufgabe , den religiöſen und

kirchlichen Zuſtand der Diöceſe im Allgemeinen und Ein —

zelnen in beſondere Erwägung zu ziehen . Als Grund

lage dazu dient ihr ein Viſitationsbericht über ſämmtliche

Pfarrgemeinden der Diöceſe , welcher von zwei von der

Synode gewählten , dem Dekane bei den Pfarrviſitationen

aſſiſtirenden Mitgliedern verfaßt wird

2 ) In gleicher Weiſe hat ſie den Zuſtand der in der Diöceſe

befindlichen kirchlichen Güter , Gebäude , Stiftungen , Kaf

ſen , ebenſo der Beerdigungsplätze und anderer auf das

Kirchenweſen ſich beziehenden Gegenſtände zu überwachen .

3 ) Sie ordnet auf die ſo gemachten Erfahrungen ihre kirch —

lichen Angelegenheiten innerhalb des Kreiſes der allge

meinen Geſetzgebung nach dem beſondern Bedürfniſſe , der

Sitte und dem Herkommen des Bezirkes .

4 ) Wo die localen Bedürfniſſe des Bezirkes eine Modification
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allgemeiner Verordnungen erfordern , ſtellt ſie beſondere

Anträge an die oberſte Kirchenbehörde

5) Sie veranlaßt den Dekan , als Diöceſanvorſtand , die auf

die gemachten Wahrnehmungen gegründeten und von der

Synode als nöthig erachteten Ermahnungen , Rügen und

Aufmunterungen in einem von ihm ( dem Dekan ) mit

Beizug der beiden oben genannten Aſſiſtenten verfaßten .

Circularſchreiben oder Hirtenbriefe an die Gemeinden er —

gehen zu laſſen . Dieſes Circularſchreiben wird an einem

dazu beſtimmten Sonntage von den Kanzeln verleſen .

Unter beſondern bewegenden Umſtänden kann die Synode

auch beſondere Ausſchreiben an einzelne Kirchengemeinde —

räthe veranlaſſen .

Der Antrag fand Unterſtützung , und es drückte dabei ein

Mitglied den Wunſch aus , daß , wenn etwa von Seiten des

Oberkirchenrathes Vorarbeiten vorlägen , auch dieſe der Synode

möchten mitgetheilt und mit dem erwähnten Antrag in Bera —

thung genommen werden . Die Synode macht dieſen Wunſch

legenheit der erſten Com —

Der Oberkirchenrath hat ( S . 7 Nr . 2 ) mit höchſter Geneh —

migung eine

die regelmäßige Abhaltung der Wochen⸗

gottesdienſte und der Betſtunden

betreffende Vorlage gemacht , welche nachſtehende Vorſchläge

umfaßt :

ö

Es wird nach den Beſtimmungen der Unionsurkunde in

jeder Woche eine Betſtunde gehalten , und es darf hiervon

weder in Städten noch auf dem Lande eine Ausnahme gemacht

werden , mögen auch Wochenpredigten und Caſualfälle vor —

kommen

2.

Die Zeit und Stunde dieſer wöchentlichen Betſtunden be —

ſtimmt der Kirchengemeinderath . Auch darf nach Umſtänden ,
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namentlich in der Erntezeit , die Stunde des Gottesdienſtes den

Verhältniſſen angepaßt werden

3

Den Inhalt dieſes Gottesdienſtes gibt die Unionsurkunde

an : „ Die Betſtunde beginnt mit Geſang , welchem nach kurzer

Anrede die Vorleſung eines Capitels aus der Bibel mit erklä

renden und erbaulichen Betrachtungen folgt , und ſchließt , nach

der neuen Agende , mit Gebet , Geſang und Segen

J.

Monatlich oder vierteljährlich einmal kann dieſe Betſtunde

in eine Miſſionsſtunde verwandelt werden , und es werden als

dann ſtatt der bibliſchen Vorleſungen Miſſionsnachrichten ent

weder aus den Miſſionsblättern vorgeleſen oder referirt . Ueber

die Einſammlung von Collecten für die Miſſion wird eine be

ſondere Verordnung erfolge wobei der G dſatz gelten muf

der Gelder überwachen und leiten muß , und daß daher die

Mi ſſionscollecten unter die Verfügung des evangeliſchen Ober

rchenraths geſtellt werden .

28

9.

Während der Charwoche müſſen die Betſtunden überall ,

wie die Unionsurkunde vorſchreibt , täglich gehalten werder

6

Neben den Betſtunden müſſen in Gemäßheit der Unions

urkunde auch Wochenkinderlehren abgehalten werden . Die

Ui surkunde ſetzt zwar hinzu : wo ſolche thunlich ſind ; allein

die Regel iſt , daß eine Wochenkinderlehre gehalten werde , und

dabei muß es bleiben . Die Art und Weiſe dieſer WochenkinderU

lehre wird hinſichtlich der Gebete von der Agende angegeben .

Zur Begründung dieſer Vorſchläge bemerkt der Oberkirchen

rath , daß die Anordnungen der Unionsurkunde , Beil . A.

§. 7. II . , einer näheren Beſtimmung — indem dort für

Abhaltung oder Nichtabhaltung dieſer Gottesdienſte ein zu weiter

Spielraum gelaſſen , auch inzwiſchen durch Aufhehung der mo⸗

natlichen Buß - und Bettage eine Aenderung in der Wochen —

aßgottesdienſtordnung eingetreten ſey. Auch glaubt derſelbe , d

mit dieſen Betſtunden zwei andere Bedürfniſſe befriedigt werden
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können , nämlich die ſogenannten Miſſionsſtunden und die pro —

jectirten Vorleſungen aus der heiligen Schrift am Altar .

Die Miſſionsſtunden , oder die Stunden , worin dem Volke

das große Werk der Miſſion in Heidenländern anſchaulich ge —

macht und zur Unterſtützung der Miſſionsanſtalten und der

Miſſionäre Beiträge , wie klein dieſe auch immer ſeyn mögen ,

geſammelt werden , ſey ein Bedürfniß geworden , dem nicht

länger ausgewichen werden könne . Um indeſſen die Sache vor

Auswüchſen zu ſchützen und dem Conventikelweſen Einhalt zu

thun , ſeyen feſte kirchliche Normen erforderlich , ohne darum die

Freiheit der Entwickelung hemmen zu wollen . — Eine ſolche

überwachende Normirung , wie ſie auch in andern Ländern ,

z3. B. Sachſen , vorkomme , ſey ſelbſt von weltlichen Behörden ,

namentlich einer Regierung verlangt worden . Ferner müſſe

bemerkt werden , wie eine nähere Bekanntſchaft mit der heiligen

Schrift das ſey , was vor Allem unſerer Kirche Noth thue; die —

ſelbe , aus dem Worte Gottes erwachſen , kann ſich auch nur

mit dem gleichen Worte behaupten . Nichts ſey aber im Allge

meinen mehr vergeſſen , als das Wort Gottes , und Tauſende

gelangen vielleicht nicht dazu , eine genauere Bekanntſchaft mit

ihm zu erlangen . Man habe zur Erreichung dieſes Zweckes die

Verleſung bibliſcher Abſchnitte in den Sonntags —

gottesdienſten vorgeſchlagen , welche vor Allem geſchehen ſollte .

Einzelnes ſpreche dagegen , Anderes dafür . Namentlich böten

ſich Schwierigkeiten dar durch die dabei nicht zu umgehende Verlän —

gerung des Gottesdienſtes , was bei Simultankirchen und bei ſol —

chen Kirchen , zu welchen Filialien gehören , wohl in Anſchlag

zu nehmen ſey . Auch müßten in dieſem Falle die zu verleſen —

den Abſchnitte vorgeſchrieben werden , wobei eine zu ofte Wieder —

kehr derſelben Stellen ſtattfände und andere übergangen würden .

Dies Alles beſtimme den Oberkirchenrath , von einer ſolchen Ver —

leſung bibliſcher Stellen an Sonntagen zu abſtrahiren , und ſie

mit allem Ernſte in die Wochenbetſtunden zu verweiſen .

Vom Präſidenten wurde zuerſt im Allgemeinen die Discuſ —

ſion über den in Frage geſtellten Gegenſtand eröffnet , und da

hiebei von keinem Mitglied etwas bemerkt wurde , ſo trat man

ſogleich in Berathung über die einzelnen Paragraphen
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Gegen den Schluß der von der Commiſſion vorgeſchlagenen

Faſſung des §. 1

„ wobei indeſſen dem Pfarrer unbenommen

„ Betſtunden zu halter

wurde von mehreren Seiten Bedenken erhoben ; Mißſtände zwi

ſchen benachbarten Pfarrern und t Vor

würfe mannigfacher Art wurden befürchtet . Halte man mehrere

Betſtunden für die Erweckung und Hebung des kirchlichen Le

bens für nothwendig , bemerkte ein Mitglied , ſo möge man ſie

anordnen durch beſtimmten Befehl , und die Zahl ſolcher Stun

den nicht der Willkür der Geiſtlichen und Kirchengemeinderäth

überlaſſen . Von einer Seite her wurde von zu häufig vorkom

menden Betſtunden Beeinträchtigung des Schulunterrichts be

fürchtet . Mehrere wünf hten die K t hd igen

zum Cintritt geöffnet ind ein M

Morgens un11

wiſſen , und ſtimmt darum dem Commiſſionsantrag bei , weil

er in der vorgeſchlagenen Maßregel einen Anfang zur Realiſi

rung ſeiner Idee erblicke . Der Commiſſionsantrag wurd

mehreren Seiten vertheidigt , und die Befürchtung von Rei

bungen und Parteiungen unter den Geiſtlichen abgewieſen , weil

man ſich das Entſtehen und Vorkommen ſolcher

Ergebniſſe ſchlechthin als unmöglich denken müſſe

die von einem ächt chriſtlichen Geiſte durchdrungen
könnte Parteiung entſtehen , wenn die Glocken

ſondern die ganze Gemeinde t rufen; wie Neid d

daß einzelne Geiſtliche mit Zuſtimmung ihrer Kirck einde

räthe öftere Betſtunden halten wollten , um die Herzen der Ge —

meindeglieder mit der Kraft des Evangeliums zu durchdringen ?

Ja das Gegentheil von Parteiungen größere Einigung

ſey zu erwarten , wenn die Privatverſammlungen , welche Ein —

zelne zu halten pflegten , gleichſam unter die Controle der

Oeffentlichkeit geſtellt , und ſo ohne Zweifel vermindert und

unſchädlich gemacht würden , während auf der andern Seite

dem hervortretenden Bedürfniß nach Erbauung in den vermehr —

ten Betſtunden Gelegenheit zur Befriedigung gegeben werde
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Der §. 1 wurde nun zur Abſtimmung gebracht und mit 20

Stimmen beſchloſſen , daß derſelbe , jedoch mit Auslaſſung der

„ wobei indeſſen ꝛc. “

angenommen werden ſoll

2 wird unverändert nach dem erſten Entwurf und S. 3

nach der Faſſung der Commiſſion alſo angenommen :

ie Betſtunde beginnt mit Geſang , welchem nach

„der in der Agende enthaltenen Anrede die Vorleſung
eines Capitels aus der heiligen Schrift folgt . Den

„ Schluß macht das vorgeſchriebene Gebet , Geſang und

„der Segen des Herrn . Der Geiſtliche hält dieſen

Gottesdienſt am Altar ab

2

8Es ſind in dieſer Faſſung die Worte :

„ mit erläuternden und erbaulichen Betrachtungen “

weggelaſſe Die Commiſſion ſah, ſich zu dieſer Weglaſſung
veranlaßt E50 den Charakter dieſer Betſtunden , daß ſie näm —

ſollen reine Andachtsſtunden , ſo wenig als möglich
durch Anpredigen unterbrochen und geſtört . Es ſoll jedoch hier —

mit Dem , der es für nothwendig erachten will , die Hinzu —

fügung einer kurzen Erklärung oder Betrachtung unbenommen

*

Die Berathung über §. 4 wurde verlegt , weil man es auf

die erhobenen Bedenken einiger Redner hin nicht für angemeſſen

hielt , eine ſo wichtige Sache , als das Miſſionsweſen ſey , ge —

legenheitlich einer Wochengottesdienſtorduung zu berathen , und

weil eine bei dieſer Gelegenheit eingegebene Petition des ober —

länder theologiſchen Vereins über dieſen Gegenſtand ohnedie

noch Veranlaſſung zur gründlicheren Berathung über denſelben

gebe . Einſtimmig wurde daher beſchloſſen , dieſen Paragraphen
vorderhand aus dem Entwurf wegzulaſſen .

§. 5 des Entwurfs wird unverändert von der Synode nach

dem Antrag der Commiſſion angenommen .

Bei §S. 6 wurde von der Commiſſion beantragt , die Beſtim —

mung der Unionsurkunden , wornach Wochenkinderlehren

gehalten werden ſollen , aufzuheben , weil ſeit Einführung

neuen Schulgeſetzes der Geiſtliche ohnedies verpflichtet ſey ,
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zweimal in der Woche den Religionsunterricht in der Schule

zu ertheilen . Mehrere Redner ſprechen ſich für Beibehaltung

der Wochenkinderlehren aus , theils aus innern , von der Zweck

mäßigkeit ſolcher Gottesdienſte hergenommenen Gründen , theils

auch aus dem Grunde , weil man bei Aenderungen der Unions —

urkunde mit der größten Vorſicht zu Werk gehen müſſe

Der beſtimmt geſtellte Aamnee

„ Auf eine Abänderung der Unionsurkunde nicht ein

„zugehen , ſondern den 8. ＋des Entwurfs wegzulaſſen “ ,

wird mit 19 Stimmen angenommen

Es wurde nunmehr von der fünften Commiſſion Bericht er

ſtattet über den Seite 8 dieſer Blätter erwähnten Entwurf eines

„ Statuts der Erhebung von Schüſſelcol

„ lecten in ſämmtlichen evangeliſchen Kir

„ chen des Unterlandes .

Motivirung und Inhalt dieſes Statuts geben wir mit Fol —

gendem :

In Erwägung , daß die bisher beſtandene Einrichtung , der

zufolge in ſämmtlichen vormals evangeliſch - lutheriſchen Gemein

den des Unterlandes eine Schüſſelcollecte zur Unterſtützung einer

mittelloſen Gemeinde vormals evangeliſch - lutheriſcher Confeſſion

jährlich erhoben und zugleich in den vormals evangeliſch - refor

mirten Gemeinden eine beſondere Kirchencollecte alljährlich zwei

mal zur Unterſtützung dürftiger Gemeinden der vormals evan

geliſch - reformirten Confeſſion in Beſtreitung der Koſten der

denſelben obliegenden Kirchen - , Pfarr - und Schulhausbaulaſten

vor den Kirchenthüren eingeſammelt worden iſt , dem Sinne

und Geiſt der Unionsurkunde nicht entſpricht , und eine Beſeiti

gung der bis jetzt in dieſer Beziehung beibehaltenen Scheidungs —
linie im Intereſſe ſämmtlicher betheiligten evangeliſchen Ge

meinden liegt , wird unter Berückſichtigung des von der im

Jahr 1834 verſammelten Generalſynode pag . 50 des Synodal 1

Hauptberichts ausgeſprochenen Wunſches und deshalb geſtellten

Antrages , ſo wie auch in

—
auf die Beſtimmung des

§. 79 des neuen Schulgeſetzes , welcher , wenn nicht vermöge
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eines beſondern Titels andere Bauherren vorhanden ſind , die

Schulhausbaupflicht den politiſchen Gemeinden auferlegt , vor —

behaltlich höchſter Genehmigung Folgendes verordnet

8 . 1

Die Erhebung einer Schüſſelcollecte in den Kirchen ſämmt —

licher evangeliſcher Gemeinden , deren Pfarrſtellen dem neubadi

ſchen Pfarrwittwenfiscus angehören , geſchieht jedes Jahr am

Charfreitag und an dem allgemeinen Buß - und Bettage .

6 . 8 .

er Ertrag der Collecte , als Unterſtützung dürftiger Ge⸗

meinden des erwähnten Bezirks , ſoll zum Behuf der Beſtreitung

von Kirchen - , Pfarrhausbaukoſten und für andere kirchliche Be —

dürfniſſe beſtimmt ſeyn , auch die Verwendung des Ertrages

dieſer Collecte in rein evangeliſchen Gemeinden für Schulhaus⸗

bauten geſchehen können .

8

An dem bisherigen Schulhausbaufond participiren ſämmt —

evangeliſche Gemeinden des mehrerwähnten Bezirks

§. 4.

Zu obigem Zweck ſoll aus dieſem Fond alljährlich eine

Unterſtützung an eine mittelloſe evangeliſche Gemeinde des be —

ſagten Bezirks im Betrage von 100 bis 120 fl . verwilligt

werden .

—

Die Verwilligung der Collecte erfolgt , nach vorheriger Ein —

holung des Antrages der betreffenden Kreisregierung über die

ökonomiſchen Verhaͤltniſſe der ſich darum gemeldet habenden

Gemeinden .

Nachdem das Gutachten der Commiſſion vorgetragen und

der Herr Präſident die Erklärung gegeben hatte , daß hier nur

eine Verwaltungsmaßregel in Rede ſey , über die man die An —

ſichten und Wünſche der Synode zu vernehmen wünſche , wurde

zur Discuſſion der einzelnen Paragraphen gegangen und der

Entwurf in ſeinen einzelnen Theilen von der Synode mit großer

Majorität gebilligt in der Faſſung des Entwurfs ſelbſt .

Ueber die Zahl der nach §. 1 zu erhebenden Collecten war

die Commiſſion getheilter Anſicht , indem die Minorität ihre
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Meinung dahin ausſprach , es könne ſein Bewenden bei einer

auf den Charfreitag zu erhebenden Collecte haben . Auch ſey

die zweite auf den Bußtag vorgeſchlagene Collecte in Colliſion

mit der auf dieſen Tag für die Rettungsanſtalt verwahrloster

Kinder angeordneten Collecte . Die Majorität der Commiſſion

und der Synode verwarf dieſe Anſicht , weil der Ertrag nur

einer Collecte für die angegebenen Zwecke nicht zum Ziele

führen könne . Die Colliſion mit einer auf den Bußtag an

geordneten Collecte für die Rettungsanſtalt verwahrloster Kin

der werde vermieden , wenn letztere Collecte , wie es in der

Verordnung geſtattet ſey, auf den erſten Advent erhoben wer

Einige Abgeordnete ſprachen den lebhaften Wunſch aus ,

daß die evangeliſchen Kirchen der Stadt Mannheim mit

Erhebung einer dieſer Collecten verſchont werden mögen , da

für ihre Bedürfniſſe die auf Charfreitag bisher ſchon erhoben

werdende Collecte durchaus nothwendig ſey. Dieſe evangeliſche

Gemeinde müſſe bereits ihr Capitalvermögen zu Beſtreitung

der kirchlichen Bedürfniſſe angreifen , da ſie die beſonders großen

Laſten für Kirchen - , Pfarrhaus - , Schulhaus - und Hoſpital

bauten nicht mehr aus ihren Revenüen zu beſtreiten im Stande

ſey , und wenn man ihr ſo bedeutende Einnahmen ,

Collecte abzuwerfen pflege , entziehen würde , ſo würde am

Ende nichts übrig bleiben , als die Bedürfniſſe dieſer Gemeinde

durch Umlagen zu decken , was man doch um jeden Preis ver —

hüten ſollte . Sie ſtellten daher den Antrag :
„ daß die Charfreitaͤgscollecte der Gemeinde in Mann —

„ heim belaſſen bleiben möchte . “

Mehrere Mitglieder erklärten dagegen daß hier eine

Ausnahme von einer feſtzuſtellenden allgemeinen Regel nicht

zuläſſig erſcheine ; daß manche andere Gemeinden der Pfalz in

derſelben Lage wie die Stadt Mannheim ſeyen , und Ausnah

men begehren würden ; daß dieſe Stadt auch an den Wohl —

thaten der beabſichtigten Anordnung Antheil nehme , daß der

anerkannte wohlthätige Sinn derſelben gewiß Hülfe zu ſchaffen

wiſſe , wo ſie nöthig ſey , und die Erhebung einer eigenen Col —

lecte für ihre Bedürfniſſe auf ihr Anſuchen wohl geſtattet werden
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würde . Bei ſo bewandten Umſtänden wurde der Antrag , wie

er geſtellt worden , mit 22 Stimmen abgelehnt

Von einem Mitglied des Oberkirchenrathes wurde noch be —

merkt , daß im §. 1 nach Pfarrwittwenfiscus noch zu ſetzen
wäre :

„ und der Grafſchaft Wertheim , ſo weit ſie unter badi —

ſcher Hoheit ſtehe, “

da ſich die projectirte Anordnung auch auf dieſen Landestheil

ausdehnen ſolle

229630ο
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Siebente Plenarſitzung vom 9 . Mai .

Ein Mitglied begründet in ausführlichem Vortrage den

Antrag :
Die Repräſentation der Landeskirche , reſp. §. 9 der

Beil . B der Unionsurkunde dahin zu erweitern , daß

die Zahl der gewählten weltlichen Mitglieder jener der

gewählten geiſtlichen gleich ſeyn ſolle , ſo daß ſtatt je

vier Diöceſen je zwei einen weltlichen Abgeordneten zu

wählen hätten .

aſſelbe Mitglied ſtellt den weitern Antrag

Die Synode möge in beſondere Erwägung ziehen ,

D

was wohl in Betreff der Wiederherſtellung einer wür —

digen Feier der Sonn - und Feiertage zweckmäßig ſey ,

und wie den Handeltreibenden und Gewerbsleuten ſammt

ihren Gehülfen zu einem Bet - und Ruhetag in der

Woche zu verhelfen ſey , und welche Wünſche deshalb

der hohen Regierung vorzutragen wären

Beide Anträge wurden unterſtützt und erſterer zur Begut —

achtung der erſten und letzterer der zweiten Commiſſion zuge —

wieſen .

Von einem Abgeordneten wurde die Frage aufgeworfen :
Der §. 9 der Kirchenverfaſſung von 1821 ſagt : die

Generalſynode ordnet ihren Geſchäftsgang nach eigenem

Ermeſſen



Die Geſchäftsordnung der Generalſynode von 1834 wurde ,

wie ihr Titel zeigt , ausdrücklich nur für die Synode von 1834

gegeben . Dem von einigen Seiten geäußerten Wunſche einer

ſtabilen Geſchäftsordnung trat die Generalſynode nicht bei ,

weil ſie es nicht für rathſam hielt , künftige Synoden in Re —

gulirung ihrer Hausordnung zu beſchränken , gleichwohl ſtellte

ſie zur Erleichterung der Geſchäftsführung den Antrag auf fol

gende Beſtimmung :

die Geſchäftsordnung der vorhergegangenen Synode gilt

auch für die nachfolgende , ſo lange dieſe keine Aende —

rung beſchließt .

Dieſer Antrag wurde im §. 24 der höchſten Entſchließung vom

26 . Mai 1835 wörtlich genehmigt , unter Hinzufügung der

inclavirten Worte :

„ ( mit Zuſtimmung des landesherrlichen Commiſſärs ) “ .
Durch eine Aeußerung des bei der Sitzung der erſten Com —

miſſion anweſenden Mitglieds des großherzoglichen Oberkirchen —

raths wurden die Glieder dieſer Commiſſion darauf aufmerk —

inclavirten Worten grammatiſch die Auslegung
gegeben werden könne , daß dadurch die Geſchäftsordnung von

1834 eine ſtabile geworden ſey. Eine ſolche Auslegung muß

jedoch für rechtlich unmöglich erachtet werden , weil es rechtlich

unmöglich iſt , die Unionsurkunde in dem §. 9 der Kirchenver —

faſſung von 1821 ohne Zuſtimmung der Generalſynode abzu —

ändern , und weil eine ſolche Abänderung noch weniger möglich
iſt , nachdem die Generalſynode von 1834 ſich auf ' s Beſtimmteſte

gegen die Einführung einer ſtabilen Geſchäftsordnung erklärt

hatte . Dagegen iſt der inclavirte Beiſatz gänzlich unverfäng —

lich , wenn man darin nur die Wahrung des landesherrlichen

Rechts eirca Sacra erblickt , namentlich des Rechts , ſolche An —

ordnungen nicht zuzulaſſen , welche mit dem Staatswohl und

beſtehenden Staatseinrichtungen für unvereinbar erachtet würden .

Zur Aufklärung der erhobenen Zweifel und um beurtheilen

zu können , ob die Generalſynode in dem inclavirten Beiſatze
ſich des §. 24 der höchſten Entſchließung vom 26 . Mai 1835

beruhigen könne , erlaube ich mir daher die Anfrage an den

Herrn Präſidenten der Generalſynode , ob in dem mehrerwähnten

D

◻
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Beiſatze nur eine Wahrung des landesherrlichen Rechts circa

sacra , oder die Einführung einer ſtabilen Geſchäftsordnung der

Generalſynode beabſichtigt ſey ?

Der Herr Präſident erklärte hierauf : daß er ſich nicht für

berechtigt halte , eine authentiſche Interpretation in dieſem Be

treff zu geben , da der angerufene §. 24 durch höchſte Entſchlie

ßung erlaſſen worden ſey

Seine individuelle Anſicht über die Sache wolle er jedock

dahin ausſprechen : Wenn im §. 9 der Unionsurkunde Beil . B

geſagt ſey , daß die Synode ihre Geſchäfte ſelbſt ordne , ſo ſey

nach der Stellung und dem Princip der Kirchenverfaſſung an

zunehmen , daß die Zuſtimmung zu dieſer Einrichtung von dem

Landesherrn vorbehalten bleiben müſſe . Die Geſchäftsordnung

beziehe ſich nicht allein auf die inneren Verhandlungen der

Generalſynode , ſondern , wie die Verſammlung wiſſe , auch in

einzelnen Punkten , wie z. B. bei der Frage nach Oeffentlich

keit , Druck der Verhandlungen auf äußere Gegenſtände

Was die erſteren betreffe , ſo werde in Beziehung darauf nie

Schwierigkeit bei Zuſtimmung zu einer Abänderung zu beſorgen

ſeyn , da es der Regierung gleichviel ſeyn könne , wie die Synode

ihren innern Geſchäftsgang ordne , z. B. welche Zahl von Mit

gliedern eine Commiſſion bilden ſolle Hinſichtlich der oben

zuletzt genannten Punkte verhalte ſich dieſes ganz anders , und

deshalb müßte , wenn eine Veränderung vorgenommen werden

ſollte , der höchſten Ortes ernannte Präſident die höchſte Ent

ſchließung einholen . Ueberdies halte er dieſen Punkt jetzt für

unpractiſch , immer aber müſſe es feſt ſtehen , daß eine ſolche

Veränderung der Geſchäftsordnung in der Hand der Regie

rung bleibe .

Nach einer kurzen Discuſſion über dieſen Gegenſtand erklärt

die Generalſynode mit 19 Stimmen :

daß man ſich bei dieſer Erklärung des Herrn Präſidenten

beruhigen könne .

( Schluß folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 6 . Karlsruhe , den 29. Mai 1843 .

Siebente Plenarſitzung vom 9 . Mai .

4 1. 5( Sſchluß . )

In Bezug auf die zu ernennende Wahleommiſſon bei

den Wahlen zur Generalſynode ſtellt ein Mitglied

Nach §. 19 und §. 21 der Wahlordnung iſt bei den Wah —

len der geiſtlichen und weltlichen Abgeordneten zur General —

ſynode der jeweils dienſtälteſte Dekan des Wahlbezirks , nämlich

der , der als Dekan der ältere iſt , Wahlcommiſſär . Dieſe Be —

ſtimmung hatte bei der Generalſynode von 1834 zur Folge ,
daß von den 13 Wahlcommiſſären gerade die im hohen Alter

ſtehenden Dekane das Wahlgeſchäft in mehreren Bezirken vor —

nehmen mußten ; ein Greis von 82 Jahren , einer von 8t ,
einer von 76 , einer von 72 , einer von 70 hatten dies Geſchäft

in zwei Bezirken , einer von 78 war gar Wahlcommiſſär in

vier Wahlbezirken . Es iſt nicht abzuſehen , was das Dienſt —

alter mit der Vornahme des Wahlactes zu thun hat ; dies Ge —

ſchäft iſt ein rein adminiſtrativ formelles , und durchaus kein

eigentlich geiſtliches , es darf nicht einmal eine Rede von dem

Wahlcommiſſär gehalten werden . Alles kommt hier auf die ſtrengſte

Einhaltung der vorgeſchriebenen Formen an , ein kleines Ver —

ſehen hierin kann die Wahl ungültig machen , und dadurch ,

abgeſehen von dem Zeitverluſt , großen Koſtenaufwand verur —

ſachen .
6
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Das hohe Greiſenalter ſcheint aber gerade zu einem ſolchen

Geſchäft nicht geeignet , und es kann einem im hohen Alter

ſtehenden Mann leicht geſchehen , daß er , ſo ehrwürdig und

achtungswerth er auch ſeyn mag , einen Formfehler macht

ohne daß er ihm nur hoch angerechnet werden darf . Bei den

landſtändiſchen Wahlen iſt hinſichtlich der Wahlcommiſſäre nir

gends das Dienſtalter maßgebend und ſelbſt bei den Corpora

tionen , die einen Abgeordneten wählen , wie bei den Univerſi

täten , iſt nicht etwa der Senior Wahlcommiſſär , ſondern dieſer

wird von der Staatsregierung ernannt . Offenbar iſt es auck

DSache der Regierung , hier 5 8
er oberſten Kirchenbehörd

Wahlcommiſſär zu beſtimmen , reſp . zu ernennen . Die Wahl

ordnung ſelbſt iſt von der Generalſynode ausgegangen , und

nachdem ſie die höchſte Sanction erhalten hat , liegt der Voll

zug der Kirchenbehörde ob, die, wie ſie den Wahlact ſelbſt an

ordnet , ſo auch den dieſen Act vornehmenden Geiſtlichen , d

Wahlcommiſſär , ernennen ſollte . Dies wäre auch im Intereſſe

der Sache ſelbſt , inſofern nämlich die Kirchenbehörde , um nicht

durch Uebertragung des Geſchäfts an einen minder dazu geeig

neten Mann mittelbar an Fori

etwaiger Ungültigkeit der Wahl

ſolche Wahlcommiſſäre ernennen wird , die ihr

Beziehung dazu qualifieirt erſcheinen , während ſie

aller Schuld iſt , wenn ein nicht von ihr ernannter , im hohen

Greiſenalter befindlicher Dekan das Geſchäft nicht genau un

richtig beſorgt hat

nr und
Hlel oder Verſehe Undnfe

S2 huld zu tragen ,

ν

Dabei dürfte es aber in mehr

zweckmäßig ſeyn , wenn der Wahlcommiſſär nicht aus dem Be
8

zirk , in den er ſelbſt gehört , genommen wird . Dies liegt ſo

wohl im Intereſſe der Wahlfreiheit , als es Mißſtimmung bei

dem dienſtälteſten Dekan des Wahlbezirks , wenn ſein jüngerer

College ihm vorgezogen würde , verhütet .

Der Antrag :

die Ernennung der Wahlcommiſſäre bei den Wahlen

zur Generalſynode der oberſten Kirchenbehörde frei zu

laſſen , mit der Beſtimmung , dieſe Commiſſäre nicht aus

dem Wahlbezirk zu nehmen ,
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wurde unterſtützt und der erſten Commiſſion zur Begutachtung
überwieſen

Die vierte Commiſſion erſtattet nun noch Bericht über meh —

rere ihrer Begutachtung heimgegebene Fonds

Wir werden das Erforderliche nachbringen , ſobald dieſe

Lommiſſion über ſämmtliche ihr zugewieſene Fonds Bericht

erſtattet und die Berathung ſtattgefunden hat . Es wird für

die Leſey wünſchenswerth ſeyn , überſichtlich die verſchiedenen

Fonds an einem Orte zuſammengeſtellt zu finden . Ebenſo wer

den wir die Gutachten der achten oder Vorbereitungscommiſ
ſion behandeln , welche heute über einige der eingelaufenen Ein —

gaben Bericht erſtattete .

— =



Achte Plenarſitzung vom 11 . Mai .

Ein Abgeordneter ſtellte und begründete den Antrag :

„ Die Generalſynode möge die höchſte Staats

„ regierung bitten , den von Seiner Königlichen

„ Hoheit dem Großherzog für die Generalſynode

„ ernannten Präſidenten als

„ und oberbiſchöflichen Commiſſär anzuerken —

nen “

Die Begründung dieſes Antrags geht zuerſt zurück auf die

in demſelben Betreff ſtattgehabten Verhandlungen der General —

ſynode vom Jahre 1834 ( confer . Bericht der VI . Commiſſion

landesherrlichen

und höchſte Sanction vom 26. Mai 1835 . pos . 30). Es wird

unter Anderm bemerkt :

Der Fürſt als Landesherr hat das Recht , allen öffent

lichen Verſammlungen irgend welcher Kirchengemeinſchaft des

Landes eine Commiſſion beizugeben , vermöge des im Hoheits —

rechte begründeten Aufſichtsrechtes . Die Befugniß wie die

Pflicht dieſes landesherrlichen Commiſſärs beſteht darin : von

allen Verhandlungen , Anträgen und Beſchlüſſen ſolcher Ver

ſammlungen Kenntniß zu nehmen , um Sorge tragen zu kön

nen , daß das allgemeine Staatsrecht und Staatsintereſſe ge —

wahrt werde , ne quid detrimenti res ꝓublica capiat . An den

innern kirchlichen Angelegenheiten hat aber der nur landes —



herrliche Commiſſär keinen mitwirkenden Antheil zu nehmen ; er

übt nur das landesherrliche Aufſichtsrecht mit veto und placet .

Der Landesherr kann dieſen landesherrlichen Commiſſär der

beigeben ohne Rückſicht auf die Confeſſion

ie Rechte keiner Kirche dürfen durch ihn
Synode einer Kirche

des Commiſſärs . D

beeinträchtigtnoder verletzt werden

Die Großherzoge von Baden ſind aber nicht blos vermög

der Vereinigungsurkunde , ſondern auch vermöge angeerbten Rechtes

oberſte Biſchöfe der evangeliſch - proteſtantiſchen Landeskirche , je⸗

doch nach den ausdrücklichen Erklärungen früherer Markgrafen

und namentlich des Großherzogs Carl Friedrich , höchſtſeligen

Andenkens , nicht vermöge des Territorialrechtes , ſondern als

erſte und fürnehmſte Mitglieder der Landeskirche , an welche

das biſchöfliche Recht zur Zeit der Reformation übergegangen

iſt

Als Oberlandesbiſchof hat deshalb der Großherzog auch das

Recht , ſeinen oberbiſchöflichen Commiſſär der Synode beizuge —

ben. Die Stellung dieſes oberbiſchöflichen Commiſſärs iſt aber

ſeinen Befugniſſen und Rechten eine weit ausgedehntere

Generalſynode , als die des landesherrlichen Commiſſärs .

Er hat nämlich die Befugniß und Pflicht , die Rechte des

Oberbiſchofs zu üben und zu wahren , nicht nur vermöge des

Aufſichtsrechts mit veto und placet , ſondern durch ſeine mit —

wirkende Theilnahme . Dieſer oberbiſchöfliche Commiſſär muß

nun ein Glied der evangeliſch - proteſtant . Landeskirche ſeyn ; ſeine

zefugniß iſt , nach den dargeſtellten poſitiven

Beſtimmungen des badiſchen Staats - und Kirchenrechts eine

ausgedehntere , umfaſſendere , als die eines nur landesherrlichen

Commiſſärs .
Somit erſcheint der obengedachte Antrag als wohlbegrün —

det , und wird der Synode zur Beachtung empfohlen .

Stellung und B

d

*) Conf. Erklärung des Markgrafen Carl Friedrich , erlaſſen an

˖ hshofrath , sub . §. 61. , und Moſer , Zuſätze zum Staatsrecht ,

Bd. I. Seite 835. — Ueber das biſchöfliche Recht in der evangeliſchen

Kirche Deutſchlands im 61ſten Heft der Jahrbücher über preußiſche Geſetz —

gebung
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Derſelbe wurde unterſtützt , und von der Synode zur Be

gutachtung an die erſte Commiſſion verwieſen

Die noch übrige Zeit dieſer Sitzung wurde dem Vortrage

über eingelaufene Eingaben und dem Berichte über mehrere

kirchliche Fonds gewidmet



Ueunte Plenarſitzung vom 13 . Mai .

Der Berichterſtatter der zweiten Commiſſion verliest in heu —

ig ſeinen nachträglichen Bericht über :
tiger Sitz

Verlegung des K anzelgebetes an den Altar .

den wir mit ſeinen Anträgen hier mittheilen .

Hochwürdige Generalſynode !

Ihre zweite Commiſſion hat in der Plenarſitzung vom 1.

d. M. ihren Bericht in rubricirtem Betreff zur weitern Bera

t vorgelegt . Obwohl derſelbe , ſofern

er di ittägigen Gottesdienſtes an Sonn —

die Verlegung der genannten Kanzel

in der Generalverſammlung eine

überwiegende Zuſtimmung erhielt , ſo fand er doch auch wieder

(Avon mehreren Seiten her Beanſtandungen , die ihrer Erheblich —

keit wegen nicht unbeachtet zu laſſen waren . Vornehmlich

wurde die Ausſtellung gemacht , daß in dem Bericht die übliche

Form nicht eingehalten ſey , indem zwar die Commiſſion den

ihr zugeſtellten Vortrag der oberſten Kirchenbehörde ohne weſent —

liche Abänderung angenommen , es aber verſäumt habe , des

8 eſe Anträge einzelnAnträge zu ſte

hervortreten zu laſſen . Aus dieſen und andern Gründen wurde

Ihre Commiſſion von der Plenarverſammlung durch das hohe

Präſidium beauftragt , den Gegenſtand ihres Berichts noch ein —

mal in Berathung zu nehmen , und ſodann nachträglich die —

jenigen Anträge auszuſprechen , über welche ſie ſich vereinigt

habe . Die Commiſſion hat dies in einer beſondern Sitzung
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gethan . Die obwaltenden Differenzen wurden in der Haupt

ſache ausgeglichen , weshalb ſie denn jetzt im Stande iſt , ſich

der ihr gewordenen Auflage in der verlangten Weiſe zu ent

ledigen .

Voraus muß bemerkt werden , daß die Commiſſion den erſten

Theil des Gottesdienſtes , nämlich das , was der Predigt mittel

bar oder unmittelbar vorangeht , nicht wieder in den Bereich

ihrer Discuſſionen gezogen hat ; einmal darum , weil der Be

richt über die Anordnung deſſelben von der Majorität unbean

ſtandet geblieben , und dann auch , weil ſie ſelbſt ſich nicht

veranlaßt finden konnte , ihre in dieſer Beziehung gewonnene

Anſicht aufzugeben

Anders verhält es ſich mit dem zweiten auf die Predigt

folgenden Theil des Gottesdienſtes , namentlich ſo weit derſelbe

die Proclamationen und die andern bisher auf der Kanzel ge

ſchehenen Verkündigungen umfaßt . Hier erklärten ſich einige

Stimmen für eine gänzliche Ausſcheidung und Abtrennung die

ſer Gegenſtände von den gottesdienſtlichen Handlungen . Sie

ſollten ganz am Ende derſelben vorkommen , nach dem Segen
und durchaus nicht am Altare , ſondern an einem beſondern

Orte , in der Nähe des Altars . Ginge dies nicht an, ſo wollte

man lieber , der Geiſtliche kehrte zur Vornahme ſolcher Abkün —
8

digungen wieder zurück auf die Kanzel .

Dieſe Vorſchläge jedoch erſchienen Ihrer Commiſſion zum

Theil als ſo unangemeſſen , daß ſie einſtimmig verworfen wur

den . Die Gründe , aus welchen Letzteres geſchah , mögen , da

fern es nöthig ſeyn ſollte , einer mündlichen Erörterung in der

darüber zu haltenden Plenarſitzung vorbehalten bleiben

Und ſo hat denn nun , hochwürdige Verſammlung , Ihre

Commiſſion nach ſorgfältiger Erwägung aller hier in Betracht

kommenden Momente die Ehre , rückſichtlich des in Rede ſtehen

den zweiten Theils des Gottesdienſtes nach folgender Ordnung
und Einrichtung Ihrer Prüfung zu unterſtellen , und deren Ge —

nehmigung durch einen Synodalbeſchluß zu beantragen .

1) Unmittelbar nach der Predigt folgt das Votum , das

jeder Geiſtliche nach Gutdünken wählen kann , worauf

2) ein auf die Predigt bezüglicher Vers entweder aus dem
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bereits angefangenen , oder aus einem andern Liede ver

wandten Inhalts geſungen wird

dieſes Geſanges begibt . ſich der Geiſtliche von

der Kanzel an den Altar , wo er , nachdem die Gemeinde

ſich erhoben , das Hauptgebet ſpricht , nebſt dem Gebet

des Herrn . Darauf tritt

J) ein kurzer Schlußgeſang ein , von ganz allgemeinem In

halt , z. B. aus den Seite 7 des Berichts erwähnten

Liedern

Nun kommen

5) ebenfalls am Altar die einzelnen Fürbitten , Proclama —

tionen , ſo wie die weitern Ankündigungen , welche bis —

her auf der Kanzel geſchehen

Den Schluß macht

6 ) die Ertheilung des Segens , womit die Gemeinde ent —

laſſen wird , und das ſtille Gebet .

Dieſen aus dem mehrerwähnten Bericht und den darauf

ſtattgehabten weiteren Berathungen hervorgegangenen Anträgen

erlaubt ſich Ihre Commiſſion nock

7) den beizufügen , daß in dem ſonntäglichen Nachmittags

gottesdienſt , wenn gepredigt worden das auf die Pre —

digt folgende Gebet und Unſer Vater nach Abſingung

eines Liederverſes ebenfalls am Altar zu ſprechen , dann

aber ohne Schlußgeſang der Gottesdienſt mit dem Se —

gen zu beendigen ſey

Zunächſt wurde der bereits bei der früheren Discuſſion in

der vierten Plenarſitzung geſtellte , von der Commiſſion aber

abgelehnte Aütrag :

„ daß vor der Predigt ein Lied allgemeinen Inhalts ( vom

„ Worte Gottes , vom Glauben , von der chriſtlichen Liebe

„ũu. dergl . ) , das ſpeciell auf den Inhalt der Predigtn

„bezügliche Lied aber ( oder einige Verſe daraus ) erſt
„ nach der Predigt geſungen werden ſolle “ ,

von dem Antragſteller näher entwickelt . Derſelbe ſtützte ſich

hauptſächlich auf das Argument , daß der im Cultus nothwen
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dige Zuſammenhang eine ſolche Aenderung fordere , indem jetzt

das ſpeciell auf die Predigt folgende Lied ſich ohne alle Ver

2

mittelung an das erſte Altargebet anreihe Dieſem Antrag ge

genüber bemerkte ein anderes Mitglied , da über denbetreffen —

den Punkt ſo viele verſchiedene Anſichten herrſchten , unter denen

ſich , zur Zeit wenigſtens , eine ſicherene tive Entſcheidung

nicht treffen laſſe , ſo ſey es das Angemeſſenſte , in dieſer Bezie

hung den Geiſtlichen freie Hand zu laſſen , wiend dock

haupt die liturgiſche Freiheit dieſes Letzteren nicht auf Null re

ducirt werden dürfe . Bei einer ſolchen Freiheit werde es ſich

nach und nach in der Prarxis zeigen , was in dieſer Hinſicht

das Beſte ſey Hinſichtlich des Liedes vor der Predigt ſol

deshalb nichts Näheres beſtimmen , aber auch in Beziehung auf

den Geſang nach derſelben nicht , wie dies der Antrag 2 der

Commiſſion zu thun ſcheine , feſtſetzen , daß allemal nur Ein

Liedervers geſungen werde dürf da dies 1 Fälle

durchaus unzweckmäß ſer vürde Dieſer Antrag d5

mehreren Seiten unterſtützt Es wurde die Anſicht au pro

chen , daß hoffentlich in Zukunft jeder Liturg ſo viel Tact be—

ſitzen werde , um bei einer derartigen Freihekt , wie ſie ihmel

eingeräumt werden ſolle , in Beziehung auf die W

des und das Maas des Geſanges ſelbſt das Richtige zu treffen .

In Beziehung auf Antrag 2 wurde Seitens der Commiſſion

bemerkt , daß ihre Meinung keinesweges da

den Geſang zunächſt der Predigt ſchlechterdings auf ei Vers

beſchränken , zu wollen , da ja füglich zwei , ja drei kurze Lieder
‚ öentaer At WK int Fu an 8 4verſe weni denn 1 6 Ike 0 wlanger Nachd

hierauf daran erinnert worden war , daß t er gege irti

gen Verhandlung alle den der P

des Cultus betreffenden Fragen als erledie betrachten ſeyen ,

indem es ſich hier nur um den der Predigt nachfolgenden

Theil handle , wurde der Antrag :

zu Ziffer 2 des Commiſſionsantrags , die Worte : „ ein

e Predigt bezüglicher Vers geſungen wird “ in5

„ein oder mehrere auf die Predigt bezügliche Verſe ge

ſungen werden “ zuändern

zur Abſtimmung gebracht , und mit 18 Stimmen angenommen .

ei
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Sofort wurd Ziffer 1 die Bemerkung gemacht : der

Antra e zu wollen , daß das Votum am Schluß der

Pred den Geiſtlichen nach Gutdünke zewählt werden

Dies ſey jedoch unſtatthaft , da die Agende die beim

Gottesdienſt zu gebrauchenden Schlußworte ausdrücklich be —

ſtimme . Hierauf hin beſchließt die Synode einſtimmig :

die Worte des Commiſſionsantrags Ziffer 1: „ daß jeder

„Geiſtliche nach Gutdünken wählen kann “ , in die „ den

Beſtimmungen der Agende gemäß “ umzuändern

Bei Ant fragte e Mitglied an , ob demſelben zu

Folge die Gemeinde während des zunächſt auf die Predigt fol —

genden Geſanges ſitzen bleiben und erſt beim Schluß deſſelben

ſich erheben ſolle was bejaht wurde . Auf den Wunſch deſſel

ben Mitglieds hingegen , daß , wo die Gemeinde es vorziehen

möchte , dem bisherigen Gebrauch gemäß , ſich ſchon unmittelbar

beim Schluß der Predigt zu erheben und auch jenen Geſang

ſtehend zu ſingen , ihr dies geſtattet ſeyn möge , erklärte man

18 lgemein Jiermi 0 voyſt 5ſich e nein hiermit einverſtanden .

ichſt wurden die Anträge 1 —6 mit den oben ange

ebe 1Ve deru z I gebracht 1 einſtim

In Beziehung auf Antrag 7 wurde von einem Mitgliede
d gemacht , d aß es wohl beſſer ſeyn möchte , auch bei dem

ſonn - und feſttäglichen Nachmittagsgottesdienſt dem Segen noch

einen Schlußgeſang vorangehen zu laſſen . Von anderer Seite

bemerkte man jedoch , daß eine derartige Verlängerung des

en Beſuch deſſelben wohl nicht för —

ynode den Antrag , Ziffer 7 in der
Nachmittagsgottesdienſtes d

dern werde ; worauf die

von der Commiſſion geſtellten Faſſung , einſtimmig annahm

uletzt kam die Verſammlung noch auf den der vierten

Plenarſitzung geſtatteten Antra lrück, daß nach dem Segen

noch das Lied : „ Un Au g ſegne Gott u. ſ. w. “ von

dem männlichen Theile der Gemeinde geſungen werden möge ,

während der weibliche Theil die Kirche verlaſſe . Man er —

kannte dieſen Gebrauch als einen löblichen an , der , wo er

beſteht , zu erhalten ſey ; ſeine allgemeine Einführung aber hielt

man für unthunlich . Gegen das Argument des Antragſtellers

— —— — —
—
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daß er mit ſeiner Motion beſonders auch das in manchen

Kirchen vorkommende ungeeignete Nachſpiel auf der Orgel

während des Hinausgehens der Gemeinde abzuſchneiden be

abſichtige , wurde erinnert , daß gegen dieſen Uebelſtand bereits

Rath geſchafft ſey durch die vorgeſchriebenen Nachſpiele , über

deren Gebrauch der Geiſtliche nur ſtreng zu halten habe

239392864



Zehnte Plenarſitzung vom 16 . Mai .

Ein Abgeordneter erhält das Wort , um einen

das Predigerſeminar in Heidelberg

Antrag zu ſtellen und zu begründen . Er äußerte

Er habe gehofft , über den Gegenſtand , den er zur Sprache

bringe , vom evangeliſchen Oberkirchenrath eine Vorlage an die

gemacht zu ſehen . Jedenfalls ſey er deſſen werth und

er rechne deswegen auf allgemeinen Anklang . Vor allen Din —

gen fühle er ſich verpflichtet , den Lehrern des Seminars in

ſeinem Namen und im Namen ſeines Bezirks ſeinen Dank ab —

zuſtatten für ihre von ſo vielem Segen begleitete Wirkſamkeit ,

die an der jüngern Geiſtlichkeit , die aus der Anſtalt hervor —

gehe , wahrzunehmen ſey. Dies ſey die allgemeine Stimme

des Oberlandes . ( Andere Abgeordnete aus verſchiedenen Ge

genden des Landes ſtimmten bei

Er habe jedoch die Ueberzeugung , daß dieſe Anſtalt doppelt “

ſegensreich wirken würde , wenn die Anordnungen derſelben , dem

Wirken der Lehrer mehr zur Hand gehend , dem Zweck derſelber

mehr entſprechend waͤren . Unbeſtreitbar ſey der Hauptzweck
kein anderer , als die jüngere Geiſtlichkeit in dem Seminarium

in den ganzen Umfang ihres Berufs möglichſt vollſtändig ein —

zuführen . Solches könne aber nimmermehr auf die rechte Weiſe

geſchehen , ſo lange die Vorbereitung zum geiſtlichen Amt , wie ſie
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in der in Frage geſtellten Anſtalt ſtattfinde , durch die vorzugs

weiſe alle ängſtliche Reflerionen der Seminariſten auf das erſt

nach dem Seminarjahr folgende theologiſche Staatsexamen in

den Hintergrund gedrängt würden Das ſey die Erfahrung

Aller , daß der Gedanke an eine ſolche Prüfung der Zeit

unmittelbar vor derſelben Alles Andere beeinträcht

müſſe ſomit auch bezüglich auf die Seminararbeiten der Fe

Außerdem ſey es für die Glieder dieſer Anſtalt etwas ganz An

deres , wenn ſie , durch das Eramen dem Kreis der Studirenden

enthoben , als Candidaten des Predigtamts der unmittelbaren

hinzugeben vermöchten . Er halte es für einen Mißſtand , daß

Leute , von denen man noch gar nicht wüßte , ob ſie ſich für

das geiſtliche Amt eignen , indieſen Anſt träte zugleich

müßten aber die Lehrer , welch

haben ſofern dies mit E ſolg geſchehe folle eine me

lich genaue Kenntniß ihrer wiſſenſchaftlichen Befähigung vor

her erhalten können . Darum ſtelle er den Antrag :

1) daß das theologiſche Staatseramen ſtets vor dem C

tritt in das Predigerſeminarium ſtattfi

ſelben der jeweilige Director dieſer Anſtalt betheiligt

ſeyn ſolle .

Es ſey ferner unbeſtreitbar wichtig , daß die Vorbereitung

zum geiſtlichen Amt in einer derartigen Anſtalt durch das Zu
ſammenleben der ihr anvertrauten jungen Männer unter der

Aufſicht der Lehrer fördert werd Schon in den Statuten

des Seminars ſey daher ein Conn Ausſicht tellt d

der gegenwärtige Director habe die Ne digkeit eines ſol

chen in ſeiner Schrift bei der Eröffnung der Anſtalt ſo ſchlagend

dargethau , daß es einer weitern Begründung nicht wohl be

dürfe . Er ſtelle daher den weitern Antrag :
2 ) Es möge großherzogliche Staatsregierung ſo ſchnell als

möglich zur Acquiſition eines Hauſes und zur Grün

dung eines Convictes ſchreiten

1zudem ſey das Seminar eine kirchliche Anſtalt , und wenn*

er nur wünſchen könne , daß ſich die Kirche und die Kirchen

behörden in das Weſen und Leben der Univerſitäten nicht
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miſchten , ſo müſſe er um ſo beſtimmter den W

daß die Anſtalt zur unmittelbaren Bildung der evangeliſch —
proteſtantiſchen Kirchendiener in Baden unter die Aufſicht der Kirche

geſtellt ſeyF. Wohl ſey der oberſten Kirchenbehörde ein gewiſſer

Einfluß auf die Anſtalt in den Statuten geſichert ; ob dieſes

der richtige und genügende ſey oder nicht , darüber wolle er ſich

um ſo weniger ein Urtheil erlauben , als ihm die Stellung
de zur Regierung noch immer eine noch nicht ganz

klare ſer ſch denfalls würden der Generalſynode

teihe von Dingen vorgelegt , die in ihrer Beziehung zum

inneren Leben der Kirche gewiß minder wichtig ſeyen , als

die Wirkſamkeit des Predigerſeminars Daher ſtellte er den

Antrag :

3) daß der Generalſynode jedesmal nicht nur ein Bericht

über den ganzen Zuſtand des Seminars vorgelegt , ſon —
dern auch der jeweilige Director deſſelben als ſolcher
ſtändiges Mitglied derſelben werde .

Endlick e ͤaus den oben angeführten Gründen ſein letzter

A Urag de l

1) daß die Statuten des Predigerſeminars nicht ohne Zu—

ſtimmung der Generalſynode abgeändert werden ſollen .

Zum Schluß empfiehlt der Sprecher nochmals ſeine geſtellten
Anträge zur reiflichſten , Erwägung Die Sache , die er in

Frage geſtellt , ſey ihm eine Sache von der größten Wichtigkeit ,

denn die Eindrücke , welche die jüngere Generation der Geiſt —

lichen in dieſer Anſtalt empfinge , ſeyen nothwendig tief , ja

unauslöſchlich . Man könne wohl ſagen , daß in ihnen größten

theils die Zukunft der proteſtantiſchen Kirche des Landes ruhe

Dieſe Anträge , von vielen Seiten unterſtützt , wurden einer

eſondern Commiſſion zur Berathung und Berichterſtattung zu

gewieſen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog
hatte einen vom evangeliſchen Oberkirchenrath erſtatteten Vor

trag über

die Berichtigung des Verzeichniſſes der

ſogenannten , in der Kirchentheilung von
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1706 bis 1714 durchgefallenen , vormals

reformirten Gemeinden

der Synode vorlegen laſſen . Nach Höchſt deſſen Willen ſollte ,

nachdem ſie von dem Stand der Sache in Keuntniß geſetzt , ſofort

der Entwurf einer neuen Claſſification der vorzugsweiſe berech

tigten und durchgefallenen Gemeinden mit derſelben vorbereitet ,

jedoch die Abänderung oder Ergänzung

der Unionsurkunde in dieſer Beziehung erſt nach Anhörung

der Betheiligten und ſoweit erforderlich in Folge ihrer Aner

kennung , oder aber , bei entſtehendem Widerſpruch , nach vorgängi

den B 1der betreſſenden Beilage

zatsbelger Entſcheidung der competenten Staatsbehor en eingeleitet

ſodann ſeiner Zeit von der Generalſynode durch Nachtrag zur

Unionsurkunde beurkundet werden

Wir entnehmen dem obengenannten Vortrag nachfolgende ,

für die Beurtheilung dieſer Sache wichtige 9

Die von dem Kurfürſten der Pfalz , Johann Wilhelm

unterm 21 . Nov . 1705 erlaſſene Religionsdeclaration ſetzt §. 24 ,

25 , 26 seqꝗ . feſt : Daß alle reformirten pfälzer Gemeinden ,

welche Kirchen , Pfarr - und Schulhäuſer , Pfarrgüter , Renten

und Zinſen , welche ſie im Jahr 1685 beſaßen und inne hatten ,

zu ½ an die katholiſchen abtreten müſſen . Diejenigen evan

geliſchen Gemeinden , welche bei der Theilung im Beſitze ihrer

Kirchen , Schulen ꝛc. blieben , ſind die berechtigten , die —

jenigen , welche ſie an die Katholiken abtreten mußten , ſind die

ausgefallenen

Die berechtigten Gemeinden haben vorzugsweiſe Anſprüche

an den unterländer , vormals reformirten Kirchenfond , die Kir

chen A. derſelben werden von dieſem Fond erbaut und unter

halten . Die ausgefallenen Gemeinden haben ſich theilweiſe

wieder Kirchen ꝛc. aus eigenen Mitteln und Collecten erbaut

und unterhalten . Die Unionsurkunde enthält zu der Beilage
D. ein Verzeichniß dieſer berechtigten und ausgefallenen Ge

meinden , und da von mehreren Seiten die nachträgliche Auf

nahme einiger Gemeinden , ſo wie die vorzugsweiſe Berechtigung

einiger andern unter den ausgefallenen ſtehenden und umge

kehrt in Antrag gebracht worden , ſo wird eine Prüfung dieſes

Verzeichniſſes nöthig ( Schluß folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr . 7 . Karls ruh e, den 31. Mai 1843 .

Zehnte Plenarſitzung vom 16 . Mai .

(Schluß. )

Mit dieſer Prüfung ſoll zugleich eine neue Claſſification
der Berechtigungen in der Art verbunden werden , daß

a. in die erſte Claſſe diejenigen Gemeinden kommen , deren

Kirchen , Pfarr - und Schulhäuſer insgeſammt aus dem

Kirchenfond erbaut werden müſſen , deren Pfarr - und

Schulbeſoldungen aus Kirchenmitteln geſchöpft werden .

b. In die zweite Claſſe kommen diejenigen Gemeinden ,

deren Baulaſten dem Kirchenfond zur Kirche , mit Aus —

nahme des Pfarr - und Schulhauſes , oder umgekehrt ,

oder nur an dem Pfarrhaus mit Ausnahme der Kirche

und Schule , oder nur an einzelnen Theilen der Kirche ꝛc.

obliegen und auch zugleich Beſoldungen an Pfarrer und

Schullehrer abgegeben werden .

c. In die dritte Claſſe ſollen diejenigen Gemeinden kom —

men , die zwar hinſichtlich ihrer Pfarr - und Schul —

häuſer keine Anſprüche an das Kirchenvermögen haben ,

aber doch Pfarr - und Schulbeſoldungen daraus be —

ziehen . Hierbei müßte zugleich das eigenthümliche Ver —

hältniß der ausgefallenen Gemeinden , welche meiſten —

theils Beſoldungen aus dem Kirchenfond beziehen und

hinſichtlich der Pfarrhaus - und Kirchenbauten zwar kei —

nen ſpeciellen Rechtstitel aber eine ſubſidiäre Be —

7
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rechtigung auf Unterſtützung zu dieſem Zweck haben ,

näher feſtgeſtellt werden .

Eine weitere Beſtimmung wäre rückſichtlich derjenigen Ge

meinden zu treffen , welche eigentlich gar keine rechtliche An —

ſprache an das vormals reformirte Kirchenvermögen haben

Dieſe Claſſification gründet ſich auf den ſeit der Kirchen —

theilung ſich gebildet habenden Bauverpflichtungs - und Beſol

dungsſtand . Die im §. 3 der Beilage D zur Unionsurkunde

enthaltene Beſtimmung ſoll hierbei aufrecht erhalten werden

Bei der Verhandlung ſprach ſich die Majorität für die

vorſtehenden , vom Oberkirchenrath vorgelegten Grundſätze hin

2ſichtlich der Claſſification der Berechtigungen an den unterländer

vormals reformirten Kirchenfond aus .

Die Minorität glaubte darum nicht auf die aufgeſtellten

Grundſätze eingehen zu dürfen , weil ihr der Status quo von

den Jahren der Kirchentheilung der richtige Maaßſtab für die

Claſſification der immittirten und ausgefallenen Gemeinden

zu ſeyn ſchien . Eine Anſicht , welcher entgegen gehalten wurde ,

daß nach genauer Erwägung der Sachlage und der Acten in

einzelnen bisher vorgekommenen Fällen weder die höchſten Ver —

waltungsbehörden , noch die Gerichte hiernach entſcheiden konnten

In heutiger Sitzung wurde noch der Bericht über Wer

legung der Confirmationshandlung vorgetragen ,

Discuſſion über den allgemeinen Theil der in Frage8die

geſtellten Angelegenheit eröffnet . Wir werden hierauf in näch

ſter Sitzung zu ſprechen kommen9

n8ind

525336680 —. -
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Eilfte Plenarſitzung vom 18 . Mai .

Der Oberkirchenrath hatte mit höchſter Genehmigung der
Synode den Entwurf einer Verordnung vorgelegt über :

die Confirmation und Sonntagskatechiſation .
Die genannte hohe Stelle ging nämlich von der Ueber —

zeugung aus , daß die dem Confirmationsunterricht zugewieſene
ö it vom 1. Advent bis Judica im Allgemeinen zu kurz ſey

und nothwendig einer Verlängerung bedürfe Sie glaubte
dabei , daß es am zweckmäßigſten ſey , dieſe Verlängerung an
das Ende der bisherigen Unterrichtszeit zu ſetzen , und zwar
in der Art ,

1) daß der Unterricht bis zum Pfingſtfeſt ausge⸗
dehnt würde .

Dieſes Feſt ſchien ihm das angemeſſenſte zur Confirmations —
handlung ſelbſt . Wir geben mit Folgendem die Gründe , welche
den Oberkirchenrath beſtimmten , die vorgeſchlagene Verlängerung
der Unterrichtszeit gerade bis zu dem genannten Feſt auszu —
dehnen :

a ) Advent und das Ereigniß am Pfingſtfeſt ſind zwei hei —

lige Anhaltspunkte für den Unterricht , die geſchickter wohl
nicht gedacht werden können .

b) Sehr in Anſchlag ſey zu nehmen die milde Jahreszeit , in
welche bei dieſem Vorſchlag die Confirmation falle ; die

Sanitätscommiſſion habe desfalls ſchon früher beſtimmte
Wünſche der oberſten Kirchenbehörde in Bezug auf eine

Aenderung des jetzigen Confirmationstags vorgetragen
*
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c ) Ausführbar erſcheint dem Oberkirchenrath dieſer Antrag

der Verlängerung , weil er dafür hält , daß die Stim

mung des Volkes dafür günſtig ſey . So würde die

Stimmung ſeyn , wenn die Sache von den Geiſtlichen

im rechten Lichte dargeſtellt und empfohlen würde . Ge

winnend würde die Vorſtellung für das Volk werden ,

daß bei der Verlängerung des Unterrichts die Geiſtlichen

ſich nur aus Liebe zu den ihrem Unterricht vertrauten

Kindern ſich einer bedeutend größern Mühe unterzögen .

Beim Entwurf der in Frage geſtellten Verordnung glaubte

der Oberkirchenrath , daß es angemeſſen ſey ,

2) einige Hauptpunkte zu beſtimmen , die ſich auf die Con

firmationsfeier beziehen , wobei einzelne weitere Feierlich

keiten nach Inhalt der Unionsurkunde dem Geiſtlichen

überlaſſen bleiben können

Ebenſo erachtete er für nöthig

3 ) die Qualification zur Zulaſſung des Unterrichts und die

Anſprüche auf Dispenſation vom geſetzlichen Alter genauer

feſtzuſtellen .

Dabei wollte er

4) dem von mehreren Diöceſen geäußerten Wunſche feierlicher

Entlaſſung der Katechumenen zugleich entſprecher

Dies waren die Gründe , welche nachſtehenden

Verordnungsentwurf

hervorriefen :

Der Religionsunterricht der Confirmanden fängt in der Woche

des erſten Adventsſonntags an und dauert bis Pfingſten .

2.

Jeder Geiſtliche iſt verbunden , auf den Religionsunterricht

wöchentlich wenigſtens vier Stunden zu verwenden . Wenn

es die Umſtände erfordern , wird derſelbe , wie jeder Seelſorger ,

der in Folge ſeiner heiligen Pflicht alles Mögliche für die ihm

anvertrauten Seelen zu thun ſchuldig iſt , die Zahl der Stun —

den des Unterrichts vermehren . In der Charwoche jedoch ſteht

es dem Geiſtlichen frei , die Stunden auszuſetzen .
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Am Sonntag Exaudi Nachmittags findet die öffentliche

Prüfung der Confirmanden in der Kirche ſtatt , wozu Eltern ,

Verwandte und Taufpathen der Kinder und die ganze Ge —

meinde acht Tage vorher öffentlich auf der Kanzel einzuladen

ſind . Der Prüfung geht außer dem Geſang eine kurze Aurede

nebſt Gebet voran , und dieſelbe wird mit einer kurzen Rede

und einem von der Gemeinde zu ſingenden Vers geſchloſſen .

Am erſten Pfingſtfeſte findet die Confirmation und Ein —

ſegnung ſtatt . Die Confirmanden werden von den Geiſtlichen ,

die ſie unterrichteten , in feierlichem Zuge in die Kirche geführt .
Nach gehaltener Feſttagspredigt und dem geſprochenen Feſtgebet

werden ein oder zwei Verſe , als Einleitung zur Confirmation ,

geſungen , und dann treten die Geiſtlichen an den Altar , um

nach vorher ergangener Anrede den feierlichen Act der Confir —

mation und der Einſegnung zu vollziehen . Die Confirmanden

treten bei der Einſegnung zu dem Altar , um niederzuknieen ,

jedoch ſo, daß kein Paar vorwärts tritt , ehe das vorhergehende

Paar von der Einſegnung wieder an ſeine Stelle zurückgetreten
iſt. Mit dem Augenblick , als das erſte Paar vortritt , fängt

das Glockengeläute an , und dauert , bis das letzte Paax einge —

ſegnet iſt. Die Einſegnung wird mit Gebet und Geſang ge

ſchloſſen .

23

In der Woche zwiſchen der Prüfung und Confirmation , oder

zwiſchen Exaudi und Pfingſten , wendet der Geiſtliche die Stun —

den des Unterrichts hauptſächlich dazu an , den Confirmanden

die Wichtigkeit des Actes der Confirmation ſo wie die Bedeu —

tung der Beichte und des heiligen Abendmahls recht an ' s Her
u legen , wobei er durch chriſtliche Ermahnung und Gebet

ihre Gemüther innig zu ergreifen ſich beſtreben wird .

6.

Zum guten Gedeihen des Confirmandenunterrichts wird auch

ferner feſtgeſetzt , daß die Knaben das 14te und die Mädchen

das 13te Jahr beim Anfang des Unterrichts oder mit dem

Anfang der erſten Adventswoche vollendet und hinlängliche

28
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intellectuelle Befähigung zur Theilnahme am Confirmanden

unterricht beſitzen , und in moraliſcher Hinſicht würdig erſcheinen

worüber der oberſten Kirchenbehörde Zeugniſſe vorzulegen ſind

2 4 *
4

Bei Kindern , welche erſt in der Zeit während des Confir

mandenunterrichts oder zwiſchen dem erſten Advent und dem

Pfingſtfeſte das geſetzliche Alter erreichen , tritt , unter der Vor

ausſetzung , daß es ihre Eltern oder Vormünder wünſchen , eine

Generaldispenſation ein , wofern ſie in geiſtiger und ſittlicher

Hinſicht gut vorbereitet und befähigt ſind , und , wenn ſie in

einer Volksſchule ſind , wenigſtens ein halbes Jahr vor dem

Anfang des Confirmationsunterrichts in der oberſten Claſſe
5

ſitzen . Wer nicht gut vorbereitet und befähigt iſt , und , wenn

er in einer Volksſchule ſich befindet , in der angegebenen Zeit

die oberſte Claſſe nicht erreicht hat , kann an Altersdispenſation

durchaus keinen Anſpruch machen

Weitere Dispenſation kann nur bei folgenden , ſehr dringen

den Fällen von der oberſten evangeliſchen Kirchenbehörde ertheilt

werden :

a ) Wenn Eltern mit ihren Kindern in ein fremdes Land

auswandern wollen , wo zu beſorgen iſt , daß ſie lange

keine Gelegenheit zum Confirmationsunterricht und zur

Confirmation erhalten , ſo wird es lediglich der oberſten

evangeliſchen Kirchenbehörde überlaſſen , nach beſtem Er

meſſen aller obwaltenden Umſtände , Dispenſation des

Alters ſo weit zu ertheilen , als ſie glaubt , es mit dem

Zwecke der heiligen Sache vereinigen zu können .

b ) Wenn den Eltern eine Verſetzung in Gegenden , wo keine

nahe Gelegenheit zum evangeliſchen Religionsunterricht
iſt , etwa bevorſteht , ſo daß für ſie nach ihrer Verſetzung
bedeutende und für ihre Vermögensverhältniſſe ſchwierige

Koſten wegen des Confirmandenunterrichts ihrer Kinder zu

beſorgen wäre , ſo wird der oberſten evangeliſchen Kirchen —

behörde ebenfalls überlaſſen , ſo weit es mit dem Zwecke der

heiligen Sache ſich vereinigen läßt , nach beſtem Ermeſſen
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weitere Altersdispenſation , als die pos . 7 feſtgeſetzte , zu

ertheilen

c ) Wenn Kinder ſehr armer und ſehr bedrängter Eltern , oder

ſehr arme , elternloſe Waiſen wegen dieſer Verhältniſſe

zu baldiger Erlernung eines Gewerbes oder zur Erwer —

bung ihres Lebensunterhaltes untergebracht werden ſollen ,

ſo kann die oberſte Kirchenbehörde ſolchen , wenn ſie bis

zu dem auf den Confirmationstag folgenden 1. Auguſt

das feſtgeſetzte Alter erreichen , eine Altersdispenſation bis

dahin zertheilen , wofern ſie durch gehörige gute Befähi —

gung der Zulaſſung zum Confirmationsunterricht und zur

Confirmation würdig ſind , wobei jedenfalls das Sitzen in

der oberſten Claſſe , wie pos . 7, vorausgeſetzt wird .

Wenn Knaben oder Mädchen nach der Confirmation noch

höhere Lehranſtalten , in welchen ein regelmäßiger Reli —

gionsunterricht ſtattfindet , beſuchen wollen , ſo kann ihnen

ebenfalls bei einer in jeder Hinſicht guten Befähigung

spenſation bis zum 1. Auguſt ertheilt werden

9

—

Altersd

Partielle Confirmationen können nur bei ganz beſonderen

Gründen und mit beſonderer Genehmigung der oberſten Kirchen —

1 8 9Iu Ittiind
behorde utſt10 nden

10 .

Jede Zulaſſung zum Confirmandenunterricht geſchieht nur

probweiſe . Wer den Erwartungen nicht entſpricht , und am

Ende des Confirmationsunterrichts ſich nicht hinlänglich be —

fähigt hat , oder wer durch Leichtſinn , Unfleiß oder Unſittlichkeit

ſich unwürdig zeigt , iſt von den Geiſtlichen , nach den ihnen

als Seelſorgern zuſtehenden heiligen Pflichten , ohne Nachſicht

auf ein weiteres Jahr zurückzuweiſen

11

Da der Confirmationsunterricht und die Confirmation ein

rein kirchlicher Gegenſtand iſt , wie aus der Natur der Sache

und der Unionsurkunde , Beilage A, §. 12 , ſich ergibt , ſo ſind

die dazu gehörigen Berichte und Tabellen lediglich und allein

von geiſtlichen Stellen , den Pfarrämtern und Dekanaten , zu

beſorgen
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12 .

Nach Vollendung des Confirmationsunterrichts und der

Confirmation haben Knaben und Mädchen die Katechiſationen

an den Sonntagen Nachmittags noch vier Jahre lang zu be

ſuchen . Nach Verfluß dieſer vier Jahre findet eine feierliche

gemeinſchaftliche Entlaſſung derſelben , von dem ſonntäglichen

Katechiſationsunterrichte ſtatt , wozu der erſte Sonntag nach

Pfingſten , oder der Sonntag Trinitatis beſtimmt wird . Der

Geiſtliche läßt an dieſem Tage dieſelben Nachmittags nach voll

endeter Confirmation vor den Altar treten , eröffnet ihnen , daß

ſie nun von der geſetzlichen Verbindlichkeit , die Katechiſationen

zu beſuchen , frei ſeyen , und entläßt ſie unter angemeſſener Er

mahnung mit ſeinem Gebete und Segen

Dieſer Entwurf war der zweiten Commiſſion zur Begut

achtung überwieſen worden . Dieſelbe gab ihr Gutachten mit

Nachfolgendem :

Hochwürdige Generalſynode !

Ihrer Commiſſion liegt ein Vortrag des hohen evangeliſchen

Oberkirchenraths, die Confirmation und Sonntagskatechiſationen

betreffend , und der hier beiliegende dazu gehörige Entwurf einer

denſelben Gegenſtand betreffenden Verordnung zur Begutachtung

vor . Der Vortrag entwickelt zunächſt die Gründe , welche der

hohen Oberkirchenbehörde die Abänderung zweier Beſtimmungen

der bisherigen Confirmationseinrichtung als wünſchenswerth

haben erſcheinen laſſen , nämlich einmal hinſichtlich der Dauer

des Confirmandenunterrichts und des Zeitpunkts der Confirma —

tion und für ' s Andere hinſichtlich der Altersdispenſation der

Confirmanden .

Den erſteren Punkt angehend ſetzt die Unionsurkunde , Beil

A, §. 12 , den Anfang des Confirmationsunterrichts in die erſte

Woche des Advents , und verordnet als Tag der Confirmation

den Sonntag Judica . Bei dieſer Anordnung ſind nach der

Anſicht des großh . Oberkirchenraths zwei Mißſtände unverkenn

bar . „ Der eine “ ſo heißt es in dem hochverehrlichen Vor

trage — „beſteht darin , daß die Zeit des Confirmandenunter —

richts vom Advent bis Judica , beſonders wenn Oſtern frühe

fällt , zu kurz iſt , welche Kürze um ſo fühlbarer wird , da dieſer
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Unterricht faſt ganz in den Winter fällt , und für manche Kin —

der infolge der Witterung , zumal wenn Filiale vorhanden ſind ,

häufig auf eine nachtheilige Weiſe unterbrochen wird . Der

andere Mißſtand iſt der , daß an den Sonntagen Lätare und

zudica oft noch eine rauhe Kälte herrſcht , welche auf die Ge

ſundheit ſchwächlicher und beſonders ſtädtiſcher und weichlich

erzogener Kinder , wenn ſie in leichten Kleidern an den Tagen
der Prüfung und der Confirmation lange Zeit in einer kalten

Kirche ſtehen , leicht nachtheiligen Einfluß hat . “ Um dieſer

Uebelſtände willen haben mehrere Diöceſanſynoden eine Ver —

legung
des Confirmationstages in *

1 gebracht , und die

berſte Kirchenbehörde ſtimmt ihnen bei. Sie hält es für

das Zweckmäßigſte , die Confirmation entweder auf den Sonn —

tag Exaudi , oder , wie es ſchon früher bei der reformirten

Kirche in der Pfalz der Fall geweſen , auf das Pfingſtfeſt zu

verlegen .

Dieſe erſte Abänderung wuͤrde dann nothwendig noch eine

zweite nach ſich ziehen in Betreff der Altersdispenſation der

Confirmanden . Die Unionsurkunde beſtimmt nämlich , daß die

Confirmanden beim Beginn des Gonffrmntbenonmnnmrlchtg am

erſten Advent die Knaben das vierzehnte und die Mädchen das

dreizehnte Jahr vollendet haben ſollen , und geſtattet dabei , unter

Vorausſetzung des erforderlichen Schulunterrichts , eine General —

dispenſation bis zum 23 . April . „ Wenn nun “ — bemerkt der

vorliegende Vortrag „die Confirmationszeit bis Exaudi oder

Pfingſten verlängert wird , ſo kann unter der in der Unions⸗

urkunde erwähnten Vor umoſehn billig auch die Dispenſations —

zeit verlängert werden . Dies hat auch hinſichtlich der vom

großh . Miniſterium des Innern ausgegangenen Schulverord —

nung vom 21. December 1835 keinen Anſtand , da nach dieſer

Knaben und Mädchen , wenn bis zum 1. Auguſt jene das

vierzehnte und dieſe das dreizehnte Lebensjahr erreichen , bei

voller Befähigung ſchon am zunächſt vorhergehenden 23 . April

von der Schule dispenſirt werden können . “ Dabei wird jedoch
von dem Oberkirchenrath zugleich hervorgehoben , daß es bei

einer ſolchen Abänderung nöthig ſeyn werde , näher zu beſtim

men , was unter der in der Unionsurkunde erwähnten „ Voraus
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ſetzung des erforderlichen Unterrichts “ zu verſtehen ſey. Er ver

ſteht darunter „ eine , wenn auch nicht vorzügliche , doch wenig

ſtens gute Bekanntſchaft mit den für die Schulen verordneten

Hauptunterrichtszweigen , und beſonders mit allen Lehrgegenſtänden

des Religionsunterrichts “ , ſo daß nur ſolche Kinder auf die in

der Unionsurkunde geſtattete Alt

können , „ welche in den Hauptunterrichtszweigen , und beſonders

rsdispenſation Anſpruch machen

in den Religionsgegenſtänden ſich ſo weit befähigt haben , daß

ſie ſchon geraume Zeit vor Anfang des Confirmandenunterrichts

die oberſte Claſſe einer Volksſchule erreichten , und hier , im

Ganzen genommen , nicht mehr unter die Zahl der geringen ,

ſondern der guten Schüler gehören . “

Mit den vorgedachten Punkten verbindet der Vortrag des

Oberkirchenraths noch einen dritten , der allerdings mit der Con —

firmationseinrichtung im Zuſammenhange ſteht. Schon ihm Jahr

1838 hatte nämlich die Weinheimer Synode den Wunſch aus

geſprochen , daß alle diejenigen jungen Leute , welche mit ein —

ander an demſelben Tage confirmirt werden und mit einander

gleichzeitig in den der Confirmation nachfolgenden mehrjährigen

ſonntäglichen Katechiſationsunterricht eintreten , auch zuſammen

an einem und demſelben Tage aus dieſem Unterricht entlaſſen

werden möchten , und zwar durch ei — feierlichen Act . Dieſer

von der oberſten Kirchenbehörde in ihrem Generalbeſcheide ſehr

günſtig aufgenommene Vorſchlag hat dann im Jahr 1841 bei den

Diöceſanſynoden vielſeitigen Beifall gefunden , namentlich bei denen

von Durlach , Karlsruhe ( Landdiöceſe ) , Kork , Neckarbiſchofsheim ,

Neckargemünd , Ober - Heidelberg heim , Sinsheim und Wert

heim . In Erwägung nun

richtung beſtehenden Mißſtandes , daß die katechiſationspflichtigen

Jünglinge und Mädchen ohne alle Feierlichkeit , und die einen

an dieſem , die andern an jenem Tage , je nachdem ihr neunzehnter

ſeits des bei der jetzigen Ein —

Geburtstag fällt , ſich ſelbſt unvermerkt von den Katechiſationen

dispenſiren , und andererſeits der großen Wichtigkeit des Mo —

ments , in welchem die jungen Glieder der Kirche aus dem

katechiſationspflichtigen Alter heraustreten , wünſcht der großh .

Oberkirchenrath die allgemeine Anordnung einer ſolchen gleich —

— E—l—2' —füäü᷑ —
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zeitigen und feierlichen Entlaſſung der Jugend aus dem Ka⸗

techiſationsunterricht

Sämmtliche bisher angegebene Punkte ſind in dem beigege —
benen Entwurf einer „ Verordnung , die Confirmation und die

Sonntagskatechiſation betreffend “ , zuſammengefaßt , welcher die

Grundlage Ihrer Berathungen bilden wird . Da es die Ab

ſicht der hohen Behörde war , bei dieſer Gelegenheit die Erlaſ —

ſung einer allgemeinen , Alles umfaſſenden Confirmationsordnung
zu veranlaſſen , ſo hat ſie in jenen Entwurf auch die ſchon

geltenden und keiner Abänderung unterworfenen Beſtimmungen
in Anſehung der Confirmation mit aufgenommen . Der letzte
der genannten Punkte , die Beſtimmung wegen der feierlichen

Entlaſſung der der Katechiſationspflichtigkeit entwachſenen Ju —

gend , gehört ſtrenge genommen nicht mit in eine ſolche Confir —

mationsordnung , und es bleibt der Synode überlaſſen , ob

etwa denſelben von ihr abſondern will .

Die große Majorität Ihrer Commiſſion iſt mit den Beſtim

fr im Allgemeinen einverſtanden

Nur ein Mitgli ed d iſt dies nur bedingungsweiſe ,
und hat über alle Einz des Verordnungsentwurfs nur

bedingungsweiſe abgeſtimmt . Es hält nämlich dafür , daß unſerm

Confirmationsweſen überhaupt eine durchgreifende Umgeſtaltung
Noth thue durch eine b e Hinausſchiebung des Zeitpunkts

der Confirmation und durch Verzichtung auf irgend eine Zeit —

beſtimmung für dieſelbe . Hierauf gehen deshalb ſeine Wünſche ,

und allen weniger weit gehenden Verbeſſerungen legt es nur

einen untergeordneten Werth bei .

Die Majorität Ihrer Commiſſion hat zunächſt

niß einer größern Ausdehnung der Zeit des Confirmanden —

errichts anerkannt . Käme es bei der Vorbereitung der Con —

firmanden lediglich auf einen eigentlichen Unterricht an , ſo

möchte der jetzt geſetzliche Zeittraum von kaum vier Monaten

allenfalls ausreichen . Es ließe ſich dann durch eine zweckmäßige
der Zeit und etwa auch noch durch Vermehrung

der wöchentlichen Stunden die wünſchenswerthe Vollſtändigkeit

uneken Allein eben ſo wichtig , wo nicht noch wichtiger , iſt

dabei die Anknüpfung eines innigen und bleibenden perſönlichen

848das Bedürf —

unt
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Verhältniſſes zwiſchen dem Geiſtlichen und ſeinen Confirmanden ,

und dazu wird ein länger fortgeſetzter enger Verkehr erfordert

Ein ſolches Verhältniß , wenn es von nachhaltiger Dauer ſeyn

ſoll , bedarf der Zeit , um zu reifen . Eine Verlängerung des

Confirmandenunterrichts läßt ſich aber , die Sache an und für

ſich betrachtet , ſowohl durch eine Vorrückung ſeines Anfangs —

termins als durch eine Hinausſchiebung des Confirmationstages

bewerkſtelligen . Für den erſtern Weg würden mehrere Gründe

ſprechen : einmal , daß die Confirmation nach wie vor in der

öſterlichen Zeit bliebe , für ' s Andere , daß die Entlaſſung aus

dem Confirmandenunterricht mit der Entlaſſung aus der Schule

nicht auseinander fiele , endlich , daß in Beziehung auf den Ein

tritt der jungen Chriſten in ' s bürgerliche Leben zwiſchen der

jetzt gangbaren Ordnung der Dinge und der Confirmation

keinerlei Conflicte entſtände Indeß ſcheinen doch nach dieſer

Seite hin ernſte Schwierigkeiten entgegenzutreten . Theils näm

lich würde eine ſolche Aenderung den einen der mit der jetzigen

Zeitbeſtimmung verbundenen Uebelſtände , der in der Ungunſt

der Jahreszeit liegt , gar nicht einmal beſeitigen , theils wäre

eine bedeutend frühere Eröffnung des Confirmandenunterrichts

auf dem Lande wegen der in die Monate September und Octo

ber und theilweiſe auch noch in den November fallenden Feld

arbeiten unthunlich . Die Majorität Ihrer Commiſſion hat ſich

deshalb mit der Vorlage für die Beibehaltung des jetzigen An

fangstermins des Confirmandenunterrichts und die Hinausſchie —

bung des Confirmationstages entſchieden . Nur über die Wahl

dieſes letztern gingen die Stimmen ſehr auseinander . Dies war

ſchon auf denjenigen Diöceſanſynoden von 1841 , welche ſich

für eine Aenderung des Confirmationstages ausgeſprochen haben ,

der Fall . Die Synode von Ladenburg wünſcht nämlich den

Palmſonntag zum Confirmationstage , die von Wertheim den

erſten Sonntag im Mai , und die von Borberg entweder

ebenfalls den erſten Sonntag im Mai oder Pfingſten . Die

Synode der Städte Mannheim und Heidelberg ſtimmt dafür ,

daß den Geiſtlichen geſtattet ſeyn möge , die Confirmation we

nigſtens bis zum Sonntag Quaſimodogeniti zu verſchieben ; die

Synode von Eppingen aber hält für wünſchenswerth , daß der
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Confirmatic

nach der Schulentlaſſung geſetzt werde , und auf das Gleiche

ztag wenigſtens ſo viel als möglich in die Nähe

läuft auch der Vorſchlag von Pforzheim hinaus , daß die Schul —

entlaſſung und die Confirmation auf eine und dieſelbe Zeit

geſetzt werden möge . Die hochverehrliche Vorlage beſtimmt

§. 1 und 4 des Verordnungsentwurfs Pfingſten , und zwar den

erſten Pfingſtfeiertag zum Confirmationstermin . Die Majorität

Ihrer Commiſſion erkennt die eigenthümliche Beziehung zwiſchen

em Pfingſtfeſt und der Confirmationshandlung und ſomit dieS

iner Weckmäf 1leke zwechmaäßigteit jener Beſtimmung vollkommen an ; aber

ſie kann ſich der Beſorgniß nicht erwehren , daß durch eine

Verlegung der Confirmationsfeier auf den erſten Pfingſttag das

Pfingſtfeſt ganz in den Hintergrund geſtellt werden würde . Sie

ſtellt nicht in Abrede , daß es bei umſichtiger Behandlung mög —
lich ſey , beide kirchliche Feiern ſo mit einander zu verbinden , daß

keine die andere benachtheilige ; aber ſie hält es für gewagt ,
hierauf im Allgemeinen die Rechnung zu machen . Den zweiten

Pfingſttag dagegen würde ſie als einen ſehr paſſenden Confir

mationstag anſehen und ohne Weiteres dazu vorſchlagen , wenn

nicht die an dieſem Tage herkömmlichen geräuſchvollen Volks —

beluſtigungen im Wege ſtänden . Wenn ſie nun nichtsdeſto —
weniger die innere Beziehung zwiſchen dem Pfingſtfeſte und

der Confirmation feſtzuhalten ſuchen muß , ſo ſcheint ſich ihr

nur noch der dem Pfingſtfeſte unmittelbar vorhergehende Sonn —

tag Exaudi als Confirmationstag darzubieten , in welchem Falle
dann die Prüfung der Confirmanden am Sonntag Rogate

Nachmittags abzuhalten ſeyn würde . Dieſe letztere Anordnung

hat in Ihrer Commiſſion die meiſten Stimmen ( vier ) für ſich

gehabt . Von den übrigen ſtimmten zwei für den erſten Pfingſt

feiertag und eine für die Zeit unmittelbar nach dem Oſterfeſt ,

namentlich für den Sonntag Quaſimodogeniti , allenfalls auch

für den nächſtfolgenden , Miſericordias Domini . Der Sonntag

Quaſimodogeniti würde ſich vermöge ſeiner altkirchlichen Bedeu —

tung ganz beſonders zum Confirmationstage eignen ; allein

einerſeits würde durch ſeine Wahl der Confirmationsunterricht

keineswegs ſchon genugſam verlängert werden , es ſey denn , daß

man zugleich den Anfang dieſes letzteren um drei bis vier

688 — — — 9 —
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Wochen vorſchöbe , was aber als 08
ausführbar betrachtet

wird , und andererſeits ſind die Geiſtlichen in den zunächſt

An
Wochen mit andern Amts geſchäften ſo ſehr über

häuft , daß es ihnen unmöglich ſeyn würde , in dieſer Zeit ſich

vorzugsweiſe ihren Confirmanden zu widmen , was doch höchſt

wünſchenswerth iſt. Den Trinitatisſonntag hingegen, von wel

chem in Ihrer Commiſſion gleichfalls die Rede war , würden

dieſe Bedenklichkeiten nicht treffen . Auch er ſteht noch in Be

ziehung zum Pfingſtfeſt als die Octave deſſelben , und da er

das eigentliche Bekenntnißfeſt der chriſtlichen Kirche iſt , ſo würde

er ſich an die Bedeutung der Confirmationsfeier auf ' s Engſte

anſchließen , durch dieſe Anſchließung aber ſelbſt dem Be

wußtſeyn unſerer Gemeinden eine Bedeutſamkeit erhalten , die

ihm bisher immer noch abgeht . Da bei der Verlegung der

Confirmation auf ihn die Prüfung der Confirmande if den

Nachmittag des zweiten Pfingſttags fiele, ſo träte bei dieſer

Einrichtung die innere Zuſammengehörigkeit der Confirmation

mit dem Pfingſtfeſte um deſto deutlicher heraus . Nichtsdeſto —

weniger hat dieſer Vorſchlag in Ihrer Commiſſion doch nicht

vermocht , mehrere Stimmen für ſich zu gewinnen . Unter dieſen

Umſtänden trägt die Commiſſion

ad F. 1

des Verordnungsentwurfs auf folgende Abänderung ſeiner Faſ —

an :

„ Der Religionsunterricht der Confirmanden fängt in

der Woche des erſten Adventsſonntags an und dauert

bis zum Sonntag Eraudi .

ad 8. 2

trägt die Commiſſion , lediglich um der völligen Unzweideutig —

keit willen , auf folgende veränderte Abfaſſung ſeines erſten

Satzes an :

„ Jeder Geiſtliche iſt verbunden , wenigſtens an 4Tagen
in der Woche je eine Stunde auf den Religionsunter —
richt der Confirmanden zu verwenden . Sollten drin —

gende Verhältniſſe eine Aenderung nothwendig machen ,

ſo iſt deshalb die Genel hmigung der oberſten Kirchen —

behörde einzuholen . “
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Der Anfang des folgenden Satzes muß dann ſtatt : „ Wenn es

die Umſtände erfordern , wird derſelbe “ u. ſ. w. lauten :

„ Wenn es die Umſtände erfordern , wird der Geiſt —

liche “ ⸗au . . w

Bei dieſer Modification beabſichtigt die Commiſſion , einer

mehrerer Unterrichtsſtunden auf Einen

Tag , welche ſie als zweckwidrig betrachtet , vorzubeugen .

ad F. 3

bemerkt die Commiſſion , daß die erſten Worte deſſelben : „ Am

Sonntag Exaudi Nachmittags “ entweder ſtehen zu bleiben oder

eine Veränderung zu erleiden haben werden , je nachdem die

hochwürdige Generalſynode bei der Berathung des §. 1 überv

den Confirmationstag ihre Entſcheidung getroffen haben wird .

Die Commiſſionsmajorität beantragt die Abänderung der an

gezogenen Worte in :

„ Am Sonntag Rogate Nachmittags . “
Ueberdies wünſcht ſie , um der größeren Genauigkeit willen ,

folgende Umbildung des ganzen erſten Satzes :

Wo die öffentliche Prüfung der Confirmanden von der

Confirmation ſelbſt getrennt wird , findet jene am Sonn —

tag Rogate Nachmittags in der Kirche ſtatt , wozu El —

tern , Verwandte “ u. ſ. w

Dieſem Zuſatz am Anfange des Paragraphen entſprechend ,

wäre dann auch am Schluß deſſelben folgender Zuſatz nothwendig :

„ Uebrigens bleibt es hinſichtlich der Trennung oder

Verbindung der Prüfung und der Confirmation bei den

Beſtimmungen der Unionsurkunde, “ Beil . A , S. 12

ad §. 4

iſt zu den erſten Worten deſſelben ( „ Am erſten Pfingſtfeſte “)

zu bemerken , daß ihre Beibehaltung oder Abänderung von der

einſtweilen noch offen zu laſſenden Beſtimmung wegen des Con —

firmationstages abhängt . Die Majorität der Commiſſion ſtimmt

für ihre Veränderung
„ Am Sonntag Eraudi . “

Im zweiten Satz des Paragraphen beantragt ſie vor den

Worten : „in feierlichem Zuge in die Kirche geführt “ die Ein —

ſchaltung des Zuſatzes :

„ unter dem Geläute der Glocken “ .
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Im zweiten Satz des Paragraphen wünſcht die Commiſſion

die Worte : „ treten die Geiſtlichen “ in die andern :

„tritt der confirmirende Geiſtliche “

abgeändert . Sie möchte nämlich das bei der urſprünglichen

Faſſung mögliche Mißverſtändniß ausgeſchloſſen ſehen , als ſoll —

ten oder dürften in Gemeinden , in welchen mehrere Geiſtliche

angeſtellt ſind , dieſe alle bei dem Act der Confirmation und

Einſegnung an den Altar treten , und ſich bei

deſſelben mit betheiligen .

Im weitern Verlauf deſſelben Satzes heißt es im Entwurf :

„ um nach ergangener Anrede den feierlichen Act der Confir

D Naällziehungder Vollziehun f

mation und Einſegnung zu vollziehen . “ Da Ihre Commiſſion

wünſchen muß , daß die an ſich ſelbſt ſo feierliche Handlung
der Confirmation nicht durch eine breite und ſentimentale Rede

des confirmirenden Geiſtlichen abgeſchwächt werde : ſo beantragt

ſie , damit nicht etwa die neue Verordnung dergleichen Aus

wüchſe zu begünſtigen ſcheine , nachſtehende Aenderung der aus —

gehobenen Worte :

„ um nach Maßgabe der in der Agende enthaltenen Be

ſtimmungen den feierlichen Act der Confirmation und

Einſegnung zu vollziehen . “

Durch die Beſtimmung des Paragraphen : „ Mit dem Augen

blick , als das erſte Paar vortritt , fängt das Glockengeläute an ,

und dauert , bis das letzte Paar eingeſegnet iſt “, iſt die von

der Korker Synode im Jahre 1841 geſtellte Anfrage , ob bei

der Einſegnung der Confirmanden geläutet werden dürfe , er

ledigt

ad 5§. 5

bringt die Commiſſion von Neuem in Erinnerung , daß das

Schickſal der Worte „ oder zwiſchen Exaudi und Pfingſten “ von

der zu treffenden Entſcheidung über den Confirmationstag ab —

hängt . Die Majorität beautragt die Subſtitution der andern :

„ oder zwiſchen Rogate und Exaudi . “ ( Schluß folgt . )

Berichtigung .
73 Z. 15 v. u. ſtreiche „verlegt“ uud lies vertagt ;
81 Z. 15 v. u. lies 1843G

C)



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

1848 .
P 8Nr. S . Karlsruhe , den 1. Juni

Eilfte Plenarſitzung vom 18 . Mai .

Im Uebrigen trägt Ihre Commiſſion einſtimmig auf die

Annahme des Paragraphen an . Ebenſo

ad S§. 6

auf die unveränderte Annahme deſſelben , ungeachtet gerade
über den darin zur Sprache kommenden Punkt , die Beſtimmung
des zur Zulaſſung zum Confirmationsunterricht nothwendigen
Alters , in der letzten Zeit in unſerer Landeskirche ſehr verſchie —

dene Meinungen hervorgetreten ſind . Zuerſt nämlich ſprach im

Jahre 1839 die Weinheimer Synode den Wunſch aus , daß für

die Mädchen in Anſehung ihrer Confirmationsfähigkeit das

gleiche Alter beſtimmt werde , wie für die Knaben . Dieſer

Vorſchlag wurde hauptſächlich auf die Bemerkung gegründet ,
daß im Allgemeinen die Mädchen weniger vorbereitet zum Con —

firmationsunterrichte kämen , und daß es ihnen ſehr oft an der

gehörigen Uebung im Denken und an dem nöthigen Ernſte fehle .

abei hob die Synode hervor , daß der ganze Lehrgang in den

Volksſchulen auf die Entlaſſung der Kinder mit dem 14. Jahre

berechnet ſeyh, und wies die irrige Meinung zurück , daß das

weibliche Geſchlecht weniger Unterricht bedürfe , als das männ —

liche , da vielmehr eine gründliche Bildung deſſelben in intellec

tueller , moraliſcher und religiöſer Beziehung ſehr gewünſcht
werden müſſe , weil die erſte Erziehung des Menſchen von der

8

ii — 8 — —
—

—————————————

—
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Mutter ausgehe , und ihr Einfluß auf die Kinder ein fuͤr das

ganze Leben dauernder ſey. Endlich unterſtützte ſie ihren Vor

ſchlag noch durch die Bemerkung , daß ſeine Verwirklichung

auch die günſtige Folge haben würde , daß auf dem Lande die

Mädchen ein Jahr länger theils mit allzu harten körperlichen

Arbeiten verſchont bleiben , theils von verführeriſchen öffentlichen

Luſtbarkeiten abgehalten werden würden Schon in demſelben

Jahre wurde der nämliche Antrag auch auf der Synode von

Neckarbiſchofsheim geſtellt , jedoch von der Mehrzahl der Mit

glieder nicht angenommen . Dafür hat er aber im Jahre 1841

den Beifall mehrerer Synoden erhalten , namentlich der Synode

der Landdiöceſe Karlsruhe und der Synoden von Neckarbiſchofs

heim , Pforzheim und Mosbach , während andere Synoden von

demſelben Jahre ſich wider ihn erklärten So hält es die

Sinsheimer Synode für das Beſte , hinſichtlich des Confirma

tionsalters ganz bei den gegenwärtig g1ültigen Beſtimmungen

ſtehen zu bleiben ; und auch die Synoden von Emmendingen ,

Ladenburg und Wertheim , ſowie die der Stadtdiöceſe Karlsruhe

und die der Städte Mannheim und Heidelberg ſtimmen dieſer

Anſicht bei . Einige Synoden des Jahres 1841 ſind indeß noch

viel weiter gegangen , und haben den Wunſch ausgeſprochen ,

daß das Confirmationsalter für beide Geſchlechter auf das 16

Lebensjahr feſtgeſetzt werden möge , oder doch wenigſtens für

die Knaben , für die Mädchen aber auf das 15. Lebensjahr .

Ein bei den Synodalprotokollen zurückgehaltener Aufſatz wünſcht

ſogar , daß das Confirmationsalter der Knaben auf das 17

Jahr und das der Mädchen auf das 16. Jahr erhöht werden

möge . Keine Synode iſt jedoch in ihrer Vollzahl oder Mehr —

zahl dieſer Meinung beigetreten . Vielmehr ſind die desfalls

gemachten Vorſchläge von den Synoden von Durlach , von

Mahlberg und Lahr und von Müllheim ausdrücklich verworfen

worden , und nur zu Rheinbiſchofsheim hat ſich in Beziehung

auf ſie eine Stimmengleichheit ergeben . Selbſt die Synode von

Eppingen , wiewohl ihre Majorität den bei ihr geſtellten An —

trag als begründet und wichtig anerkannte , hat doch die

Schwierigkeiten ſeiner Ausführung für zu bedeutend gehalten ,

um ſich entſchieden für ihn ausſprechen zu können Ebenſo
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muß ſich auch Ihre Commiſſion in ihrer großen Majorität
über den zuletzt berührten Vorſchlag ablehnend erklären , unge —
achtet in ihrem eigenen Schooß ein

—5 ied demſelben lebhaft

ugethan iſt , oder vielmehr noch über denſelben hinausgehen
möchte . Es ſcheint derſelben die Güabie, daß die Kinder bei

einer Verſchiebung des Confirmationsalters beſſer befähigt con

firmirt werden würden , auf einer Täuſchung zu beruhen Ihr
Verſtand iſt freilich in dieſem ſpäteren Alter entwickelter ; aber

darum ſind ſie nicht empfänglicher für den Confirmationsunter —

richt . Im Gegentheil , in dem jetzt herkömmlichen Alter pflegt
in ihnen noch ein unverdorbenes religiöſes Gefühl und Gemüth
rege zu ſeyn , bei dem ſie ihre Herzen willig dem vorbereitenden

Unterricht öffnen In ſpäterem Alter dagegen haben die er

wachte Reflexrion und mancherlei hervorgebrochene Triebe und

Leidenſchaften ihre kindliche Frömmigkeit , ſo wie ihre vertrauens —

volle Unbefangenheit ſchon durch allerlei Zweifel und ſittlich
verderbliche Neigungen geſtört , wo nicht unterdrückt , ohne daß

doch ihre Verſtandesbildung ſchon weit genug vorgeſchritten iſt ,

um ſie jene Zweifel überwinden und zu einer wirklichen höhern

Einſicht in die Wahrheiten des Chriſtenthums durchdringen
laſſen zu können . Müßte die Confirmation von der wirklichen

Selbſtſtändigkeit der chriſtlichen Ueberzeugung des Confirmanden

auch nach der Seite ſeiner Verſtandeskenntniß hin abhängig
gemacht werden : ſo würde ein noch weit ſpäterer Zeitpunkt für

ſie anzuſetzen ſeyn , ja für die unverhältnißmäßig größte Zahl
der Chriſten wäre die Möglichkeit ihrer Confirmation von vorn —

herein ohne Weiteres abgeſchnitten . Gerade in dem jetzt übli —

chen Zeitpunkte iſt die Confirmation ganz beſonders wirkſam

und wichtig . Denn gerade in der Zeit , wann die Knaben

und die Mädchen in das eigentliche Jünglings - und Jung —
frauenalter , und gleichzeitig damit bei weitem der größeren
Mehrzahl nach zugleich in das bürgerliche Leben und ihnen

neue Verhältniſſe mit ihren neuen Verſuchungen hinübertreten ,

bedürfen ſie ganz beſonders einer kräftigen religiöſen Anfaſſung ,
wenn ſie vor einem ſittlich -religiöſen Verderben bewahrt bleiben

ſollen , das , wenn es ſie ſo früh ergreift , gewöhnlich ihr ganzes

folgendes Leben vergiftet . Dazu kommt , daß die in den Vol ts⸗
*
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ſchulen gebildeten Kinder die Schulen mit dem vollendeten 14

Jahre verlaſſen , und mithin zu befürchten ſteht , daß ſie bei

einem ſpäteren Eintritt in den Confirmandenunterricht den Ka

techismus zum Theil ſchon wieder verlernt haben möchten , aller

in dieſer Beziehung getroffenen , Vorkehrungen ungeachtet . Und

ſelbſt von allen dieſen Nachtheilen abgeſehen , iſt der in Rede

ſtehende Vorſchlag völlig unausführbar wegen der beſtändigen

Conflicte , in die er mit den bei uns beſtehenden bürgerlichen

Einrichtungen gerathen würde , zumal in den Gegenden , wo

die Bevölkerung eine aus den verſchiedenen chriſtlichen Confef

ſionen gemiſchte iſt. Nicht einmal dem Weinheimer Vorſchlag

wegen der Erhöhung des Confirmationsalters der Mäd

auf das vollendete 14 . Jahr , hat die Commiſſion ihren Beifall

ſchenken können . Sie muß es durchaus in Abrede ſtellen , daß

die dreizehnjæahrigen Mädchen weniger vorbereitet und empfänglich

in den Confirmationsunterricht kommen , als die vierzehnjäl

Knaben ; viel eher getraut ſie ſich, das Gegentheil zu behaup

ten . Die Mädchen reifen auch geiſtig früher , als die Knaben ,

ſo daß jene ſich im 13 . Jahre nicht nur in Anſehung ihrer

phyſiſchen , ſondern auch ihrer intellectuellen , ſittlichen und reli

giöſen Entwicklung ganz auf derſelben Stufe befinden , wie die

Knaben in ihrem 14. Jahre Eine Hinausrückung des Con

firmationsalters der Mädchen würde ſogar in den Städten

vielleicht die höchſt verderbliche Folge haben , daß ſich in das

Verhältniß der Confirmanden unter einander hie und da ſchon

die geſchlechtlichen Beziehungen einmiſchen würden . Aus dieſen

Gründen kann Ihre Commif durchaus nur wünſchen , daß

B doS
an den jetzt beſtehenden allgemeinen Beſtimmungen wegen des

Confirmationsalters auch fernerhin , wie es in dem Verordnungs

entwurf geſchieht , feſtgehalten werde . Ihrer Anſicht nach wird

es nur darauf ankommen , daß innerhalb jener Beſtimmungen
mit rechter Strenge und Gewiſſenhaftigkeit über den die ſittliche

und die intellectuelle Befähigung der Confirmanden betreffenden

Bedingungen der Confirmationsfähigkeit gehalten werde , wor

auf auch die Tendenz des Verordnungsentwurfs beſtimmt hin —

geht .

— —
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ad 6. 7

eſer Paragraph und der folc ende enthalten die Beſtim —

mungen über die Zuläſſigkeit der Dispenſation von dem zur
Confirmation geſetzlich erforderlichen Alter . Der §. 7 gibt zu —

nächſt die Fälle an , in denen eine Generaldispenſation ſtatt —

finden ſoll , § .8 ſodann diejenigen noch darüber hinausliegenden ,

in denen der Oberkirchenrath befugt ſeyn ſoll , noch weitere

Dispenſationen zu ertheilen . Die Majorität Ihrer Commiſſion

iſt mit dieſer Unterſcheidung von zwei Claſſen von Dispenſa —

tionsfe inverſtanden ; zwei Commiſſionsmitglieder aber wün —

' e ganz entfernt , und die Dispenſation lediglich auf
diejenigen Fälle beſchränkt , welche im §. 8 unter der zweiten

Claſſe zuſammengefaßt ſind , damit der immer mehr anſchwel

lenden Fluth von Dispenſationsgeſuchen ein Damm entgegen

geſtellt werde . Indem nun die Majorität der Commiſſion den

Grundſätzen des Verordnungsentwurfs beitritt , ſchlägt ſie doch
bei §. 7 einige Veränderungen und Zuſätze untergeordneter Na —

tur vor

Bei der Beſtimmung desder Beſtimmung des 2 mins , innerhalb deſſen eine

Dispenſation von dem geſetzlichen Alter zuläſſig iſt , wünſcht

ſie , daß ſtatt des beweglichen kirchlichen Tages „ Pfingſten “
oder ( wie es dem Amendement der Commiſſion gemäß lauten

würde ) „ Exaudi “ ein ein - für allemal feſtſtehender Tag geſetzt
werden möge , etwa der 1. Juni , oder wenn die Confirmation

in die unmittelbare Nähe von Oſtern geordnet werden ſollte ,

der 1. Mai . Iſt nämlich in dieſem Falle der bewegliche kirch⸗

liche Tag maaßgebend , ſo entſteht der Mißſtand , daß Kinder

von ganz gleichem Alter in dem einen Jahre dispenſationsfähig
ſind und in dem andern nicht , was den betheiligten Eltern

leicht als eine Ungerechtigkeit erſcheinen könnte und jedenfalls
nicht billig ſcheint

2 ) Statt des aus der Unionsurkunde herübergenommenen

Ausdrucks „ eine Generaldispenſation “ , wünſcht die Commiſſion

ſation “ , damit nicht der Schein ent⸗

ſtehe , als bedürfe es in den betreffenden Fällen überhaupt gar

nicht erſt einer Dispenſation .

3 ) Bei dem Satz : „ und wenn ſie in einer Volksſchule ſind ,

das einfache „ eine Dispen
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wenigſtens ein halbes Jahr vor dem Anfang des Confirma —

tionsunterrichts in der oberſten Claſſe ſitzen “ , wünſcht die Com

miſſion , daß die Forderung dahin verſchärft werde , daß in Be —

ziehung auf diejenigen Volksſchu denen kein erweiterter

Unterrichtsplan ſtattfindet , das Sitzen in der oberſten Ab

theilung der oberſten Claſſe gefordert werde . Indem ſie

nun zugleich die Volksſchulen mit erweiterten Lehrplan , in de

nen die oberſte Claſſe nicht in mehrere Abtheilungen zerfällt

berückſichtigt , trägt ſie auf folgende Veränderung des angezoge

nen Satzes an :

„ und wenn ſie in einer Volksſchule ſind , wenigſtens

ſeit Oſtern vor Begin

der oberſten Claſſe , oder , wo dieſe mehrere Abtheilungen

hat , in der oberſten Abtheilung ſitzen .

4) Endlich wünſcht ſie in dieſen Paragraph auch noch eine

ausdrückliche Beſtimmung in Betreff der auf gelehrten Schu

des Confirmationsunterrichts in

len befindlichen Confirmanden aufgenommen , und trägt deshalb

darauf an , daß am Schluſſe des Paragraphen hinzugefügt

werde :

„ Auf die gelehrten Schulen leidet die obige Beſtimmung

wegen der Claſſe keine Anwendung ; jedoch müſſen die

Schüler ſolcher Anſtalten , um dispenſationsfähig zu

ſeyn , in Anſehung ihrer Religionskenntniſſe , und na

mentlich auch ihrer Kenntniß des Katechismus , den

Schülern der angegebenen Volksſchulclaſſe wenigſtens

gleichſtehen . “
ad §. 8

Die Beſtimmungen unter a , b und o· angehend , trägt die

Commiſſion einſtimmig auf ihre Annahme an. Nur bemerkt ſie

bei e , daß der Termin , bis zu welchem hin eine Dispenſation

ertheilt werden kann ( nach dem Verordnungsentwurf der 1.

Auguſt ) , nach Maaßgabe des erſt noch feſtzuſtellenden Confirma —

tionstages zu beſtimmen ſeyn wird .

Die Beſtimmung unter d hingegen wünſcht die Majorität

Ihrer Commiſſion verworfen . Die unter a , b und «ſtatuirten

Ausnahmen motiviren ſich für ſie durch die Rückſichtsnahme

auf eine wirklich vorhandene Noth . Einen ſolchen Grund ver —
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mochte ſie aber bei dem unter d aufgeführten Falle nicht zu

entdecken , da in ihm die Einhaltung des geſetzlich für die Con —

firmation vorgeſchriebenen Alters weder für die Eltern , noch für

die Kinder mit wirklichen Nothſtänden verbunden ſeyn kann .

Unbequemlichkeiten können ſich allerdings hier und da daran

knüpfen , und der Wunſch mancher Eltern , ihre Kinder gerade von

dieſem oder jenem beſtimmten Geiſtlichen confirmiren zu laſſen ,

kann dadurch vereitelt werden ; aber ſolche Rückſichten ſcheinen

eine Ausnahme von der allgemeinen geſetzlichen Norm nicht zu

rechtfertigen

ad F§. 9,

welcher von den partiellen Confirmationen handelt , wünſcht

Ihre Commiſſion auch die Privatconfirmationen mitberückſichtigt .

Sie trägt deshalb auf die Hinzufügung folgenden Zuſatzes am

Schluß des Paragraphen an :

„ Daſſelbe gilt auch von den Privatconfirmationen ,

welche überdies nur unter Anweſenheit des Kirchenge —

meinderaths vorgenommen werden dürfen . “

ad S§. 10.

Zur Sicherung gegen jede Parteilichkeit bei der Zurück⸗

weiſung von Confirmanden , die ſich während der Unterrichts —

it nicht bewährt haben , wünſcht Ihre Commiſſion , daß am

Schluß dieſes Paragraphen noch hinzugeſetzt werde :

„ Dies kann jedoch nur unter Genehmigung des De⸗

kanats geſchehen . “
ad §. 11.

Die Commiſſion beantragt einſtimmig die unveränderte

Annahme dieſes Paragraphen .
ad §. 12 .

Auch in Beziehung auf dieſen Paragraphen beantragt die

Commiſſion ſeine Annahme . Was den erſten Theil deſſelben

( vom Anfang bis zu den Worten : „ noch vier Jahre lang zu

beſuchen “ ) angeht , einſtimmig , was den übrigen zweiten Theil

betrifft , unter dem Widerſpruch eines Mitgliedes . Nur bean⸗

tragt ſie noch einen Zuſatz am Ende des Paragraphen in Be⸗

rückſichtigung der in einigen größeren Stadtgemeinden ſtatt⸗

habenden großen Schwierigkeit , wo nicht Unmöglichkeit , die
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Vorſchrift des Paragraphen in Vollzug zu ſetzen . Um dieſer

willen wünſcht ſie den Satz hinzugefügt

„ Was die Dispenſation von dem katechiſationspflichti

gen Alter angeht , ſo bleibt es bei den Beſtimmungen

der Unionsurkunde Beilage A, S. 6. “

Karlsruhe , den 13. Mai 1843

So wie in der Commiſſion , ſo machten ſich auch in der

Plenarſitzung ſelbſt verſchiedene Anſichten gelten

gung der Confirmation auf das Pfingſtfeſt ſprachen mehrere

Redner . Sie hoben die von dem Oberkirchenrath aufgefaßten

Momente noch mehr hervor , und begegneten dem Einwurf , als

ob das Pfingſtfeſt durch das Hinzukommen der Confirmation

überladen würde , mit der Bemerkung , daß eine würdige Con

firmationsfeier eben nicht lange Reden erfordere , ſondern mehr

nur eine bedeutſame Handlung ſey, welch in er und na

türlicher Verb indung mit der Ere 6 1 Pfi igſtfeſt ſtehe

Die gewöhnlich auf Pfingſten ſtattfindenden Communione

den wohl gleichfalls kein Hinderniß abgeben , da ja den Ge

meinden Gelegenheit gegeben ſey , bei dem bald darauf folgenden

Reformationsfeſt zum heiligen Abendmahl zu gehen

Einige Redner ſtimmten für Eraudi , weil ihnen die Ver

bindung der Confirmationsfeier mit dem Pfingſtfeſt doch als

eine Cumulation des Erbauungsſtoffes erſchien , und nach ihrem

Dafürhalten überhaupt die Confirmationsfeier doch nicht

weit hinausgeſchoben werden ſolle .

Diejenigen , welche der aufgeſtellten Anſicht entgegentraten

wollten die Confirmation in keinem Falle über Quaſimodogeniti
hinaus verlegt wiſſen . Sie anerkannten die Nothn it

der Verlängerung der Unterrichtszeit

Verlängerung Gelegenheit darbieten , einmal dadurch , daß für

den Unterricht auch noch die Zeit von Judica bis Quaſimodo

geniti gewonnen würde , wenn auch ſchon die Charwoche hier

bei natürlich ausfallen müſſe ; dann aber beſonders durch d

Geſtattung , den Unterricht früher als mit dem erſten Advent

beginnen zu dürfen . Es wurde hauptſächlich geltend gemacht
daß eine über Quaſimodogeniti hinausgehende Verlängerung
92es Unterrichts gar ſtörend in die Arbeiten des Landvolke 48
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ſtoßen fürchte , wenn die Generalſynode 1843 dem Entwurf ,

wie er geſtellt iſt , beitreten würde

Auch wurde von Einigen noch ein beſonderes Gewicht auf

den Umſtand gelegt , daß , wenn man Quaſimodogeniti feſtſetze ,

die Schulentlaſſung mit der Confirmation ſehr nahe zuſammen —

falle , was in mehr als einer Beziehung wünſchenswerth ſcheine .

Wieder Andere wünſchten auch hier , daß von den Beſtim —

mungen der Unionsurkunde nicht abgegangen werde . Es ſchien

11 5 Intes Rt 1hne Unterricht beſt te Zeit zureichend , in der

Vorausſetzung , daß der Pfarrer ſchon früher bei dem Religions —

unterricht in der Schule ſeine Schuldigkeit an den Kindern

gethan habe , und nun während der Zeit vom erſten Advent

s Lätare oder Judica ſeine volle Kraft auf den eigentlichen

Confirmandenunterricht mit Geiſt und Liebe verwende . Für

Verlegung der Confirmation auf den Palmſonntag ſprach eine

Stimme . Indeſſen war keine Einigung der Anſichten zu erzie —

len, und nach geſchloſſener Discuſſion wurden von dem Herrn

Präſidenten fo Fragen zur Abſtimmung gebracht :

1) Ob man in Anſehung des Confirmandenunterrichts und

der Confirmationszeit bei den Beſtimmungen der Unions

urkunde ſtehen bleiben wolle ?

Zehn Mitglieder ſtimmten dafür und eilf dagegen .

Da aber für eine Abänderung dieſer Urkunde zwei Drittel

der Mitglieder einſtimmig ſeyn müſſen , ſo iſt die Frage , wie

ſie geſtellt worden , als bejaht zu betrachten , d. h. es war

nicht die erforderliche Stimmenzahl vorhanden , eine Aenderung

der Unionsurkunde zu beſchließen .

2 ) Ob die Genehmigung ertheilt werden ſolle , wo es

Verhältniſſe erfordern , den Unterricht vor Advent an —

dieLie

fangen und die Confirmation bis zu Pfingſten hinaus

ſchieben zu dürfen ?

ieſe Frage wird von der Synode mit zwölf Stimmen2

bejaht

Sonach kann die Confirmation künftig , wie bisher , auf

Judica , oder auf Quaſimodogeniti , oder auf Pfingſten , oder

auf einen zwiſchen Quaſimodogeniti und Pfingſten liegenden
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Sonntag ſtattfinden . Die Unionsurkunde erleidet keine Ab

änderung , weil dafür die allgemeine Geſtattung der Verlänge

rung der Unterrichtszeit durch früheres Anfangen oder weiteres

Hinausſchieben da , wo dem Geiſtlichen das Eine oder Andere

räthlich erſcheine , nicht angeſehen werden könne

Hierauf wurde die Discuſſion über die folgenden Paragra

phen des Commiſſionsberichts fortgeſetzt und , vorbehaltlich einer

genauern Redaction , im Einzelnen Folgendes beſchloſſen

§. 2 wird nach der Redaction der Commiſſion einſtimmig

angenommen .

§. 3 ebenſo , mit der Veränderung der Worte : „ Am Sonn —

tag Rogate Nachmittags “ in die : „ Am Sonntage vorher Nach

mittags “ .

§. 4 mit Hinweglaſſung des Satzes : „ Am erſten Pfingſt

feſte findet die Confirmation und Einſegnung ſtatt “ und Aen

derung des folgenden in die Worte Am Confirmationstage

werden die Confirmanden vor den Geiſtlichen u. ſ. w und

Einſchiebung des Satzes vor den Worten „ mit dem Augenblick “:

„ Wo die Zahl zu groß iſt , treten mehrere in ſchicklichen Ab —

theilungen hervor “ .

§. 5 wird einſtimmig angenommen

§. 6. Hier erklärte ſich ein Mitglied , unterſtützt von einem

andern , ſehr nachdrucksvoll für ein ſpäteres Confirmationsalter

Daſſelbe bemerkte , daß jetzt noch nicht die Zeit da zu ſeyn

ſcheine , mit glücklichem Erfolge einen beſtimmten Antrag zu

ſtellen ; das thue es auch nicht ; es genüge ihm für jetzt , im All —

gemeinen ſeine Anſicht ausgeſprochen zu haben , und bitte , die —

ſelbe im Protokoll beſonders zu bemerken . Spätere Zeiten ,

dieſe Hoffnung wurde von dem Redner mit Zuverſicht aus

geſprochen — würden wohl wieder auf dieſe Anſicht zurückkom —

men , und ſie zum Segen für die Kirche des Herrn feſthalten

und das Geeignete darauf weiter bauen .

§. 7 wird nach der Redaction der Commiſſion einſtimmig

angenommen .

Ebenſo §. 8. Bei b ) ſoll die Redaction für den Ausdruck

„ ſchwierige “ ein anderes Wort wählen .

Bei c ) iſt ſtatt : „erſten Auguſt “ erſter Junius zu ſetzen ,
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mit dem weitern Beifügen , daß auf gleiche Weiſe auch auf

Kinder , welche vom Pfarrorte weit entfernt auf abgelegenen

ind oft mit ſchwierigen und gefahrvollen Wegen verbundenen

Höfen wohnen , billige Rückſicht zu nehmen ſey , wenn ſie in

dem Jahre , in welchem ſie um Dispenſation bitten , an andern

Kindern aus der Familie oder Nachbarſchaft Begleitung haben ,

im folgenden Jahre aber ganz allein zum Unterricht gehen

müßten .

Es wird angenommen

6. 9 mit der einzigen Veränderung des Commiſſionsantrags in

die Worte : „ Unter Anweſenheit einiger Glieder des Kirchen⸗
gemeinderathes als Zeugen “ .

§. 10 und 11 werden nach dem Commiſſionsantrag unver —

ändert angenommen

8. 12 . Statt der Worte : „ Wozu der erſte Sonntag nach

Pfingſten oder der Sonntag Trinitatis “ ſind zu ſetzen die

Worte : „ Der Sonntag vor der Prüfung der Confirmanden “ .

Im Uebrigen wird der Paragraph nach dem Commiſſionsantrag

angenommen

Nachträglich wird zu

6. 4 der Zuſatz beſchloſſen : „ Bei dieſer ganzen Feier hat der

Kirchengemeinderath gegenwärtig zu ſeyn “.

R＋0 ＋f˖— 3260



Zwülfte Plenarſitzung vom 19 . Mai .

Nach Eröffnung der Sitzung lenkte ein Mitglied die Blicke
der Verſammlung auf den Guſtav Adolph - Verein . Die

Wichtigkeit der Zwecke dieſes Vereins auseinanderſetzend , und
die Verpflichtung aller Glieder der proteſtantiſchen Kirche , an

M
89 Fot Autt . 1 10K 1 Kavl vond 8 1demſelben Antheil zu nehmen , hervorhebend , trägt Mitd, jenes

glied darauf an , daß die Generalſynode , wie dies bereits von
der oberſten Kirchenbehörde geſchehen ſey , die Sache ihrer Theil

nahme würdigen und dringend empfehlen möge . Von vielen
Seiten wird dieſer Antrag nachdrücklich ſtütkt nd nachlUtz und ac )
einer kurzen Discuſſion über dieſen Gegenſtand drückt die Ge

neralſynode ihre lebendige Theil für dieſes Unternehmen

aus durch Erhebung ihrer Mitglieder von den Sit1 51¹
Ein anderer Abgeordneter begründet hierauf den von ihm

angekündigten Antrag in Bezug auf die äußere Achtung der
Kirche und ihrer Diener , insbeſondere den Geſchäftsverkehr der

Pfarrämter mit den Bezirksämtern und Bürgermeiſtern , und
die Vorladung der Pfarrer vor die Bezirksämter

Nach ausführlichem Vortrag über dieſen Gegenſtand ſtellt
dieſer Abgeordnete folgende vier Anträge :

1) Hochwürdige Generalſynode wolle die hohe

di

Staatsregierung
bitten , die Verordnung vom 4. März 1828 den großherzog —
lichen Bezirksämtern aufs neue zu inſinuiren , und dafür
zu ſorgen , daß insbeſondere das untergeordnete Perſonale
bei den Aemtern zur Beobachtu

gewieſen werde
ng derſelben ſtreng an —
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) Die Bezirks - und andere Aemter anzuweiſen , ihre Requi

ſitionen , die ſie Kirchen - , Schul - und Stiftungsvorſtänden ,

ſo wie den Pfarrern als Civilſtandsbeamten wollten zu —

gehen laſſen , an das Pfarramt , der unterm 4. März

1828 vorgeſchriebenen Form gemäß ( vergl . Sammlung
kirchlicher Geſetze Thl . III . S. 18 ) , zur weitern geſetzlichen

Erledigung zu richten .

3 ) Die Bürgermeiſter anweiſen zu laſſen , ſich im Geſchäfts —

mit den Pfarrämtern einer höflicheren Sprache zu

dienen und ſich dabei der Formen zu enthalten , deren

ſich gleichgeordnete Stellen im Staate bedienen ; und

4) daß in Betreff der Vorladungen der Geiſtlichen vor die

Aemter die Vorſchrift des hohen Miniſteriums des Innern ,

Landeshoheit Departement vom 30. Jänner 1813 , wieder

republicirt werden möchte , wornach die Vorladung in

einer anſtändigen Form zu erlaſſen iſt .

ieſe Anträge werden von allen Seiten unterſtützt und an

die f Commiſſion zur Berichterſtattung gewieſen

Ebenſo begründete in heutiger Sitzung ein anderes Mit

glied der Synode den Antrag :
Auf Vorlage des in höchſter Sanction vom Jahre

1835 verheißenen Geſetzentwurfes die Verhältniſſe der

Pfarrer und Dekane und ihrer gegenſeitigen Rechte und

Pflichten ( pos . 33 )

Auch dieſer Antrag wird unterſtützt und in die erſte Com —

miſſion zum Bericht abgegeben .

Der Bericht der ſiebenten Commiſſion über die der General

ſynode vorgelegten

Jahren 1835 , 1838— * 8 — — *Syn o

und 1841

war den Mitgliedern vorausgehend im Druck behändigt wor —

den, um ſich mit deſſen Inhalt vorbereitend bekannt machen zu

können . Der Herr Präſident eröffnete nunmehr die Discuſſion über

dieſen Gegenſtand . Zunächſt eingehend auf die einleitenden

Bemerkungen dieſes Berichts , wurde auf den Antrag eines



OAbgeordneten dem evangeliſchen Oberkirchenrath durch allgemeine

Zuſtimmung der Dank ausgeſprochen für die große Sorgfalt ,

mit welcher er auf die im Jahre 1838 und 1841 ſtattgehab
ten Diöceſanſynoden förmliche Generalbeſcheide habe ausarbeiten

und ausgehen laſſen . — Wie die Geiſtlichen und übrigen Mit —

glieder der Diöceſanſynoden in jenen Beſcheiden eine wohlthuende ,

lebhaft anregende Anerkennung ihrer Thätigkeit gefunden hät

ten , ſo werde zugleich die Arbeit der gegenwärtigen Synode

durch jene gründlichen , motivirenden , das Gleichartige zuſam

menſtellende , Urtheile ungemein erleichtert und in einer Weiſe

beſchleunigt , die für die Regierung wie für die Synode nur

erfreulich ſey .

Es wurde der Wunſch hinzugefügt , daß es dem hochpreis

lichen Oberkirchenrath auch für die Zukunft gefallen möge , auf

die künftig abgehalten werdenden Diöceſanſynoden ähnliche

Receſſe zu erlaſſen , und ſo der gedeihlichen Entwicklung der

Diöceſaninſtitute ein förderndes Augenmerk zuzuwenden .

Man trat hierauf in Berathung der beſondern Theile des

Berichts , und indem wir dieſen ſelbſt hier vollſtändig mittheilen ,

fügen wir die von der Synode gefaßten Beſchlüſſe den betref

fenden Punkten unmittelbar bei , mit dem Bemerken , daß da ,

wo wir keines beſondern Beſchluſſes erwähnen ,
überall der Antrag der Commiſſion Beſchluß der

Synode geworden ſey .

Hochwürdigſte Generalſynode !

Ihre ſiebente Commiſſion , welcher Sie die Prüfung der

genannten Protokolle übertragen haben , ſuchte ſich dieſes ihr

gewordenen Auftrags dadurch zu entledigen , daß ſie

1 ) die vorhandenen Protokolle der 28 Diöceſen von dem

Jahre 1835 durchging , die von 1838 und 1841 mit

den je das darauf folgende Jahr erſchienenen Synodal —

receſſen , wie ſie vom großh . evangeliſchen Oberkirchen —

rath ausgegangen ſind , verglich , um für die Vollſtän —

digkeit der Letzteren einſtehen zu können ;

2 ) daß ſie ſich über die Grundſätze der anzuordnenden
Claſſification der ſehr nach Werth und Inhalt ver —

ſchiedenen Vorlagen verſtändigte .
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Aus einer Vergleichung der Protokolle mit den betreffen —

den Receſſen ergab ſich eine Vollſtändigkeit und einſichtsvolle

Anordnung des Materials , daß Ihre Commiſſion nur die un —

getheilte Anerkennung von der Verdienſtlichkeit dieſer mühſamen

Arbeiten ausſprechen muß . Ein einziger Blick in den Inhalt

der Protokolle und deren Zuſammenfaſſen nach dem Weſentlichen

in den Receſſen gibt mehr zu erkennen , als wir hier aus —

drücken mögen . Ihre Commiſſion rechnet auf die Zuſtimmung

einer hochwürdigen Verſammlung , wenn ſie dem, evangeliſchen

Ober - Kirchenrathe gegenüber dieſe gerechte Anerkennung aus —

ſpricht

Allein Ihre Commiſſion glaubt dabei auch in Erwägung

des ſchönen , wenn auch etwas modificirten Vorgangs unter

der glorreichen Regierung Carl Friedrich ' s , der Nützlichkeit ,

welche ſich in der klaren Ueberſichtlichkeit und anregenden

Kenntnißnahme der Bedürfniſſe und betreffenden Vorſchläge für

die evangeliſche Landeskirche nach dem allgemeinen Zeugniß ,

welches ſich in manchen Protokollen beſonders ausgedrückt hat ,

erprobte , und in Vermeidung unnöthiger Wiederholungen ferner

erproben wird , den Wunſch ausdrücken zu müſſen , daß künftig

nach den Perioden der Diöceſanſynoden immer ſolche General

receſſe nach beſtimmten Rubriken ausgegeben werden mögen .

Die Grundſätze aulangend , von welchen Ihre Commiſſion

ausging , ſo ſollte nach denſelben die höchſtmöglichſte Vollſtän —

digkeit der Vorlagen mit der eben ſo nöthigen Zeiterſparniß

dabei verbunden werden . Ihre Commiſſion ließ alſo nach reif —⸗

licher Erwägung die ſämmtlichen Anträge der Protokolle , nach

Anleitung und mit Zugrundlegung der betreffenden Receſſe , in

drei Rubriken zerfallen ,

A. in ſolche , deren Vorlage bei hochw . Generalſynode von

der Commiſſion beantragt werden ſoll ,

B. in ſolche , welche aus anzuführenden Gründen als bereits

erledigt zu betrachten ſind ,

C. in ſolche , deren Inhalt nach allgemeiner oder augenblick —

licher Unthunlichkeit oder Unmöglichkeit und Geringfügig —

keit ſie zur Vorlegung ungeeignet erſcheinen läßt .
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Anträge , welche Ihre Commiſſion hochwürdiger

Generalſynode vorzulegen oder an die betref —

fende Commiſſion überweiſen zu müſſen glaubt .

1. Daß ſtatt des vorgeſchlagenen kleinern Katechismus ,

nach Antrag der Diöceſen Adelsheim , Borberg u. ſ. w., ein

dreifacher ſtufenweiſer Lehrgang durch beſondere Bezeichnung in

dem vorhandenen angegeben werden ſoll . Ihre Commiſſion be

antragt , dieſe Bezeichnung dem evangeliſchen Oberkirchenrathe

zu überlaſſen

2. Die Numerirung der zehen Gebote betreffend , will Ihre

Commiſſion zwar der Synode Borberg beitreten , und ſtellt

daher den Antrag , dieſe Numerirung vorerſt zu unterlaſſen ,

dieſelbe aber , als im Intereſſe der Sache liegend , der Auf

merkſamkeit der nächſten Generalſynode zi fel

3. Ihre Commiſſion ſtellt in Antrag , die von den

ceſen Borberg , Freiburg und mehreren andern von 1838 und

1841 gewünſchte Aenderung in der Faſſung des allgemeinen
Feſtgebetes der Cultcommiſſion zu überweiſen

4. Ihre Commiſſion beantragt desgleichen , den Vorſchlag de

Diöceſe Adelsheim wegen eines eigenen Altargebetes für den

Gründonnerstag , wenn über den evangeliſchen Text in der

Leidensgeſchichte gepredigt wird , an die Cultcommiſſion zu

überweiſen ( p. 3 Nr. 3 des Receſſes von 1842 ) .

5. Beantragt Ihre Commiſſion , den Wunſch der Diöceſen

wegen Vermehrung der Trauungs —Schopfheim und Weinhein

formularien um eines , an die Cultcommiſſton zu verweiſen

6. Beantragt Ihre Commiſſion , den Wunſch der 2
Hornberg , Landdiöceſe Karlsruhe , Mahlberg und Lahr u. ſ. w.

( Receß 1842 , p. 4 ) über ein eigenes Formular zu dem Ver

pflichtungs - und Huldigungseid an Ihre Cultcommiſſion zu

überweiſen

7. Beantragt Ihre Commiſſion , den Vorſchlag der Dis

ceſen Sinsheim und Rheinbiſchofsheim , in Betreff der Abhaltung

von Katechiſationen an Feſt- und Communiontagen , an die

Cultcommiſſion zu überweiſen

( Fortſetzung folgt . )



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr . 9 . Karlsruhe , den 2. Juni 1848 .

Zwölfte Plenarſitzung vom 19 . Mai .

( Bericht über die Synodal - Protokolle , Fortſetzung . )

8. Sie beantragt ferner , den Antrag der Dööceſe Adels —

heim , daß Schulkinder in den Sonntagskatechiſationen vor der

kirchlichen Verſammlung aus Bibel oder Katechismus oder Ge —

ſangbuch oder einem beſondern Feſtbüchlein ein betreffendes Stück

herſagen ſollen , an Ihre Cultcommiſſion zu überweiſen .

9. Beantragt Ihre Commiſſion , den Wunſch der Diöceſe

Bretten , den Gründonnerstag vor Allem als Gedächtnißtag

des heiligen Abendmahls zu berückſichtigen , und dann auch

jedes Mal über daſſelbe zu predigen ,
überweiſen .

10 . Den Antrag der Diöceſen Karlsruhe und Ladenburg in

Betreff der Abänderung des Beſchluſſes der Generalſynode von

1834 wegen des Ernt⸗ und Dankfeſtes an die Verfaſſungs —

Commiſſion ,

Ihrer Cultcommiſſion zu

11. den Antrag der Däöceſen Neckarbiſchofsheim und Sins —

heim wegen näherer Beſtimmung der Stunde , in welcher der

Abendgottesdienſt am letzten Tage des Jahres zu halten ſey ,

an die Cultcommiſſion zu überweiſen .

12. Die Bitte der Diöceſe Bretten um eine Verordnung

wegen perſönlicher Anweſenheit , Confeſſion , Zahl und Eigen

ſchaften der Taufpathen , beantragt Ihre Commiſſion Ihrer Ver

faſſungscommiſſion zu überweiſen .0
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13. Den Wunſch der Diöceſe Ober - Heidelberg , daß die zu

Trauenden nur beim Gebete , nicht bei der Einſegnung ſelbſt

niederknieen ſollten , würde Ihre Commiſſion für erledigt ge

halten haben , nach dem , was der Receß von 1839 , 5. 11 ,

ſagt , wenn nicht in demſelben die Vorlage ſelbſt angezeigt

wäre . Ihre Commiſſion beantragt deshalb Verweiſung an die

zweite Commiſſion .

( Beſchluß der Synode : auf ſich beruhen zu laſſen

14. Die Beantwortung der Frage , ob die Beſtimmungen

der Unionsurkunde , Beilage A. 14 , über Beerdigungen auch

auf Todtgeborene anwendbar ſeyen , beantragt Ihre Commiſſion

ebenfalls , an die zweite Commiſſion zu bringen , damit ſte

eine Interpretation von Seiten der hochwürdigen Generalſynode

über dieſen Punkt veranlaſſe

15. Den Antrag der Dööceſe Adels eine beſtimmte

Anzahl von Grundliedern , beſonders Gebetlieder aus dem

neuen Geſangbuch beſorgt werden möge , beantragt Ihre Com

miſſion , dem evangeliſchen Oberkirchenrathe zur Bewerkſtelligung

nach dreifachem Stufengang überlaſſen

16. Die Anträge der Düöceſen

u wollen .

Bretten von 1838 und

1841 , Müllheim und anderer , über Herſtellung des Kirchen

bannes oder der Excommunication , wogegen mehrere denſelben

verwerfende Anträge vorliegen , glaubt die Majorität Ihrer

Commiſſion nur deswegen vorlegen zu müſſen , weil die betref —

fenden Aufſätze an die Generalſynode gebracht werden ſollen

öhre Commiſſion beantragt demgemäß , wenn die hochwürdige

Generalſynode überhaupt auf dieſen Punkt eingehen will , die

Sache der erſten Commiſſion zu überweiſe

17. Folgende , in das religiös⸗ - ſittliche Leben tief eingreifende

Gegenſtände , welche zum Theil in höchſt beunruhigender Weiſe

überhand nehmen , glaubt Ihre Commiſſion hochwürdiger Ge

neralſynode vorlegen zu müſſen , ob nicht eine hohe Staats —

regierung dringend um Einſchreiten durch geeignete Maßregeln
anzugehen ſey :

1) Völlerei , beſonders das immer weiter um ſich greifende

Branntweintrinken , da die Verbreitung von Schriften



dagegen und die bloße Bildung von Mäßigkeitsvereinen
ſchwerlich hinreichen ;

Tanzunfug , beſonders bei zu häufiger Erlaubniß und

polizeiwidriger Ausdehnung ;
3) Spielſucht und insbeſondere öffentliche Hazardſpiele , welche

Frankreich ausgeſtoßen habe ;

) Unzuchtsvergehen , wozu der Inhalt des Landrechtſatzes

340 und Erſchwerung der Heirathen viel beitragen ;

5) Verbreitung irreligiöſer , ja die Religion verſpottender ,

ſittli d Schrifte

6) Blauer Montag und die damit zuſammenhängende Ar —

beitsſcheue , Müßiggang , und zu nachſichtiges Verfahren

gegen Kinder und fremde Dienſtboten ;

7) Rohe Mißhandlung der Thiere ;

8 ) Allzu häufige und oft ſehr gleichgültige Abnahme des

Eides , zu gelinde Beſtrafung des Meineides und zu ge —

ringe Veranſchlagung des Eides als Beweismittel .

findet in §. 21 des Receſſes von 1842

ſchon beherzigenswerthe Vorſchläge zur Abhülfe , und muß es

hochwürdiger Generalſynode überlaſſen , noch anderweitige des

allſige Anträge zu machen

( Bei den Mittheilungen des Herrn Präſidenten über die

hier von 1 bis 7 genannten Gegenſtände konnte ſich die Sy —

node beruhigen mit Hinzufügung der Bitte , daß von ho

Regierung eine geeignete Aufſicht über die Leihbibliotheken

Landes angeordnet werden möge . Nr . 8 wird einer eigenen

Commiſſion zur Begutachtung überwieſen . )

18 . Den Antrag der Synoden Adelsheim , Landdiöcef

Karlsruhe , Neckargemünd u. ſ. w. , in Betreff der Rechte und

Pflichten der Geiſtlichen oder einer Dienerpragmatik , wobei
8

zugleich Entſchädigung für boshafte Verletzungen des Eigen —

her

des

thums von Geiſtlichen und Kirchengemeinderäthen , wenn ſie

amtlich handeln mußten , zu berückſichtigen wäre — beantragt

Ihre Commiſſion , an die Verfaſſungscommiſſion zu verweiſen .

19 . Eben dahin die Anfertigung einer Promotionsordnung

und der dahin einſchlagenden Gegenſtände , als geſetzliches Aus —

ſchreiben der erledigten Stelleu , ungeſäumte Wiederbeſetzung
*
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derſelben , Beſchränkung des Patronatsrechtes , Gleichſtellung der

Geiſtlichen auf Patronatsſtellen mit den landesherrlichen , künſt

liche Berechnung der Dienſtjahre , Penſionirung der Geiſtlichen

auf Staatskoſten bei Stadtgeiſtlichen und da , wo das Kirchengut
dem Staatsgut einverleibt iſt

( Wurde an die ſechste Commiſſion zur Begutaͤchtung ver —

wieſen . )

20 . Eben dahin den Antrag der Synoden Karlsruhe ,

Mahlberg u. ſ. w. über Remunerationen für Nebenämter und

für die Geſchäfte als Beamte des bürgerlichen Standes , ſowie

über Bureauaverſum

21. Eben dahin den Antrag der Diöceſen Mahlberg und

Lahr , wegen Unterſtützung dienſtunfähig gewordener proteſtan

tiſcher Candidaten , Vicarien und Pfarrverweſer . Eben dahin

22 . den Antrag der Synode Emmendingen , daß das Staats

erxamen vor dem Eintritt in das Predigerſeminar gehalten wer

den ſoll

( Wurde verwieſen an die eilfte das Predigerſeminar betref

fende Commiſſion . )

23 . Eben dahin ferner die verſchiedenen Vorſchläge der

Synoden Durlach , Mahlberg , Laͤdenburg , Lörrach u. ſ. w. zur

Hebung der Inſtitute des Kirchengemeinderaths , über deſſen

Wahl , Erneuerung , Stellung des Pfarrers darin , Stellung des

Kirchengemeinderaths zu weltlichen Behörden , Vorladungsrecht ,

Belohnung in Diäten oder Averſum , größere Competenz in

Verwaltung der Localfonds nach Analogie der politiſchen Ge —

meinderäthe , über §. 2 und 7 der neu redigirten Kirchengemeinde

ordnung , und §. 7 und 8 der neuen Wahlordnung , über Erwäh

lung des Almoſenrechners , Stimmfähigkeit der noch nicht 25

Jahre alten , aber ſelbſtſtändigen Gemeindeglieder .
24 . Den Antrag der Synode Bretten betreffend , eine eigene

Sammlung derjenigen Kirchen - und Schulgeſetze , welche den

Kirchengemeinderath mitbetreffen , zu veranſtalten und auf Koſten

des Ortsfonds jedem Kirchengemeinderathsmitgliede zuzuſtellen ,

glaubt Ihre Commiſſion ihren Antrag dahin ſtellen zu müſſen ,

daß ſolche dem evangeliſchen Oberkirchenrath zur Beſorgung zu

übertragen ſey
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25. Den Antrag der Diöceſen Hornberg , Mosbach u. ſ. w.

wegen Vergütung etwaiger Voiturekoſten von Aſſiſtenten bei

Kirchenviſitationen beantragt Ihre Commiſſion an die Verfaſ —

ſungscommiſſion zu überweiſen .

26. Eben dahin die Anträge von Karlsruhe , Ladenburg ,

Pforzheim wegen Eröffnung der Kirchenviſitationsprotokolle an

die Pfarrer unmittelbar nach der Viſitation , ohne Zuzug der

betreffenden Kirchengemeinderäthe

27. Eben dahin den Antrag der Diöceſen Mannheim und

Heidelberg auf fünfjährige Dekanatsviſitation nebſt Diöeceſan —

verſammlung , der Diöceſe Neckarbiſchofsheim , auf Inſtruction

ſolcher Dekanatsviſitation

28 . Eben dahin den Antrag der Diöceſen Ladenburg und

Weinheim wegen pünktlicher Haltung der Generalſynoden in

dem von der Unionsurkunde beſtimmten Termin , ſo wie die vor —

gelegten Vorſchläge der Diöceſen Mannheim und Heidelberg und

Pforzheim zur Vermeidung von Colliſionen mit dem Landtage .

29. Eben dahin die Beantwortung der Frage , inwiefern

die Geiſtlichen bei Wahlen weltlicher Deputirten zu Diöceſan —

und Generalſynoden mit zu ſtimmen haben .

30. Eben dahin den Antrag der Synoden Mannheim und

Heidelberg , daß künftig auch die beiden Lehrer des neu errich —

teten Predigerſeminars als regelmäßige Glieder der Diöceſan —

ſynode beigezogen werden

31. Eben dahin den Antrag der Diöceſen Mosbach , Pforz —

heim und Landdiöceſe Karlsruhe auf Bezahlung von Voiture —

koſten bei Pfarr - und Diöceſanſynoden , da der im Receß von

1839 p. 21 angeführte Erlaß großh . Miniſteriums des Innern

vom 10. April 1837 Nr . 3466 nur dann eine ſolche Zahlung

geſtattet , wenn für die Gemeinden ältere Verbindlichkeiten zu

Stellung von Fuhren nachweislich vorliegen .

32. Eben dahin den Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe , der

Diöceſen Bretten , Lörrach , Mosbach , Kork , Müllheim und

Hornberg , daß die recipirten Pfarrcandidaten zum Anwohnen ,

wenn auch ohne Stimmrecht , bei den Pfarr - und Diöceſan —

ſynoden angehalten , und ihnen darum die betreffende Diät zu —

gewieſen werde

—
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33 . Eben dahin den Antrag der Landdiöceſen Karlsruhe ,

Mosbach , Sinsheim , Mahlberg und Lahr auf Vorlage einer

neuen Synodalordnung , wie ſie in der Sanction von 1834

Nr. 34 bereits angeordnet ſey

34 . Eben dahin den Antrag von 15 Diöceſen des Landes

von 1838 und 1841 , eine geeignete Stellung der oberſten

evangeliſchen Kirchenbehörde betreffend

35. Den Antrag vieler Synoden , wie Sinsheim , Müll

auf genaue Berathung der Art und Weiſe , die Zehntablöſunge

capitalien anzulegen und zu verwenden , die Bau - und Na —

turalcompetenzlaſten abzulöſen , und dann die bei der Zehntab

löſung für die ganze Kirche oder einzelne Geiſtliche ſichge

Verluſte zu entſchädigen , beantragt Ihre Commiſſion , in Bera

thung zu nehmen

( Der erſte Theil des Antrags wurde an die ſechste und der

zweite Theil deſſelben an die vierte Commiſſion verwieſen . H

ſichtlich der Zehntablöſungsverträge beſchloß mar

Sache auf ſich beruhen zu laſſen . )

36 . Eben ſo den Antrag der Däöceſe Ladenburg , eine Unter

ſuchung der Beſchwerden über die Schwierigkeiten betreffend ,

welch

nen

die Commiſſion über das Kirchenvermögen zu überweiſen

von großh . Hofdomänenkammer bei gütlich abgeſchloſſee

Zehntablöſungsverträgen der Pfarreien erhoben werden , in

( Die Synode beſchloß , die Sache auf ſich beruhen zu laſſen . )

37. Eben dahin den Antrag von den Diöceſen Durlach ,

Kork , Sinsheim , Landdiöceſe Karlsruhe , Mannheim und Hei

delberg wegen Ausſcheidung des incamerirten altbadiſchen Kir

chenvermögens .
( Nach den erhaltenen Mittheilungen , daß der Gegenſtand

in dieſem Augenblick von den höheren Staatsbehörden berathen

und vorbereitet werde , konnte die Synode die Sache auf ſich

beruhen laſſen . )

38 . Eben dahin den Antrag der Diöceſen Mosbach und

heim wegen Verwandlung der Stiftungscapitalien der ehe

mals pfälziſchen Rectorate , welche in höhere Bürgerſchulen über —

gegangen ſind , für kirchliche Zwecke , in specie für Stipendien

an Theologie Studirende .



( Wurde an die vierte Commiſſion verwieſen . )

1, Theil —

nahme der ausgefallenen pfälziſchen Gemeinden an dem Ueber⸗
4

39. Eben dahin den Antrag der Diöceſe Sinshein

buß des pfälziſchen Kirchenfonds betreffend

( Beſchluß : Als erledigt zu erklären . )

40. Eben dahin den Antrag der Synode Borberg wegen

Verbeſſerung des Unterländer Pfarrhülfsfonds aus Kirchen - und

2
Staatsmitteln , um bedürftige Geiſtliche bei Unglücksfällen zu

unterſtützen

Beſchluß : H zuf ſich md n zu laſſen , da die Sache

inderer Gelegenheit zur Sprache kommt . )

11. Ihre Commiſſion beantragt bei hochwürdiger General —

ſynode die Anträge der Diöceſe Pforzheim wegen Verification

( Beſchluß : Auf ſich beruhen zu laſſen . )

42. Eben ſo den Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe wegen

Aufſtellung eines Verzeichniſſes ſämmtlicher , unter der Aufſicht der

rſten Kirchenbehörde ſtehender , kirchlicher Fonds , Stiftungen ,

Stipendie ſ. w. nebſt Angabe des Zwecks und der dazu

Berechtigten , und Mittheilung des Verzeichniſſes an die ſämmt —

lichen Pfarreien , in Erwägung zu ziehen , ob man ihnen Folge

5r lleoe 1c
geben wolle oder nicht

( Beſchluß : Auf ſich beruhen zu laſſen . )

43. Den Antrag der Diöceſe Wertheim auf Vereinigung

des wertheimer eee
mit dem pfälziſchen unterländi⸗

ſchen Hülfsfond gegen eine e Ausgleichngeee beantragt Ihre

Commiſſion an jene zur Unterſuchung d es Kirchenvermögens zu

überweiſen .

( Beſchluß : Nach der von einem Mitglied des Oberkirchen

raths gegebenen Erklärung die Sache als erledigt zu betrachten . )

44. Eben dahin den Antrag vieler Diöceſen auf Aenderung

der neueingeführten Kreisſtiftungsreviſion als koſtſpielig und

geſchäftshemmend , und

45. falls Inſtitut dennoch ferner bleiben ſollte , den

Antrag der Synode Mahlberg und Lahr , daß die Dekanate

und Pfarrämter mit den Kreisſtiftungsreviſionen hinſichtlich der
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Almoſenrechnungen in unmittelbare Geſchäftsverbindung treten

dürfen , an die Verfaſſungscommiſſion .

( Beſchluß : Auf ſich beruhen zu laſſen . )

46. Die mehrfachen Anträge der Synoden wie von Adels
8heim , Ladenburg , Wertheim , Mosbach und inheim zu HeMNio

bung der Localfonds durch Zuweiſung von Taren für Haus

taufen ,

Kirchenpolizeiſtrafen , von Lörrach und Schopfheim durch Heim

Trauungen , wie von Pforzheim durch Zuweiſung von

zahlung des Landalmoſens an die betreffenden Gemeinden , bean

tragt Ihre Commiſſion der Commiſſion über das Kirchenvermögen

zu überweiſen

47. Eben dahin den Antrag der Diöceſe Schopfheim ,

Zahlung der Schulviſitationskoſten aus den milden Localfonds

betreffend .

48 . Den Antrag von zehn Synoden , die Erhöhung der
Gehalte für Pfarrwittwen und Waiſen , glaubt Ihre Commiſſion

bei den bereits darüber vorgekommenen Verhandlungen des Land

tages der Generalſynode vorzutragen , um dieſen Gegenſtand der

beſondern Beherzigung Einer hohen Regierung zu empfehlen .
( Beſchluß : Auf ſich beruhen zu laſſen . )

49 . Die Anträge verſchiedener Diöceſen , wie Müllheim und
anderer , wegen Bauſtyls , Adelsheim wegen verhältnißmäßiger
Größe der Kirchen , Müllheim und Ladenburg , wegen Verzie

rung derſelben , beantragt Ihre Commiſſion an die zweite oder

Cultcommiſſion ,

50. den von Neckarbiſchofsheim , Sinsheim und Mosbach ,

wegen Beaufſichtigung aller kirchlichen , Pfarr - und Schul

gebäude , alſo auch bei patronatsherrlichen Pfarrſtellen , durch
die Staatsbaumeiſter , an die erſte oder Verfaſſungscommiſf

zu überweiſen .

( Wurde an die vierte Commiſſion verwieſen . )
51. Die Wünſche der Diöceſen Freiburg und Emmendingen

wegen Religionserziehung der Kinder bei gemiſchten Ehen , ſo
wie von der Diöceſe Durlach , Hornberg , Landdiöceſe Karlsruhe ,
Lörrach u. ſ. w. wegen Paſtoration in ungemiſchten Orten ,
beantragt Ihre Commiſſion an die hochwürdige Generalſynode
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zu bringen , um ſie entſcheiden zu laſſen , ob man dieſe Gegen
ſtände im Augenblick aufgreifen wolle oder nicht ?

( Beſchluß : Hinſichtlich der Religionserziehung auf ſich be —

ruhen zu laſſen , wegen Paſtoration aber an die erſte Commiſ —

ſion zu verweiſen . )

52. Den Antrag mehrerer Synoden wegen Veranſtaltung

eines eigenen Verordnungsblattes für Kirchen - und Schulweſen

beantragt Ihre Commiſſion an die Verfaſſungscommiſſion zu

überweiſen

Geſchluß : Dem evangeliſchen Oberkirchenrath zu überlaſſen . )
53. Was die von einigen Diöceſen , z. B. Mannheim und

Heidelberg gewünſchten Beſtimmungen über den Gebrauch der

Kirchenglocken zu nichtkirchlichen Zwecken betrifft , ſo beantragt
Ihre Commiſſion , dieſes dem evangeliſchen Oberkirchenrathe zu

überlaſſen .

54 . Die Rüge ( Rec . 1839 , 28 , 9 ) vieler Synoden über

den , wie es ſcheiut , noch hie und da vorhandenen Uebelſtand ,

ie ſogenannten Kirchweihen , welche aber leider Entweihungen
0des kirchlichen Lebens geworden ſind , von der Kanzel zu ver

künden , beantragt Ihre Commiſſion zum Behufe der Abhülfe

an die Cultcommiſſion zu überweiſen , falls nicht hochwürdige
Generalſynode ſogleich Standrecht darüber will ergehen laſſen .

( Hier wird von dem Berichterſtatter bemerkt , daß aus Ver —

ſehen Standrecht ſtatt Entſcheidung geſetzt worden ſey .

Uebrigens beſchließt die Synode , die Sache auf ſich beruhen

zu laſſen . )

( Fortſetzung folgt in der nächſten Sitzung . )

239680 ε
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Dreizehnte Plenarſitzung vom 20 . Klai .

( Fortſetzung der Verhandlungen über den die Synodal - Protokolle betreffend
BerichtBerich

Ihre Commiſſion betrachtet als erledigt

1. Den Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe wegen Geſtat

tung von Abſingung mehrerer Lieder beim Anfang des Gottes

dienſtes , da die neue Anordnung des Gottesdienſtes hierüber

Aufſchluß gibt .
2. Den king der Diöceſe Wertheim , in Betreff der Wahl

der Eingangslieder an Feſttagen , aus gleichem Grund

3. Den Antrag der Diöceſe Freiburg , in Betreff der Zwiſchen

geſänge an den Feſttagen , aus gleichem Grund

4. Den Antrag derſelben Diöceſe , die Beachtung der Vor —

ſchrift wegen des Orgelſpiels betreffend , da dies bei den Viſi

tationen abzumachen und in der Inſtruction enthalten iſt .

Antrag der Diöceſe Neckarbiſchofsheim , Rheinbiſchofsheim ,

Schopfheim und Bretten , wegen Einführur

da indeſſen ein Erlaß des evangeliſchen Oberkirchenraths vom

2. Februar 1838 , 1729 , wegen Bildung von Singcehören er —

ſchienen iſt .

6. Antrag der Diöceſe Adelsheim , Verlegung des Kanzel —

ichöreningchoren ,

gebetes an den Altar betreffend . Durch die neueſten Beſchlüſſe

der Generalſynode in gleichem Betreff erledigt .

7. Antrag der Diöceſe Weinheim , ſolenne Entlaſſung der

Kinderlehrpflichtigen betreffend , von vielen andern Düööceſen



— * ꝛ — —y—- —ʒ' —5 N. — 2
—

139

unterſtützt , wird mit den Beſchlüſſen der gegenwärtigen General —

ſynode über die Confirmationsangelegenheit erledigt werden .

8. Antrag der Diöceſe Ladenburg , Mannheim und Heidel —

berg , in Betreff der Abſchaffung der Feier donners⸗

tags als ganzen Feſttages , als erledigt anzuſehen nach den

Beſtimmungen der Unionsurkunde und Generalſynode v. 1834 ,

welche ihn beibehalten wiſſen wollen .

9. Antrag der Diöceſe Freiburg und Ladenburg u. ſ. w. in

Betreff der Beſtimmung des Buß - und Bettags , durch den

neueſt Beſchluß der gegenwärtigen Generalſynode , die Frage8 0 8

wegen des Läutens während des vormittägigen Kanzelgebetes

durch die im Receß von 1842 , p. 8, enthaltenen Gründe er⸗

10. Die Anträge der Diöceſe Ladenburg und Ober Heid

berg wegen Wochenkinderlehren haben in den neueſten Beſchlü 5
der jetzigen Generalſynode über die Wochengottesdienſte ihre

Erledigung gefunden ; desgle eichen

Diöceſe Ladenburg , die in Betſtunden

vorzuleſenden Bibelabſchnitte , ſo wie

12. der der Diöceſe Pforzheim , die Beſchränkung der Zahl

der Betſtunden in der Charwoche betreffend , durch dieſelben

13. Der Antrag der Diöceſe Sinsheim , die Taufe , Confir⸗

mation und das Abendmahl nicht ohne Noth in Privathandlun —

gen zu verwandeln , erledigt ſich durch die im Receß von 1842 ,

p. 9, angeführten Gründe .

14 . Der Antrag der Diöceſe Ladenburg und Anfrage der

iöceſe Wertheim über die mehrmal ige Uebernahme einer Pathen —

ſtelle im Laufe eines Jahres erledigt ſich durch das im Receß

von 1839 , p. 10, angeführte Reſcript vom 17. Mai 1821 .

D

15. Die Anträge der Diöceſe Ober - Heidelberg , wegen Unter⸗

laſſung des Abendmahls bei Einweihungen von Kirchen , ſowie

16. den von Weinheim , wegen Einführung von gleicher

Form bei der Anmeldung zum heiligen Abendmahl , hält Ihre

Commiſſion für erledigt durch die Gründe im Receß von 1839 ,

P-· 11 .

17 . Die Anträge der verſchiedenen Diöceſen über das Con⸗
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firmationsweſen hält Ihre Commiſſion mit der neueſten Be

arbeitung der Confirmationsordnung für erledigt
18. Die Anträge der Diöceſe Adelsheim , Pforzheim , Mos

bach hält Ihre Commiſſion gleichfalls für erledigt aus den im

Receß von 1839 , p. 11, angegebenen Gründen

( Der Berichterſtatter bemerkt , daß hier nach Mosbach die
Worte : wegen vorangehender Belehrung der Verlobten , einzu
ſchalten ſeyen . )

19 . Die Anträge verſchiedener Synoden , wegen Vorleſung
der Landrechtsſätze §. 212 u. ſ. w. , ſind durch den neueſten

Erlaß des großherzogl . Juſtizminiſteriums erledig

20 . Die Anfragen der Diöceſen Wertheim und Weinheim ,

in wiefern die Kirche ſich um die Schule noch zu kümmern

habe , ſind durch die Erörterungen im Receß von 1839 , 8. 13 ,

und 1841 , 8. 18 , als erledigt anzuſehen

21. Die Anträge der Diöceſe Hornberg , Ober Heidelberg
über Entlaßzeit , die Vorſchläge von Borberg und Schopfheim

— Fabrikſchulen u. ſ. w. , ſo wie die der Diöceſe Mahlberg
und Lahr , um Abhülfe des Mangels an Schulcandidaten , von

Neckarbiſchofsheim , um Vermehrung der Freiplätze im Schullehrer

ſeminarium , Neckarbiſchofsheim , um Unterſtützung dürftiger und

fähiger Zöglinge , von Eppingen , Mosbach und Sinsheim , um

Befreiung von Milizpflichtigkeit , ferner die Anträge von Bor

berg wegen eines im Schullehrerſeminar einzuführenden Unter
richtes über die Behandlung von Blinden und Taubſtüͤmmen,
von Eppingen und Freiburg wegen Verminderung der Con
vente u. ſ. w. ( ck. Receß 1841 , p. 13), ſind theils unthunlich ,

theils durch indeß geſchehene Schritte des evangeliſchen Obe
Kirchenrathes bei den betreffenden Behörden als erledigt an

22 . Eben dahin rechnet Ihre Commiſſion auch den Antrag
der Synode von Rheinbiſchofsheim , fleißiges Leſen der heiligen
Schrift in den Schulen betreffend , als durch allgemeine Anord —
nung i desgleichen den Antrag der Diöceſe Durlach wegen
Beſtrafung der ſaumſeligen Fortbildungsſchüler , ſo wie den An —

trag der Diöceſe Borberg wegen Verdingung ſchulpflichtiger
Kinder , el . 1839 , p. 14
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Die Anträge der Diöceſe Adelsheim wegen drei Ab —

theilungen der bibliſchen Geſchichte ;

24. der beſſern Einübung der Choräle ;

25. der Diöceſe und Lahr wegen Unterlaſſung
der Diarien betreffend , ſo hält ſie Ihre Commiſſion für erledigt ,

unter Verweiſung auf Receß 1842 , p. 12.

26 . Gleiches gilt von der Beſchränkung der Semeſtral —

prüfungen auf Eine ( äbid . ) .

27. Ueber die Vorſchläge von Sinsheim und Wertheim

wegen Verbeſſerung der Fortbildungsſchulen ſiehe ebendaſelbſt .

28. Desgleichen den Wunſch der Synode von Schopfheim
in Betreff der Beſetzung von Schuldienſten in Waldgegenden .

29. Die Eingaben von Mosbach , wegen Interpretation von

§. 79 des Schulgeſetzes , und von Ober - Heidelberg und Pforz —

heim , wegen Ablieferung der Schulverſäumnißſtrafen , wird der

evangeliſche Oberkirchenrath unterdeſſen erledigt haben .
30 . Was aber Anſtalten zur religiös - ſittlichen Bildung des

Volkes betrifft , ſo enthalten die Receſſe von 1839 , §. 14 , und

von 1842 , §. 19, die nöthigen Erläuterungen auf die hierüber

gemachten Vorſchläge und vorgetragenen Wünſche .

31 . Die Anträge der Diöceſe Eppingen , Adelsheim , Pforz —
heim , Hornberg , Leichenbegängniß betr . , verweist Ihre Com —

miſſion auf die beiden Receſſe , ſo wie auf §. 14 A. der Bei⸗

lage A. zur Unionsurkunde

32 . Eine Anfrage der Diöceſe Pforzheim und Hornberg

wegen ſtiller Beerdigung von Selbſtmördern iſt durch Receß

1839 , 8§. 12, in fine erledigt .
33 . Die verſchiedenen Anträge über Sonn - und Feſttags

feier betrachtet Ihre Commiſſion durch den Antrag des Abge —
ordneten Stieffel in gleichem Betreff als erledigt

34. Desgleichen die verſchiedenen Anträge wegen Claſſifica —

tion der Pfarrbeſoldungen 8

35. Den Antrag wegen Averſums für die Viſitatoren ſieht
Ihre Commiſſion durch den 1842er Receß , §. 26 , und

36. den wegen Zulaſſung der geiſtlichen Lehrer an Mittel

ſchulen durch §. 27 , Abſatz 5, für erledigt an .

37 . Der Antrag der Diöceſe Mahlberg und Lahr und
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OAnderer wegen Oeffentlichkeit

bereits Verhandelte erledigt .

38 . Der Antrag der Diöceſe Rheinbiſchofsheim wegen Ver —

bindlichkeit der Almoſen für alle Armen ohne Unterſchied , durch

Receß 1839 , 24 , 10.

39 . Antrag der Diöceſe Lörrach wegen Feſtſtellung der

der Verhandlungen iſt durch das

Desgleichen

Pfründcapitalien bei der Ablöſung des Zehntens zehntbarer

Pfarrgüter , Receß 1842 , 29 , 3.

40. Schleunige Erledigung kirchlicher Reparaturen , welche

verſteigert ſind , beantragt von der Landdiöceſe Karlsruhe ,

erachtet Ihre Commiſſion als durch Receß von 1842 , 32 , 6

erledigt

41 . Ebenſo den Antrag der Synode Adelsheim wegen be—

ſonderer Inſtructionen bei gemiſchten Ehen , ſiehe Receß von

1842 , 33 , im Anfange

12. Die verſchiedenen Anträge und Vorlagen wegen der

Miſſionsſache glaubt Ihre Commiſſion übergehen zu dürfen ,

da die zweite Commiſſion bereits damit beauftragt iſt .

13. Ebenſo die Beſtimmungen wegen verſchiedener Collecten

da die bisherigen Verhandlungen der hochw . Generalſynode

darüber bereits Beſtimmungen getroffen haben

44. Endlich der Antrag wegen Abſchriften wichtiger Acter

ſtücke , welche in der Dekanatsregiſtratur fehlen , auf Koſten der

Localfonds , ſiehe Receß 1839 , 29 , 4.

45 . Trennung des Klingelbeutelopfers vom übrigen Almoſen .

Receß 1839 , 24, 6

( Die Anträge der Commiſſion wurden ſämmtlich von Nr .1
bis 45 incl . angenommen und ſomit die darin enthaltenen

Gegenſtände als

erledigt

erklärt . )

C.

Ihre Commiſſion betrachtet als ungeeignet :

1. Die Diöceſe Durlach wünſcht eine Reviſion und Ver —

vollſtändigung der Agende im Allgemeinen .

Ihre Commiſſion hält dieſen Antrag für den Augenblick

weder für thunlich , noch für nöthig . Im Einzelnen hält ſie :
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Ebenſowenig die Umſtellung der Ermahnung an die Eltern

und Taufpathen bei den Taufformularien für nöthig , wie ſie

von der Diöceſe Kork beantragt wird ; die Gründe im Receß
1842 , p. 2

3. Ebenſowenig beantragt Ihre Commiſſion den Vorſchlag

der Landdiöceſe Karlsruhe auf eine Abänderung des Eides —

formulars , als ob in demſelben dem Meineidigen alle Hoffnung
zur Seligkeit benommen ſey. Der Receß 1842 , p. 2 , gibt die

Gründe hinlänglich an, auf welche wir uns hiermit zu ver —

lauben

J. Ebenſowenig den Vorſchlag der Diöceſe Schopfheim auf

Abänderung der Agende wegen ungefügigen Periodenbaues , aus

den im Receß 1842 , p. 2, angeführten Gründen .

5. Den Antrag der Diöceſe Freiburg auf ein weiteres Ad —

ventsgebet kann Ihre Commiſſion nicht zu dem ihrigen machen ,

da ſie ihn aus den im Receß 1842 , p. 3, angeführten Urſachen
nicht für begründet hält

6. Desgleichen den Antrag der Diöceſen Weinheim und

Adelsheim , wegen weiterer Gebete für die ſonntägliche Katechi —

ſation , aus den Gründen , welche der Receß 1842 , p. 3, enthält .

7. Aus gleichen Gründen den Antrag der Diöceſe Adels —

heim , wegen Eingangsgebeten zu den Wochen - Betſtunden ;

Receß 1839 , p. 3.

8. Ferner den Vorſchlag von Kork und Rheinbiſchofsheim ,

wegen eines Gebetes zur Eröffnung des Confirmandenunter —

richtes , aus den im Receß 1842 , p. 3, angeführten Gründen .

9. Desgleichen von Rheinbiſchofsheim , wegen eines beſon —

dern Anfangs - und Schlußgebetes bei Prüfungen der Confir —

manden , wenn Prüfung und Confirmation getrennt ſind ; Receß

1842 , p. 3.

10. Antrag der Diöceſe Freiburg , wegen Aufnahme eines

dritten Abendmahlgebetes bei der Abendmahlsfeier eines Kranken ,

wenn die Familie mitcommunjcirt . Die Gründe ſind im Receß

1842 , p. 3, enthalten .

13. Ferner den Antrag der Diöceſe Kork wegen einer für

beſondere Fälle , z. B. bei bereits vorhandenen unehelichen Kindern ,
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eingerichteten Trauungsform , aus den im Receß 1839 , p. 3,

enthaltenen Gründen .

14. Desgleichen den Antrag der Diöceſen Hornberg und

Rheinbiſchofsheim wegen Vermehrung der Leichengebete , und

von Adelsheim und Sinsheim , wegen beſonderer Berückſich

tigung von einzelnen Fällen , z. B. bei Selbſtmördern ; die
Gründe ſiehe im Receß 1842 , p. 3 und folg

15 . Desgleichen Anträge von einigen Diöceſen , wie Ober

Heidelberg und Borberg , wegen eigener Formularien bei beſon —

dern Fällen , wie Einweihung eines Begräbnißplatzes u. ſ. w. ,
aus den im Receß 1842 , p. 4, angeführten Gründen .

16. Ferner die Anträge der Diöceſe Neckargemünd wegen
eines kleinern Taſchenformats der Agende . Die Gründe ſtehen
im Receß von 1839 , p. 4.

17. Den Antrag der Diöceſe Hornberg , wegen Wiederher

ſtellung des Urtertes der Lieder , konnte Ihre Commiſſion aus
den im Receß von 1842 , p. 4 und 5, angeführten Gründen

nicht zu dem ihrigen machen .

18 . Ebenſowenig den Vorſchlag der Diöeeſe Durlach , die
Melodien über die Zwiſchengeſänge zu drucken , aus den im
Receß von 1839 , p. 4, angegebenen Gründen .

19. Der Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe über Schluß

accorde beim Choral iſt von den Dekanaten zu beſeitigen ( Receß
von 1842 , p. 6) .

20 . Auch der der Diöceſe Adelsheim wegen Herabſetzung
der Melodien , wo ſie zu hoch ſind . Die Gründe gibt der

Receß von 1842 , p. 5, an

21 . Ferner der Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe wegen
eines ſechsjährigen Turnus der Pericopen , den ſie ſchon 1838

gemacht hatte , ſo wie die Vorſchläge der Diöceſe Pforzheim von
1838 und anderer in gleichem Betreff , aus den im Receß von
1839 , p. 5, und 1842 , p. 6, angeführten Gründen

( Fortſetzung folgt . )



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr . 10 . Karlsruhe , den 3. Juni 18438 .

Dreizehnte Plenarſitzung vom 20 . Mai .

( Bericht über die Synodal - Protokolle , Fortſetzung . )

22 . Nicht minder der Antrag der Diöceſe Bretten wegen
genauerer Abtheilung der ſynoptiſchen Leidensgeſchichte , und

23. der Antrag der Diöceſe Eppingen in Betreff der Ver

legung der ſpeciellen Predigtthemata ( Roman 5. 33, und Rieger
Thl . I. , S. 121 ) auf das Freitertjahr , weil der Receß ſelbſt

1842 , p. 6, das Richtige bemerkt .

24. Den Antrag der Diöceſe Weinheim , Vorleſen bibliſcher

Abſchnitte am Altar an Sonntagen betreffend , halten wir für
unnöthig , da die neueſte Anordnung des Vormittagsgottes —
dienſtes das Erforderliche angibt .

25. Dem Antrag der Diöceſe Freiburg wegen Abkürzungen der

Gottesdienſte ſetzt der Receß von 1842 , p. 7, das Nöthige entgegen .
26 . Eben ſo wenig vermögen wir es , den Vorſchlag der

Diöceſe Kork , der Gemeinde nach Verleſung des Altargebetes
durch einen Spruch oder Liedervers den Inhalt der Predigt
im Voraus anzudeuten , der Aufmerkſamkeit der hochwürdigen
Generalſynode zu empfehlen

27. Auch der Vorſchlag der Diöceſe Pforzheim , die augs —
burgiſche Confeſſion an mehreren Sonntagen zu erklären , em —

pfiehlt ſich nicht .

28 . Auch die Anſicht der Diöceſe Wertheim , daß es dem

Geiſtlichen freiſtehe , am Schluß der Katechiſation auch auf ſeine

10
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vormittägige Predigt zurückzukommen , bedarf keiner beſondern

Erlaubniß ; es iſt geſtattet und gut

29 . Der Antrag der Diöceſe Freiburg , Geſang und Orgel

ſpiel bei Taufen betreffend , hat ſich nach Oertlichkeiten zu rich

ten und bedarf keines Weitern

30 . Der Antrag der Diöceſe Pforzheim , Zeugniß der Heb

ammen oder Chirurgen bei Haustaufen betreffend , iſt Admini

ſtrativſache .
31 . Auch der Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe , das Läuten

bei Taufen und Hochzeiten betreffend , weist Ihre Commiſſion

in die Reihe der unthunlicher

32. Auch den Antrag der Diöceſe Mannheim und Heidel

berg , die Abkürzung der Proclamationen betreffend .

33 . Einen Antrag der Diöceſe Eppingen auf Abſchaffung
U Leichen konntdes Straßengeſanges der Kinder bei Leichen konnte Ihre Com

machelmiſſion nicht zu dem ihrig

34 . Ebenſowenig den Antrag der Diöceſen Eppingen , Mos

bach und Weinheim wegen Abkürzung der Einſegnungsworte

des heiligen Abendmahls bei großen Communionen .

( Bis hieher erklärte ſich die Synode mit den Anträgen der

Commiſſion einverſtanden . )

35. Den Antrag der Synode zu Mahlberg und Lahr , die

Vicarien , wenn auch ohne Stimmrecht , zu den Verhandlungen

des Kirchengemeinderaths zu ziehen , wollte die Majorität Ihrer

Commiſſion nicht zum Antrag bringen , da ſich die jungen

Leute nicht immer dazu eigneten

wenn es hier „ Leute “ heiße, es müſſe gef d5
M

Uebrigens beſchließt die Synod

Commiſſion zur nochmaligen Berathung zu überweiſen , da ſie

den Ausdruck : „ nicht immer dazu eigneten “ nicht billigen kann . )

D ſelbſtdie Sache ſelbſt in die e

36 . Eben ſo wenig ging Ihre Commiſſion auf den von der

Diöceſe Sinsheim gemachten Vorſchlag ein, die Pfarrverweſer

feierlich vorzuſtellen , da er öftere Wiederholungen und unnöthige

Koſten verurſache

37 . Die verſchiedenen Anträge der Synode Weinheim , Ep —

pingen u. ſ. w. , die Hebung des Studiums der Theologie
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um ſich dabei zu beruhigen .

38. Ebenſo , was den Zuzug eines proteſtantiſchen Bürger —

eiſters zum Kirchengemeinderath betrifft .

39. Den Antrag der Diöceſe Emmendingen , aus dem Kir —

hengemeinderath ein Friedens - und Schiedsgericht zu machen ,

hält Ihre Commiſſion nicht zur Beantragung geeignet , da dies

den Kirchengemeinderath in zu heterogene Geſchäfte und un —
K1991 Kmo 1118 1 Nangenehme Colliſion erwickele

(vor insheim und Adelsheim wegen

einer Vertheilung der Geſchäfte unter die Kirchengemeinderaths —

mitglieder , da das locale Bedürfniß eine ſolche Einrichtung
rechtfertigt oder nicht

41. Den Antrag der Diöceſen Borberg , Eppingen und

Weinheim , auf Verlängerung der Viſitationszeit , glaubt die

Majorität Ihrer Commiſſion nicht für geeignet zu einer wei —

tern Verfolgung .
12. Was verſchiedene Anträge über Wahl , Kleidung u. ſ. w.

der Aſſiſtent betrifft , übergeht Ihre Commiſſion . Die Receſſe

ſagen die Gründe .

43. Ebenſo die Anträge von Müllheim , Adelsheim , Lörrach ,d

wegen eigener Synodalgottesdienſte , aus den im Receß 1842 ,
27 , 7 angeführten Gründen .

44. Desgleichen den Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe

wegen berathender Stimme von Pfarrcandidaten , welche

zwei Jahre vicarirt haben ; Receß 1839 , 21 .

45. Desgleichen den Antrag der Diöceſen Bretten , Freiburg ,

Kork , Diäten der Pfarrcandidaten bei Diöceſanſynoden betreffend ;

Receß reer 23

46. Nicht minder die Anträge der Diöceſen Pforzheim ,

Sinsheim , Emmendingen , Ladenburg , wegen alljährlich abzu —

legender Rechnung über Hülfsfond und Verwaltung des Kirchen —

gutes überhaupt ; efk. Receß 1839 , 23 , p. 24 , und 1842 , 29 .

17. Desgleichen die Bemerkungen der Diöceſe Ober - Heidel —⸗

berg wegen Zurückſetzung von Cameralpracticanten , welche bei

kirchlichen Recepturen gearbeitet haben , da in den bisherigen

Verſammlungen der Generalſynode ſattſam davon die Rede war
*



48 . Den Antrag der Landdiöceſe Karlsruhe wegen Ueber —

tragung des Kirchenvermögens an eine beſondere Verwaltung ,

jedoch mit Separation des Pfründeinkommens , da dieſe betreffen

den Verhandlungen bei hochwürdiger Generalſynode obſchweben .

49 . Antrag von Hornberg wegen Einſammlung ſchlechter

Münzen und deren Einſendung an großherzogliche Münzſtätte .

Hier kann jeder Kirchengemeinderath ſelbſt helfen

50. Eine jährliche Gedächtnißpredigt zum Andenken wohl

thätiger Stifter ; Receß 1842 , 30 extr .

51. Ferner den Antrag der Diöceſe Schopfheim , Beifügung
der Inventarien zu Almoſenrechnungen betreffend ; Receß 1839 ,

24,5

52. Ebenſo kann der Antrag von Ladenburg , das Herum

tragen des Klingelbeutels betreffend , und

53 . Der Antrag der Diöceſe Durlach wegen Bildung eige
ner Armencommiſſionen auf ſich ber

54 laſſi

fication der Pfarrſtellen nach dem Maaßſtabe der jetz zen Com

petenz zum Behufe des Bauſchillings hängt mit der Zehnt —

ablöſung und Claſſification zuſammen

55. Der Antrag der Diöceſe Sinsheim we

er Antrag der Diöceſe Lörrach auf eine beſſere

endung

etwaiger Ehepacten bei gemiſchten Ehen an die betreffenden

Geiſtlichen kann auf ſich beruhen , da es die beiden Confeſſionen

gleich trifft .

56 . Desgleichen der Antrag der Diöceſe Weinheim , der

proteſtantiſchen Kirche Deutſchlands ein gemeinſchaftliches Organ

zu geben , das ihre Einheit repräſentire , ihre Intereſſen vertrete

und ihre Rechte in Schutz nehme , da der Augenblick dafür

nicht geeignet ſcheine .

( Den Anträgen Nr . 36 — 56 tritt die Synode bei . Zu
Nr . 56 bemerkt ein Mitglied , daß ihm der Antrag der Diöceſe

Weinheim ſehr beachtenswerth erſcheine . Einen beſtimmten An —

trag wolle es nicht ſtellen , da es ſich bei der von einer Seite

her gegebenen Erklärung g, die verſchiedenen evangeliſchen Kir

chenregierungen ſtünden in gutem Einvernehmen untereinander ,

beruhigen wolle . Es hoffe und wünſche , daß dieſes Einver —

nehmen der verſchiedenen Kirchenre gierungen verſtärkt werde
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durch gegenſeitige Mittheilungen merkwerther Verfügungen ;

namentlich möchten Synoden deutſcher Staaten in Austauſch
ihrer Verhandlungen treten , ſo weit ſie durch den Druck ver —

öffentlicht werden . )

57 . Antrag der Diöceſen Mannheim und Heidelberg , ultra —

montaniſtiſche Umtriebe u. ſ. w. betreffend .

( Ein Mitglied gibt nähere Erläuterung über den in Frage

geſtellten Gegenſtand , und die Synode beſchließt deſſen Ueber —

weiſun die zweite Commiſſion

58. Desgleichen ein anderer der Diöceſe Pforzheim wegen

Errichtung von Leichenhäuſern und Verkürzung der Beerdigungszeit .
59. Reviſion der Kirchengeſetze , im Augenblick unthunlich .

60 . Anträge wegen amtlicher Anzeigen an die Pfarrämter

bei Vergehungen von Gemeindegliedern zum Behuf von Leu —

mundszeugniſſen .
61 . Aufhebung von Dispenſationstaxen bei Verehelichungen .
62. Errichtung von Arbeitshäuſern , endlich

63. Mehrere Anträge über Führung der bürgerlichen Stan —

desbücher

( Auch in Bezug der sub Nr. 58 —63 aufgeführten Gegen —
ſtände tritt die Synode den Anträgen der Commiſſion bei . )

Mit dieſem Berichte , hochwürdige Generalſynode , glaubt

Ihre ſiebente Commiſſion dem verehrlichen Auftrage entſprochen

zu haben . Sie glaubt nicht , daß von ihr etwas Weſentliches ,

den betreffenden Protokollen enthalten iſt , übergangen
wurde , obgleich ihr keineswegs entgehen konnte , daß die An —

ſichten über die größere oder geringere Erheblichkeit der Vor —

lagen , ſo wie über die Gründe der Motivirung für Beantragung
oder Nichtbeantragung , wie in ihrem

was in

( 4 If ſa 11 Rorchooße , ſo auch außer
N Foſſolßhen vVerſc D ſo käönnoen Ind voerdoehalb deſſelben verſchieden ſeyn können und werden

Karlsruhe , den 13. Mai 1843 .

Da demnächſt die Berichte über

die Claſſification der Pfarrbeſoldungen
werden vorgetragen und die desfallſigen Verhandlungen werden

eröffnet werden , ſo theilen wir einſtweilen die Vorlagen d
NAevangeliſchen Oberkirchenrathes mit .

es
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Verordnung

iberÜber

Claſſification der Pfarrbeſoldungen .

Damit die Geiſtlichen auf eine angemeſſene Weiſe beſoldet ,

ein allzuhäufiger Wechſel unter denſelben beſeitigt , die Pfarr

dienſte zweckmäßig beſetzt und für Erhaltung des Pfarreiver

mögens gehörig geſorgt werden könne , verordnen Wir auf den

Antrag der oberſten evangeliſchen Kirck ehörd ach Anhi

rung der Generalſynode :

getheilt .
Ein jeder Geiſtlicher kann in eine höhere Beſoldungsclaſſe

einrücken , ohne ſeine Pfarrei verlaſſen oder eine andere Pfründe4

ie Beſoldungen der Geiſtlichen werden in Claſſen ein

ſuchen zu müſſen . Die Diaconate und ſtändigen Vicariate ſind

von dieſer Beſoldungsclaſſification ausgeſchloſſen

2 ) Die Beſoldungsclaſſen beſtehen in folgend

I. Claſſe 700 fl

II 990 fl.

III 1000 fl.

IV . 1 1200 fl

. 6 14

VI. 17 33 1500 fl

VII . 5 15600 fl . ,

wozu noch der Bezug von Accidentien und eine Dienſtwohnung

kommt , wenn letztere bisher bei der Pfründe war

Beim Vorrücken der Geiſtlichen in eine höhere Beſoldungs

claſſe iſt neben dem Dienſtalter auf die Würdigkeit derſelben

Rückſicht zu nehmen .

Wenn eine Pfarrei ſo beſchwerlich zu verſehen iſt , daß der

Geiſtliche eines Gehülfen , oder wegen Entfernung der dazu



151

gehörenden Filialen einer Unterſtützung bedarf , ſo erhält er

dafür außer der Normalbeſoldung noch einen beſondern Beitrag .

zy Geiſtliche , welche ſich durch ihre Amtsführung auszeich —⸗

nen , oder welche durch Unglücksfälle einer Unterſtützung be —

dürftig werden , können aus dem Pfarrhülfsfond oder andern

hierzu geeigneten Kaſſen , wie es bisher auch geſchehen iſt , be —

dacht werden

4) Die Pfarrpfründen werden nicht mehr deren Inhabern

Verwaltung überlaſſen , ſondern , ſo weit nicht nach Art . 6

eine Ausnahme ſtattfindet , einem „gemeinſchaftlichen Pfarr⸗

revenüenfond “ einverleibt , welcher von beſondern , hierzu ernannt

werdenden Verrechnern verwaltet wird .

Die Geiſtlichen erhalten aus dem Pfarrrevenüenfond ihre

Beſoldung in Quartalraten , ſo weit ihnen dieſe nicht nach

Art . 6 in einer andern Weiſe zugewieſen wird .

Zu einem andern Zweck , als zur Beſoldung der Geiſtlichen

und zu den in Art . 2 beſtimmten Beiträgen , dürfen die Pfarr⸗

revenüen durchaus nicht verwendet werden .

6) Jedem Geiſtlichen wird von den Vermögenstheilen der

Pfründen Folgendes um einen dem laufenden Preiſe entſpre —

chenden Anſchlag zugewieſen :

a ) An Gütern , Wieſen und Gärten , ſo viel als nöthig iſt ,

um daraus das Bedürfniß einer Familie an landwirth —

ſchaftlichen Producten zu erzielen ; ebenſo die vorhandenen

Rebanlagen , wenn dieſe nicht ohne Nachtheil verpachtet

werden können

Die Beſtimmung der Größe des Areals bleibt , da

dieſes nach ſeiner Beſchaffenheit ſehr verſchieden iſt , der

oberſten evangeliſchen Kirchenbehörde überlaſſen

b) Die ganze der Pfarrpfründe
gehöorige Holzbeſoldung ;

c ) die Bürger ind

d ) diejenigen Pfründetheile , welche nach vorliegenden und

jetzt noch gültigen Stiftungsurkunden ausdrücklich für eine

beſtimmte Pfarrei gewidmet ſind , und daher gegen den

Willen der Stifter nicht in den allgemeinen Pfarrreve⸗

nüenfond gezogen werden können .

7) Die bisherigen Beiträge der Diſtricts⸗ und Localkirchen⸗
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fonds , ſo wie der beſondere Fond zu Beſold dungszulagen für
Geiſtliche fließen in den Pfarrrevenüenfond ſo lange dieſe Bei
träge ohne Beeinträchtigung der übrigen Fondszwecke geleiſtet
werden können .

Sie werden vorzugsweiſe den Geiſtlichen a

zugewieſen , welche bei den zu den betreffenden

tigten Gemeinden angeſtellt ſin

8 ) Die Penſtonen der Geiſtlichen werden , wie bisher , aus
den beſondern hierzu vorhandenen Fonds beſtritten . Aus dem
Pfarrrevenüenfond kann zu dieſem Zweck in keinem Falle mehr

1verwendet werden , als der zu penſionirende Geiſtliche an Be

s Beſoldung
◻

2

ſoldung von dieſem Fond bezogen hat

9 ) Wird eine Pfarrei durch Sterbfall oder auf eine andere
Weiſe erledigt , in welcher der Wittwenfiscus und Pfarrhülfs
fond ein Viertel der Jal ldun zu

halten dieſe Fonds ihren An theil aus dem Pfarrrevenüenfond

gegen Uebernahme der ſtatutenmäßigen Verſe ehungskoſten
Wenn die Pfarrei bis zum Ablauf der beiden Quartalien

nicht beſetzt wird , ſo hat der Pfarrrevenüenfond außer den Ver
ſehungskoſten vom Ablauf der gedachten Quartalien bis zur
Wiederbeſetzung nichts Weiteres zu leiſten Ebenſo wird es bei
andern Erledigungsfällen gehalten , wenn die Stelle nicht gleich
wieder beſetzt werden kann

10 ) Verſetzungen von Geiſtlichen von eine Ste
andere werden geſtattet , wenn ſolche im kirchlichen Intereſſe der
Gemeinden oder aber in perſönlichen Verhältniſſen der Geiſt

le auf eine

lichen und in der klimatiſchen Beſchaffenheit der Pfarrorte be
gründet ſind .

Haben die Geiſtlichen in ſolchen Fällen keinen Anſpruch
auf das Vorrücken in eine höhere Beſoldungsclaſſe , ſo bleiben
dieſe im Bezug der alten Beſoldung .

11 ) Mit den Patronatsherren ſollen beſondere Verhand
lungen wegen derjenigen Pfarreien gepflogen werden , über
welche ihnen ein Präſentationsrecht zuſteht .

Schließen ſich nicht fämmtliche Patrone der Beſoldungs
claſſification an , ſo können nur diejenigen Patronatsherren zu—
gelaſſen werden , deren Pfarrpfründen durchſchnittlich eben ſo viel

FFPP



153

ertragen , wie die landesherrlichen . Geiſtliche , welche von Pa —
tronen präſentirt werden , die der Beſoldungsclaſſification nicht
beigetreten ſind , können weder auf landesherrliche Stellen beför —
dert werden , noch in ſpäterem Alter aus dem Pfarrrevenüenfond

2.

eine Zulage erhalten .

Die Promotion ſolcher Patronatspfarrer bleibt auf Patro —
natsſtellen beſchränkt

12 ) Neu zu errichtende Pfarreien können nur dann geneh⸗
migt und in die Beſoldungsclaſſification aufgenommen werden ,
wenn ſie eine Dotation haben , welche dem Durchſchnittsertrag
der dem Pfarrrevenüenfond einverleibten Pfründen gleich kommt .

13 ) Sobald beſtimmt iſt, welche Pfarrſtellen zur Beſol⸗
dungsclaſſification gehören , hat die oberſte evangeliſche Kirchen

behörde Uns Vorſchläge zu machen , wie viel Stellen in eine

jede der im Art . 2 beſtimmten Beſoldungsclaſſen kommen .

14 ) Die Geiſtlichen haben bisher von dem Vermögen der

Pfründen keine Grund - , Gefäll - oder Häuſerſteuer bezahlt ,

die Claſſenſteuer . Auch von den verwaltet werden

farrpfründen ſoll keine directe Steuer erhoben werden , da

nze Ertrag
7

Beſoldungen fur Geiſtliche verwendet wird ,
und dieſe letztern davon die Claſſenſteuer zu entrichten haben .

15 ) Die des Pfarrrevenüenfonds ſteht unter

der Aufſicht der
9119255

evangeliſchen Kirchenbehörde , welche

darüber Uns alljährlich Rechenſchaft abzul egen hat .

16) Ueber die bei Errichtung des Pfarrrevenüenfonds mög⸗
lichen Vereinfachungen in der bisherigen Verwal ltung des Pfarr —
wittwen - und Pfarrhülfsfonds hat die oberſte Kirchenbehörde

beſondere ſachgemäße Vorſchläge zu machen

17 ) Ueber das Vermögen , welches von den einzelnen Pfarr

pfründen in den Pfarrrevenüenfond gezogen wird , iſt ein be —

ſonderes Inventarium zu führen , damit nach dieſem jeweils die

Beſtimmungen des Bauedicts , welches durch gegenwärtige Ver —

ordnungen in keiner Weiſe abgeändert werden ſoll , entſchieden

werden können

18 ) Auf die bereits angeſtellten Geiſtlichen findet die gegen —

wärtige Verordnung keine Anwendung . Um dieſe aber mög

lichſt bald allgemein anwenden zu können , und dabei den der —



maligen Geiſtlichen die Gelegenheit zu einer Beſſerſtellung nicht

zu benehmen , wird beſtimmt :

So oft eine Pfarrſtelle erledigt wird , welche mit Ausſchluß

der Accidentien und Wohnung mehr als 1600 fl. erträgt , erhält

derjenige Pfarrer , welcher auf einer Stelle iſt, die nur 1500 fl

erträgt , eine Aufbeſſerung bis zu 1600 fl . , inſofern er einer

ſolchen wegen ſeines Dienſtalters und ſeiner Dienſtführung

würdig iſt

Erträgt die erledigte Stelle nur 1500 fl . , ſo erhält der

Geiſtliche , welcher erſt 1400 fl. hat , eine Aufbeſſerung , u. ſ. f.,

ſo daß Geiſtliche , welche bereits mehr haben , als die erledigte

Stelle erträgt , bei dieſer Gelegenheit keine Aufbeſſerung erl

ten können . Die erledigte Stelle ſelbſt wird mit einem Pfarr

candidaten beſetzt , welcher die Beſoldung erſter Claſſe mit 700 fl

bezieht , oder mit einem bereits angeſtellten Pfarrer , welcher
NR

jedoch nur dann dungsaufbeſſerung

er ſie nach dem oben Geſagten anſprechen kann .

Das , was hierbei von der erledigten Stelle noch erſpart

wird , ſoll zunächſt für ſolche Geiſtliche verwendet werden , welche

noch nicht eine der niedrigſten Claſſe gleichkommende Beſoldung
haben

Bei jeder Beſetzung einer Pfarrſtelle , ſo wie bei jeder Be —

ſoldungsaufbeſſerung macht ſich der betreffende Geiſtliche ver

bindlich , daß er ſich nun der Beſoldungsclaſſif 0 ſchlief

mithin auf die Selbſtadminiſtration der Pfarrpfründe verzichte ,

ſo weit nack iegender Verordnung eine Beſchränkung der

Adminiſtration beabſichtigt wird

Sind ſämmtliche Pfarrer auf die ˖ den

Bezug der Normalbeſoldung gekommen , ſo rnäckt bei künftiger

Erledigung einer Pfarrſtelle jeweils derjenige Geiſtliche in die

öhere Beſoldungsclaſſe ein , welcher dem

89
13 ienſtalter und den

Leiſtungen nach am würdigſten iſt

— gg . .
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II .

Vortrag

evangeliſchen 80 erkirchenraths

Claſſification der Pfarrbeſoldungen .

Die oberſte evangeliſche Kirchenbehörde wurde in Folge

höchſteöchſter Staatsminiſterialentſchließung vom 21 . December 1836 ,

Nr . 1947 , von großherzoglichem Miniſterium des Innern unter

dem 10. Januar 1838 , Nr . 353 , beauftragt , einen Geſetzentwurf

vorzulegen , nach welchem die Pfarrbeſoldungen in beſtimmte

der Art firirt werden , das jeder Pfarrer in die

höhere Beſoldungsclaſſe eintreten könne , ohne ſeine Pfarrei zu

verlaſſen oder eine andere Pfründe ſuchen zu müſſen

den folgende , dem ProjectD 8 rr
Der Beſoldungsclaſſification wer6

zur Begründung dienende Betrachtungen vorangeſchickt :

l. In welcher Weiſe iſt das Vermögen der evangeliſchen

Pfarreien ſeither verwaltet , und wie ſind die Pfarrdienſte

beſetzt worden ?

Welche Nachtheile ſind damit verbunden ?

II . Sind in neuerer Zeit Verhältniſſe eingetreten , bei denen

eine Aenderung in der Verwaltung des evangeliſchen

Pfarreivermögens zweckmäßie
d nothwendig erſcheint ?

9 K kön der 1 der Ner⸗
III. Auf welche Weiſe könnte eine Aenderung in der Ver —

[ tung So N vyvoeiverm on8 und So Moſon *
valtung des Pfarreivermögens und der Beſetzung der

Pfarrdienſte ſtattfinden ?

IV. Wie erſcheint dieſe Maßregel vom

kirchlichen ,

ökonomiſchen und

rechtlichen

Standpunkte aus ?
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1

In welcher Weiſe iſt das Pfarreivermögen bisher verwaltet und

wie ſind die Pfarrdienſte beſetzt worden ? Welche Nachtheile ſind

damit verbunden ?

1) Jeder Pfarrer iſt der geſetzliche 9

ſo weit

Die

12 6 1noer erütkutznießer ſeiner Pfrür

ihm dieſe ſignaturmäßig übertragen iſt

Pfründen ſind ſehr verſchieden dotirt , und beſtehen im

Ganzen nach einer annähernden Berechnung :
in Geldfirum 57,600

in Naturalfixum :

Waizen 597

Halbwaizen 230

Korn 2930

Gerſte 76

1528

2037

85240

Gülten und Zinſe 8523

Zehntrenten 118,000

Holz 3069

50 55,400

Aecker . 2651

Wieſen 812

Reben 48

Wald 211

Nicht jede Pfarrei hat von allen

gleich viel ; bald bildet das Geld - und

Zehntrente , bald der Güterertrag den Haup
Die fixen Beſoldungstheile an Geld und Naturalier

Beſoldung

der Pfarrer alle Jahre bei

ihre

wie jede andere

haben dieſe

DDie

Capitalien hat er ſelbſt zu ſorgen , einen Zinsausfall oder

luſt auch allein zu tragen

bezogen
de!

Gülten und Zinſe

fl

Malter ,

Fuder ,
l .

klafter ,

Wellen

Morgen

dieſen Beſoldungstheilen

Naturalfirum , bald die

werden

erhebt

1el

den einzelnen Pflichtigen ; nur ſelten

Schuldigkeit durch einen Vorträger abzuführen
Capitalzinſe zieht der Pfarrer ein ; für das Ausleihen der

4 Ver⸗

Zehnten hat der Pfarrer bisher durch Einſammlung oder
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Verpachtung benützt ; die Rente vom Zehntablöſungscapital muß
er von der Gemeinde , reſp . Staatskaſſe , erheben

Güter benutzt der Pfarrer durch eigenen Anbau, oder durch

Verpachtung . Die Nutznießung iſt nur auf die — beſchränkt ,

für welche der Pfarrer die Pfarrei verſieht ; Letzterer weiß nicht ,d

vie lange er im Genuß der Pfründe bleiben wird , er iſt daher

in der vortheilhaften Benutzung des Pfarrguts ſey es Selbſt —

adminiſtration oder Verpachtung Anee Gutsverbeſſe —

rungen , welche mit einer nur etwas großen Koſtenvorlage ver —te Or

bunden ſind ie auch einen noch ſo reichlichen Ertrag
verſprechen , wird er nicht vornehmen . Wenn die oberſte Kirchen⸗

behörde zu einer mehrjährigen Verpachtung ( welche auch für den

uachfolgenden Pfarrer verbindlich iſt ) die Genehmigung ertheilt ,

ſo wird dieſe für den einen oder andern Pfründnießer immer

einen beſondern Nachtheil zur Folge haben .

Der macht einen ſehr bedeutenden Theil des Er —

rages ſämmtlicher Pfarreien — 15 Procent — aus , und wenn

derſelbe auch bei einem mehrjährigen Durchſchnitt weniger

Veränderungen unterworfen iſt, ſo kann er urzen Zeiträu

men doch ſehr verſchieden ausfallen , und Pfründnießer , deren

Einkommen vorzugsweiſe aus den Ertrag von Gütern beſteht ,

in große Verlegenheit ſetzen

Die Selbſtbewirthſchaftung der Pfarrgüter — namentlich

der größern —erfordert ein nicht unbedeutendes Betriebscapital ,

und bringt manchen Pfarrer , wenn er nicht lange im Genuß
der Pfründe bleibt , um einen Theil ſeines Vermögens oder in

Schulden ; die Verpachtung im Ganzen oder in Parcellen ge⸗

währt dem Pfarrer nicht immer einen angemeſſenen Ertrag ,
weil er als Nutznießer bei der Beſtimmung der Pachtzeit und

der P achtbedingunigen nicht ungehindert verfügen kann

Noch mehr Schwierigkeiten bieten die Waldungen bei der

Benutzung des Pfarreivermögens . Dieſe dürfen nach der Ab —

rechnungsordnung nur forſtordnungsmäßig jedes Jahr benutzt
werden

Alle Beſoldungstheile ſollen jedes Jahr eingehen . Nun

wächst auch jährlich in allen Waldungen eine gewiſſe Quan —

tität Holz zu , allein nicht jedes Jahr kann bei allen Waldungen

erieerig
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ein dieſem Zuwachs entſprechendes Quantum Holz geſchlagen

werden ; namentlich iſt dies nicht bei Waldungen möglich , die

ihres kleinern Umfanges wegen nicht in regelmäßige Schläge

eingetheilt werden können . Ein Nadelholzwald z B. wird in 60

bis 70 Jahren haubar . Hat nun derſelbe eiches Alter , ſo

haben die erſten Nutznießer außer den Durchforſt en nichts

zu beziehen , während der letzte in den Ge 60 bis

70jährigen Ertrags des Waldbodens geſetzt würde 1 der

Regel werden nun auch die Pfarrwaldungen , da ſie ihres klei

nen Flächengehalts wegen unter keiner beſonderen forſtpo

lichen Aufſicht ſtehen , von den Pfründnießern ſo ausgebeutet

ſie bei Weitem nick den Crt 6 n deren11AßbD

forſtordnungsgemäße Bewirthſchaftun g liefern würde

Die Abrechnung des Guͤterertrags und der darauf verwen

deten Koſten gibt bei einem vorkommenden Dienſtwechſel die

mannigfaltigſte Veranlaſſung lnſt en Ve iger

und Nachfolger ; einer oder der andere Theil muß hierbei S

den leiden . Die Abrechnungsordnung vom 31. März 1812

wendet ſolchen Schaden nicht ab , und es iſt auch gar nicht

möglich , eine Beſtimmung zu geben , bei welcher nicht der Eine

oder der Andere im Nachtheil ſteht .

Für die Erhaltung der Vermögenstheile iſt nicht gehörig

geſorgt

Die Vermeſſung und Umſteinung der Grundſtücke , die Re

novation der Gefälle , die Sicherung aller Competenzbeſtand —

theile überhaupt ſoll von der oberſten Kirchenbehörde angeordnet ,

von den betreffenden Geiſtlichen vollzogen werden . Viele Er —

fahrungen haben zur Genüge dargethan , daß man ſich auf den

geregelten Vollzug derſelben nicht verla ka Es iſt auch

nicht anders zu erwarten . Der Geiſtliche kann in ſeinem Pfarr —

amt ausgezeichnet ſeyn , ohne daß er gerade die zur Erhaltung

des Pfarrvermögens erforderlichen Kenntniſſe beſitzen muß ; es

ſollte dieſes auch gar nicht von ihm verlangt wer

Eine beſſere Verwaltung

rechnungsordnung ) würde die oberſte Aufſicht über die Pfrün

den erleichtern , auf einen allgemein guten Erfolg könnte aber
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nur dann gerechnet werden , wenn man deren Vollzug durch

Sachverſtändige verſichert wäre .

2) Der Ertrag der Pfarrpfründen iſt außerordentlich ver —

eden , von 500 fl. bis 3000 fl. Wollen die Geiſtlichen ein

höheres Einkommen , ſo ſind ſie genöthigt , ſich um beſſer dotirte

Pfründen zu bewerben

Dabei müſſen ſie oft einen nicht unbedeutenden Theil ihrer

Beſoldungsaufbeſſerung für den Zug und für andere , mit einer

Wohnortsveränderung verbundene Koſten aufwenden , wegen

Bewirthſchaftung d Pfründe beſondere Auslagen —— Ab⸗

ungsanſprüche mit dem Vorgänger und Nachfolger erledigen ,
und haben ſich erſt nach einigen Jahren einer eigentlichen Be —

Die eigene Verwalt der Pfarrpfründe iſt hiernach für

die Geiſtlichen immer mit einem materiellen Nachtheil ver —

bunden ; ſie können nicht mit Gewißheit auf ein regelmäßiges
Einkommen rechnen , und werden aus der — nie das er —

was bei einer andern Benutzungsweiſe gewonnen wer —

den kann

Verluſte am Ertrag wie am Grundſtock kommen viel häu —

figer vor .

Aber außer dieſem ökonomiſchen Nachtheil iſt mit der Ver —

waltung der Pfarrpfründe durch den Pfarrer noch ein anderer

und bei Weitem bedeutenderer verbunden , der Nachtheil nämlich ,

daß ſich ein ſolches Geſchäft mit dem Berufe ei⸗

nes ⏑ en nicht verträgt .

Die Bewirthſchaftung der Pfarrpfründen durch den Pfarrer

koſtet denſelben 31it , we 18 den eigentlichen Amtsgeſchäften und

der Fortſetzung ſeiner wiſſenſchaftlichen Ausbildung abgeht

Die Einziehung der Gefälle , Capital - und Pachtzinſe , die

Anlage der abgelösten Capitalie Pfandurkunden oder Grund

ſtücken , die Aufſicht , welche der Geiſtliche über Erhaltung und

Sicherſtellung des Grundſtockbermögens führen muß , bringt ihn

der Gemeinde gegenüber oft in ein Verhäl tniß , durch welches

ſeine Wirkſamkeit als Geiſtlicher geſtört wird . Er ſoll ſeiner

Gemeinde in der Uneigennützigkeit und Wohlthätigkeit , in der

Liebe zum Frieden und in der Billigkeit vorangehen .



Er ſoll ſeinen Pfarrkindern in Wort und That zeigen , daß

der größte Reichthum nicht in dem Beſitz irdiſcher Güter , ſon —

dern in jenem himmliſcher beſtehe . Er ſoll ſeine Gemeinde

lehren , wie dieſe himmliſchen Güter erworben und bewahrt

werden .

Wenn er nun ſelbſt viele Zeit auf die Verwaltung ſeiner

Pfründe verwenden , oder gar wegen Entrichtung von Pfarrge

fällen , wegen Eingriffen in das Grundſtockvermögen und der

gleichen gegen einzelne Glieder oder gegen ſeine ganze Gemeinde

klagend auftreten muß , ſo wird er — mag ihm ſein Beruf auch

noch ſo ſehr am Herzen liegen das Vertrauen und die Liebe

der Pfarrkinder nicht gewinnen , oder wenn er ſie beſitzt , wieder

verlieren ; ohne dieſe kann aber ſeine Lehre nicht die gewünſchten

Früchte bringen . Und welche Verſuchung liegt nicht für den

Geiſtlichen vor , ſich um eines irdiſchen Vortheils willen der

Selbſtadminiſtration der Pfarrpfründe mit den damit verbun

denen Speculationen in dem Maaße hinzugeben , daß weder Zeit

noch Liebe übrig bleibt , um für das religiös - ſittliche Wohl der

Pfarrkinder zu wirken .

3 ) Störender noch , als die Selbſtbenützung

der Pfarrpfründe , iſt ein häufiger Dienſtwech —

ſel in der Seelſorge .
Nach der bisherigen Uebung müſſen die Geiſtlichen , ſo lange

ſie nicht das ſechzigſte Jahr überſchritten haben , ihre Beſſer

ſtellung im Wege der Beförderung auf eine reichlicher dotirte

Pfründe ſuchen

Sie ſollen zwar vor Ablauf von je fünf Jahren auf keine

andere Stelle vorgeſchlagen werden , allein dieſe Zeit iſt für

einen Geiſtlichen viel zu kurz , um mit einem ſegensreichen Er

folge wirken zu können .

( Fortſetzung folgt . )



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. I1 . Karlsruhe , den 6. Juni 1843 .

Dreizehnte Plenarſitzung vom 20 . Mai .

( Vortrag des evangeliſchen Oberkirchenraths über die Claſſification der

Auf den ſogenannten Anfangsſtellen , mit einem Ertrag unter

600 fl. und in dieſe Claſſe gehören , nach Abzug der Dia —

conate, ve 13 Pfarreien ungefähr 55 kann kein Pfarrer

lange bleiben , wenn er, wasſelt ſt, nicht eigenes Vermögen
beſitzt , und dieſes der Liebe zu ſeiner Gemeinde , oder der An —ie

nehmlichkeit des Aufenthaltes aufopfert . Bei dem Aufzug auf

eine ſolche Stelle wird genöthigt durch äußere Verhältniſſe —

vom Pfarrer gleich Alles darauf berechnet und eingerichtet , daß

er hier nicht lange verweilen werde . Die Gemeinde weiß dieſes

recht gut ; zwiſchen ihr und dem Seelſorger hält jede Annähe —

rung ſchwer , weil beide Theile die Ueberzeugung haben , daß
dieſe Verbindung doch nicht lange fortbeſtehen könne , und der

Pfarrer bald in einen andern , vielleicht weit entfernten Ort

kommen werde .

Noch vor Ablauf des Quinquenniums erkundigt ſich der

Pfarrer , ob nicht dieſe oder jene erledigte Stelle ihm ein beſſe —

res Einkommen gewähre , er meldet und bewirbt ſich um die

eine oder andere , und iſt , hoffend , daß ihm und ſeiner Familie

bei einer andern Gemeinde ein einträglicheres Loos zu Theil

werde , in ſteter Aufregung . Hat er ſeine zweite Stelle erhal

ten , ſo wird in der Regel auch ſeine Familie größer , die Be

dürfniſſe für dieſelbe nehmen zu , die neue Stelle erträgt nach

11
——S——



Beſtreitung des Zugs und der Abr gskoſten oft nicht ein —

mal ſo viel , um davon leben zu Der Pfarrer iſt

nöthigt , ſich abermals nach einer einträglicheren Pfründe umzu

ſehen ; ſo geht es auf der dritten und vierten Stelle und ſo

fort , und er kommt

dämmernden Abend ſeines Lebens eine reiche Pfründe aufnimmt

Bei all ' dieſem Treiben verdient der Pf durchaus kei

nen Tadel , er iſt dazu genöthigt , weil er ſi ur auf

Wege die Mittel verſchaffen kann , welche zu ſeiner eigenen und

zur Erhaltung ſeiner Familie erforderlich ſind .

Die Gemeinden ſind abe übel daran . Nicht die

größte Gewandtheit Pfarrgeſchäft

ausgezeichnetes Predigertalent genügen , um als G

Segen wirken zu können . Derſelbe muß ſich aud

trauen und die Li ſeiner Pfarrkind e nd dieſe

in geiſtiger und

längeres Verweilen an einem Orte zu Theil ; erſt wenn die

Gemeinde ſeine Handlungsweiſe und ſeine Perſönlichkeit näher

kennen gelernt hat , wird er Eingang und damit Gele it

finden , den geiſtigen Zuſtand der Ger u

ihrer Glieder im Einzelnen zu erforf L merſt kann er

den vorzüglichſten Theil ſeines Amte die Seelſorge mit

Erfolg ausüben ; er kann die ganze Gemeinde in der Kirche ,

die einzelnen Familien und Glieder derſelben durch beſondere

Belehrung , 3 uch und Ermahnung auf den Weg zur Beſſe

rung und Veredlung d ihm dieſes eher ' ge

lingen , weil er nun weif n was di Gemeinde

und der einzelnen Glieder leider

ſtärkt und geleitet werden können

4 ) Bei der bisherigen Beſetzungsweiſe der Pfarreien haben

die Gemeinden mit geringen oder aber ganz gut dotir

ten Pfarrpfründen einzelne Ausnahmen abgerechnet
am wenigſten von ihren Geiſtlichen zu erwarten

Auf gering dotirte Pfründen kommen Geiſtliche , die erſt

in ' s practiſche Leben eintreten .

Als Vicar oder Pfarrverweſer haben ſie wenig Gelegenheit
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und Veranlaſſung , ſich in den verſchiedenen , mit dem Pfarramt

verbundenen Geſchäften eines Vorſtandes vom Kirchengemeinde —
rath , eines Ortsſchulinſpectors , eines Beamten des bürgerlichen

Standes die gehörige Uebung anzueignen . Haben ſie ſich die

nöthige Uebung erworben , und ſind ſie mit den Verhältniſſen

der Gemeinden bekannter geworden , hat endlich die Liebe und

das Vertrauen der Letzteren zu ihren Pfarrern Wurzel gefaßt ,
ſo ſind ſie leider genöthigt , ſich um eine beſſere Stelle umzu —

ſehen

Es kommt abermals ein Neuling auf die Anfangsſtelle ,
und ſo werden gering dotirte Pfarrpfründen recht eigentlich die

Uebungsſchulen für angehende Geiſtliche . Damit kann aber

der Gemeinde ſelbſt nicht gedient ſeyn

Auf ganz gute Pfarrpfründen kommen nur Geiſtliche , welche

im vorgerückten Lebensalter ſtehen .

Dieſe haben zwar die erforderliche Uebung in den Pfarr —

geſchäften , ſie können aber bei aller perſönlichen Würdigkeit
licht ſo wirken , als wenn ſie im kräftigen Alter zu einer ſol

chen Gemeinde gekommen wären Sie lernen ihre Gemeinden

nicht mehr genau kennen , erlangen E eren Vertrauen und Liebe

nicht mehr , ihre Thätigkeit wird durch körperliche Leiden ge —
hemmt , ſie ſind oft genöthigt , ihre Stelle dürch Gehülfen ver —

ſehen zu laſſen .

Die Gemeinden haben alſo in kirchlicher Hinſicht gar keinen

Vortheil , wenn ihre Pfarreien gut dotirt ſind .

Alle paar Jahre bekommen ſie einen in hohem Lebensalter

ſtehenden Pfarrer , welcher in der Regel auf dieſer Stelle ſeine

irdiſche Laufbahn ſchließt , die Pfarrei wird alsdann drei Viertel

jahre oder noch länger wegen des Vidual - Wittwenfisci - und

Hülfsfondsquartals durch benachbarte Geiſtliche oder durch einen

Pfarrverweſer verſehen , da wieder mit einem älteren Manne

beſetzt , und es wiederholt ſich der frühere Vorgang .
Solche Gemeinden fühlen auch recht gut , daß ihnen damit

nicht geholfen iſt ; ſie kommen ſelbſt darum ein , auf ihre Pfar —

reien Abgaben zu legen , damit ſie jüngere Männer als Geiſt

liche erhalten , und dieſe länger behalten .

Da die Beſoldung an die Pfründe gebunden iſt , und ältere



Geiſtliche eine Beſſerſtellung auch vorzugsweiſe anzuſprechen

haben , ſo erfolgt die Beſetzung der Pfarrdienſte in der Regel

auch nach dem Dienſtalter , und doch iſt der Zuſtand der Ge —

meinde oft von der Art , daß ſie nicht nur einen religiöſen ,

umſichtsvollen , ſondern auch einen energiſchen Mann erfor

dert , welche Eigenſchaften nicht immer die älteren Bewerber

haben .

So lange aber die Geiſtlichen nur durchk Ueber

tragung einer andern Pfarrei beſſer geſtellt

werden können , iſt die oberſte Kirchen - und

Staatsbehörde gehindert , einer Gemeinde ge

rade den für ihre Verhältniſſe geeigneten Mann

als Pfarrer beizugeben

Das Wirken eines Geiſtlichen hängt immer von einer

genauen Kenntniß des ſittlichen Zuſtandes ſeiner Gemeinde und

deren einzelnen Familien ab, die Erfahrunge welche derſelbe

in dieſer Beziehung macht , kann er nicht leicht auf einen an

dern übertragen , ein Wechſel im Pfarrdienſt iſt daher immer

nachtheilig .
Wie häufig der Wechſel bei Pfarreien ſtattfindet , geht daraus

hervor , daß von 284 Geiſtlichen

92 auf der erſten Pfarrei ,

5 zweiten 7

Dain dritten 17

24 „„ vierten und

7 „ fünften 5

angeſtellt ſind

II .

Sind in neuerer Zeit Perhältniſſe eingetreten , bei denen eine

Kenderung in der Verwaltung des evangeliſchen Pfarreivermögens

zweckmäßig oder nothwendig erſcheint ?

1) Die Pfarreien haben Zehnten , Grundzinſe und Gülten .

Der Blutzehnten iſt bereits überall abgelöst , das Kapital

ſteht theilweiſe noch bei den Gemeinden , oder es iſt auf
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Pfandurkunden oder aber in Grundſtücken nutzbringend ange

legt worden

Grundzinſe und Gülten kommen allenthalben zur Ablöſung .

Der bedeutendſte Theil des Pfarreivermögens — der Zehnte

und die auf dem Zehntrechte Dritter ruhenden Competenzen

ſind größtentheils ſchon abgelöst , oder kommen in kurzer Zeit

zur Ablöſung

Durch die Ablöſung der verſchiedenen Gefälle wird ein Ka —

pital von wenigſtens

2,500,000 Gulden

Die Zehnt - und Competenzablöſungscapitalien allein wer⸗

2,350,000 Gulden

belaufen

Nur für die letzteren iſt geſetzlich eine beſtimmte Geldrente

geſichert , allein auch hier nicht einmal auf die Dauer .

Die Zehnt - und Competenzeapitalien können , wenn ſie nicht

als beſondere Fonds in Verwaltung kommen , der Gemeinde

gegen eine jährliche fünfprocentige Rente und gegen Sicherheits —

leiſtung verabfolgt werden

Die Gemeinde kann aber die Uebernahme ablehnen , wenn

die Capitalien von Zehnten außerhalb der Ortsgemarkung her⸗

kommen , wenn ſich in ihr verſchiedene Kirchengemeinden be —

finden , wenn ſie zur Deckung ihrer Bedürfniſſe eine Umlage

von 10 kr. per 100 fl . Steuercapital erhebt , oder wenn ſie für

unvermöglich erklärt wird .

In dieſen Fällen hat zwar die Staatskaſſe die Verbindlich —

keit übernommen , für die Gemeinde einzutreten und das Capital

„8zu 5 Procent zu verzinſen , jedoch vorerſt nur auf 10 Jahre .

Von den bis jetzt conſtatirten Pfarrzehntablöſungscapitalien

ad circa zwei Millionen Gulden , ſo wie von den bisher liqui —

dirten Pfarrcompetenzcapitalien ad eirca zweihunderttauſend

Gulden , ſind an die Staatskaſſe beiläufig ſiebenhunderttauſend

Gulden , und an die Gemeindskaſſen ſechshunderttauſend Gul —

den überwieſen worden , bei den andern iſt noch nicht entſchie —

den , ob die Staats - oder Gemeindskaſſe einzuſtehen hat .



Man kann ſicher annehmen , daß vom ganzen Capital von

beiläufig 2,350,000 Gulden die Staatskaſſe die Hälfte erhält ,

welche ſie jedoch nur auf zehn Jahre mit fünf Procent

verzinst

Da die bereits bei ihr angelegten Summen größtentheils

in den Jahren 1839 , 1840 und 1841 verabfolgt worden , und

der Zeitraum von zehn Jahren überhaupt kurz igemeſſen iſt ,

ſo wäre bald zu entſcheiden , wie die Ablöſungscapitalien für

die Zukunft angelegt und verwaltet werden ſollen .

Würde auch die Staatskaſſe darauf eingehen , die Capitalien

noch länger als zehn Jahre gegen fünf Procent Zinſen zu be —

halten ( was jedoch , da das Geſetz nur zehn Jahre beſtimmt ,

ohne Zuſtimmung der Landſtände nicht geſchehen kann , und

ſehr zweifelhaft iſt ) , ſo wäre die weitere Frage zu erwägen , ob

es überhaupt gut und räthlich iſt, der Staatskaſſe eine

deutenden Theil des Kirchenvermögens zu belaſſen . Könnten

nicht Verhältniſſe eintreten (z. B. in Kriegszeiten u. ſ. w. ) , wo

die Staatsbedürfniſſe einen ſo hohen Grad erreichen , daß die

Mittel fehlen , um dieſe alle zu befriedigen ?

Wenn in ſolchen Fällen die Staatsregierung genöthigt wäre

zur Beſtreitung der unabweislichſten Bedürfniſſe auf die ihr

am nächſten liegenden Gelder zu greifen , und wenn

ſich darunter auch die ihr überwieſenen Pfarrcapitalien befänden ,

in welche Verlegenheit würde alsdann die Kirche kon en, wenn
ein Theil ihres Vermögens — wäre es auch nur vorüber —

gehend dem eigentlichen Zweck entzogen werden müßte , und

die Kirchendiener nicht beſoldet werden könnten !i

Wird das Kirchengut beſonders und von der Kirche

ſelbſt verwaltet , ſo iſt deſſen Erhaltung und ſt

tungsgemäße Verwendung gewiß mehr geſichert
Eben ſo bedenklich iſt es , den Gemeinden die Ablöſungs

Capitalien für immer gegen fünſprocentige Verzinſung zu be —
laſſen . Dieſe nehmen die Capitalien ſchon mit Widerwillen

an , weil ſie durchſchnittlich dieſelben nicht zu fünf Procent aus —
leihen können , und neben dem Zinsausfall noch die Verwal

tungskoſten und unvermeidliche Verluſte am Capitalſtock zu

tragen haben . Dann erfolgt die Zinszahlung an den Pfründ⸗



durch oft von der

G der dem Gemeinderechner ſehr abhängig , zu Klagen

dem Richter genöthigt , und es gibt der Bezug der Zinſen

zus dem Zehnteapital zu ähnlichen Mißverhältniſſen zwiſchen

Pfarrer und Gemeinde Veranlaſſung , welche man mit der Ab

löſung des Zehnten entfernen wollt

Je länger die Gemeinden die Pfarrcapitalien verwalten und

mit fünf Procent verzinſen müſſen , deſto unwilliger werden ſie .

Nach Verlauf werd ſie die Zehntablöſung

ſuf Koſten der Zehntberechtigten ſo be —

deutende Vortheile zugewendet worden ſind — ganz vergeſſen

haben , und damit fällt bei ihnen der einzige Grund hinweg ,

welcher anfangs ihren Unwi zurückgehalten hat , der Grund

ich: Da wir (die Gemeinden ) den Zehnten ſo vortheilhaft

abgelöst haben , können wir ſchon der Pfarrei ihr Zehntcapital

mit fünf Procent verzinſen . Die Gemeinden werden bald be —

ſich dieſer Laſt zu entledigen , und ihre Geſuche um Ab —ginnen ,
8 F MRoſiimmun 2 ſunas

änd fallſigen Beſtimmungen des Zehntablöſungs

* f f NiA „ Mu νινν
geſetzes werden aufhören , bis ihr Wunſch erfüllt iſt

2) Ueberhaupt iſt es aber nicht gut für die Kirche , wenn

die verſchiedenen Ablöſungscapitalien nicht wieder in Grund

und Boden angelegt werden . Bei den Capitalien findet ein

beſtändiger Wechſel ſtatt . Verluſte an Capital und Zinſen ſind

Shiebei unvermeidlich . Die Aufſicht über die Erhaltung de

Capitalſtocks iſt für die oberſte Kirchen - reſp . Staatsbehörde

mit bedeutenden Koſten verbunden . Der größte Nachtheil hierbei

würde aber für das Kirchenvermögen aus dem Umſtande er —

wachſen , daß der Preis des Geldes ( in welchem die Capitalien

ausgeliehen und zurückbezahlt werden ) ſehr veränderlich
isl Erzeugniſſe ,

Mit

1000 Gulden Capital wird man in 100 Jahren nicht mehr

iſt. undUnd

nach den bisherigen Erf D5
f

namentlich gegen jene der Landwirthſchaft , bedeutend fällt .

ſo viel Lebensbedürfniſſe ankaufen können , wie jetzt .

Seit der Entdeckung von Amerika hat ſich der Werth des
Eit

ilbers , und mit dieſem jener des Geldes dergeſtalt verändert ,

daß 600 Gulden Capital , ausgeliehen im Jahre 1492 , jetzt

dem Werth nach auf 100 Gulden herabgeſunken ſind , oder mit
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andern Worten : Man kann jetzt mit 100 Gulden nur
3ſechsten Theil an Lebensmitteln kaufen , wie vor 350 Jahren

Der Ertrag aus Grundſtücken iſt dieſen Veränderungen

nicht ausgeſetzt ; derſelbe beſteht in Gegenſtänden , welche zu den

nothwendigſten Lebensbedürfniſſen gehör und wenn das Ein

kommen der Kirche
ſol

kann ſie ihren Dienern immer ſo viel geben , als dieſe zu ihrem

Unterhalte bedürfen

Soll daher das Kirchenvermögen erhalten

werden , und einen Ertrag gewähren , der mit

den Preiſen der Lebensbedürfniſfſ gleichen

Schritt hält , ſo müſſen die Ablöſungscap

lien für Zehnten , Naturalcompetenzen und Gül

ten wieder zum Ankauf von Liegenſchaften ( Gü

ter und Wald ) verwendet werder

O1 dir kgunt FisKor 1 1 Hroen Fboſchränk MitDie Kirche nte bishe mit ihren beſchränkte kitteln

nur aus dem Grunde ausreichen , weil ihr Einkommen in

Güterertrag beſtanden hat . Ihr künftiges Beſtehen hängt von

der Wiederanlage der mobil gemachten Einkommenstheile in

Gütern ab

Den Geiſtlichen kann man die Ausführung einer ſo bedeu

tenden Maßregel nicht allein überlaſſen . Von ihnen kann nicht

verlangt werden , daß ſie ſich nach Gütern umſehe ind

Kaufunterhandlungen treten .

Es wurde hierbei ihr Anſehen und ihre Stellung leiden :

auch könnten , wenn die Beſchaffenheit des Kaufobjectes und
Sie N 88 1 1 11 1 tnt 4 8 —die Preisverhältniſſe nicht ſorgfältig unterſucht werden , für die

Pfründe bedeutende Verluſte entſtehen

Endlich bietet ſich nicht gerade auf derſelben Gemarkung
oder in der Nähe , wo ein Pfarrzehnte zur Ablöſung gekommen
iſt , eine vortheilhafte Kaufgelegenheit dar .

Oft iſt das Capital ſo groß , daß es nicht gut wäre , daſſelbe
für eine Pfarrpfründe und in einer Gemarkung ganz in

Gütern anzulegen , und die Bewirthſchaftung dieſer dem Pfründ

inhaber zuzuweiſen

Oft kann ein größeres Gut billig angekauft werden ,
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Ablöſungscapital einer Pfarrei reicht aber nicht immer zum

Ankauf deſſelben hin

Aus allen dieſen Gründen iſt es durchaus nothwendig , daß

der Verwaltung des Pfarreivermögens , ſo wie in der Be —

ſetzung der Pfarrdienſte eine Aenderung eintrete

III

Auf welche Weiſe könnte nun eine Kenderung in der Verwaltung
des Pfarreivermögens und in der Veſetzung der Pfarrdienſte

ſtattfinden ?

1) Soll der Geiſtliche in ſeiner Amtswirkſamkeit nicht ge⸗

ſtört werden , ſo iſt vor Allem nothwendig , daß man ihn der

Verwaltung der Pfarrpfründe möglichſt ent

hebe .

Ganz wird dies auf dem Lande nicht auszuführen ſeyn .

an kann hier nicht zu jeder Zeit die für eine Haushaltung
erforderlichen Lebensmittel käuflich haben . Es iſt daher jedem

Geiſtlichen ſo viel an Grundſtücken als Beſoldungstheil zuzu —

M

weiſen , als er für ſeine Familie nöthig hat . Alle übrigen

Pfarrgüter ſollten den Geiſtlichen nicht zur Bewirthſchaftung
überlaſſen , ſondern in beſondere Verwaltung genommen werden .

Ebenſo unſchicklich , nachtheilig und ſtörend iſt der Einzug
anderer Competenztheile , als Grund - und Capitalzinſen , Gül —

ten u. ſ. w. , durch den Geiſtlichen . Er ſollte mit ſeinen Pfarr —

kindern in ökonomiſchen Angelegenheiten ſo wenig als möglich

zu verkehren genöthigt ſeyn .

Das Eingehen ſeiner Beſoldung muß geregelt und ge —

ſichert werden .

Um dieſen Zweck zu erreichen , iſt im Herzogthum Naſſau

ſchon unter dem 8. April 1818 bei Vereinigung der beiden

proteſtantiſchen Religionstheile eine landesherrliche Verordnung

erſchienen , welche unter Anderem auch beſtimmt :

(§. 6 . ) Daß die Beſoldungen der Kirchendiener in der

Regel nur in baarem Gelde beſtehen ſollen .

Die Pfarreien ſind nach dem Maaße des damit ver⸗

bundenen Dienſteinkommens in verſchiedene Claſſen getheilt .
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Das Vorrücken von einer niedern in eine höhere Dienſt

claſſe findet in der Regel nach dem Dienſtalter ſtatt

(F. 7. ) Die Wohnung wird mit 25 50 fl., die zur eige

nen Benutzung geſtatteten Gärten und Grundſtücke in billig

mäßigem Anſchlag aufgerechnet . Außer Wohnung und Garten

wird dem Pfarrer nur die Benutzung von ſo viel Gut geſtattet

als zum eigenen Bedarf ſeiner Familie erforderlich iſt; das

Halten einer Fuhre , ſo wie der Betrieb irgend eines b

lichen Gewerbes bleibt ihm durchaus unterſagt .

Alles übrige Pfarrgut wird verpachtet .

§. 10 Die Kirchenrechne 6 nicht al die eigent

lichen Kirchengefälle , ſondern auch die Pfarreinkünfte

und letztere an den Pfarrer abzuliefern .

( §. 11 . ) Die Verwaltung des Pfarrvermögens liegt den

Kirchenvorſtehern ob An r Spitze d ſteht der

Pfarrer

(§. 12 . ) Dieſer hat für die Erhaltung und Fundations

oder zweckmäßige Verwendung des Pfarr - und Kirchenvermögens

mitzuſorgen .

( §. 14 . ) Die Dekane haben die Mitaufſicht über das geiſt

liche Standes - und Kirchenvermögen

(§. 15 . ) Die Generalſuperintendenten haben die Mitſorge

für die Erhaltung und zweckmäßige Verwaltung , ſowohl des

geiſtlichen Standes als des ganzen Kirchenvermögens

(§. 17 . ) Einer jeden einzelnen Kirchengemeinde verbleib

das Eigenthum des für den religiöſen Cultus beſtehe

von Schul - und Armenvern n getrennt zu verwaltenden Ber
mögens , die Landesregierung ſetzt den jährlich N

überſchlag feſt , die Rechnungskammer ſchließt die Rechnung al

Das für den Unterhalt der Geiſtlichkeit beſtimmte Vermö

gen wird nach gleichen Grundſätzen verwaltet , und in einem

beſonderen Abſchnitt des Inventars , des Budgets und der Rech —

nung aufgeführt .

Alle Pfarrgefälle jeder Art werden vom Kirchenrechner

erhoben und an den Pfarrer abgeliefert , müſſen aber gleich den

Einnahmen und Ausgaben für den Organiſten und andere

Kirchendiener durch die Rechnung laufen .



Sämmtliche Pfarreien werden nach ihrem Ertrage in fünf

Claſſen eingetheilt , von

600 fl. bis 750 fl. ,

5 εε 100023½

oO „ ee

1200ο % 1500Cρ

GD‚ , „ 1800

Allen weniger als das Minimum ertragenden Pfarreien

de aus dem Kirchenfond zugelegt , und dieſem

750

nach Umſtänden e zuſchuß aus dem Centralkirchenfond gege⸗

1. Dagegen kommt ( §. 18 , pos . 7) der das Marxi⸗

mum des Normalgehalts überſteigende Betrag der Pfarreinkünfte

in den Centralkir dnföf

Durch dieſe Anordnung ſind zwar die Pfarrer der Selbſt

adminiſtration der Pfründe enthoben , auch iſt für Pfarreien mit

einem Normalgehalt geſorgt , allein einer der größten Mißſtände

bleibt , der Pfarrer kann nämlich nur durch die Beförderung
auf eine andere Stelle zu einem höheren Gehalt kommen ; ein

häufiger Wechſel unter den Geiſtlichen wird daher nicht beſeitigt .

Auch wird — wenn das Vermögen einer jeden Pfarrſtelle

für ſich beſonders durch Kirchenrechner , welche im Verwaltungs —

und Rechnungsweſen oft nicht gehörige Erfahrung haben , und

dieſes als Nebengeſchäft betreiben , verwaltet wird —eine zweck —

mäßige , vortheilhafte Verwaltung des Pfarrvermögens nicht

möglich ; während bei einer Vereinigung des Vermögens meh —

rerer Pfarreien unter eine gemeinſchaftliche , einem Sachverſtän⸗

digen anvertraute Verwaltung der Ertrag gewiß geſteigert und

das Vermögen beſſer erhalten werden kann , da ſich hier der

Kreis für Anlagen der Capitalien in Gütern erweitert , kleinere ,

für ſich allein nicht unterzubringende Beträge zuſammenge —

worfen werden , und Gewinn ſowie Verluſt ſich mehr aus⸗

gleichen .

Die Centraliſirung des Pfarrvermögens unter eigene Ver —

waltungen , ſoweit es nicht den Geiſtlichen zur Adminiſtration

überlaſſen wird , erſcheint hiernach angemeſſener

2 ) Um aber den andern Uebelſtand — einen allzuhäufigen

Dienſtwechſel unter den Geiſtlichen , zu entfernen , muß dafür
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geſorgt werden , daß ſie ſich auf ein und derſelben Stelle in

ihrem Einkommen verbeſſern

Dieſes iſt nicht anders ausführbar , als wenn der Ertrag

ſämmtlicher Pfarrpfründen zuſammengeworfen , und daraus Nor

malgehalte für die Geiſtlichen nach verſchiedenen Claſſen ge

geben werden , in welche ſie nach ihrem Dienſtalter und nach

ihren Leiſtungen vorrücken

Ein ähnliches Verfahren iſt ſchon vor 100 Jahren ( 1742

im ehemaligen Fürſtenthum Naſſau - Weilburg mit den Pfarr

pfründen eingehalten worden

Auf gleiche Weiſe hat ſich zum Theil der unterländer vor —

mals reformirte Kirchenfond , ſowie das altbadiſche incamerirte

Kirchenvermögen gebildet .
Die den einzelnen Gemeinden gehörigen Heiligenkaſſen mit

den verſchiedenen Pfründen wurden vereinigt , und hieraus

werden die kirchlichen Bedürfniſſe der Gemeinden befriediget

Werfen wir einen Blick auf die Gemeinden , welche ihr Kirchen

vermögen zurückbehalten haben , und vergleichen wir mit dieſen

jene Gemeinden , deren Kirchengefälle in den vereinigten Fond

gefloſſen ſind , ſo werden wir finden , daß Letztere gegen Erſtere

was die äußeren kirchlichen Einrichtungen anbelangt , viel beſſer

geſtellt ſind .

Von der Claſſification werden jedenfalls die Diaconate , bei

welchen die kirchlichen Verrichtungen dem Lehramt untergeordnet

ſind , auszuſchließen ſeyn .

Hier liegt kein überwiegender Grund vor , daß die Diaconen

den größten Theil ihrer Dienſtzeit auf einer Stelle zubringen .

Oft iſt deren Verſetzung an einen andern Ort im Intereſſe der

Schule räthlich . Auch ließe es ſich durchaus nicht rechtfertigen ,

wenn die Diaconen , welche das Kirchenamt nur als Neben

geſchäft verſehen , aus dem Ertrag des Pfarreivermögens beſſer

geſtellt würden . Für ihre wenigen kirchlichen Functionen ſind

ſie durchgängig ſehr gut bezahlt , und wenn ſie einer Aufbeſſe —

rung bedürfen , ſo wäre dieſe ihnen , wie bisher , aus dem Fond

für die Schule , bei der ſie angeſtellt ſind , beziehungsweiſe aus

Staatsmitteln zu geben .

Um eine Ueberſicht über den Ertrag des Pfarreivermögens



nähernd berechnet .

Werden die Diaconate , ſowie die beiden Hof - und Sta

geben zu können , wurde dieſer in der beifolgenden Tabelle an⸗

dt⸗

vicariate , zuſammen 23 Stellen , nicht in die Claſſification auf —

genommen , ſo bleiben noch 343 Pfarreien , mit einem Ertrage
von 346,797 fl. und Accidentien 20,122 fl.

Hierunter ſind Stellen :

unter 500 fl. excl . der Accidentien und Wohnung 29

＋ f 1 37

700 . ½ 1 5 R 1 7 38

600

7 800 „ 6 8 7 5 „ 41

8 89 5 5 5 20

1000 5 ˖ 38

1100 6 3 28

6 1200ο 5 5 65 5 26

12Ii • r Iin 5 5 6 16

— UU 6 7 5 1 11

1500 5 ‚ 12

1600 „ 5 75 5 5 4

5 6200⁰ꝗſ6. . 1 16 16 5 8

5 89907 ð 6 7 5 5 6

1900 „ 5 * 5 7 6

2000 „ 5„ „ 6 17 5 2

7 2005 7 75 60 1 65 6

2 „ 5 ö„ K 6

7 2300 „ 97 „ „ 10 2

„ 2400 „ „ „ „ 1

5 „ 5007 5 5 5 5 60 2

7 2600 „ 5 75 5 55 7

00 2

„ 2800 bis

„ 3300 fl „ „ „ 3

3400 „ 5 K 6 5 7 1

„ 359 15 6 5 W 1

Summa 343

Hiernach ertragen

104 Pfarreien unter 700
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61 Pfarreien unter 800 fl. bis 1000 fl .

66 5 7 1000 „ „ 1200

42 10 7 RDD Iühg

23 5 4 1400 „ „ 1600

24 7 1 1600 „ „ 2000

28 über 2000 „ „ 3500

Ueber 100 Geiſtliche beziehen unter 700 fl. Beſoldun

können , wenn ſie verheirathet ſind , nur dürftig damit auskom

men ; 47 Geiſtliche dagegen beziehen Beſoldungen von 1600 fl

bis 3500 fl . , mithin viel mehr , als ſie bei einer gewöhnlichen ,

ihrem Stande angemeſſenen Lebensweiſe , zumal auf dem Lande ,

nöthig haben

Was liegt nun aber näher , als den Ertrag des Pfarrver

mögens ſo unter die Geiſtlichen zu vertheilen , daß nicht , wie

bisher , faſt die Hälfte dem bitterſten Mang lusgeſetzt iſt

während ein anderer Theil der ſtebente im Ueberfluſſe lebtIII

Nur wenige Geiſtliche ſind ſo glücklich , auf eine dieſer gut

dotirten Pfründen zu kommen , und es wird ihnen dieſes Glück

in der Regel erſt in den letzten Tagen ihres Lebens zu Theil ,

nachdem ſie ihre ſchönſte Lebenszeit hindurch mit Sorgen aller

Art gekämpft , ihr Vermögen zugeſetzt , oder gar Schulden ge —
macht haben , und den Ihrigen während den paar Jahren , die

ſie auf der guteu Pfründe zubringen , nichts mehr erſparen

können .

Auch ſind für den Geiſtlichen mit einer in vorgerückten
Jahren erfolgenden Wohnungsveränderung ſehr viele Unan —

nehmlichkeiten und Nachtheile verbunden , welche der in einem

ſolchen Alter durch Beförderung auf eine andere Stelle mög —

lichen Beſſerſtellung hindernd im Wege ſtehen .

Eine Beſoldungsclaſſification liegt daher nicht nur im In

tereſſe der Kirche , ſondern auch im allgemeinen Intereſſe

ihrer Diener , der Geiſtlichen .

Es wird dann allerdings keine Stellen mehr geben , auf

welchen wenige Pfarrer im Ueberfluſſe zubringen . Dagegen
werden aber auch viele Pfarrer , welche bisher von dem Ein —

kommen ihres Dienſtes nicht oder nur ſpärlich leben konnten ,

in eine von Nahrungsſorgen freie Lage kommen .



Geiſtliche , welche eine ſehr beſchwerliche Stelle zu verſehenU

haben , od ſich durch eine würdige Amtsführung auszeichnen ,

ſo wie Geiſtliche , welche bei beſonderen Unglücksfällen einer

außerordentlichen Unterſtützung bedürfen , können aus dem Pfarr —

ungsweiſe Kirchenfond immerhin noch bedacht wer —
den , und damit wird der Einwand , daß bei einer Claſſification

für ausgezeichnete oder bedürftige Pfarrer die Mittel zu einer

beſondern Belohnung oder Unterſtützung fehlen , hinwegfallen .
Bei der Claſſification ſollt die Accidentien ſo wie die

Wohnung 1 Anſchlag kommen ; die Wohnung nicht ,
Pfarrer eine ſolche in natura erhält , die Accidentien

ber deshalb nicht , weil der Pfarrer von einer ſo zufälligen
Ein nicht abhängig gemacht werden darf ; denn die Acci —

dentien ſind nicht nur nach den Vermögensverhältniſſen der

Pfarrkinder , nach deren Anzahl und nach der Zuneigung der —

ſelben zu ihrem Pfarrer , ſondern nach der einmal beſtehenden
Obſervanz ſehr verſchieden . Ihr Betrag läßt ſich nicht genau

ſtimmen ; 1 größere oder kleinere Anzahl von Geſchäften
t ccident im Zuſammenhang , ſtte gehören daher

dem Pfarrer vorhinweg , und werden am Normalgehalt nicht

aufgerechnet

L dief GrunWird dieſer idſatz angenommen , ſo ergibt ſich nach
einer annähernden Berechnung des wirklichen Ertrages für 343

Pfarrſtellen eine Summe von 346,797 fl.

oͤder kund 346,800 „
Die Beiträge , welche bisher aus den größern

Kirchenfonds , ſowie aus den Stiftungen für Be —

ſoldungs zulagen der Geiſtlichen bezahlt worden

ſind , dürften auch fernerhin geleiſtet werden , und

wenigſtens mit 10,000 „

Summa 356,8000fl .
Hieraus könnten nun folgende Beſoldungsclaſſen gebildet

werden :

öe 635000

88 A R 79,200 „
178 Stellen Summa 142,200 fl
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178 Stellen Uebertrag 142,200 fl .

50 à 1000 fl . 50,000 „

1200 „ „ s

30 à 1400 „ 42,000

W à 1500 % . 37500

25 à 1600 „ i 40,000 „

343 Stellen . Summa 353,700 fl

Eine Beſoldung von 700 fl . , freie Wohnung und Accider

tien ( letztere betragen durchſchnittlich 6 Proc . der Beſoldung )

wird auf dem Lande und in kleineren Städten für einen an —

gehenden Geiſtlichen hinreichen . Bis ſich ſeine Familie und

damit ſein ökonomiſches Bedürfniß vermehrt , tritt

höhere Beſoldungsclaſſe ein , und um dieſes mit Sicherheit aus —

führen zu können , ſind für die zweite Claſſe faſt gleich viel

Stellen wie für die erſte angenommen worden

In die dritte , vierte oder fünfte Claff nit einem Ein

kommen von 1000 fl. bis 1400 fl . , werden 115 Geiſtliche , oder

über ein Drittheil der ganzen Zahl , vorrücken ; auf 50 Geiſtliche ,

oder auf den ſiebenten Theil der Geſammtheit , wird aber eine

Beſoldung von 1500 fl. bis 1600 fl. kommen , ohne die We

nung und Accidentien

Wünſchenswerth wäre es geweſen , wenn die unterſte Claſſe

auf 800 fl. und die höchſte auf 1800 fl. hätte geſtellt werden

können ; ohne Unterſtützung aus Staatsmitteln iſt dieſes jedoch

noch zur Zeit nicht möglich .

Bei der B ung des Ertrags der Pfarrpfründen wurde

darauf Rückſicht genomme daß in der Wirklichkeit kein

kleinerer Betrag als der angegebene ſich he— sſtelle, damit

die Normalbeſoldungen auch geleiſtet werden können

Es iſt vielmehr bei einer ſorgfältigen Verwaltung ein höhe

rer Ertrag zu erwarten , und wenn ſich dieſe Erwartung beſtä

tigt , ſo kann die eine oder andere Claſſe noch aufgebeſſert werden

Auch wurde angenommen , daß die vorhandenen Stellen

( 343 ) genügen ( Fortſetzung folgt . )

Berichtigung .
S. 104 3. 10 v. o. ſtreiche „Confirn uud lies Katechiſatic



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 12 . ruhe, den 7. Juni 1848 .

Dreizehnte Plenarſitzung vom 20 . Mai .

Dringende Geſuche um Errichtung neuer Pfarreien kom

keine vor , und es kann hierauf auch nur

wenn hierzu ein disponibler

Ueberſchuß im Pfarrrevenüenfond vorhanden iſt , oder für die

neu zu errichtende Pfarrſtelle auf eine andere Weiſe eine Do —

tation gegeben wird

Iſt eine Stelle beſchwerlich , und bedarf der Pfarrer zu

deren angemeſſener Verſehung eines Gehülfen , ſo wird dieſer

aus dem Pfarrrevenüenfond beſonders bezahlt .

Bei der Beſoldungsclaſſification ſoll die Verſetzung eines

Geiſtlichen von einer Stelle auf eine andere nicht ausgeſchloſſen ,
jedoch nur als Ausnahme angeſehen und ausgeübt werden ,

wenn nämlich eine ſolche Anordnung im kirchlichen Intereſſe

oder aus erheblichen individuellen Verhältniſſen eines Geiſtli —

chen, oder wegen climatiſcher und ſonſtiger Beſchaffenheit des

Pfarrorts begründet werden kann .

Wird eine Pfarrei durch Sterbefall erledigt , ſo erhält der

Wittwenfiscus und Pfarrhülfsfond , nach den Statuten dieſer
Fonds , ein Viertheil des Pfründertrags nach Abzug der darauf

ruhenden Laſten , Verwaltungs - und der beſtimmten Pfarrver

ſehungskoſten



der Claſſification müßten die Statuten dieſer Fonde

dahin abgeändert werden , daß der Wittwenſiscus und

hülfsfond ein Quartal der Beſoldung , welche der Verſtorbe

bezogen hat , erhalten ; die Verſehung der Pfarrei während des

Fisci - und Hülfsfondquartals würde b zeiſe ſtatt

finden

Andere Erledigungen , als durch Ste

wenige vorkommen , die Pfarreien werder

bleiben ; ſollte aber in einzelnen Fällen eine Pfarrei durch Be

förderung , Verſetzung oder Penſionirung in Erledigung kome

5ſo wird 6 11 dem

Pfarrrevenuenſond bezahlt , und es

koſten in der Zwiſchenzeit zu tragen

Da bisher auch die Penſionen der Geiſtlichen großent

aus dem Pfründe

ausgewirkt werden können auch na ˖ . K

claſſification aus dem Pfarrrevenüenfond zu beſtreiten ſe

Es iſt anzunehmen , daß die zur Penſionirung geei

Geiſtlichen in einem höheren Lebensalt

höheren Beſoldungsclaſſe ſtehen , daß

Geiſtlichen für deſſen Ruhegehalt und für die Koſten der Pfarr

verweſung ſogar eher hinreicht

Wenn die Einkünfte einer erledigten J

den, ſo wird von den der Grund - , Gefäll - und Häuſerſteuer

unterworfe Ve n die entſprechende directe S

( Grund - , Gefä od 5 erſteu Uu. erhoben . Bei

der Claſſification der Pfarrbeſoldun fart

revenüenfond ſolche directe Steu

und Gefällen um ſo weniger verlangt werden , als der

Betrag der Pfarrrevenüen an die Geiſtlichen als Beſoldung

verabreicht wird , und dieſe davon die Claſſenſteuer zu entrick

ten haben .

17 ie von den einzelnen Pfarreien vorhandenen Ablöſungs

Capitalien und Activen ſollen wo möglich bei derſelben Gen

kung oder Gemeinde , von welcher ſie herkommen , wieder in

Grund und Boden angelegt werden . Nur wenn ſich ander
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värts chieden vortheilhaftere Kaufgelegenheit zeigt , iſt

dieſe

Bauedict §. 19 lie

e Verpflichtung o die n

bfründeinkommens nöthigen w

h nicht vom

eſo d5 iſt

Linkommenstheile , nicht aber die aus

Vermögen anderer Pfründen herrührenden Objecte in Be —
4 8 8ht. Ebenſo iſt der Baubeitrag , welchen ein Pfründinhaber

ich dem Bauedict zu leiſten hat, lediglich nach dem Einkom

nicht nach der Beſoldung ,
lche der Pfarrer aus dem allgemeinen Pfarrrevenüenfond

bezieht , zu bemeſſen und vom Pfarrer zu bezahlen .

Nach den geſammelten Berichten über die Anſtellungsver

ich bei 284 Pfarrern , daß das

ö ſten Anſtellung 28

Nach eben dieſen Berichten kann man annehmen , daß der
0 f erſten Stelle 7½ Jahre

veiten 8
dritten 6

und daß derſelbe mit ſeinem fünfzigſten Lebens - und ſei —

nem zweiundzwanzigſten Anſtellungsjahre auf die vierte Pfarrei

Wird die durchſchnittliche Lebensdauer eines Geiſtlichen

zu 60 Jahren gerechnet , ſo kommen auf einen 32 Dienſtjahre

on d ſt A ll 9 46 rſtellen treten
hiernach allj K 4 dur Sterbefälle ein .

Dieſe Berechnung ſtimmt auch mit den bisher gemachten
Erf igen uͤberein

U die Sterblichkeit unter den älteren Geiſtlichen viel

größer , als unter den jüngeren iſt , und da die älteren Pfarrer
in Regel die beſſeren Pfründen haben , ſo könnte im Ver
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K 6 8 4 Znd 3
laufe von 15 bis 20 Jahren die Claſſification vollſtändig

ausgeführt werden

Damit aber den dermalen angeſtellten Geiſtlichen d C

legenheit zu einer Beſſerſtellung nicht benommen und dieſe

einer dem Dienſtalter angemeſſenen und gerechten Weiſe aus

geübt wird , wäre als Regel anzunehme

Sobald eine Stelle frei wird , welck fl

excl . der Accidentien und Wohnung , erträgt rhält d

Pfarrer , welcher auf einer Stelle iſt , die nur 1500 fl. einträgt

eine Aufbeſſerung bis zu 1600 fl., in ſo fern er derſelben

ir wegen ſeines Dienſtalter vegen ſeiner

Dienſtführung würdig iſt

Bei einer erledigten Stelle von 1500 fl. erhält der , welche

erſt 1400 fl . hat , eine Aufbeſſerung ; bei einer erledigten St

von 1400 fl. kommen die Geiſtlichenen 1300 fl . nach u. ſ. f

ſo daß Geiſtliche , welche bereits me

Stelle erträgt , bei dieſer Gelegenheit keine Aufbeſſerung er

ten können .

Die erledigte Stelle ſelbſt wird mit einem Pfarrcandidate

beſetzt , welcher den niederſten Normalgehalt ( 700 fl

oder aber nach Umſtänden mit einem bereits angeſtellten Pfar

rer, welcher jedoch , wenn er nicht unter der Za

iſt , die nach Obigem eine Aufbeſſerung erhalten, mehr nicht

erhält , als ſeine letzte Pfründe ertragen 1

Was hierbei nach der Beſſerſtellung der Geiſtlichen , welche

nach Obigem vorerſt bedacht werden ſollen , von der erledigten

telle weiter erſpart wird , ſoll zur Beſoldungsaufbeſſerung der

jenigen Anfangsſtellen verwendet werde ingſte

Beſoldung haben

Bei jeder Beſoldungsaufbeſſerung , welche ein Pfarrer auf

dieſe Weiſe erhält , wird ihm die Bedingung gemacht , daß er

nun der Claſſification ſich anſchließen mithin auf die Selbſt

ν

bewirthſchaftung der Pfründe verzichten müſſe , ſo weit eine Be

ſchränkuug der Adminiſtration nach dem vorliegenden Plane

beabſichtigt wird

Sind auf dieſe Art ſämmtliche Geiſtliche nach und nach in

den Bezug der Normalbeſoldungen gekommen , ſo iſt bei der



künftigen Erledigung von Pfarreien darauf zu ſehen , daß die

für de Claſſe angenommene Anzahl von Stellen immer vor

handen iſt, daß mithin immer 90 Pfarrer im Bezug der Nor —

R 700 fl . , 88 in jenem von 900 fl. u. ſ. f.

bei dem Ableber welcher die höchſte

Normalbeſoldung hatte , ein anderer in den

Bei der Pfarrbeſoldungs - Claſſification läßt ſich auch eine

Vereinfachung 85
tu des Pfarrwittwenfiscus und

des Pf fsfond ſt namentlich könnten die Pfarr —⸗

71 1a Ito Foren Fisheor für de oſo ↄineCamerariate , deren bisher für jede Diöceſe eines

beſtand , vereinigt und den Verrechnern des Pfarrrevenüenfonds
N ˖ Vieſon wWerder Ir 1 edoch die Sgcie —ir Vern 6 elbe vorubdel edock vie —1 0

˖ d5 och 1 men werden müßten

Ebenſo könnte es mit der Verwaltung der verſchiedenen

Pfarrhülfsfonds gehalten werden

Damit eine Nachweiſung über das , was von jeder Pfründe

Pfarrrevenüenfond gekommen iſt, be

ſtehe f ſeyt wenn ein Inventarium gefer

zt wird , in welck die einzelnen Vermögenstheile der Pfarr

pfründe , wie ſie zur Zeit der Ueberweiſung in den Pfarr —

tanden haben , eingetragen werden .

Es iſt dieſes Inventarium ſchon aus dem Grunde noth —

wendig , damit die Beſtimmungen des Bauedicts , welches nach

dem oben Geſagten durch den Claſſificationsplan nicht abgeän

dert werden ſoll, hiernach entſchieden werden können .

Bei der oben aufgeführten Anzahl der Pfarrdienſte und

Claſſification der Beſoldungen wurden die Patronatsſtellen nicht

ausgeſchloſſenA1

ter 500 fl. excl . der Accidentien und der Wohnung 12

„ „ ＋. „ 10

700 124 „ „ f „ „

800 76 6 5 7 7„ 75 9

900 67 7 7 7 „

Summa 45



unter 1000 fl. excl. der Accidentien und der Wohnung 8

1100 , 9

6666 — „ 8

8 600 „ ö 6

5 1400 „

1500 bis

1600 fl

„ 1700 % 5 V„ 5

1600½

1900 3

6 2000

„ 2100 ντπn 5 „

el 0

300

„ 2400 l

3300 fl

8400 % ˖ ö

88

Dieſe 88 Stellen ertragen zuſammen

ohne die Accidentien

ad 4248 fl. 39 kr 89,529 fl. 290 kr.

Der Durchſchnittsertrag von einer Stelle iſt hiernack

949 fl. und 48 fl. Accidentien

Dagegen ertragen 255 landesherrliche Pfarreien
—

263,268 fl d 15,874 fl. Accidentien ,

mithin eine durchſchnit

1033 fl. und 62 fl. Accid

Die Patronatsſtellen zuſammengenommen könnten daher

abgeſehen don dem großen Vortheile in kirchlicher Hinſicht

in ökonomiſcher Beziehung nur gewinnen , wenn ſie ihren Er

trag in den gemeinſchaftlichen Pfarrrevenüenfond einlegen , und

Beſoldungsclaſſification anſchließen

Anders würde ſich jedoch dieſe Berechnung geſtalten , wenn

nur einzelne Patronatsherren dieſer Claſſification beitreten wollten

Die fürſtlich Leiningenſche Standesherrſchaft hat

24 Pfarreien mit 24,109 fl. excl , der Accidentien



P 1004 fl

ö Standesherrſchaft von Löwenſtein - Wertheim und Löwen

Werthe Roſenberg hat 14 Pfarreien , mit einem Ertrag

0,017 fl., und kommt auf eine Pfründe 715 fl

0 dherren von Gemmin 1⸗Hornberg und Gutten

bergshaben 10 Pfarreien zu vergeben , mit einem Ertrag vo

11,202 fl., und es kommt auf eine Stelle 1120 fl

Bei 22 Pfarreien , in welchen von verſchiedenen Patronats —
d, ſtellt ſich der Ertrag

8 PFfarreien dagegen , in welchen verſchiedenen Patro —

rren das Präſentationsrecht zuſteht , ſteigt der Ertrag über

824 E
i der großen Verſchiedenheit im Ertrage kann natürlich

ht zugegeben werden , daß einzelne Patronatsſtellen von der

Claſſification ausgeſchloſſen werden . Es könnten dann leicht

ſolche Patrone dem Cäaſſificationsrecht beitreten , deren

den niederſten Normalgehalt oder kaum

ſt Ilaſſen ert Die Inhaber ſolcher

irden nur auf Koſten derjenigen , welche der Lan —

desherr ernennt , beſſer geſtellt werden

zatronatsherren ſich der Claſſification an —2

ſchließen , ſo werden die Pfründinhaber zwar hierbei noch im

Vortheil ſeyn , weil eine Patronatspfarrei durchſchnittlich nur

949 fl. und 48 fl. Accidentien erträgt , während bei einer lan

desherrlichen Stelle 1033 fl. und 62 fl . Accidentien , mithin

8 fl. mehr herauskommen ; demohngeachtet dürfte dieſe Ver —

hiedenheit im Ertrage kein Grund ſeyn , die Patronatsſtellen

n der Claſſification auszuſchließen , weil der dadurch erreicht

werdende Gewinn für die Kirch d f zuch für den Staat

anzuſck iſt, als das, was die Pfarr⸗

pfründen des Landesherrn zur Aufbeſſerung jener der Patro —

—

—

2——————————————

—
ů
———

—

—

8



Wie erſcheint dieſe Maßregel vom kirchlichen , vom ökonomiſchen ,

und vom rechtlichen Standpunkte au

1) Vom kirchlichen Stand

Für die Kirche iſt die Claſſification r Pfa 6 d

höchſten Wichtigkeit , und die Ausführung bec

Beziehung glücklicher Weiſe keinem Anſtande .

Die Gemeinden erhalten Geiſtliche , welche ſich in

Neentg Fud E6 ErHHfIenVerhält lei i

alter antreten , und nicht genöthigt ſind, ihre B

im Wege der Beförderung zu ſuchen . Sie können ihr g
Leben hindurch auf einer Stelle bleiben , und fühlen ſchon aus

dieſem Grunde ein Bedürfniß , ſick

einzubürgern , und ſich

zu machen

Ebenſo ſchließen ſich die Gemeinden näher an ihre Geiſt

lichen an , und der Pfarrer kann hier in einem ſe Ki

wie das Haupt einer Familie wirken

Bei der Claſſification der Pfarreien wird jeder

eine Beſoldung erhalten , daß er ohne Nahrungsſorgen n

ner Familie leben kann , er iſt ei

Pfründe überhoben , damit werden vielfache ſtören

zwiſchen dem Intereſſe des Geiſtlichen und ſeiner Gemeinde

entfernt , er wird i einer fremdartigen Beſchäftigung
halten , und kann ſeine ganze Kraft ſe hönen , aber auch

wichtigen Berufe zuwenden . Unter d ˖

ſich ein reges Leben entfalten . Viel mehr junge Leute werde

ſich dem Studium der Theologie widmen , ſobald ſie die Ar

ſicht haben , daß ſie als Diener der Kirche den Staatsdienern

in der Beſoldung gleichgeſtellt werden . Je mehr tüchtige
Candidaten der Theologie vorhanden ſind , deſto größer wird

der Gewinn für die Kirche

Alle im erſten Abſchnitt über die bisherige Beſetzungs d

Beſoldungsweiſe der Pfarrdienſte gerügten Nachtheile werder

beſeitigt .



1⸗Aend n der Perſon des Geiſtlichen werden aller

dinas auch nach der Claſſification außer den Sterbfällen noch

ft ſind perſönliche Verhältniſſe ( geſchwächte Geſund

ft eigenthümliche Verhältniſſe der Gemeinde he

Aenderung erheiſchen . Immerhin werden aber ſolche Dienſt

veränderungen nur die Ausnahme bilden , und ſie können

chte 1 ausgeführt werden Us vorher , weil die Beſol —

P emeinde gebun

d5
t it dem Pfarrer an jede andere

7 1 1 11
lgen kann

W — 1 8dpunkte

ßer Theil des Pfarreivermögens iſt durch verſchie —

blöſungsgeſetze in Capital umgewandelt worden . Schon

die Erhaltung dieſer Ablöſungscapitalien verlangt eine beſon —

dere Aufſicht der hörde
d Wiederanla de der Capitalien in

Verwaltung

Im Intereſſe der Kirche liegt es, den Geiſtlichen die Ad

tr 1der nicht zu belaſſen

haftliche V ng des Pfründeertrags

icher Pfarreien kann die Abtheilung der Beſoldungen in

Claſſen nicht ar führt werden zu allen dieſen Geſchäften

ſind 71 I
i

Verwaltung jeder einzelnen Pfarrpfründe iſt ,

wie oben nachgewieſen worden , nicht zweckgemäß und eben ſote d

koſtſpielig oder gar noch koſtſpieliger , als die Verwaltung

hrerer Pfründen durch einen erfahrenen und ſachverſtändigen

Es dürfte dahe zermögen der Pfarreien meh —

Diöceſen zuſammen genommen und einem Verwalter über

Anfange wird es an zwei bis drei Verwaltern genügen ,

da die Pfarreien nicht auf einmal , ſondern nach und nach bei

g kommen . Auch können , ſo

lange die in Verwaltung ſtehenden Pfarrrevenüen nicht ſel 4

1 C 81 1114 1 NoA2 1
ihrer Erledigung in Verwaltun



ie * — ——

186

bedeutend werden , da, y l kirchlick Verrecht
D d5 it beauftragt werde

W
öm Ganzen werd el zeit h4 5 ſechs ſolche

Verwalter nöthig ſe 1 der Pfarre 5 Güter
immer 4 — 6 Morge ſo u 9

Pfarrer um en dem we

ſchlac überlaſſen 7

ſich auf 12,000 l 15,000 fl lauf

Bei dem hohen Intereſſe , welches der Staateuf
haltung des Pfarreivermögens , für eine zweckgemäße Beſetzung

lich At D
ö

wohl aus Gründen des Rechts , als h uaus Rückſicht für de
allgemeine Wohl des Staa ‚ U8
verden

Vo den betreffend Skof

Würde für die Erhaltung des Pfarreivermögens von St lats
wegen nicht in genügender Weiſe geſorgt , und würden ſick

einzelnen Pfründen ſo bedeutende Verl

MCFAYuuvC 1 1186

Fäll mmen
laſſe f ſt ˖
der obigen Verwaltungs

zu müſſen , denn es kann i
ine oder die andere Gemeinde keinen e eiſtlichen h

Die Pfarrer haben ohnehin als B umte de erlichen
Sta ſo wie als Schulinf en für den

Staat , Vieles zu
en, wae d5 eſtil Beſol

dung rlangt worden B Waus Staats
mitteln erſcheint gewiß als gerechtfertigt , und dieſe kann hier
mittelbarer Weiſe durch Uebernahme der Verwaltungskoſten des

Pfarreivermöge leiſtet werden
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— igskoſt theilweiſe auf
D

un ‚ ö s das allge
R

Sta noch nicht
koſt iuf d Pfart ber

n D Pla 1U Ausf D (8 ſif f *

1f

Die Pfar verd ſo bedeutenden Verluſt

rleiden , weil f Pfründen mit oft nick

und Vermeſſungs

zeſſe über das

tſtanden ſind , übernehmen oder in der Geſtalt
zer Abga bezahlen mußten . Es bleibt ihnen oft

0 iſſification erhalten

ge Re el be U. iſtverände

5 ur l rn Beſſerſtellung der Pfarrhülfsfonds

Verwaltung der rrrevenüen angeordnet werden , deren

teren bef en wurden , und es haben dieſe

ht

d 1 1 1 7

ler Ze

Standpunkte aus

Nach dem u III nacht Vorſchlage ſoll das Ver

Pfarrpf den einigt , unter eigene Ver —

waltung nen, und aus dem Ertrag deſſelben die Beſol —

dung für alle Geiſtliche beſtritten werden , ohne Rückſicht darauf
8 17 olfRor 5 511 Nfarrer befindset 90ob die Pfründe , auf welcher ſich ein Pfarrer befindet

erträgt oder nicht . Ob dieſe Maßregel eine P

die Pfarrclaſſi

K f IE Kro 8 1
ke wierigke beſeitigt werden .

Cs rd hierl Betracht kommen , nämlich :

dem 9 Pfarrpfründe die Verwaltung
N 1 Fenommo 18 kan 96r 11 0 FrtyaAderſelbe genommen , und kann dieſer mit dem Ertrag

—
—

RR————————————
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—



velchen ſie bei der Bewirthſchaftung durch einen Dritten1

gewährt , abgefertigt werden ?

2 ) Kann der Ertrag einer Pfarrpfründe , welcher zur Beſo

dung des daſelbſt angeſtellten Pfarr thig iſt, für

andere Pfar ve

3 ) Kann ein a d ˖

Pfarreien , über welche ihm ein P itat

ſich der Claſſification anzuſchließen ?

ad 1) Den bereits angeſtellten Geiſtlichen kann geg
n

Willen die Adminiſtration der Pfarrpfründen nicht genom

werden

hörig verſehen U gege ſt ht w I)¹

Kirchenbehörde , beziehungsweiſe dem Landesherrn , das R

zu , jedem neu anzuſtellenden Pfarr die Selbſtadminiſt

der Pfründe mehr oder

das eigentliche Wirken des ˖

und die Würde deſſelben darunte P

eren , weil er nur unter dieſich hierbei rechtlich nicht beſchw

Bedingung eine Anſtellung erhalten hat ; die Pfarrgem

hat aber noch weniger einen Grund

ihr Pfarrer mehr Zeit auf ſeinen eigentlichen Be

kann ls wenn er die Pfarrpfründe ohne alle Einſchränkung

ſelbſt verwalten würde , und weil 1. zalt 5 Pf

pfründe durch einen Dritten die Er

mehr geſichert iſt, da dieſer Dritte eine Ve t

Reck

ad 2) Kann der C U belcher zur

Beſoldung des daſelbſt angeſt

für andere Pfarrer verwendet m

Hier ſcheint es nöthig , Einiges von der Geſchichte über di

frühere Verwaltung und Benutzung der Kirchengüt praus

zuſchicken

Die Verwaltung des Kirchenvermögens ſtand in den älte

ſten Zeiten unter der Leitung des Biſchofs , mit Beiziehung ſeiner

Presbytere Die Diaconen hatten hierbei die Vertheilung

Almoſen , wozu die Kirchengefälle hauptſächlich beſtimmt waren

zu beſorgen .
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S 5ahrhund die Verfügung über

die kirch fte allein vom Biſchof 8 Es wurde

Regel angenommen , daß außer der Erhaltung der

die Unterſtützung der Hülfsbedürftigen vor Allem

he müſſe . Der Biſchof ſollte für ſich und ſeinen

Clerus fern Etwas aus den kirchlichen Einkünften ver

enden , als das eigene Vermögen ihnen nicht hinreichenden

Unterhalt gewähr

Sche f band man ſich nicht mehr

de g der Kirchengüter

Theile getheilt : unter den Biſchof , den Clerus , die Armen

nd die Kirchenfabrik . Die Einnahmen und Ausgaben beſorgte
J 7 1l 8 nter Oekonom Dieſe

N 5 8 1 der Narochiawurden nach der Entſtehung der Parochial

hältniſſe auch auf alle kirchlichen Gemeinden ausgedehnt ,

deren Kirchen dem Diöceſanrechte unterworfen waren .

Seit dem ſechsten Jahrhundert wurde es Gebrauch , zur

valtung der Kirchengüter einzelnen Geiſt

cke die ihren Kirchen ge

hörten , oder beſtimmte Renten , Zehnten ꝛc. ſtatt des Unterhalts

velchen ſie zu fordern hatten , als Beneficium anzuweiſen
f igliche Regel , alle Güter einer einzelnen Kirche

Us bona communia zu betrachten , wurde nun zur Ausnahme

weil die Benutzung eines jeden Kirchenguts als Beneficium

m Kirchenamt verbunden worden iſt

Der Ar ldes Biſchofs an den Kirchengefällen wurde auf

beſtimmte Güter und Einkünfte angewieſen , die unmittelbar zur

Cathedralkirche gehörten , ſo wie auf den vierten Theil aller bei

den Pfarrkirchen eingehenden Zehnten , wenn der Biſchof nicht

auf dieſen zu Gunſten der K 0 Armen verzichtete

has häufig geſchah; d beſtand für die aus

6 angeſtellten Prieſter in den ihnen regelmäßig angewieſe

Grundſtücken , Zehnten und andern Gefällen ; die Geiſtlichen

Sathedralkirchen erhielten Präbenden ; für die Hülfsbedürf

tigen und Kirchenfabriken blieb je ein Viertel an dem Zehnten ,

wozu oft noch andere Einkünfte kamen
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C Hen

He Inde nicht wohin , denn zu Kirchen ,
2 hen milden Sachen ver

He N
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Eben ſo enthält die Kirchenraths - Inſtruction vom 6

g. 86, de ei d N ˖ U karkgraff f

6 N dStiſftungen

1 U lick derwaltungen vor⸗—

8 lich zur Adminiſtratie zu K envern 1 U 8
1 F 1 N 81 t 1

14 zehäbt U

dort am füglichſten verwaltet und beobſichtet werden

kan : ſſen wir es zur Zeit auch ferner dabei unverändert

bewenden

Hieraus ſollen jedoch jederzeit , wie bisher , allend

Beſo tlichen oder

k No kt beſtritten werde worauf

d We 1Unſern rirchenraths - Eolleg traft

bt demſelben frei , bei erſcheinenden neuen Bedürf

niſſen je h den Kräften des Kirchenguts , unter vorderſamſter

desfallſiger Communication mit Unſerer fürſtlichen Rentkan
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Uns desfalls das weiter Erforderliche , ſo wie es Zeit und Um

ſtände erheiſchen und geſtatten , in Vortrag zu bringen , d5

hat es ſich darunter fernerhin wie bishe on der Uns

virten oberſten Kirchenvorſorge aller Willfährigkeit zu getröſten

inmaßen Wir jederzeit eingedenk ſind , daf en von den

erſten der Au giſchen Confeſ 0

Ständen und unter ihnen von Unſeren Hot Al

herrn öfters bekannten Grundſätzen Unſerer Kir

gezogene Kirchengut anders nicht , als zuvorderſt Beſorgung

aller Kirchenerforderniſſe Unſerer evangeliſchen Landeskirche

nicht ihr 6 dere he Fundati nd dann

erſt, ſo weit nach Beſtreitung je

zu andern gemeinnützigen Verwendungen dienen kann
* Ir 8„ Dieſe Verwaltungen repräſentiren daher das Kirchengut

worauf unſere evangeliſche 9 eskirck ind bewidmet

iſt weshalb Allé ü fqa

ſung ſolchem Kirchendotations - Vermögen zukommende Freiheiten

Rechte und Laſten jener Cameraladminiſtration ungeachtet

ſich haben und zu ewigen Tagen behalten . “

Aus dieſen geſchichtlichen Betrachtungen geht herr

mit den Pfarrpfründen ſeit dem Beſtehen d

fache Veränderungen vorgegangen ſind . Es iſt dieſes auch gar

nicht anders möglich , denn en d Verhältnifſ

der Kirche ändern luf S

Pfründen berechnet war , ſo iſt auch bei den Pfründe

ſelbſt eine Aenderu ur zuläſſig , ſondern ſo

9 thu

Bis auf die neueſten Zeiten komn f d

ſolche Aenderungen vor

Gemeinden , welche vereinigt durch einen Pfarrer verſeh

worden ſind , wurden getrennt , und es iſt jeder derſelben ein

Geiſtlicher gegeben worden



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

N 13 . Karlsruhe , den 9 Juni 18418.

Dreizehnte Plenarſitzung vom 20 . Mai .

( Vortrag des e Oberkirchenraths über die Claſſification der
If beſoldungPfarrbeſoldungen ,

Gemeinden , deren Verſehung für eine Perſon zu beſchwerlich
war , wurde ein Gehülfe des Pfarrers verwilligt , und dieſer
aus dem Pfründeinkommen der betreffenden Stelle oder aus
andern Mitteln beſoldet . Pfarrgemeinden , deren jede einen

Pfarrer hatte , ſind vereinigt , und es iſt für ſie nur ein Geiſt —

r angeſtellt worden

Die hierüber noch gültigen Geſetze und Verordnungen ,
namentlich :

die Kirchenraths - Inſtruction vom 6. Juli 1797 ,

das Conſtitutions - Edict vom 14 . Mai 1807 ,

die Verfaſſungs - Urkunde vom 22 . Auguſt 1818 ,

die Unions - Urkunde vom 15. Auguſt 1821 ,

ſind dieſen Veränderungen der Pfarrpfründen nicht

wie die folgenden Auszüge beſtätige
entgegen ,

In §. 48 der Kirchenraths - Inſtruction , welcher von der

Veränderung der Dienſtſtellen durch Union oder Diſſection han —

delt , heißt es :

„ Zuweilen entſteht der Fall , daß da eine Theilung des

Kirchſpiels oder Schulbanns , dort eine Vereinigung mehrerer
geſucht oder in Vorſchlag gebracht wird .

Damit hier weder die Sorge um den Wohlſtand der Diener

13

—

—

—
—
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der durch Theilung der Pfründen gemindert , durch Vereinigung

geringer Dienſte hingegen gemehrt wird , noch die Sorge für

die bittenden Gemeinden , deren Wünſche oft mehr nicht als

eine ſteigende Bequemlichkeitsliebe zum Grunde haben , allzu

ſtark vordringe , ſo ſollen die Uns vorzutragenden Entſchließun

gen hierüber nach folgenden 3 Hauptgrundſätzen dirigirt werden

Nämlich :

a ) wo ein Dienſt ſo einträglich iſt , daß auch nach deſſen

Theilung in zwei jeder Dienſt ſeinem Inhaber den Unter

halt nicht blos zur äußerſten Nothdurft für den allererſten

Anfang , ſondern vohl nicht reichlich , doch anſtändig

und ohne Nahrungsſorgen auch bei Ueberkomt eini

ger Familie leben zu können , gewährte , da mag aller

dings die Bequemlichkeit der Pfarrkinder , Schulgebannten

oder Baupflichtigen bei übr Umſtänden zu

reichen , um eine 2 ing zu bewi 8

nicht iſt, da ſollen dieſe Gründe nie zu einer Rechtferti

gung derſelben für hinreichend angenommen werden , in

dem es beſſer iſt , daß die Eingeſeſſenen mit einer Unbe

quemlichkeit jederzeit einen erfahrenen Kirchen oder

Schullehrer haben , der lange genug , um Früchte erziehen

zu können , bei ihnen bleiben möge , zumal ohnehin die

Erfahrung nur allzuſehr beweiſet , was auch aus der Na

tur der Weichlichkeit und des Luxus leicht erklärbar iſt

daß die Kirchen um deſto leerer und der Religionseifer

um deſto lauer werde , je mehr man jede kirchliche Ein

richtung der Bequemlichkeitsliebe anpaßt

b ) Wo aber nicht dieſe , ſondern ſolche Urſack vorwalten

welche auf weſentliches We der auf Leben der Men

ſchen Bezug haben , z. B. Ferne und Gefährlichkeit des

Weges , allzugroße Menge der vereinten Glieder , und

wo alsdann der Dienſtertrag nebſt andern zur Hand

ſtehenden Quellen nicht hinreicht , für zwei Perſonen einen

in obgedachtem Maaße ausgiebigen Unterhalt zu gewäh
ren, da ſoll vorzüglich dahin getrachtet werden , ſtatt der

Trennung die Dienſtauflage zu beſtändiger Unterhaltung
eines Gehülfen einzuleiten , der nachmalen mit dem Haupt —



diener in getheilter Zeit und ungetheilter Menge , auch

wo es nöthig durch Auslaufen auf ſolche Filialorte , die

Dienſtgeſchäfte verrichten helfe .

Lo eine Trennung etwa ohne Beobachtung jenes erſten

Grundſatzes geſchehen wäre , oder durch zufällige Zeit —

veränderungen in die Lage käme , wider jenen Grund

ſatz anzuſtoßen , ingleichem wo zwei Hauptdienſte ſich
befinden , die ohne andern Nachtheil der Genoſſen , als

eine et derte Beque hkeit , vereinigt werden ,

hne allzudrückende Nahrungsſorgen der Diener

getrennt bleiben können , und wo , um letztern dauerhaft

abzuhelfen , kein anderes Mittel ſich finden ließe , da mag

Vereinigung derſelben unbedenklich vorgehen . “

Im F. 87 dieſer Kirchenraths - Inſtruction wurde beſtimmt :

„ Die Pfarr - und Schulpfründen bedürfen eigentlich einer

beſonderen Verwaltung nicht , da ſie jedem Diener zur nutznieß —

lichen Verwaltung eingeräumt werden . Wenn daran gelegen
he

K tniß des Ertrags eines ſolchen Cor

poris zu erlangen , oder einzelne Competenzſtücke , die ſtrittig

geworden ſind , mit Muße und Sicherheit zu berichtigen oder

zen eingetretener beſonderer Verhältniſſe die Beſetzung eines

nſtes mit einer ſolchen Perſon zu Stand zu bringen , die

zur Nutznießung dieſer Competenz entweder wegen deſſen be —

erer Beſchaffenheit nicht qualifizirt , oder wegen geringen

Dienſtjahren noch nicht geeignet iſt , und dergleichen , alsdann

mag bei entſtandener Vacatur und Unſerer beſonderen Geneh —

migung ein ſolches Pfarrcorpus in Adminiſtration genommen

und einſtweilen dem Kirchendiener daraus ein beſtimmter hin

länglicher Gehalt gereicht werden Jedoch muß ſolches nur

einzeln in ſeltenen Fällen geſchehen , damit nicht den Pfarrern

Unſerer Lande die ordnungsmäßige Promotionsgelegenheit damit

merklich beendigt werde .

Die Adminiſtration muß nur von 7 bis höchſtens 15 Jahre

und nicht länger andauern , und der Ueberſchuß nirgends anders

wohin , als zu den Bedürfniſſen der Ortskirche oder zu Unter —

ſtützung dürftiger Pfarrer verwendet werden . “



Im Art . 9 des Kirchenconſtitutio

1807 wird verordnet :

vom 14. Mai0 2 ——

„ Nicht weniger behält auch jede Kirche ohne Unterſchied

der Confeſſion oder Religion alles iige Eigenthum an

Liegenſchaften , Renten , Bauanſprachen und beweglichem Gut

da ſie dermalen zum Gebrauche ihres Gottesdienſtes , auch ihrer

Kirchen - , Pfarr - und Schuleinrichtungen wirklick be

ſtritten beſitzt , ohne darin zumal zu Gunſten irgend einer an

dern Kirche geſchmälert oder beeinträchtigt zu werden , der Aus

kunftstitel ihrer Inhabung und deſſen Rechtswerth nach ältern

Reichsgeſetzen ſey, welcher er wolle . Solches Vermögen kann

ihr daher niemals entzogen , mithin weder für bloße St

zwecke noch für Bedürfniſſe andrer Religionsverwandten ver

wendet , wohl aber nach dem Ermeſſen der Kirchen

gewalt mit Gutheißen des Regenten zu andern

Kirchenzwecken , als dener vor ewidmet

war , beſtimmt werden . “

Die Verfaſſungsurkunde vom 22. Auguſt 1818 enthält im

Artikel 20 :

„ Das Kirchengut und die eigenthümlichen Güter und

künfte der Stiftungen , Unterrichts - und Wohlthätigkeitsanſtalten

dürfen ihrem Zwecke nicht entzogen werden . “

Bei der Vereinigung der beiden evangeliſchen Confeſſionen

im Jahr 1821 wurde beſtimmt in Beilage D Unions

urkunde §. 2 :

„ Da in dem Unterlande vorzüglich nur beide Confeſſions

verwandte unter einander wohnen , und die Reformirten da

ſelbſt ein bedeutendes Kirchenvermögen haben , ſo ſoll aus den

durch die Vereinigung als entbehrlich eingehenden Pfarreien

und Schulen ein neuer Kirchenfond gebildet und durch eine

beſondere Verrechnung verwaltet werden .

§. 4. Aus dem neu zu bildenden Kirchenfond werden vorerſt

die nöthigen Entſchädigungen , billige Verbeſſerungen zu gering
beſoldeter Stellen und neu zu errichtende Pfarreien und Schulen

dotirt , die Bedürfniſſe , welche durch die Vereinigung entſtehen ,

beſtritten , und der Ueberſchuß für das allgemeine Beſte der ver

einigten Kirche im Unterland verwendet



Alle dieſe Verordni igen und Geſces⸗ ſi hern der Kirche zu,
89 N zgen icht FHir 11 6 18daß il Vermögen nicht für außerkir yeuche Zwecke ,
oder für eine andere Co ufeſſio n verwendet wese ſie

aber nicht , daß daſſelbe von der Kirchengewalt mit

Zuſti des Regenten zu andern analogen Kirchen —

zwecken , als für welche es vorher gewidmet war , benutzt wer

den kann

Die vorübergehende Verwendung des Ertrags einer

Pfarrpfründe zu a zwecken , als zur Beſoldung des Geiſt

c kam auch bisher ſehr oft vor

Wenn eine Pfarrei durch Sterbfall erledigt wird , beziehen

die Wittwen oder Kinder des Verſtorbenen , der Pfarrwittwen —
is und der Pfarrhülfsfond je ein Viertel der Jahreseinkünfte

Häufig wird bei Beſetzung einer Pfarrſtelle dem Pfründ —

tießer die Entrichtung einer Abgabe an einen andern Pfarrer

der an den Pfarrhülfsfond , oder aber die Uebernahme von

Schulden für Kriegs - , Prozeß - , Bau - Koſten ꝛc. auferlegt .

Statt d bgabe , welche einzelnen Pfarrern zum Vortheile

der des Pfarrhülfsfond zur Bedingung gemacht wird ,

ollen nach dem Claſſificationsplane die Pfründen , welche unter

700 fl. ertragen , bis zu dieſem Betrage aufgebeſſert , und wenn

ſie reichlicher dotirt ſind, ſoll der Mehrertrag ſo lange dem

Pfründinhaber entzogen werden , bis dieſer nach ſeinem Dienſt —

alter in eine höhere Beſoldungsclaſſe einrückt . Sehr viele

Pfründe deren Ertrag das Maximum der Beſoldung nicht

überſteigt , werden hierbei nur gewinnen , da das , was der

Pfründinhaber Anfangs weniger erhält , gewiſſermaßen nur als

Dotation eines Reſervefonds zu betrachten iſt , welcher dem

Pfarrer bei zunehmendem Alter durch wachſende Zulagen zurück —

erſtattet wir

Nur diejenigen Pfründen , welche mehr als das Marximum

ertragen , würden in ökonomiſcher Hinſicht im Nachtheil

ſteh in kirchlicher Hinſicht aber aus der Claſſification

den größten Vortheil ziehen , weil es nur auf dieſe Weiſe mög —⸗

lich wäre , ihnen Pfarrer zu geben , welche , im kräftigſten Alter

ſtehend , ihr ganzes Leben hindurch bei ihnen bleiben , und mit

mehr Erfolg wirken können .
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Eine Verletzung des Seſtlingszweckes käme bei der Claſſi —

fication nicht vor eln die Abſicht des Stifters einer Pfründe

oder eiv⸗⸗
Theiles derſelben konnte wohl keine andere ſeyn ,

ats für die Gemeinde ein Kirchenamt und zwar ohne Koſten

für dieſelbe zu gründen

Claſſification nicht beeinträchtigt , ja es kann daſſelbe , wie oben

im Abſchnitt III. nachgewieſen worden , beſſer

auch zweckmäßiger verwaltet werden

Den Gemeinden wird nicht zugemuthet , die Ausführung

der Claſſification durch beſondere Beiträge zu unterſtützen , dieſe

werden daher auch nicht beläſtigt

Die ſtiftungsgemäße Verbindlichkeit gegen de etreffend

Ort wird hiernach fortwährend erfüllt .

Für die Erhaltung des Pfründvermögens wird bei der Claf

ſification beſſer geſorgt, weil daſſelbe Sachverſtändigen in Ver

waltung gegeben wird 10 n d oberſten Kirchenbehörde

leichter beaufſichtigt werden kann

Die Geiſtlichkeit , welche die Kirchenämter zu verwalten hat ,

kann ſich hierüber nicht beſchweren , ſo lang ihr im Ganzen

nichts entzogen und alles das , was dem einen Pfarrer abgeht

dem andern wieder zugewendet wird . Ja es ſteht zu erwarten ,

daß ſie die Claſſification mit Dank und Freude aufnehmen

werde , weil ſie einer für den geiſtlichen Stand beſchwerlichen

und nicht ſchicklichen Adminiſtration der Pfründ tl

und ihr ein geregelter Beſoldungsbezug zu Theil wird

In rechtlicher Beziehung wird die Frage :

„ Darf der Ertrag einer Pfarrpfründe , welcher zur

Beſoldung des daſelbſt angeſtellten Pfarrers dd thig

iſt , für andere Pfarrer verwend verden ?

zu bejahen ſeyn .

Obgleich die Kirche nach §. 1 der Unionsurkunde , Beilage

D, ihr Vermögen ſelbſt verwaltet und nach dem erſten Conſtitu

tionsedict §. 9 ihr Vermögen nach Ermeſſen der Kirchengewalt
mit Gutheißen des Regenten zu andern Kirchenzwecken , als

ſtimmt werden kann , ſo

wird doch auch , da das Kirchengut und

denen es vorhin gewidmet war , be

h, die eigenthümlichen
Güter und Einkünfte unter dem Schutze der Staatsverfaſſung

„
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nden über die projectirte Pfarrbeſoldungs —

Vorlage zu machen ſeyn

Pfarrpfründen mit Vermögenstheilen , welche nach vor —

genden Stiftungsbriefen ausdrücklich nur für einen

beſtimmten Ort zu verwenden ſind , gibt es keine oder wenige .

Um nun dieſe ausdrücklichen ſtiftungsgemäßen Beſtimmungen

nicht zu verletzen , — ſolche Vermögenstheile dem Pfründ —

inhaber zuerſt zum Genuß als Beſoldung zugewieſen und nur

der Theil des Pfründvermögens , welcher nicht ausdrücklich für

vidmet iſt, in den allgemeinen Pfarr⸗

gezogen und aus dieſem Fond dem betreffenden

Pfründinhaber das zu ſeiner Beſoldung noch Fehlende zugeſchoſ —

Bürgernutzungen und Holzbeſoldungen , welche die Geiſtli —

zſen von den politiſchen Gemeinden beziehen , könnten denſelben

immer zuerſt zugewieſen werden , damit Anſtänden der Gemein —

den wegen Abgabe dieſer Beſoldungstheile möglichſt begeg —

Wir

ad 3) Kann ei Atronatshe angehalten werden , mit den

Pfarreien , über welche ihm ein Präſentationsrecht zuſteht , ſich

der Claſſification anzuſchließen ? Die Frage wird mit Nein

beantwortet werden müſſen .

Der Patron kann verlangen , daß nur derjenige Ffarrer ,

dem er die Präſentation ertheilt , ſogleich in den Vollgenuß des

Beneficiums komme

Die Patronatsherren müßten daher in die beabſichtigte Ge⸗

meinſchaft ihrer Pfründen mit den übrigen des Landes ein⸗

willigen .
Es iſt ſchon im Abſchnitt III . erwähnt worden , daß 255

landesherrliche und 88 Patronatspfarreien vorhanden ſind ; der

urchſchnittsertrag dieſer 343 Pfarreien beträgt für eine 101fl .

und 58 fl. Accidentien ; der Durchſchnittsertrag von 255 lan⸗

desherrlichen Pfarreien berechnet ſich zu 1033 fl. und 62 fl .

Accidentien , jener von 88 Patronatspfarreien zu 949 fl— und

48 fl. Accidentien

Im Ganzen könnten die Patronen aus 8der Claſſification

für ihre Pfründen nur Vortheil ziehen , da die Beſoldungs —

——
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Claſſen ohne Rückſicht auf das Recht der Ernennung des Geiſt

lichen ausgeführt würden

Es iſt daher auch zu erwarten , daß ſich die Patrone dieſer

Maäßregel anſchließen werden , zumal wenn ſie außer dem öko

nomiſchen Vortheil noch das kirchliche Intereſſe ihrer Ge

meinden , welches doch vor allem Andern zu berückſichtigen iſt ,

in Erwägung ziehen

Bei der großen Verſchiedenheit im Ertrage der Patronats

pfarreien kann natürlich nicht zugegeben werden , daß ſich

einzelne Patrone der Claſſification anſchließen , es ſey denn

daß ihre Pfarreien durchſchnittlich el ertragen , wie

Den Patronen , welche der Claſſification nicht beitreten

müßte der Nachtheil angedroht werden , daß die von ihnen

präſentirten Pfarrer weder auf landesherrliche Stellen befördert

werden , noch in ſpäterem Alter

es wäre hiernach die Promotion von Patronatspfarrern nur

auf Patronatsſtellen beſchränkt . Patronatsherren , welche ſich

dem Claſſificationsproject nicht anſchließen , können ſich nicht

wohl über den ihnen , beziehungsweiſe ihren Geiſtlichen

drohten Nachtheil beklagen , wenn man bedenkt , daß de

beim Anſchluß zur Claſſification durchaus nichts Unbilliges zu

gemuthet wird ; ſie können ja das Präſentationsrecht immerhin

noch unbeſchränkt ausüben ; materiellen woll

und ſollen ſie keinen daraus ziehen , dagegen können ſie ältere

Geiſtliche präſentire belche ſchon in einer höhern Beſold

claſſe ſtehen , und eſe mit atsſtelle nel

welche vor der Claſſification vielleicht bei 2 das

ertragen hat , was der Pfarrer an

Gemeinde kann aber die Claſſification nur vortheilhaft ſeyn

und im Allgemeinen werden durch dieſel

beſeitigt , welche bisher bei Ausübung des Präſentationsrechtes

ſtattgefunden haben .

AAIAN Mißſtändebe manche Mißſtände

Hiermit ſchließen wir die Abhandlung über die Claſſifi —

cation der Pfarrbeſoldungen . Der Gegenſtand iſt übrigens da

mit noch keineswegs erſchöpft ; noch manche Gründe können

angeführt werden , welche für denſelben ſprechen ; die bereits



angegebenen werden aber ſchon hinreichen , Jeden zu überzeu

gen , daß das Claſſificationsproject nur zum Beſten der Kirche

be auch nicht in der hier1Udienen werde , und daß , wenn daſſe
8

ünſchten Weiſe ausgeführt wird , jeden Falls in der Ver

8
waltung des Pfarreivermögens , ſo wie in der Beſetzung der

ſte , eine Aenderung durchaus vorgenommen werdenPfarrdienf

muß

Wir ˖ 8 von der ſiebenten Commiſſion über die

Claſſification der Pfarrbeſoldungen erſtatteten Bericht als Bei⸗

age zu Nr . 13 der Mittheilungen ſogleich mitfolgen .

92960˙0 -



Vierzehnte Plenarſitzung vom 22 . MWai .＋⏑

Aus heutiger Sitzung theilen wir die Hauptmomente mit

uͤber den von der zweiten Commiſſion erſtatteten Bericht über

eine würdige Sonntagsfeier

und das Weſentliche der ſtattgehabten Verhandlungen Der

Antrag ſelbſt wolle auf S. 78 unſerer Mittheilungen nachge

ſchlagen werden .

Die Commiſſion erkannte einſtimmig die hohe Wichtigkeit

des Gegenſtandes , und wie nothwendig es ſey, auf Mittel zu

denken , dem Tage des Herrn und den hohen Kirchenfeſten , an

denen ein religiöſes Gemüth den Bedürfniſſen ſeines innerſten

Weſens Genüge thut , auch jene feierliche Stille und Ruhe zu

geben , welche zu ſeiner Erhebung weſentlich beiträgt und die

ſelbe überhaupt möglich macht

Sie beklagt es mit viel Stimmen aus den Diöceſan —

ſynoden und Kirchengemeinderäthen , daß ein mhafter Theil

der arbeitenden Claſſe durch den verderblichen Gebrauch , welcher

ſich in einer flachen verweltlichten Zeit eingeſchlichen hat , auch

wider ſeinen Willen , ja oft zu ſeinem Schmerze , abgehalten iſt

den Gottesdienſt zu beſuchen und einige Stunden der Woche

in der Gemeinſchaft ſeiner Mitchriſten ſich vor Gott und ſeinem

Heilande zu demüthigen und zu erbauen .

Sie hält es für eine heilige Pflicht , durch eine gebotene

Ruhe und Aufrechthaltung derſelben auch jene aus niedern und

höhern Ständen wieder daran zu erinnern , daß der alte Glaube
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ſeine beſeligende Kraft nicht verloren hat , daß er noch immer

und auf ' s Neue die Geiſter durchglüht

ill nicht nur Ruhe für die verſammelte Gemeinde

durch die äußere öffentliche Stille und den Geſchäftsſtillſtand

erer , die draußen ſind ; ſie will auch , daß dem weltlichen

reiben , welches ſich des Bedürfniſſes nach Umgang mit Gott

und göttlichen Dingen entwöhnt hat , die Gelegenheit abge

8

ſchnitten werde , ſeinen Geſchäften und ſeiner Luſt nachzugehen ,

und dadurch vie ht auch bei ſolchen Verweltlichten wieder

A8 der Tief r Bruſt ſchlummernde Verlangen nach ewi

Gehalte erweckt werde . Sie iſt mithin vollkommen über⸗

daß die feierliche Sabbathsruhe mit ihrem Contraſte ein

gewaltiges Mittel ſey, das ſittlich - religiöſe Leben zu fördern

ind ſomit die Wirkf amteit der Predigt und der Ermahnung

zu erhöhen , welcher ſich ſonſt die äußere Welt entziehen kann

und entzieht . Sie kann ſich dabei auf die Erfahrung berufen ,

welchen Eindruck die ſtrengere Feier des Bußtages und Char —

aſte

fö

freitages auf das ganze Volk macht , und damit auf den Segen

Ausdehnung derſelben auf alle Sonn —

tage haben müßte

Ohnehin ſey es unverkennbar , daß in unſern Tagen dieſes

Bedürfniß wieder lebhaft erwacht iſt , und ſeine Forderung laut

geltend macht ; dieſes beweiſen die Bemühungen des evangeli —

ſchen Kirchengemeinderaths in Karlsruhe bei dem dortigen

großherzoglichen Polizeiamte , und die Erklärung von 120 Han —

del- und Gewerbtreibenden , womit ſie jene unterſtützen wollten ,

ſo lautend :

Die unterzeichneten Kaufleute und ſonſtige offene Läden

führende beee Ulr
werden es der hohen Waszenug

Dank wiſſen , wenn elben gefallen möge, eine Verordnun
8

zu erlaſſen , welche die 91 ing der Verkaufsläder

und hohen Feſttagen anbefehle .

Gleichen Inhalts iſt auch eine Bitte von den Handel —

und Gewerbtreibenden der Stadt Mannheim an die hochwür⸗

dige Generalſynode , welche etwas ſpäter einkam . )

Dahin geht auch die löbliche Intention einer am 15 . Febr

1842 abgehaltenen Verſammlung der Bäckermeiſter in Karlsruhe ,

—

—

—
——



welche , einem Wunſche

entſprechend , ſich dahin vereinigt hal um den
heiligen Char

freitag würdig begehen zu können , ſolle ein jeder Bäckermeiſter

Morgens 6 Uhr ſein Geſchäft beendigt haben , und von Mor

gens 8 Uhr bis Abends 4 Uhr alle Bäckerläden geſchlof

bleiben

Die Commiſſio

überall mit Ernſt durchgreifend , eine neue allerhöchſt

8 Anſichtwar daher der An

liche Verordnung der Entheiligung der Sonn - und Feierta

entgegentreten ſollte

Die ältere Verordnut 21. Noveml 1804 , mit übri

gens beachtenswerthen Zuſätzen eines ohen Min

vom 13. Mai 1836 , zu republiciren , genüge nicht , eine laxere

Praxis , welche ſich ſeit 27 Jahren in allen Städten des Lan

des ausgebreitet habe , wied

Ortspolizei ſey es kaum m usf en 5

ältern Verordnung zurückzukommen und ihn rückſichtslos

Leben zu rufen

Indem ſich die Commiſſion der Hoffnung hingebe , auch di

hohe Regierung und Oberkirchenbehörde werde ihre Anſicht

von der Nothwendigkeit und dem S

gen theilen , vereinigt ſie ſich einſtimmig zu folgenden Grund

gen ſtren

ſätzen und Wünſchen

Das Recht der Chriſtengemeinde he St

und der arbeitenden oder handelnden Claſſe auf einen T

Herrn kann ſich nur a ffentliche und auf hör- oder ſichtbar

Nichtachtung und Störung den Straßen der Städte und

Dörfer , in Gärten , Wald Fe dem

im Innern der Häuſer vorgehe , u˖ ewiſſe

Jeden überlaſſen und könne polizeilich weder verboten , nock

ſtraft werden . Doch müßte ein Hin⸗ und Weglaufen der G

hülfen und Lehrlinge in eine Fabrik oder Werkſtätte auch mit

ſtillem Geſchäfte , oder zu ihrem Werkmeiſter zum Zweck der
Mo 5 * 111 118 8 118Berechnung und Ausbez N Vochen 8, oder d

wenn auch geräuſchloſe Sitzen der Einwohner eines Orts in

als eine U

gefaßt werden

den Wirthshäuſern während der ſti



ßeierzeit der ge—

heiligten Tage für verſchiedene Störungen , Geſchäfte oder Luſt —
14 * Son * Soner 1 KG6n Jronbarkeiten angenommen werden , vor denen ſie zu ſchützen wären .

eitere Feierzeit begreife auch den Vorabend des Sonn⸗

Feiertages , ſo wie dieſen ſelbſt , ganz in ſich; die engere

fiele zwiſchen 8 Uhr Vormittags und 4 Uhr Nachmittags , ohne

*Unterbrechung durch eine minder feierliche wiſchenzeit
81 4 mi „intI Marſcl3 1u8 868Daran reihte die Commiſſion einige Vorſchläge und Wünſche ,

die bei einer V nach ſolchen Grundſätzen der

Wempfohlen werden ſollten ,

ſchließlich , daß ſie von der hochwürdigen General —
8 7 v 91 1 AMKt 0 9 n8de den Ihrigen gema ht werden würden .

I Sor 12 1 N D ſon Fogonſtant Fnoto Di 6.Bei der ſogleich Ube dieſen Gegenſtand eröffneten Discuf

Mitglied beſonders bemerkenswerth , daß das

einer würdigeren Sonntagsfeier ſich nach und

als wahrer Volkswille zu erkennen gebe . Dafür ſprächen

erſchiedene Eingaben , die ſchon der Synode gemacht worden ,

einzelne Schritte , die in der Reſidenz Kaufmannſchaft und

t Ddieſes Mitglied ſtellte Namens

der Kirche die dri de Bitte an das Präſidium , bei hoher

Regierung ſich für eine abhelfende , durchgreifende Verordnung
ielung einer würdigeren Sonntagsfeier zu verwenden .

Einer der Redner beklagte das böſe Beiſpiel , welches von größe —

ren Städten auf die umliegenden Orte ausgehe , und fand

rügenswerth die laxe Praxis hinſichtlich der ſchon beſtehenden

Verordnungen . Man ſolle ſich durch Hinderniſſe , auf die man

bei einer ſtrengeren Ausführung derſelben ſtoßen werde , nicht

abſchrecken laſſen ; auch er wiſſe , daß andererſeits das Verlangen
8 ok8nach einer würdigeren Feier des Sonntags immer lebhafter

und allgemeiner in Vielen hervortrete , und dieſem Verlangen

müſſe man entgegenkommen und riedigen . Ein anderes

Mitglied äußerte den Wunſch , daß die zu hoffende Feierordnung

namentlich auch von Seiten der Staatsdiener durch ihr Beiſpiel

unterſtützt werden möchte , indem er auf die große Gewalt deſ —

ſelben hinwies , zumal wenn es von den in der Geſellſchaft

höher Geſtellten ausgehe .

Der Antragſteller verhehlt ſich nicht die Schwierigkeiten , die

—

—
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ſich in polizeilicher Hinſicht der Durchführung einer ſtrengeren

Sonntagsfeier entgegenſtellen werden , aber — bemerkt er

wir dürfen uns durch dieſelben nicht irre machen und abſchrecken

laſſen . Er iſt der Meinung , daß , wenn die Kirchengemeinde

räthe der Ausführung der zu erbittenden Verordnung ſich mit

Beharrlichkeit annehmen und ſie mit Sorgfalt überwachen wür

den , die Sache ſelbſt bald eine heilſame , von den Beſſeren

werthgehaltene Gewohnheit werde .

Nachdem noch von einem Mitgliede die Bemerkung vorge

tragen war , daß man in ſolchen Sachen weder zu ſtreng , noch

zu mild ſeyn ſolle, aber ſtreng und conſequent in der Durch

führung deſſen , was einmal verordnet worden , tritt die S d

dem Antrag bei :

Die hohe Regierung um Erlaſſung einer die würdige

Feier der Sonn und Feſtta betreffenden Ve ordnung

zu bitten , und hiebei auf die von de eralft

gepflogenen Verhandlungen Hochgefälligſte Rückſicht zu

nehmen

Ueber mehrere Eingaben und kirchliche Fonds wurde noch

Bericht erſtattet und Berathung gepflogen und ſodann die

Sitzung beſchloſſen



71 AI4 Nartes ItlKer 810Ein Abgeordneter hält einen Vortrag über die in
1 1 0 101 1 R 7 18 Kifltakoit 1MoHhen emeinden obwaltende Unbilligkeit in Bei

ziehung zu Schulhausbauten , und ſtellt die Anfrage , ob

in einzelnen Fällen nicht lieber Gemeindeſchulen , wie

im Großherzogthum Heſſen , ſtatt Confeſſionsſchulen er

werden ſollten, - eben um den Härten des Schul —richtet

Nachdem der Herr Präſident die Erklärung gegeben , wie

dieſer Gegenſtand ſchon längere Zeit der Regierung anliege und

jetzt noch Berathungen über die Art der Abhülfe bei den

höchſten Staatsſtellen im Werke ſeyen , erklärte der Proponent ,
keinen eigentlichen Antrag ſtellen , ſondern ſich bei den erhal

tenen Mittheilungen beruhigen zu wollen

Auch der Synode iſt es beruhigend , zu wiſſen , daß ſich
die hohe Regierung mit dieſer Angelegenheit beſchäftige .

ſte Commiſſion erſtattet uunmehr ihren Bericht über71

4 enthaltenen

die Feſtſtellung des Geſchäftskreiſes der

Diöceſanſynoden

Dieſelbe ſtellte ſich , bevor ſie zur näheren Erörterung der an

em angerufenen Orte angegebenen Anträge ſchritt , die Frage :
Ob es überhaupt ein Bedürfniß für die Kirche ſey, den

Geſchäftskreis der Diöceſanſynoden näher zu beſtimmen ?
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Die Commiſſion konnte darauf nicht in Abrede ſtellen , daß

eine nähere Beſtimmung des Geſchäftskreiſes der Diöceſanſynode

nicht blos ſeit der Union als ein allgemeines Bedürfniß ge

fühlt , ſondern von den Diöceſen des Landes gewünſcht , von

der Generalſynode , beantragt , von den oberſten Kirchenbehörden

verheißen und durch höchſte Sanction vom Jahr 1835 in Aus

ſicht geſtellt ſey

Schon die Unionsurkunde ſchließt den §. 6 der Beilage B

über Kirchenverfaſſung mit den Worten :

„ Die Befugniſſe und Pflichten dieſer Diöceſanſynode

ſpricht die Synodalord

Die Generalſynode vom Jahr 1834 legt in ihrem Ha

berichte , im Hinblick auf dieſen §. 6 der Kirchenverfaſſung ,

folgenden Beſchluß in Antrag zur höchſten Genehmigung vor :

„ Daß eine der jetzigen Kirchenverfaſſung anpaſſende

Synodalordnung verfaßt , der nächſten Generalſynode zur
D * I 1 1 Iu8 2 RNah Ind 1it 7 * 1

Berathung vorgelegt , und darin insbeſondere auch darauf

Bedacht genommen werden wolle , die Befugniſſe und

die Wirkſamkeit des landesherrlichen Commiſſärs durch

eine genaue Inſtruction zu beſtimmen . “

Das Bedürfniß nach einer der jetzigen Kirchenverfaſſung

anpaſſenden Synodalordnung wurde auch von der Generalſynode

1834 ſo lebendig gefühlt , und dieſer Antrag ſo einſtimmig be —

ſchloſſen , daß , laut dem Protokoll der ſechzehnten Plenarſitzung ,

nicht blos der Prälat Hüffell , ſondern ſelbſt auch der Präſident

der Synode , Miniſter Winter , dieſelbe für die künftige Synode

zuſagte ; und die höchſte großherzogliche Sanction zu dem Haupt —

berichte der Generalſynode vom Jahr 1834 en unter

Nr . 4 hierüber folgende Genehmigung

„ Ebenſo ſoll Uns die evangeliſch - proteſtantiſche oberſte

Kirchenbehörde die zur Ergänzung oder Verbeſſerung der

Diöceſanſynodalordnung etwa nöthigen Beſtimmungen
in Vorſchlag bringen . “8

dieſer Nummer gehört der Bericht über die Claſſification der Pfarrbeſold
in drei Abtheilungen , welcher ſich an den Schluß der dreizehnten Plenarſitzung



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. II . Karlsruhe , den 10. Juni⸗ 18438.

Auch für die jetzige Generalſynode liegen laut dem Synodal —
receß vom 13. September 1839 , ſo wie dem vom 25 . Auguſt
1842 , die Wünſche und Anträge von 26 Diöceſen vor , die

Feſtſetzung einer Synodalordnung betreffend . Ja der §. 27 des

letzt Synodalreceſſes theilt zur Beruhigr ng der Diö

ceſen die Nachricht mit

„ Daß das Miniſterium des Innern , evangeliſche Kir —

nſection , bereits durch die höchſte Sanction der Be —

ſchlüſſe der Generalſynode vom Jahr 1834 , pos . 34 ,

zur Bearbeitung einer neuen Synodalordnung angewie —
ſen ſey “ ( chält es aber für unzweckmäßig , dieſen Ent —

wurf den Pfarrconferenzen zur Begutachtung vorzulegen ,
ſondern bemerkt ) :

„ Die oberſte Kirchenbehörde wirdmit der Gene —

ralſynode nun das Weitere beſorgen , ohne daß es

nöthig ſeyn wird , die einzelnen Geiſtlichen bei Confe —

renzen noch einmal darüber zu hören . “

Hochwürdige Generalſynode wird deshalb mit Ihrer erſten

Commiſſion wohl einſtimmig einverſtanden ſeyn , daß die end —

liche Feſtſetzung einer der jetzigen Kirchenverfaſſung anpaſſenden

Synodalordnung als ein allgemeines tiefes Bedürfniß der Kirche

nicht blos gefühlt , ſondern ausgeſprochen und anerkannt ſey .

Und wie konnte das auch anders ſeyn ?
———



Nach der Unionsurkunde Girchenverfaſſung , Beila B,

§. 2) bildet die unirte evangeliſch - proteſtanti Kirche Bad

ein organiſches Ganze , das , von ſeinen Urbeſtandtheilen

gehend , die vereinzelte Wirkſamkeit lben in immer größer

umfaſſendere Kreiſe vereinigt . Wie dies zu t erklärt

uns , wenn das Wort und der Geiſt d
f

über etwas zweifelhaft lief der

vom Jahr 1834 in der Rede, die er —

Generalſynode hielt .

e evangeliſche Kirche des Großherzogthums “ , ſagt das

dlage derſelben bilde die Pf

„kirchliche Gemeinſchaften , zugleich aber

„ ſammten Kirchenvereins . Ein von dieſer Gemeinde gewählter

„ Kirchengemeinderath rer

ſittlichei f der

„ Gemeinde Mehrere ſolche Ge ide ſind 6 Diöce

„ vereinigt Die regel ßig wiederk end aus d Geiſt

„ lichen und aus gewählten Mitgliedern der ganzen Dööceſe

„ zuſammengeſetzten Diöceſanſynoden , ſor

„ Vorſitze der Dekane und unter Aufſicht e lick

„ Commiſſärs für das ge iſtige
und kirchliche Wohl der Dceſe

„ Der Dekan iſt zugleich das Organ der Kirchenregierung und

„ führet die Aufſicht über die G 8

Der Redner erwähnt ſodann noch des dritten Kreiſes der

ſammt kir äſentirt durch die Generalſynode ,

und ſchließt mit den Worten So iſt unſ Synodalweſen

„ geordnet , und wir dürfen hoffen , daß ſi imer mehr

„ zur fruchtbaren Anwendung entwickeln

Um die Entwickelung dieſer fruchtbaren herbei

zuführen , iſt aber auch die Feſtſtellung chäfts⸗

kreiſes der Diöceſanſynoden eine Nothwendigkeit ;
denn hier iſt gerade die Lücke, welche unſer Srehe hat ,

und welche ausgefüllt werden muß , wenn der organiſche Zu

ſammenhang der einzelnen Kreiſe des kirchlichen Lebens eine

Vahrheit werden , und als ein lebendiger , nicht mehr gehemmter

Organismus Leben ſpendend , alle Kräfte der Kirche erfaßt und



zniglichen Hoheit dem

Beſchlüſſen der Generalſynode vom

die ulſs de als R

ſeutant der Geſammtkirche ihren Geſchäftskreis

und Competenz g zeordnet und angewieſen in den

§§. 9 und 10 der Beilage B der Unionsurkunde , ebenfalls

G ſynod Seiner königlichen

s Organ , wodurch die

Kirck das religié d kirchliche Wohl der Diöceſe ſorgt “

eord ! 0 henord anpaſſenden

l ¹ Hier nock auf Formen , die aus

Ja indern kirchlick Verhältniſſen hervorgegangen ihre

Mangell it und Unzweckmäßigkeit an der Stirne tragen ;

oder auf und nur die Per —

ſönlichkeit tüchtiger Dekane iſt im Stande , dieſe gewaltige
Lücke weniger fühlbar zu machen .

Durchdrungen von dieſer Wahrheit ſtellt daher Ihre Com

ſio U U di f n 1 El B

eſe Lu lten Bitten ,

Anträgen u 3 dlich einmal auszufüllen , vor Allem

den Antrag

Das hohe Präſidium dringend zu erſuchen , daß eine

jetzigen Kirchenverfaſſung anpaſſende Synodalord —

nung der jetzigen Generalſynode zur Berathung
Dvorgelegt werde



In der gewiſſen Ueberzeugung , daß von Seiten eines hohen

Kirchenregiments dieſem Antrag der Synode nichts entgegen
8ſtehen werde , und daß die Feſtſetzung des Geſchäftskreiſes der

Diöceſanſynode billiger und conſequenter Weiſe eben ſo der Be

rathung der Generalſynode u t we vie früher

die Feſtſetzung des Geſchäftskreiſes für der rck meindera

und die Generalſynode , ſchritt nun Ihre e ſſion E

örterung und Prüfung dergeſtellten Anträge zelche der A

ſicht der Commiſſion nach zur Synodalordnung in

Beziehung ſtehen .

Der J. Antrag geht

„ und kirchlichen Zuſtand der Diöceſe im All

„ und Einzelnen in beſondere Erwägung zu ziehen . Als

„ Grundlage dazu dient ihr ein Viſitationsbericht ·

jdam he P 2

ei von d S ihlten , dem Deka e
Ne igtatianon Aſg Adit Kr St Wir„ Pfarrviſitationen aſſiſtirenden Mitgliedern verfaßt wird

Darüber konnte Ihrer Commiſſion kein Zweifel ſeyn , daß

die Diöceſanſynode die Aufgabe habe , den religiöſen und k

lichen Zuſtand der Diöceſe im Allgemeinen und nen in

beſondere Erwägung zu ziehen , und daß als unentbehrliche

Srundlage hiezu ihr ein Viſitationsbericht über ſämmtliche

Pfarrgemeinden der Diöceſe vorgelegt werd müf Nur dar

über war Ihre Commiſſion zweifelhaft , welche Materialien die

ſem Viſitationsberick terlegt , und von Wem derſelbe verfaßt

werden ſoll

Dem fraglichen Antrag beizutreten , daß dieſer Viſitations

bericht von zwei von der Diöceſanſynode gewä em Dekan

bei den Pfarrviſitationen aſſiſtirenden Geiſtlichen verfaßt wer

den ſoll , glaubte Ihre Commiſſion nicht beitreten zu können ,

weil dabei

1) die Wahrnehmungen des Dekans , als Vorſtand der Dis

ceſe , ausgeſchloſſen wären , und

mangelhaft würde ,

der Bericht deshalb leicht

2 ) weil dieaſſiſtirenden Geiſtlichen durch ihre nothwendige

Anweſenheit bei allen Viſitationen leicht ihren eigenen



entzogen werden

und
3) dieſe aſſiſtirenden Geiſtlichen Diäten in Anſpruch zu

nehmen hätten , die weder von den Gemeindekaſſen , noch

vo Kirchenfonds , noch der Staatskaſſe übernommen

Il aubte all ſe umgan

ge dd S k
zt, wenn Dekan

nach der kunde , §. 11 B B, beigegebenen Aſſiſten⸗

5 zemeinſchaftlich einen Bericht entwer —

ſie dem Dekanate ihre Wahrnehmungen über den

igiöſen und kirchlichen Zuſtand der betreffenden Pfarrgemeinde

rer Anſchauung mittheilen . Sind nach beendeten Vi

dieſe Berichte der Aſſiſtenten über ſämmtliche Pfarr —

ibei dem Dekanate eingegangen , ſo entwirft der

mit Zuzug zweier von der Synode aus ihrer Mitte

Synodalglieder , von denen der Eine dem geiſtlichen ,

Stande zugehören hat, den Viſita

tionsbericht für die Diöceſanſynode auf den Grund der dekanat

amtlichen nungen und der eingeſandten Berichte der

Aſſ letztere dem Viſitationsbericht als Beilagen

Unabhängig hiervon ziſitationsprotokolle und

Viſitationsberichte , welche der
Dekan

als Delegirter des Landes —

herrn und Landesbiſchofs der oberſten Kirchenbehörde einſchickt .
—

Hochwürdige Generalſynode„ Ihre Commiſſion ſchlägt Ihnen

eshalb vor , dieſen erſten Antrag in folgender Faſſung anzu —

3
I. Die Diöceſanſynode hat die Aufgabe , den religiöſen

und firchlichen Zuſtand der Diöce n Allgemeinen und

Einzelnen in beſondere Erwägung zu ziehen ; als Grund —

ericht über ſämmt —

welcher von dem

er Synode gewählten
ied es der Diöceſanſynode

lage dazu dient ihr ein Viſitatior

liche Pfarrgemeinden der Düͤöceſe

Dekan , mit eines von

geiſtlichen und weltlichen Wmd
nach den dekanatamtlichen Wahrnehmungen und

Separatberichte der Aſſiſtenten verfaßt wird

8dem



DVer zweite Antrag geht da

„ In gleicher Weiſe hat d Diöceſanſynode den Z

„ ſtand der in der Diöceſe befindlichen kirchlichen Güte

„ Gebäud Stiftunge r Beerdi

„ gungsplät und and f ſick

be 1Geg

Ihre Commiſſion iſt der - Anſick

der kirchlichen nge
d K

der kirchlichen Adminif zewalt gehöre we enn

Geiſt Wort d U d d B

N 1 U

gez 1w darf , danu1 8 N

Kirche ſchon unter der dreifachen C 8

mer , der oberſten Staats

und e u

Cont U T ſa 0

zweckmäßig ſeyn dürft

Da es zudem jeder Diöceſanſynode unbenommen bleibt
die begründeten Erfahrungen und ei M

glieder auch über das Rechnungsweſen d
Wünſchen und Anträgen zur Ke

de und der C en 4 8 J

Commiſſion für zweckmäf d veiten Antra Faf

ſung anzunehmen :

II In gleicher Weiſe hat die Diöceſanſynode den Zuſtand
de kirchlichen Gebäude und

„ Beerdigungsplä d5 Kirck en

„ der Diöceſe ſich beziehenden 6

„ chen . — “
Der dritte Antrag lautet ;

„Die Diöceſanſynode ordnet auf die hten Er

uͤberzeugt , daß innerhalb des Kreiſes der



—

ſowie dem Herkommen , beſonders im kirchlichen Leben , Rech⸗

nung getragen werden müſſe , und wie im kirchlichen Leben der

inzelnen Pfarrgemeinden , ſo auch im kirchl ben der ein

n Diöceſen Rechnung getragen werden könne , ohne die

echte des Kirchenregiments zu beeinträchtigen , oder das Band

der Einheit zu gefährden , glaubte dieſen Antrag in Bezug auf

Inhalt und Faſſung unverändert annehmen zu können ; hielt

es jedoch für gut , um auf der einen Seite etwaige Bedenklich

ndern Seite etwaige unge —

ß beiſetzennoch den Schl u

rchenbehörde in Kenntniß ,ind ſetzt davon die oberſte Ki

te in d Stand ſetzen , die Gleichförmigkei

in kirchlichen Anordnungen , in ſo fern dies zur Ein

heit der Landeskirche nothwendig iſt , erhalten zu

J¹„ können
ſchlägt hochwürdiger Generalſynode deshalbAN 85

zhre Commiſſion ſchlägt

d Antrag in folgender Faſſung anzunehmen :

III Die Diöceſanſynode ordnet auf die ſo gemachten Er⸗

„ fahrungen die kirchlichen Angelegenheiten der Diöceſe

nnerhalb des Kreiſes der allgemeinen Geſetzgebung

0 den beſonderen Bedürfniſſen der Sitte und dem

„ Herkommen des Bezirks , ſetzt davon die oberſte Kir —

„ chenbehörde in Kenntniß , um ſie in S

chförmigkeit in kirchlichen Anordnungen erhal —

können , ſo fern dies zur Einheit der Landes⸗

tand zu ſetzen ,

„die Gle

„kirche nothwendig iſt . “

Den vierten Antrag :

„ Wenn die localen Bedürfniſſe der Diöceſe eine Mo

dification allgemeiner . Verordnungen erfordern , ſtellt ſie

„ beſondere Anträge an die oberſte Kirchenbehörde “

glaubte Ihre Commiſſion unbedingt und unerörtert hochwürdi —

Generalſynode zur Annahme empfehlen zu dürfen , als in

Diöceſanſynode zur Landeskirche und der ober
er

der Stellung der

ſten Kirchenbehörde an und für ſich begründet .

Antrag lautet endlich dahin :Der fünfte 2

„ Die Diöceſanſynode veranlaßt den Dekan als Diö



ceſanvorſtand : die auf di machten Wahrnehmung 0
gegründeten und von der Synode als nöthig era htete

Ermahnungen , Rügen und inter in
von ihm , dem Dekan , mit Beizu veier von der Sy
node gewählten Aſſiſten ßt hreiben

oder Hirtenbriefe an die Gemeind

Dieſes Circularſchreiben wird 10

Sonntage von den Kanzeln verleſen . Unter beſond

bewegenden Umſtänden kann die Synode auckAud
ere Ausſchreiben an einzelne Kirchengemeinden eran

Die inſche der Diöceſanſynoden , ſowie

dürfniß im Auge , iſt Ihre Commiſſion einſtimmig der Ueber

zeugung , daß durch einen derarti Hirtenbrief das Bewuf
ſeyn einer kirchlichen G

meinden und Gllieder

unterhalten werde , ſondern daß auch die ve eka Nã
nern aus unmittelbarer Anſchauung hervorgeg

nungen freundlicheres Gehör und fruchtbarer

dürften , als die Bemerkungen einer fernſtehenden Bel

merkungen , welche zudem in der Regel ausn d Hand

Pfarrers gewöhnlich nur in die Pfarrregiſtratur übergehen . Ihre
Commiſſion glaubte ſich deshall 8

ralſynode die unveränderte Faſſung

bringen zu müſſen . Nur das Eine glaubte Ihre niſſion
dabei aus Vorſicht f

ſſen

„ Das Eircularſchreiben darf nie Nam inzelner G

„ meinden oder Pfarrangehörigen bend lnd
„ anführen . “

Dies , hochwürdige Generalſynode , die von Ihrer Commif
ſion modificirten Anträge , die endliche Feſtſte geode
Geſchäftskreiſes der Diöceſanſy oden der evar
geliſch - proteſtantiſchen Landeskirck e betreffend .

In der gewiſſen Ueberzeugu daß hochwürdige General
ſynode vom Jahr

einer der jetzigen berfaſſung anpaſſenden Diöceſanſynodal

ordnung fühle , als die Generalſynode vom Ja



im zuverſichtlichen Vertrauen , daß hohe Kirchen - und Staats —

regierung jetzt wohl noch viel triftigere Gründe hat , dieſem

zefühlt ind laut a Bedürfniſſe der

Landeskirche nach früherer Zuſage entgegen zu kommen , gibt

ſich Ihre Commiſſion der freudigen Erwartung hin, hochwürdige

Generalſynode werde die Anträge Ihrer Commiſſion kräftig

unterſtützen und einſtimmig annehmen

Um jedoch jed liche Bedenklichkeit gegen ein ungeeig
netes U Heſchäftskreiſes der Diöceſanſynode in

ſt es Gebiet zum Voraus zu beſeitigen , be —

igt hochwürdiger Generalſynode Ihre Commiſſion noch als

eitern Zuſatzartikel zu d vorangeſtellten Anträgen die An —

6) In allen dieſen Verhandlungen der Düöceſanſynode bleibt

ſowohl das oberbiſchöfliche Recht des Großherzogs , als

iuch das Aufſichtsrecht des Staates durch den Dekan

und den landesherrlichen Commiſſär gewahrt
PY4 1843

Beſprechung dieſes Berichtes

nen . Der Proponent hebt noch einmal die Haupt —
momente ſeiner Anträge hervor , und begegnet hauptſächlich der

Anſicht hon bei des Antrags von einer Seite

her fgeſtellt wurde , als ob keine Synodalordnung nöthig

wäre , weil wir ja nach der Verfaſſungsurkunde , Beil . B, §. 6,

dritter Abſatz , ſchon eine ſolche hätten . Mit der Union ſeye ine

den Diöceſanſynoden ein ganz neues Inſtitut in den Organis⸗
mus unſerer Kirchenverfaſſung aufgenommen worden , — etwas

ganz anderes als die ehemaligen Specialſynoden , welche nur

aus den Geiſtlichen der Diöceſe beſtanden hätten , ein neues

Lebenselement in der Kirche , das ſich auch neue Formen ſchaffen

Es ſtehe entgegen der Kaſtenherrſchaft eines beſondern

Standes , der nur allein bei den ehemaligen Specialſynoden

vertreten geweſen ſey. Unabweisbar nothwendig ſey es , das

in der Kirche neuerwachte Leben müſſe auch neue Formen her —

vorrufen . Dazu gehören vor Allem , daß ein lebendiger Wechſel —
verkehr unter den einzelnen Gemeinden einer Düöceſe hergeſtellt
und dadurch die Gemeinden ſelbſt lebendiger angeregt und
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Soclnehnt ö KRünt nam 98 *Sech 6 1 ung vom 26 . 4 lai .

f S I1
8

f

allen Gliedern der S haft klang ;

„8 Sack zud 1 8 K
U wurde dock Uch auf mel

die bei ſorgfältiger Erwägung der

Sache entgegentrete ſeye „ daß man ſich die Ausführung

Nothwendigkeit

O 80 7 ſa n 1 1 lusnahm

D 81 ˖ Ne 1821

die O r ein k Inſtitut ſchon

11 erſt dama ᷣs Leben gerufen u ˖

1 D U I 5 9 ce lſyn n der

el ſchen Kirche , als die Speci
rafſchaft Baden . Wolle man indeſſen hierfür

die Synodalfragen vom Jahr 1798 anſehen , ſo müſſe doch zu

zeſtanden werden , daß dieſe nie für die Reformirten d
golten hätten , welche den einen 2 d

De J
D 1

D nd unj end f önſtitut daß

als, geiſtliche , ſond au veltliche Mite

Auf die gemachten Propoſitionen eingehend , wollte es in —

deſſen Manchem bedünken , die Vorſchläge ſeyen zu ideal und

dcharakter unſerer jetzigen , 1821 in ' s Leben gevon dem Grun

rufenen Kirchenverfaſſung zu weit abweichend . Bedenklich ſck



es denn doch, der vorgeſchlagenen Diöceſeneinrichtung eine

tonomie zu geben , wie ſie der Generalſynode nicht einmal

ſtehe . Dieſe ſtelle nur Wünſche und Anträge , die vorgeſchlagen
Die 1 0 1 Mugardr 1 79 TIetHDiöceſanſynode ſolle unmittelbare Anor treffen, Urtheile

fällen und in gewiſſem Sinne des Wortes ein Richtamt ül

Von den vorgeſchlagenen Hirtenbriefen könne man ſich durchaus

den Segen nicht verſprechen , den man in Ausſick

Man ſchlage vor , keine Namen zu nennen ; allein könnten Pe

ſonen und Gemeinden unerkannt bleiben in einem ſo kleinen

Bez rk als der Bezirk des Di ceſenverbandes ſeye ?

Einem A dneten wollte dünk Pro

ject nicht ſowohl ein democratiſches wie befü

als ein clerocratiſches Princip zu erkennen , ohne irgend einen

üblen Schein auf die Vertreter deſſ fen wollen . A

auch mit den Principien der Anſich 0 h
Rd

Geiſtliche als Tr des kirchlick

neu zu ſchaffender Inſtitutionen , die Kirche nach allen S

hin gehoben und belebt werden ſolle , kön ſich nicht ein
verſtanden erklären , obſchon er mit dem Antragſteller dal

einverſtanden ſeye , daß das kirchliche Lel

zu neuer Kraft und Lebendigkeit gebracht werden
7 51 N5o 8 FEr 7 vZoſchK 7 11901den Verſuch , dies mittelſt der vorgeſchlage

Diöceſanſynoden in ' s

dieſer Diöceſen ſelbſt . Dieſe ſeyen nicht , wie die Loe neinder

in ſich natürlich abgegrt Kreiſe des kirchlichen Lebens , ſon —

dern durch die Regieru beſtimmte Bezirke zur Führung des

Kirchenregiments . Innerhalb derſelben könne nun auf zwiefache

Weiſe das Leben und die Verbindung der einz Hemeinden

gefördert werden , entweder dadurch , wie vorgeſchlagen , daß die

Repräſentanten der einzelnen Gemeinden zu einem adminiſtrativen

Collegium verbunden , oder ſo , daß dies mehr durch die Per
ſon und Wirkſamkeit des Dekans erreicht würde . Letzteres ſcheine
ihm das Beſſere zu ſeyn ; der Dekan müſſe aber dann der rechte

Mann ſeyn , der Mann des Vertrauens ſeiner Diöceſanen

Dies könnte wohl eher erreicht werden , wenn die Ernennu ng
des Dekans unter der beſtimmten Mitwirkung der

Diöceſan - Geiſtlichkeit erfolge , und dann ſeiner Wirkſam —



2

keit ein zwar abgegrenzter , aher dennoch freier Spielraum ge⸗
laſſen werde , geſtützt auf die Zuverſicht , mit welcher überall

der Mann des Vertrauens wirken könne

Ein anderer Abgeordneter ſprach ſich für die Anſichten des

Antragsſtellers aus , mit dem Bemerken , daß er ſelbſt an dem

unterſtellten democratiſchen Princip keinen Anſtand nehme , wenn

man unter dem § ' οs das Volk des Eigenthums , das hohe

prieſterliche Geſchlecht verſtehe , das freilich noch zu ſuchen wäre

Dies könne aber ir geſchehen , wenn aus den Gemeinden

f rd dazu müſſe der Ge —

Dioceſanſynoden näher dahin beſtimmt werden ,

daß ſie wirklich das ſittliche und religiöſe Leben in den einzel —
nen Gemeinden zu beleben nd zu überwachen im Stande

Die beantragten Hirtenbriefe kämen ihm unter ſolchen

Vorausſetzungen vor , wie heilſame Monologen , die die Ge —

meinden mittelſt ihrer Vertreter an ſich ſelbſt richten . Von

ihnen verſpreche er ſich Wirkung ; die Wirkung könne er aber

in der vorgeſch nen Einrichtung nicht erblicken , daß das

verde dlelmehr

erblicke er in rein Mittel , das Band der Liebe und des

Vertrauens feſter zu knüpfen und ſegensreicher zu machen

Theils zu eng, theils zu weit wurden von einem anderen

Mitgliede die vorgeſchlagenen Beſtimmungen gefunden . Nach
oben zu eng , weil , wie es ſcheine , die Berathung allgemein
kirchlicher Gegenſtände , welche bisher bei den Synoden Haupt

ſache geweſen , in Hintergrund gedrängt werde ; — nach unten

zu weit , weil ihm die Vollmacht der einzelnen Kirchengemeinde⸗
räthe , die unter die Diöceſanſynode geſtellt würden , bedroht

ſchien . Auch von dieſer Seite wurden Bedenken gegen die

Hirtenbriefe geäußert

Einer der Redner wünſchte , daß man bei Schaffung einer

Synodalordnung , ohne ſich zu verlieren in eine lange Reihe

von allgemeinen Fragen , eklektiſch zu Werk gehe. Er gab zu
dem Ende zu bedenken , ob bei Fertigung einer ſolchen Ord —

nung nicht auch einer ehemaligen Einrichtung der Pfälzer
Kirche gedacht werden ſollte , nämlich der Claſſenconvente ,
von welchen er eine anziehende Schilderung entwirft

i —



Anträge vorausſehend , ſtellte ſie einem beſſeren Geſchick in der

zukunft anheim , welchem er mit Zuverſicht ent

Nachdem der Berichterſtatter noch e 0

und auf einzelne Bedenken geantwortet tt tellte er Namens

Commiſſion ſein de

Im Vertrauen , d

den Commiſſionsanträgen und den im Ga der Dis

nObei dem Entwurf einer

8 0 kſicht nehmen werde , von

den weitere im B ſtellt E 5 trägen

Umgang zu nehmen

Das Präſidium bemerkt , daß nach den ausdrücklichen Grund

beſtimmungen der Vereinigungsurkunde die Diöceſanſynoden
Norſam ingo ſogon 1 DJder (athende Verſammlungen ſeyen , und in der Gliederung

des Kirchenregiments nie ellung als Behörde einnehmen
1 2 N 0 * 1 1 oat 8 ＋ „Iiun Wek 1könnten , wie dies beim Kirchengemeinderat Pfarramt , Dekanat

Oberkirchenrath der Fall ſeye Auch wi die Regierung nie

auf eine dieſen Grundbeſtimmur chen Verfaſſungs

urkunde entg



5
derartige “ nniſation der Synode zu er Behörde , die Ein —

eit de n J ndig geſtört werden müßte .

181 5 Iy 1 Aßhſt ung ge0 1 olgende Fr Ur Ab nmung ge

die C ſynod if i, daß d ichſten

2 U ein Vioceſat U rac werhde

Frage d 5 der rfaſſung einſtimmig bejaht
2

2) So dieſe O den nächſten Diöce —
d

denſelben zum

f t ſich die Verſammlung einſtimmig be —

* *
—4 * KeolAeSol D· 1 Int l f er Zu atz beigefügt

Dieſe Frage wird mit 17 gegen 6 Stimmen verneint

Die zweite Commiſſion erſtattet hierauf Bericht über

De

1

de 2 d § aſſung de allge
5 8

meinen Feſtgebete betkreffer
7 ˖ J daf 7 vgachheCs ton Unſcht U dieſem ag entſprochen

verd weil in den gen Formular , welches für die it⸗

lichen hohen Feſte berechnet ſey, mehrere Stellen vorkämen , die
Ree NoS ‚ 8 das Pofayrm) fü andere Feſt ne Ullich den Bußtag das Reforma

94 0 8 Frutenonsfeſt und das Erntedankfeſt nicht eigneten . Für den Ge⸗

brauch an dieſen zuletzt genannten Feſten ſchlägt ſie eine be

ſtimmte Faſſur g vor , die wir ſpäter mittheilen werden1

Mehrere Mitglieder erklärten ſich gegen alle jede Aei

derl der Age ide Ei U lative zu

ſolchen 2 0 ö U Oberſte Kirche

behörde in Vorlagen an Seine Kön Hoheit den Groß —

herzog auszugehen , was von einem andern Redner widerſpro —

chen wird , mit dem Bemerken , daß das in Frage geſtellte
Recht zur Initiative der Generalſynode vindicirt bleiben müſſe

Viele Andere bemerkten , es handle ſich hier gar nicht um eine

Aenderung der Agende , ſondern nur um eine Vervollſtändigung



derſelben . Der Antrag der Commiſſion wird mit 21 Stimmen

angenommen .

2 ) Antrag der Diöceſe Adelsheim vom Jahr 1841 , wegen

eines Altargebetes für den Gründonnerstag , wenn über

den evangeliſchen Text in der Leidensgeſchichte gepredigt

wird . Die Commiſſion geht auf den Antrag ein , legt

ein Formular vor , und die Synode beſchließt, d

zunächſt auf dem Secretariat zur Einſichtsnahme

legt werden ſolle

3 ) Antrag der Diöceſen Schopfheim und Weinheim , Ver

mehrung der Trar Sformulare um eines betreffend .

Antrag der Commiſſion und Beſchluß

Auf ſich beruhen zu laſſen , da man ſich von der N

wendigkeit der Vermehrung ſolcher Formulare nicht

überzeugen könne

J) Vorſchlag der Diöceſen Sinsheim nnd Rhei hofs

der Abſchaffung der Katechiſatic

an Feſt⸗-⸗ und Communiontage

Die Commiſſion ſtellt den Antrag : Die Synode wolle den

Grundſatz aufſtellen , daß den Geiſtlichen , je nachdem ſie es im C

verſtändniß mit den Kirchengemeinderäthen für emeſſe lte

an Feſt - und Communiontagen Nachmittags frei ſtehen ſolle , ent

weder zu predigen oder eine Katechiſation zu halten , mit Aus

nahme des Charfreitags und Bußtages iwelchen Feſten

jedenfalls auch Nachmittags zu predigen ſey. Am PalmſonntagPNd

und am Gründonnerstag Nachmittags aber in den Jahren , in

welchen über die erſte Evangelienreihe gepredigt werde , der vor

geſchriebene Abſchnitt aus der Leidensgeſchichte der Katechiſation ,

beziehungsweiſe der Predigt , zum Grund gelegt werden ſolle

Ein Abgeordneter will nur an ſolchen Feſtnachmittagen ge —

predigt wiſſen , an welchen das Abendmahl gehalten werde , Char

freitag und Bußtag mit eingeſchloſſen , und ein anderer will

hier dem Unterſchied zwiſchen größeren und kleineren Städten

und Landorten Rechnung getragen ſehen , da Bedürfniß und

Ortsſitte doch gewiß ſehr in Anſchlag zu nehmen ſey.
Bei der Abſtimmung wird der Commiſſionsantrag von der

Synode angenommen



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
8der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 15 . Karlsruhe , den 12. Juni 1848 .

Siebenzehnte Plenarſitzung vom 27 . Mai .

Der Herr Präſident eröffnet der Synode , daß Seine König —
liche Hoheit der Großherzog gnädigſt zu beſtimmen geruht
haben , die Generalſynode am 10. Juni ſchließen zu laſſen , in

der Vorausſetzung , daß bis dahin die nöthigen Arbeiten erle

In heutiger Sitzung kam

die Miſſionsangelegenheit
zu Erörterung .

Der oberländer theologiſche Verein hatte eine beſondere Bitte

in dieſer Sache eingegeben ; mehrere Diöceſanſynoden hatten ſich
über dieſelbe ausgeſprochen , und die Berathung über den §. 4

des Entwurfs einer Wochengottesdienſtordnung war bis zur

heutigen Sitzung vertagt worden . ( Vergl . Mittheilungen S .

69 und 73 . )

Der Antrag des oberländer theologiſchen Vereins ging dahin :
1) Hochwürdige Generalſynode wolle ſich dafür verwenden ,

daß die Sache der evangeliſchen Miſſion zu einer An —

gelegenheit der Kirche erhoben werde ;

2) . es wolle zu dieſem Zwecke ein jährlicher Miſſionsgottes —

dienſt angeordnet werden , in welchem Nachrichten über

15

—



220

den Fortgang der Miſſion mitgetheilt und eine Collecte

erhoben würde ;

3 ) es wolle die hochwürdige Generalſynode dahin wirken ,

daß unſere Landeskirche ſich auf geeignetem Wege mit
9wecke. 1andern deutſchen evangeliſchen Landeskirchen zum ; —

der Miſſion in Verbindung ſetze

Die zweite Commiſſion trug folgenden Bericht ve

Hochwürdige Generalſynode !

Die ihr von Hochderſelben zugewieſene Eingabe in Betreff

der Miſſionsſache hat Ihre Commiſſion in Berathung gezogen

Sie hat zugleich die aus den Diöceſanſynodalprotokollen erho

Wünſche damit verglichen , undbenen Anträge und 2 iin

aus Veranlaſſung , die Anträge zu ſtellen , wie ſie im Verlaufe

des Berichts , den ſie jetzt zu erſtatten die Ehre hat , Ihnen

vorgetragen werden

Die erſte Frage , die ſich Ihre Commiſſion ſtellen zu müſſen

glaubte , war die ? Soll die Kirche und muß ſie der Miſſions

ſache ihre Theilnahme ſchenken ? Die Eingabe des oberländer

theologiſchen Vereins erkennt dieſe Nothwendigkeit an , inden

ſie zuerſt bittet , hohe Generalſynode wolle ſich dahin verwen

den , daß die Sache der evangeliſchen Miſſion zu einer Ange

legenheit der Kirche erhoben werde . Auch ſämmtliche Diöceſan —

ſynoden , auf welchen dieſer Gegenſtand zur Sprache kam ,

ſtimmen hierin überein , wie wohl nicht anders zu erwarten

war . Sehr ſchön ſpricht ſich der die verſchiedenen Anträge in

dieſer Beziehung zuſammenfaſſende Diöceſanſynodalbeſcheid von

1842 hierüber aus . Die ganze Uebermacht , mit der in unſerer

Zeit das Bewußtſeyn der Pflicht der Miſſion erwacht iſt, alle

die gewaltigen heiligen Stimmen aus Gottes Wort , wie ſie

von den Propheten , von dem Herrn und Heiland Jeſus Chri

ſtus und von ſeinen Apoſteln an uns erſchallen , das ganze

Maaß der göttlichen Segnungen in Chriſtus , die die Liebe des

Vaters allen Menſchen bereitet hat — das Alles bringt er

uns zur lebendigſten und beſtimmteſten Anſchauung , wenn er

ſagt : „ Auf keiner Synode wurde gewagt , einen Antrag auf

völlige Hemmung oder Utnerdrückung des Miſſionsweſens zu

ſtellen . “



öhre Commiſſion wagt es d aher auch nicht , vor dieſer

Verſammlung die Pflicht der Kirche , dieſer Sache ihre Theil —
zu ſchenken , erſt auseinander legen zu wollen . Daß es

8zum innerſten Weſen der Kirche gehöre , ſich auszubreiten vom

Aufgang bis zum Niedergang , daß es ſomit ihre von ihrem

Herrn ihr geſetzte Beſtimmung ſey , fort und fort eine miſſioni —

rende zu ſeyn , wie ſie es von Anfang war ; daß in unſerer

Zeit ein großer Theil der Glieder der Kirche zum Bewußtſeyn

zbreitung des Evan —

allen nichtchriſtlichen Völkern fordert ; daß die

6

von jeher mit gewaltigem Miſſionseifer ihr

Gebiet in partibus infidelium erweitert hat , und in neuerer

3 dieſer Eifer in ihr wieder ganz beſonders rege geworden
iſt, ſo daß kaum waren die Pforten von China geöffnet —

neben dem einzigen evangeliſchen Miſſionär Güzlaff ganze
Schiffe voll katholiſcher Miſſionäre hinſegelten ; daß es alſo

dringende Forderung der Zeit an die Kirche iſt , der Miſſion
ſick n Somm ſion iſt überzeugt , daß hohe
G kennt , und weitere Ausführung
unnöthiger Zeit - und Wortaufwand ſeyn würde ; ſie iſt über —

zeugt , daß hohe Generalſynode mit ihr , der Commiſſion , freudig
8 Noeftu Keitpunkt begrüßt , wo die Kirche ihre Miſſionspflicht wie —0

der erkennt , und dieſe Sache in der Reihe der zur Berathung der

Synode vorliegenden Gegenſtände aufgenommen ſieht — den

zeitpunkt , wo nach langer , träger Ruhe die Kirche wieder

erwacht , und hinauszieht mit ihrer Fackel in die Nacht , um

zu leuchten .

Nur ein Mitglied der Commiſſion war , obt
umer 11 Do KN Ai 8 8 8I der Piſtimmend mit den übrigen dar aß Sache der Miſſion

d ‚e Theilnahme der Kirche erfordere , doch der Anſicht , daß die

neu gegruͤndete Guſtav - Adolphs - Stiftung zunächſt noch näherjeg 3
lealle

Die Majorität iſt dagegen der Anſicht , daß dieſe Stiftung
allerdings ihrer wichtigen Tendenz nach alle Berückſichtigung ,
und von hoher Synode beſondere Berathung verdiene , wie denn

auch ſeitdem hierüber berathen wurde . Es ſeyen aber die

nächſten Zwecke der Guſtav - Adolphs - Stiftung und der Miſſion



ſo verſchieden , und letzterer , als das ganze Weſen der Kirche

berührend , ſo wichtig , daß erſterer , der zunächſt blos die Unter

ſtützung mittelloſer evangeliſcher Gemeinden beabſichtige , nicht

als näher liegend bezeichnet werden könne . Was aber den

höhern Zweck der Guſtav - Adolphs - Stiftung betreffe , nämlich

eine Vereinigung der verſchiedenen evangeliſchen Landeskirchen

zu begründen , und ſomit die Einheit der evangeliſchen Ki

zu befeſtigen , ſo fallen hierin beide Anſtalten zuſammen , ir

ie Miſſionsſache dieſen Zweck nicht minder befördere . Durchd

das gemeinſame Wirken für die Ausdehnung der evangeliſchen

che

indem

Kirche nach Außen werden ſich die verſchiedenen Landeskirchen

ihrer Einheit im Innern lebendiger bewußt , ihre Glieder

wieder mehr den Werth ihres gemeinſamen Glaubens ſchätzen ,

das Bedürfniß der Einigkeit in der Lehre , die nach Außen mit

getheilt werden ſoll, wird fühlbar ; aus der innern Zerſplitterung

wird die Kirche mehr und mehr zur innern Ein 0 t1

Die zweite , verſchiedenartigeren Anſichten Raum gebende

Frage , die der Commiſſion nun zunächſt zur Berathung vorzu

liegen ſchien, , war die : „ in welcher Weiſe ſoll die Miſſion

zur Sache der Kirche erhoben werden ? “ Die Eingabe des ober

länder theologiſchen Vereins äußert ſich hierüber nicht beſtimmt

Die eben geſtellte Frage theilt ſich in zwei Fragen : Soll die

Kirche ſich des Miſſionsweſens ganz bemächti

gen und es ganz in ihren adminiſtrativen Or

ganismus hereinziehen ? oder : ſoll ſie das Miſ

ſionsweſen blos geſtatten und ſchützen ?

Bei Beantwortung der erſtern Frage iſt zu berückſichtigen ,

ob ſolches gänzliche Hereinziehen des Miſſionsweſens in den

Organismus der Kirche nothwendig ſey , nach dem Begriffe
der Kirche , und ob es heilſam ſey für die Sache . Die

Nothwendigkeit kann die Commiſſion nicht anerkennen . So

ſehr die Kirche in ſich ſelbſt die Beſtimmung und die Kraft von

oben hat , zu wachſen und ſich auszubreiten , ſo wenig bedarf

ſie dazu gerade einer beſtimmt organiſirten Verfaſſung , welche

die Geſetze vorſchreibt , nach denen die Ausbreitung und Erwei —

terung erfolgen müßte . Auch die Geſchichte ſpricht gegen dieſe

Nothwendigkeit , indem die Miſſion nie durch irgend eine



beſtimmte äußere Geſtaltung der Kirche bedingt war , ſondern

immer von einzelnen Gliedern der Kirche in freier Weiſe be—

trieben wurde

Eben ſo wenig kann ſich Ihre Commiſſion überzeugen , daß

die Aufnahme der Miſſionsſache in den adminiſtrativen Orga —

nismus der Kirche für ſie heilſam ſey

Denn ſoll dieſelbe wirklich gedeihen , ſo muß ſie eine Sache

der reinſten , freieſten chriſtlichen Liebe ſeyn , welche aber ſich

ſchwerlich wird entwickeln und entfalten können , wenn ihr der

mit der kirchlichen Verwaltung unv ermeidlich verbundene Zwang

angelegt wird , und ſie ſich innerhalb des Mechanismus und

der kalten Formen des Kanzleiweſens bewegen ſoll . Denn was

dürfte wohl für die Miſſion von dem Zwang herauskommen ,

mit welchem von vielen Kanzeln oder Altären über die Miſſion

geſprochen , Mittheilungen darüber gemacht , zur Theilnahme

ermuntert , die Beitragsgelder und ſonſtigen Gaben eingezogen ,
verrechnet und verwaltet werden müßten .

Statt die Miſſion zu fördern , würde man auf dieſe Weiſe

D

2

8 5zera mn G6gerade im den ſo rege gewordenen friſchen Eifer8

für dieſe heilige Sache lähmen oder gar erſticken . Wenn es

alſo der Kirche aufrichtiger Ernſt iſt mit ihrer Theilnahme an

der Miſſionsſache , ſo muß ſie ſelbſt davon abſtrahiren , dieſelbe

ganz in ihren adminiſtrativen Organismus hineinzuziehen .

Von dem Allen abgeſehen , würde unſerere evangeliſche Lan —

deskirche im Großherzogthum Baden nicht wohl im Stande

ſeyn , für ſich allein zu miſſioniren . Wo und wie wollte ſie

Miſſionäre bilden ? Wohin ſie ſenden ? Würden die Mittel

ſie ſich nicht doch am Ende mit auswärtigen

Miſſionsvereinen in Verbindung ſetzen zu gemeinſamem Wirken ?

Söbem beſteht bereits ein Miſſionsverein bei uns ; er hat

die Genehmigung höchſter Staatsregierung erhalten , und ſie wird

ihm ohne triftige Gründe nicht entzogen werden . Der Verein

hat ſich ſeit ſeiner Entſtehung bedeutend erweitert . Und es iſt

ſehr die Frage , ob neben ihm noch eine rein kirchliche Miſſions —

anſtalt gedeihen wird . Ein nicht zu überſehender großer Nach —

theil , der ein ſolches Nebeneinanderbeſtehen nothwendig her —

vorrufen würde , wäre aber auch der , daß dadurch leicht
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nie zu wünſchen wären . Aus dieſen Gründen kann die Com —

miſſion es weder für die Miſſionsſache noch für die Kirche als

heilſam erachten , wenn die Miſſion inz in den Kreis der

kirchlichen Adminiſtration hineingezogen werden wollt

Ueberwiegend vortheilhafter erſcheint es er Commiſſior

wenn die Miſſionsſache ferner ganzuf ter den e
der Kirche ſich entwickele und getrieben werd Ei

theilhafter für die Sache ſelbſt . Alle Hemmungen , Bee u

gen , Widerwärtigkeiten , die die kirchliche Verwaltung mit ſich

führen würde , fal 0 bei frein r Vereinigung zur
Wirkſamkeit für dieſe Se

Nur eigene Anerkennung ſs des Chriſten, die O

barung in Chriſtus mit ihrem Segen , deſſen wir uns erfreuen ,
allen Völkern zu bringen , dieſe Anerk

von Außen , ſammelt die Glied der Gen

die Miſſion ; Begeiſter d Theilna d

dringt alle ſeine Mitglieder ; nur aus Dankbarkeit für den

Segen des Chriſtenthums , und aus freier , chriſtlicher Liebe

gehen alle Hülfleiſtungen hervor ; — die Liebe zu ihrem §̟
land und ſeinem Evangelium , die Allem entſagende 4

an ihn , die Kraft ſeines Wortes iſt es, was die aus der Mitte

des Vereines hervorgehenden Prediger des Evangeliums übe
Meere und durch Wüſten , in Gefahren und Mühen aus

Heimath wegtreibt . Alles Wirken zur Verbreitung des Evan
AIiut Ro 9geliums unter den Heide ſtehet ſo dad et ſo als eine , aus dem im

Schooße der Kirche erwachten , chriſtlich frommen Leben heran —

gewachſene Frucht . Solchem Wirken fehlte cht an Kraft

und nicht an Segen .
Nicht weniger vortheilhaft erſcheint es für die Kirche . T

ganz frei beſtehende Verein wird ein Vereinigungspunkt für
alle Glieder der Kirche , welcher beſondern Richtung des reli
giöſen Lebens ſie auch folgen mögen ; und nicht nur ein Ver⸗

einigungspunkt für alle Glieder der beſondern Kirche , ſondern

für alle verſchiedenen evangeliſchen Landes irchen , indem die
Vereine verſchiedener Länder mit einander in Verbindung treten
Wenn die Eingabe des oberländer theologiſchen Vereins sub 3



bittet , es wolle die hochwürdige Generalſynode dahin wirken ,

daß ur deskirche ſich auf geeignetem Wege mit anderen

var he in Verbindung zu ſetzen ſuche zum

veck der iſt die Commiſſion der Anſicht , daß

ſolche Verbindung zwar ſehr wünſchenswerth , aber bis

tzt noch unter den beſtehenden äußeren Verhältniſſen unaus

führbar ſey. Sie iſt aber überzeugt , daß , was durch kirchliche

Organe jetzt noch nicht erreicht werden könnte , eben durch den

Verkehr der Glieder der e lnen Landeskirchen unter einander ,

wie ihn das Miſſionsweſen erzeugt und fördert und belebt ,

d.

Wenn es demnach Ihre Commiſſion für angemeſſener , heil⸗

der Sache ſelbſt gegründet erachten muß , daß die

hend Miſſion dem frei vereinten Wirken der Gemeinde —

eder überlaſſen bleibe , wenn ſie aber auch andererſeits

die Theilnahme der Kirche an der Miſſionsſache für eine durch

Gottes Wort und durch die Zeit gebotene Pflicht derſelben

erkennen muß , ſo muß ſie ſich dahin ausſprechen , daß die

nur in der Weiſe ſtattfinden ſoll , daß

szſache keinerlei Hinderniß in den Weg

lege , ſondern das Wirken für die Miſſion auch ihrerſeits ge —

ſtatte , wie es vom Staate geſtattet iſt, und daß ſie demſelben

ſogar ihren Schutz gewähre , ſo weit ſie dazu die Mittel hat ,

und durch ihre Organe von der oberſten Kirchenbehörde bis zu

den Kirchengemeinderäthen herab . Sie ſoll die Miſſionsſache

geſtatten und ſchützen . Demnach ſtellt die Commiſſion den An⸗

trag : es wolle durch die hochwürdige Generalſynode die evan⸗

geliſche Miſſionsſache im Großherzogthum Baden als von der

Kirche ſanctionirt und unter ihren Schutz ge —

t erklärt werden

des oberländer theologiſchen Vereins ſpricht

us : es wolle zu dieſem Zwecke ein jährlicher Miſ —

ſionsgottesdienſt an einem beſtimmten Sonntag angeordnet , die

Beitragserhebung zu einem beſondern Cultusacte erhoben und

die Gemeinde durch zeitweiſe Mittheilungen in der Kirche über

den Erfolg der Bemühungen in Kenntniß geſetzt werden . Ebenſo

ſprachen ſich im Jahr 1838 die Synoden von Bretten , Lader enen
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burg , Sinsheim und zum Theil von Lörrach für die Einfüh

rung eines jährlichen Miſſionsfeſtes aus

Ihre Commiſſion hält die Einführung eines Miſſionsfeſtes

von Seiten der Kirche nicht für geeignet , theils weil die Ein

reihung eines ſolchen Feſtes unter unſere kirchlichen Feſte eine
nicht heilſame Aufregung in den Gemeinden verurſachen würde ;

theils weil der Gegenſtand kein eigentliches Feſtmoment dar

bietet ; theils und hauptſächlich , weil die in der
Vorlagend

hohen Oberkirchenraths , die Abhaltung von wöchentlichen Bet

ſtunden betreffend , geſtattete Einführung von Miſſionsbetſtunden

dem Zwecke ſchon entſpreck Die Anordnung eines jährlichen

Feſtes , an welchem Vorträge über die Mi

Collecten geſammelt werden müßten , würden vielmehr

11
die Anſicht der Commiſſion alle die Nachtheile für die

Sache der Miſſion wie für die Kirche ſelbſt nach ſich ziehe

können , welche wir vorhin ſchon als §

in dieſer Sache aufſtellten . Darum beantragt die iſſic
auf die Einführung eines allgemeinen Miſſionsfeſtes zu ver —

zichten ; jedoch erachtet es die Majorität für angemeſſen , daß

ein Sonntag feſtgeſetzt werde , an welchem vorzugsweiſe die M

ſion Gegenſtand der Predigt und des Gebets

für die Miſſion — werde ; jedoch ſolle auch in
Hinſicht dieſes

Gottesdienſtes und dieſer Collecte kein Zwang ſtattfinden Als

den hierzu geeignetſten Sonntag erkennt die N tät den erſten

Sonntag nach dem alten Epiphanienfeſte , indem gerade dieſes

jetzt eingegangene Feſt in naher Beziehung zur Miſſion ſteht , da

es die Anbetung des Herrn durch die Heiden zum Gegenſtand
habe . Sie beantragt daher , es möge durch hochwürdige Sy

node der erſte Sonntag nach ˖

der Sonntag bezeichnet werden , an welchem vorzugsweiſe in
den Gottesdienſten der Miſſion gedacht und für ſie gebetet wer —
den möge .

Indem nun Ihre Commiſſion , nach früherem Beſchluß
hochwürdiger Synode , den von den ſogenannten Miſſionsſtun
den handeluden Paragraphen der die Betſtunden betreffenden

Vorlage hohen Oberkircheuraths hier mit in Berathung zog ,

glaubte ſie einſtimmig ihren früher geſtellten Antrag feſthalten



und deſſen Motivirung wörtlich wiederholen zu müſſen . Näm

lich §. 4 der Vorlage des großherzogl . Oberkirchenrathes , die

Abhaltung der Wochengottesdienſte und der Betſtunden betref —

fend, lautet alſo : „ Monatlich oder vierte einmal wird

dieſe Betſtunde in eine Miſſionsſtunde verwandelt , und es wer

den alsdann ſtatt der bibliſchen Vorleſungen Miſſtonsnachrich
ten entweder aus den Miſſionsblättern vorgeleſen oder referirt

Ueber die Einſammlung von Collecten für die Miſſion wird

eine beſondere Verordnung erfolgen , wobei der Grundſatz gelten

muß, daß d K durch ihre amtlichen Organe die Verwen —

du der Gelder überwachen und leiten muß , und daß daher

die Verfügung des evangeliſchen

Oberkirchenraths geſtellt werden

IE

die Miſſionscollecten unter

Commiſſion beantragt , dieſen Paragraphen in ſeiner

erſten Hälfte anzunehmen , mit der Modification , daß anſtatt :

zetſtunde in eine Miſſionsſtunde verwandelt “ ge —

eſe Betſtunde in eine Miſſionsſtunde ver —

„ wird dieſe NR

ſetzt werde : „ kann di

Dwandelt werd ieſe Abänderung hält die Commiſſion für

erade in der Theilnahme an der Miſſions

ſache nicht eignet ſcheinenden Zwang fern zu halten . In

ſeiner zweiten Hälfte aber , nämlich von den Worten : „ Ueber

die C umlung u. ſ. w. “ an, möchte nach dem Antrag der

Com der Paragraph in folgender Faſſung anzunehmen

ſeyn

„ Wenn bei dieſen Miſſionsbetſtunden Schüſſelcollecten in der

Kirche erhoben werden , ſo muß deren Verwendung , wie die

aller übrigen Kirchencolerten , von der Kirche durch ihre amt —⸗

lichen Organe überwacht und geleitet , und müſſen daher dieſe

Collecten unter die Verfügung des evangeliſchen Oberkirchenraths

zum Zweck der Miſſion geſtellt werden , worüber eine beſondere

Verordnung erfolgen wird . Auch dieſe Betſtunden werden am

Altar abgehalten

Dieſe Abänderung der Faſſung hat Ihre Commiſſion nur

it nöthig — indem die Faſ —

ſung in der Vorlage der Deutung Raum läßt , als müßten

in dieſen Miſſionsſtunden Collecten geſammelt werden . —

Im Allgemeinen war es ſehr erfreuend , zu vernehmen , mi

im Intereſſe der Deutlichkei

———

——
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welcher ungetheilten Zuſtimmung ſich die verſchiedenen er
über die in Frage geſtellte Angelegenheit ausſprachen ; eine Ver

ſchiedenheit der Anſicht , die ſick gab , betraf nicht ſowohl
das Weſen der Sache als die nd Weiſe 1 ihr wohl

im beſten gedient werden m Mit Frein igkeit und
Würde wurden Bedenken beſpro die ſi 1od m
Schooß der Synode erhoben f

Ein und Anderes aus den Debatten hier zu ſy komn

ehe wir das Ergebniß der Berathungen in den Schlußfaſſungen

der Synode bekannt geben .

Ein Mitglied bemerkte , die M ſack m Großherzog —
thum Bad Sache e P 2
bereits genehmigt habe , und es bedürfe daher wohl nicht nock
einer beſondern Sanetion der Kirche , wie dies der Bericht
wolle . Ueberhaupt wurde der erwähnte Ausdruck von verſchiedenen
Seiten her nicht ganz angemeſſen gefund d ſel klick

Sanctionen 1 fe U 5 nit dem Weſ 50 GirdSancnonen bed eine U eilige nit dem We 1 4 1
5 11 nde u K o81 N. uUdono 2 5 oWift 10 8 ylteſo innig und nothwendig verbundene Sache gewiß nicht Wollte

man der jetzigen Kirchenverſammlung das Recht zulegen , hier —
*ür eine förmliche Sanction auszuſprechen oder zu beantragen

ſo müſſe einer ſpäteren Generalverſammlung otl

zuſtehen , die früher ausgeſprochene
beſtimmt und tief im Weſen der Kirche
8der von einer Generalſynode henden S De

glaubten andere Mitglieder , ſollte die Miſſion darum nicht als

Privatſack ndern als Sache der Kirche betrachtet werden ,
laſſe man prägnante Ausdruck San auch
immerhin fallen . Nur durch eine in dieſem Sinne gefaßte ,
offene Erklärung der Kirche den tr d

e N
vorſtellungen , die ſich hie und da an den Begriff der Miſſionegs

angeknüpft hätten , beſeitigt und für die Zukunft ferne gehalten
werden können Der S gen der Mi ſions häti ke erſtrecke ſich
nicht nur auf die Zahl der Unglücklichen , welchen das
Licht des Evangeliums noch nicht aufgega ſey , ſondern

rts auf die Kirche ſelbſt , indem ſie einen

3
er wirke auch rückn

gemeinſchaftlichen Anhalts - und Vereinigungspunkt für abwei

chende Anſichten darböten . So nur könne ſich das Mißtrauen51



verſchiedenen AnſichtenRchien

bisher nicht ſelten betrachtet hätten . Es wurde auf die Mif

ſio in welchen

Mä ſten Vereine

fänd werde , werde

ſie er doch nicht

unders , den reinſten

Beweg Liebe zu den

Brüdern durck vürd Wie die Miſſion an ſich ernſter

Auftre 0
ſo ſey ſie zugleich in unſerer Zeit wahres

f f Kirche geworden , von deſſen Befriedigung

bſt reicher Segen zufließen würde .

Bedenklich ſchien es Manchen , da Miſſionsſtunden in

den Nexus d emeinen Wochengottesdie nmen

würden , die ihre Beſtim ung hätten , welcher

durch den §. 4 der Wochengotte nuſtordnung , wie er geſtellt

iſt , eine Verletzung drohe . Zu einem Gottesdienſt in der Kirche

öre der Vortrag von Gottes Wort ; nun ſollten

8 8 N M᷑ ſſiot ˖ inden * Mi

ionsnachrichter theilt werde d ſo gewiß es derſelben

gäbe , welche ſehr angemeſſen , belehrend und bel id ſeyen , ſo

be es auch andere , welche ſich ihrer innern Gehallloſigkeit
id ſelbſt nicht nz würdigen Darſtellung wegen nicht zur

enſtliche Betrachtungeu eigneten Man81 F71Grundlage für ottes

I2 agen den Altar als die hochheilige Stättevor wenigen

des Gebetes bezeichnet , und zum Vortrag von Miſſionsnach⸗

n letzterer Art eigne ſich wahrlich dieſer Ort micht.

Nicht ganz — — wollte es dem Redner einer andern

Seite erſcheinen , daß die bei Miſſionsgottesdienſten eingeſammel
E

ten Gelder unter die S ht des Oberkirchenrathes ⸗geſtellt

würden , welcher mit deren Verrechnun hits weiter zu

thun hätte , als ſie wieder abzugeben an die Miſſionsgeſell⸗

ſchaften , denen man ſie zuweiſen würde . Würden von einzelnen

Geiſtlichen nur

—
Gelder eingeſendet , ſo könnte dies ſelbſt

in den Augen der kirchlichen Oberbehörde ein nachtheiliges Licht

auf die vielleicht Wan beurtheilte Thätigkeit und Würdigkeit

jener Geiſtlichen werfen , während doch ganz andere Gründe
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vorliegen könnten , um derentwillen die Spende zur Miſſion
ſpärlicher als an andern Orten ausfalle

Die Haltung von Miſſionsbetſtunden überhaupt , ſo wie die

Erhebung von Collecten für die Zwecke der Miſſion , ſollten ,
nach den Wünſchen von dieſer Seite her, an die Genehmigung
des Kirchengemeinderathes gebunden werden , damit durch Mif

ſionsverſammlungen keine Spaltungen hervorgeruf würden
ſo daß man vielleicht nicht ohne Hinzuthun der weltlichen Macht
in einzelnen Orten Miſſionsbetſtunden halten könnte

Es wurde bemerkt , ſo ſehr man auch Freund der Miſſion
ſey, ſo müſſe man ſich doch ſehr vor alle Uebertreibungen
huͤten und die Theilnahme an derſelben nicht für ein ausſchlief
liches Zeugniß eines lebendigen chriſtlichen Lebens ter
Den Beobachtungen eines andern Redners war es ſelbſt nick

entgangen , daß bis jetzt die Miſſionsſache nicht uͤberall in guten ,
Vertrauen gewinnenden Händen ſey, du welchen Umſta
in einzelnen Gemeinden und Familien ſchon Zerwürfniſſe heir

gerufen worden wären . Ihm wollte bedünken , daß eine Ueber

wachung der Miſſion von Seiten der Kirche noch nicht dadurch
gegeben ſey , daß dieſelbe Miſſtonsbetſt llecter
erhebe und verſende , ſondern dadurch allein , daß ſie ihre Mif

ſionäre ſelbſt bilde und ausſende . Dadurch allein könne ver

hindert werden , daß man nicht Miſſionären begegne , welche
einer wichtigen , heiligen Sache eren Träger ſie ſey＋
mehr ſchaden als nützen . — Wiederholt auch von dieſer Seite
wurde verlangt , daß die Abhaltung von Miſſionsbetſtunden an
die Zuſtimmung der Kirchengemeinderäthe gebunden werden ſolle ,
—was von andern Rednern beanſtandet wurde, weil man ein
mal nicht für nöthig erachte , den Kirchengemeinderath über den

Erbauungsſtoff , den ein Pfarrer behandeln wolle , vorher zu

befragen , und man von einer ſolchen Hereinziehung andere Un —

ordnungen und Zerwürfniſſe befürchte , da , wo Pfarrer und

Kirchengemeinderath oder die einzelnen Glieder des letzteren
unter ſich ſelbſt verſchiedene Anſichten hätten . Beſſer ſey es ,
die Nothwendigkeit von Miſſionsbetſtunden allgemein durch die
Kirche ausſprechen , und die geeigneten Anordnungen von ihr

ausgehen zu laſſen
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Der Befürchtung , es werde durch Miſſionsbetſtunden , wie

ſie der Entwurf des §. 4 in Ausſicht ſtelle , eine unionsmäßige

Beſtimmung verletzt , wurde in dem mehrfällig unterſtützten An —

trage begegnet , daß den Mittheilungen aus dem Miſſionsgebiete

ja immerhin das Vorleſen von bibliſchen Abſchnitten voraus —

gehen könne , ſo wie der Mißſtand , daß Einzelne zu gehaltloſe

Miſſionsnachrichten mittheilen möchten , dadurch beſeitigt würde ,

wenn man die Direction des badiſchen Miſſionsvereines zur

Bekannt er Nachrichten auffordere , die ſich zum Vor⸗ 4
Miſſionsgottesdienſten eigneten .

Ueber die Frage , wie das Miſſionsweſen gefördert werden

ſolle, gab ein Mitglied der Synode noch Folgendes zu verneh — 0
men: Zwei Dinge ſcheine ihm die Kirche thun zu müſſen , ein⸗ U
mal müſſe ſie darauf hinwirken , daß durch die Geiſtlichen die

Glieder der Gemeinden über den Zweck und die Heiligkeit der

Sache recht belehrt und zur innigen Theilnahme erweckt würden ,

und dann müßten zum Gedeihen der Sache Collecten veran⸗ 0
ſtaltet werde Der Sprecher erachtete aber zur Erreichung die —

Zwecke bloße Miſſionsbetſtunden nicht für genügend . Dieſe

würden nur von Solchen beſucht werden , die ſchon Freunde

der Miſſionsſache ſeyen , und es würde darum Gelegenheit fehlen , K
auf Diejenigen einzuwirken , die man jetzt noch als Gegner der

Sache , oder doch als Gleichgültige für dieſelbe betrachten müſſe . K

So würde die Sache immer als Parteiſache erſcheinen ; zumal

wenn von der Kirche bei den zu haltenden Gottesdienſten den

Geiſtlichen nur ein Können und nicht ein Müſſen auferlegt

werde , in welchem erſteren Ausdruck er ein der Kirche nicht

ziemendes , ſchwankendes , unentſchiedenes Urtheil erblickt . Um

die oben angegebenen Zwecke beſſer erreichen zu können , ſtelle

er daher ſeinen Antrag dahin : Die Kirche ſolle die Anordnung
treffen , daß am Ende eines ſonn - oder feſttäglichen
Gottesdienſtes im Laufe des Kirchenjahrs der

Gemeinde Nachricht von der Miſſion gegeben ,

dabei dieſe Sache ihr empfohlen und eine Col

lecte zu dieſem Ende erhoben werde .

Der Ausdruck in §. 4 des Entwurfs „ wird “ wurde faſt

von einer gleichen großen Zahl von Rednern bekämpft als
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vertheidigt , ſo wie für als gegen das facultative „ kant
ſprochen wurde .

Es wurde nun die Discuſſion geſchloſſen , und nachdem die
einzelnen Anträge von dem Herrn Präſidenten nochmals vorge
tragen worden , wird der Commiſſionsantrag zur Abſtimmung
gebracht , und da in Bezug auf die Redactio isveränderung des
Wortes „ wird “ und „ kann “ zehn Stimmen da
Stimmen dagegen waren , entſchied das Präſidium Ur da
facultative „ kann “ .

Hierauf wurde der Antrag

nter Einwilligung d Kirck ˖
zur Abſtimmung gebracht und mit 12 gegen 8

worfen .

Der Antrag der Commiſſion wegen C ng der Collecten
und der Verbeſſe d ˖ D
zur Eröffnung ein Cap lige Schr en
werden ſolle , ſo daß alſo keine Abweick ung vo ons
mäßigen Gottesdienſtordnung ſtattfinden würde ,
Synode angenommen und hie

wurde von der

Sitzung geſchloſſen
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Achtzehnte Plenarſitzung vom 29 . Klai .

Die zweite Commiſſion erſtattet mündlichen Bericht über

mehrere ihrer Begutachtung zugewieſene Gegenſtände :

Antrag der Diöceſe Adelsheim ( Mittheil . S . 129 )

daß Schulkinder in der Sonntagskatechiſation vor der

kirchlichen Verſammlung aus Bibel , oder Katechismus , oder

Geſangbuck der einem beſondern Feſtbüchlein ein be

treffendes Stück herſagen ſollen

Die Commiſſion fand ſich nicht veranlaßt , auf dieſen an

ſich ſchönen und löblichen Gebrauch zu allgemeiner Einführung

einzugehen , und die Synode beſchloß , die Sache auf ſich be —

ruhen zu laſſen .

In Folge dieſes Beſchluſſes ſoll der berührten Sitte , da , wo

ſie bereits eingeführt iſt, nicht entgegengetreten werden . Die neue

Einführung an andern Orten muß wohl dem Ermeſſen des

Pfarrers und Kirchengemeinderathes anheimgeſtellt bleiben .

2 ) Wunſch der Diöceſe Bretten , den Gründonnerstag vor

Allem als Gedächtnißtag des heiligen Abendmahls zu

berückſichtigen und da lauch jedesmal über daſſelbe zu

predigen . ( Mitth . S. 129 . )

Antrag der Commiſſion und Beſchluß der Synode : Es bei

der bisherigen Anordnung zu belaſſen , da durch ein neues For —
mular für die Liturgie am Gründonnerstag der Mißſtand ge —

hoben ſey , der zu obigem Wunſche Veranlaſſung gegeben .
3 ) Antrag der Diöceſen Neckarbiſchofsheim und

Sinsheim , wegen näherer Beſtimmung der Stunde ,
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in welcher der Abendgottesdienſt am letzten Tage des

Jahres zu halten ſey

Die Commiſſion ſtellt den Antrag : Die Haltung dieſes

Gottesdienſtes auch des Abends bei Licht zu geſtatten , die Be

ſtimmung der Stunde aber dem Pfarrer und Kirchengemeinde —
rath unter Genehmigung des Dekanats zu überlaſſen

Die Befürchtung , es möchten ſolche Abendgottesdienſte bei

Licht zu Unordnungen führen , wurde von mehreren Seiten

hervorgehoben , und die Synode beſchließt mit entſchiedener

Stimmenmehrheit zur Tagesordnung überzugehen .
4) Die Anfrage , ob die Beſtimmungen der Unionsurkunde ,

Beilage A, §. 14 , über Beerdigungen auch auf Todt

geborene anwendbar ſey .

Antrag der Commiſſion und Beſchluß der Synode : Obſchon

die ergangenen Beſtimmungen auf Todtgeborne wohl keine An9¹

wendung finden können , ſo werde ſich doch der Geiſtliche in
dieſer Beziehung nach der Obſervanz und den Wünſchen ſeiner
Gemeinde richten müſſen .

5 ) Antrag der Diöceſen Wannheim und Heidelberg

pietiſtiſche und ultramontaniſtiſche Umtriebe betreffend

( Mitth . 149 , Nr . 57 . )

ad a. Die Commiſſion ſtellt den Antrag : nach den Erläu —

terungen , welche einige Mitglieder des Oberkirchenraths in

dieſer Beziehung bei den Erörterungen der Commiſſion gegeben

haben , die Sache auf ſich beruhen zu laſſen . Dagegen ſtellt
ein Abgeordneter unter näherer Begründung den Antrag :

1) Die Generalſynode wolle den dringenden Wunſch aus

ſprechen , daß

a. die oberſte Kirchenbehörde die Dekanate anweiſen

möge , genau über den in Frage geſtellten Gegen
ſtand zu berichten , und

b. ferner ſtreng darüber zu wachen , daß namentlich , wo

von Seiten einzelner Geiſtlichen derartige Erſchei —

nungen veranlaßt oder beguͤnſtigt werden , die noth —

vendig zu kirchlicher Unordnung führen müſſen , die

ſelben beſeitigt werden ( Schluß folgt . )



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 16 . Karlsruhe , den 15. Juni 1843 .

Ichtzehnte Plenarſitzung vom 29 . Mai .

(( Schluß . )

Von andern Abgeordneten wurden noch folgende Anträge

geſtellt :
2 ) Der hohe Oberkirchenrath möge die ältere Verordnung

in Betreff der Separatiſten auch ferner wie früher als

aßgebend erklären und anwenden auf die Verſamm —

lungen der Pietiſten .

3 ) die oberſte Kirchenbehörde wolle über das Verhalten der

Geiſtlichen in pietiſtiſcher und rationaliſtiſcher Beziehung
ein wachſames Auge haben , und , wo nöthig , nach beiden

Seiten hin das Erforderliche verfügen ;
J ) es möge von der hohen Behörde ausgeſprochen werden ,

daß , weil nun Betſtunden und ſogenannte Miſſionsſtunden

beſtehen , kein Grund zur Billigung der Conventikel mehr

vorhanden ſey .

Es fand eine längere und lebhafte Discuſſion über obige

Anträge ſtatt , wobei unter Anderem auch bemerkt wurde , da
*

die in Antrag Nr. 2 angerufene Verordnung über SeparatiſteJng 1

eigentlich keine Anwendung auf Pietiſten finden könne , ſo lange

Handle es ſich nur um einen Zuſammentritt zu religiöſen
ſo müſſe das allgemeine Geſetz ( Reg . Bl . 1833 , Nr . 38 )

ine maßgebend ſeyn , nach welchem Vereine nur ſtraf

wenn ſie die Staatsregierung unterſagt hat .

16
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Mit einer ſolchen Norm , welche urſprünglich von Baumei

ſtern , die mit dem Weſen des evangeliſchen Cultus nicht ge

hörig bekannt waren , ausgegangen iſt, kann ſich die evange

liſche Kirche um ſo weniger zufrieden geben , als ſie ſich dadurch

der katholiſchen Kirche gegenüber weſentlich verkürzt ſieht . Die

ſelbe Inſtruction ſagt §. 7: „Katholiſche Ki

„ ſtehen : 1) aus einem Thurm , 2) einem à 3e ö

„ geräumigen Chor vonſolcher Länge , d deſſenee

„ Stufe und der unterſten Stufe des Hauptaltars eine Entfe

iE 1 11 11bleibt ; bei kleinern Kir„ nung von wenice zwanzig 7

ſchen , näml für Bei

„ größern Kirchen ſoll der Chor ei 1

„ Langhauſes enthalten ; 4) aus einer Sacriſtei von we

„ 200 Quadratfuß Raum oder, wenn ſich auf der andern Seite

„ des Chors noch eine gle

„ 96 Quadratfuß R

„iſt , als ſie für die Orgel mit dem erfor en S

„ nöthig bleibt . Wegen der etwaigen ſpäteren Vergrößerung ſoll

„ das Langhaus , ſobald es für mehr als 400 Perſonen Raum

„ zum Sitzen enthält , nicht über 1½mal

„ gelegt werden . Die hieraus folgende Abtheilu in

„drei Schiffe iſt ſo anzulegen , daß die Sitze im Mittelſchiff

„ wenigſtens des ganzen Sitzrar

Es iſt ſehr wohl zu beachten , daß dieſe truct nicht

gegeben iſt , um einen Plan feſtzuſetzen , nach dem in aller Zu—

kunft die evangeliſchen irchen eb t werden ſollen vielmehr

dient ſie nur zur Abſchätzung der Zehntbaul n und beſtimmt

die Grundſätze , nach denen b

nicht aber , wie künftig zu bauen iſt. Demnach kann und ſoll

ſie die Einrichtung neuer Kirchengebäude nicht hindern . Dieſe

bleibt vielmehr dem Ermeſſen der Kirche ſelbſt anheimgeſtellt .

Es fragt ſich daher vor Allem , was das Bedürfniß der Kirche

welche Anforderungen der evangeliſche Cultus in dieſer

Weſen alles Cultus überhaupt , und ſomit auch des

evangeliſchen , beſteht in der Anbetung ; in der Anbetung löſen

ſich alle einzelnen Momente des Cultus zuletzt auf , wie ſie aus8
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ihr hervorgegangen ſind ; inſonderheit tritt ſie aber in dem ſo —

genannten liturgiſchen Momente hervor , welches daher als der

werden kann . Weit ent⸗

Nebenſache im evangeliſchen

der Hauptbeſtandtheile des

inem Weſen . Jede Zurück —

und Verkümmerung dieſes Moments , jede Bevor —

zugung der andern Hauptbeſtandtheile auf ſeine Unkoſten iſt

eine Einſeitigl 5 t n Verkennung oder Un —
f und des Weſens des Cultus . Man hat

liturgiſchen Beſtandtheil des öffentlichen Gottesdien —

ſtes in der proteſtantiſchen Kirche nicht immer die gehörige
Berückſichtigung widerfahren laſſen , allein die neueſte Zeit hat ,

oben von einem neuerwachten religiöſen und kirchlichen Leben ,

ihre Aufmerkſamkeit wieder mehr darauf gerichtet ; ſie will das

liturgiſche Moment wieder in ſein Recht eingeſetzt wiſſen und

gehörig gepflegt haben ; auch die hochwürdige Generalſynode

em Sinne , gelegentlich der Verlegung

r, ausgeſprochen

htet man nun von dieſem Standpunkte oben

beſchriebenen modernen Bautypus , ſo erſcheint derſelbe als

inzlich verfehlt . Nach ihm bildet die Kanzel , d. i. der geiſt —
ſie

in der Mitte der hintern Querwand

itlich den Mittelpunkt des Cultgebäu —

die Stätte der Anbetung , erſcheint im

Verhältniß zur Kanzel , unter der er unmittelbar ſteht , als eine

Art Zubehör zu ihr , als

ſache ; er macht mit ihr ein Ganzes aus , jedoch ſo , daß die

Kanzel immer als der hervortretende Haupttheil dieſes Ganzen

eine untergeordnete , dienende Neben —

erſcheint . Der fragliche Bautypi ſt ſomit der räumliche Aus⸗

und ruck für 1 Irrthum , als ſey im evangeliſchen Cultus

ösfunenteetrinelle und individuelle Moment die Hauptſache , das

Centrum , als ſey die Kanzel das Ein und Alles , um das ſich der

ganze Cultus drehe , dagegen das liturg
K

he Element , die Anbetung

im engern Sinn , etwas derPredigt ſchlechthin enehdnetes ,

ihr gegenüber Nebenſache . Es iſt ſomit in dieſem Bautypus

der abgeſchwächte Proteſtantismus der Aufklärungsperiode aus —

—— — ——ůůů
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geprägt , der , wie er beinal as Gebiet d Si

jectivität hineingezogen hat, ſo auch Cultus das f

individuelle Moment weithi er da eigent

Gemeindemoment erhebt id die
Al

ian
F4

ſpricht . Während in de

ment des Cultus , näm

Ungebühr beeinträcht trit

es iſt charakteriſtiſch , daß da, wo in den k

das Sanctissimum , in den mod evangeli D

iſt es hier der Fall, wo es ſich um die Art

Anbetung , um den Cultus handelt . Wie und wo angebet

werden , wie der Cultus eingerichtet ſeyn

die Kirche ſelbſt beſtimmen ; ihr ſteht es d

ſetzen , wie die Cultusgebäude einzurichte nd
ö

zu entſprechen . Wenn daher nack

in irgend etwas die Generalſynod

dies Recht bei vorliegendem C ſtand we

Müf die k f werd wie

es das Pod 8 0 8

ſollen die evangeliſchen K

ſchen Cultus nicht entſprechen

Kirche ſich einen Bautypus gefallen laſſen, der das P

der Verkennung des evangeliſchen Cul d der 1
unt⸗

ſchaft mit ſeinem Weſen iſt ?

Nicht minder , w on d dee des eva iſche

aus zt ſich der fragliche B pus h in

Beziehung a erwerflich . § Er h entſpricht

wahrlich nicht den Forderungen der Aeſthetik , wenn mitten in

der hintern Querwand , die oft einen ſehr großen Raum eil
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wenn man zu demjenigen Typus zurückkehr der ſeit d älte

ſten Zeiten in der Kirche recipirt w erſt in der neueſte

anghau

und in das Cho l d

mehrere Stufen führt d

es war in engerem Sinn die 8S
halb der heiligere heil des ga

es immer gegen die Morgen - , d. i. Lichtſe

auch in der Regel mehr Fenſter , als dem La aus . Dieſe5

wo die Stühle ſich befanden ; i

einem Pfeiler , war die Kanzel

daß der Prediger der Gemeind recht tlich in

ihrer Mitte ſtand d

konnte . Bei dieſen

ment des Cultus mit Reck i den
d dis

duellen unterſchieden erf t bei aller a en Ver

bindung mit dem doe i , bei aller ſubſtantiellen C

mit ihm , doch als ein beſonderes , füremf

die Idee des Cultus mit ſich bringt Sbenfſ dieſem

Typus ' das doctrinelle Element , d ˖ dert de

der Gemeinde das Hören dem Pred
8 hter

gemacht iſt. Letzterer

langen Raum der Kirche hine dern ſo, daß die Stimme

ſich brechen muß. Auch für die durch ſinnliche Anſchauung

vermittelte Erhebung des G ˖ ſt d beſten geſorgt ;

denn der in das Gotteshaus

nicht der Lehrſtuhl des Predigers a entrum Gottes

dienſtes in ' s Auge , ſondern die ſpeciell zur Anbetung und

Dienſt Gottes beſtimmte S

In künſtleriſcher Beziehung endlich iſt dieſer alte Bautypus

I16 Naär 16„ durck FIAS CHKar MRokamt „ G1 4dem größten Vortheil ; durch das Chor kommt jede Kirche

erſt etwas Eigenthümliches und hört auf, ein bloßer Hörſaal

zu ſeyn ; und nach dem Urtheil eines trefflichen Lehrers der

Architectur iſt die Trennung in Chor und Schiff die erſte und
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nothwendige Bedin der allein ſich ein evangeliſcher

zm hochwichtigen Intereſſe des Cultus , dem ſich in neueſter

Freunde der evangeliſchenZeit die Aufmerkſamkeit der treueſt

Kirche ſo ſehr zuwendet , und für deſſen Pflege zu ſorgen eine

uch dieſer hol Verſammlung iſt, ſieht ſich

9 eranlaßt , auf ung des uralten

und auf Entfernu des modernen und unſtatthaften

a für angemeſſen , ſich in die Ein —

ls einzulaſſen und darüber

dies den Technikern über —

ſſen; wohl aber glaubt ſie im Allgemeinen hinſichtlich dieſes

Bauſtyls 1 den E inas gedachten Diöceſanſynoden den An —

f n zu müſſen

„ Hochwürdige Generalſynode wolle beſchließen , daß

jede neu zu erbauende evangeliſche Kirche aus einem

Chor und Schiff beſtehen ſoll , erſteres über letzterem

Stufen erhöht , und in ihm der Altar , da

hiff angebracht werde ; zu dem

der Antrag geſtellt werden , daß die oberſte

Kirch ehörd dem Bauplan einer evangeliſchen Kirche ,

ber nicht nach dieſem Typus gefertigt iſt , die Ge —

zweite Punkt , den mehrere Diöceſanſynoden hinſichtlich

d s evangeliſcher Kirchen berührt haben , betrifft die

Größe derſelber In der oben erwähnten Inſtruction für

bei Abſchätzung der Zehntbaulaſten wird §. 5

geſagt : „ Bei evangeliſchen Kirchen muß das Innere für 7J½12

von der elenzahl der Gemeinde uemen Sitzraum darbiete

Die Erfal hat bereit t, daß dies Verhältniß der

Kirchenbeſucher zu der Seelenzahl unrichtig iſt, und die Kirchen ,

wenn hiernach verfahr de klein wä Zum Be⸗

vei er b sweiſe nur vom Dekanat Bretten

gefertigte Ueberſicht über Kirchenbeſuch in dieſer Diöceſe
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Ueunzehnte Plenarſitzung vom 30 . Mai .

Die ſiebente Commiſſion erſtattet 2*

genannten Anträge eines Abgeordneten über Stellung und

Geſchäftsverkehr der Pfarrämte nit den B

zirksämtern und Bürgern ſtern B if

Propoſition Nr. 1 und 4 geht der Commiſſionsantrag da9

Verordnungen vom 4. März 1828 , Nr . 2290 , und

f
˖

vom 30 . Jänner 1813 , Nr8I5 , 9 den &

Bezirksämtern wiederholt in Erinnerung zu brin

Nach gegebenen Erläuterungen von Seiten des Präſidiums

und nach ſtattgehabter Discuſſion modificirt der Proponent ſeinen

Antrag dahin :

Daß bei der nunmehr ver rten gedes Ober

kirchenrathes U er der Wi geſprochen wer —
847 8 58 18 AMutrsae 6den moge , de l De 3 und einer Antraäge 0

rührten Unangemeſſer ˖ ſte Aufmerkſamk

zu ſchenken und Abhülf

Die Synode ſtimmt dieſem Antrac

Den zweiten auf Seite 125 enthaltenen Antrag macht die

Commiſſion zu dem ihrigen und empfiehlt ihn zur Annahme .

2

— ie Synode beſchließt dagegen :

Daß der evangeliſche Oberkirchenrath den Wunſch der

Verſammlung berückſichtigen und dafür ſorgen wolle

*) Sammlung kirchl. Geſetze ꝛc. Thl . II . S. 19 u. 29.
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daß in vorkommenden einzelnen Fällen den beſprochenen

Uebelſtänden abgeholfen werde

Den dritten Antrag ( Seite 125 ) empfiehlt die Commiſ —

ſion ebenfalls zur Annahme , und nachdem im Laufe einer kur —

lbſt erklärt hatte : Es ſey ihm

„ daß die Sache hier zur Sprache und zur Kenntniß

des Herrn Präſidenten gekommen ſey, ſo daß auf Anzeige in ein —

zelnen Fällen Abhülfe eintreten würde , iſt die Synode beruhigt

Ein ? dneter trägt hierauf vor , wie gar häufig die

Führung der bürgerlichen Standesbeamtung
d die den Aemtern übertragene Aufſicht ein Gegenſtand von

rn und Pfarrern geworden ſey Der

uptgrund liege wohl darin , daß die Pfarrer bei Führung
der Kirchenbücher ſich nach der vom großherzoglichen Miniſte —
rium des Innern im Jahr 1817 ausgegangenen Verordnung ? )

hteten die Aemter aber letztere nicht anerkannten , weil
ſt So beſteht eine verſchiedene

Pr fü ö für die Prüfung der Kirchen —

0 indem d Be t die Ve nung nicht anerkennen ,

we 1 8 Pf * d h richten 1
5 hierauf zründete Antrag

Die Dienſtweiſung für die Beamten des bürgerlichen
Standes vom Jahr 1817 möge einer Reviſion unter —

8worfen und ſodann im Regierungsblatt zur allgemeinen

Nachachtung für die Pfarrer wie für die Beamten be —

kannt gemacht werden ,

einſtimmig von der Synode angenommenNvird

Die erſte Commiſſion erſtattet in heutiger Sitzung Bericht

über nachfolgende , von ihr begutachtete Gegenſtände :
1) Antrag der Döͤceſen Neckarbiſchofsheim und Mannheim9 U

die Anordnung von Dekanats viſitationen betreffend :

Antrag der Commiſſion :

mlung ꝛc. Thl. I. S. 240
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Seine liche H 8
g unte ſt

zu bitten , an it zu

2) Antrag der Düöceſe Laden die
V 6 Kir

chendienerpragmatik betref

Antrag der Commiſſion

Sei Hohe 6 d5 ˖

ittet 6 K 6 die

hen 1

Generalſynode vorlegen zu laſſen , worin d
0

Pflichten der in ihren kirchlichen , bü

l 1

Ae 1 1 U

3 ) Antrag eines Mitglieds der Synode auf Vorl 6

Dekanatsordnu

Aac det 0

le Ge I U ine Vetanat ord U 9

vorlegen in w rhältniß de

kans zur if eine

werde

Dieſe drei nsan 0 Disci

ſammtliche

U ihr redigirten

wurf der die Eo n d Iteck

ſation betreffende

folgender Faſſung von der So

5

Der Religionsunterricht der Confirmanden fängt der

Woche des erſten Adventſonntags dauert bis zum Sont

tag Judica , als dem erſten Co

hältniſſe wu henswertl nachen

der Unterricht

firmation auch noch über den Sonntag

jedoch nicht länger als bis Pfingſten

Quaſimodogeniti hin

verſchoben werden



8

ote
ytAth)r

55

ſt ve D

eine Stunde auf de 1
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Ore

M hma
0 tul de 1

doch ſteht es

6 Szufſetzen

d on der Con

5 S 0

1i Nachmittags in der Kirche tt, wozu Eltern ,

Taufp n der und die ganze Ge

6 Ol m öffentliche G esdienſt einzu —
2 7* 8

f 8

den n den

1 de Geläute der Glocken

n die Kirck zeführ kach gehalte

1 des 1i Tag geeigneten Gebets

rſe, als Einleitung zur Confirmation ,
itritt der confirmirende Geiſtliche an den

8 91 A 16
Maaßgabe der in der Agende enthaltenen B

feierlichen Act de onf t S

48* 8

1 0 tein

· 0 nde P on der Ein⸗
2 0 Sie IAHHz reten iſt die Zahl

MW 1 ＋ 14 1Ma 1 91 0Rehrere in ſchicklichen Abtheilungen hervor .

ick, als das erſte Paar vortritt , fängt das

zaar eingeſegne ＋1

in, und dauert den nöthigen Intervallen

Die Einſefnung wird mit



Gebet und Geſang geſchloſſen . Bei dieſer ganzen Feier hat

der Kirchengemeinderath anweſend zu ſeyn

In der Woche zwiſchen der Prüfung und der Confirmation

wendet der Geiſtliche die Stunden des Unterrichts hauptſächlich

dazu an , den Confirmanden die Wichtigkeit des Actes der Con —

firmation , ſowie die Bedeutung der Beichte und desheiligen

Abendmahls recht an ' s Herz zu legen , wobei er durch chriſt

liche Ermahnung und Gebet ihre Gemüther innig zu ergreifen

ſich beſtreben wird

zum guten Gedeihen des Confi

auch ferner feſtgeſetzt , daß die Knaben das vierzehnte und die

Mädchen das dreizehnte Jahr mit dem Anfang der erſten Ad

ventswoche vollendet und hinlängliche intellectuelle Befähigung
zur Theilnahme am Confirmandenunterricht beſitzen , und in

moraliſcher Hinſicht würdig erſcheinen , worüber der oberſten

Kirchenbehörde Zeugniſſe vorzulegen ſind .

4

Bei Kindern , welche bis zum 23 . April das geſetzliche Alter

erreichen , tritt , unter der Vorausſetzung , daß ihre Eltern oder

Vormünder es wünſchen , eine Dispenſation ein , wofern ſie in

geiſtiger und ſittlicher Hinſicht gut vorbereitet und befähigt
r 8 18Volksſchule ſin wenigſtens ſeitſind , und , wenn ſie in einer

Oſtern vor Beginn des Confirmationsunterrichts in der oberſten

Claſſe , oder wo dieſe mehrere Abtheilungen hat , in der oberſten

Abtheilung ſitzen . Wer nicht gut vorbereitet und befähigt iſt ,

und , wenn er in einer Volksſchule ſich befindet , in der ange

gebenen Zeit die oberſte Claſſe oder beziehungsweiſe Abtheilung

nicht erreicht hat , kann auf Altersdispenſation durchaus keinen

Auſpruch machen . Auf die höheren Bildungsanſtalten leidet

die obige Beſtimmung wegen der - Claſſe keine Anwendung ; je

doch müſſen die Schüler ſolcher Anſtalten , um dispenſations —

fähig zu ſeyn , in Anſehung ihrer Religionskenntniſſe und na

mentlich auch ihrer Kenntniß des Katechismus den Schülern

der angegebenen Volksſchulclaſſe wenigſtens gleichſtehen .
( Schluß folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
derOer

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

1843 .Nr. 17 . Karlsruhe , den 16. Juni

Ueunzehnte Plenarſitzung vom 30 . Mai .

Weitere Dispenſation kann nur bei folgenden ſehr dringen —

den Fällen von der oberſten evangeliſchen Kirchenbehörde ertheilt

a ) Wenn Eltern mit ihren Kindern in ein fremdes Land

auswandern wollen , wo zu beſorgen iſt , daß ſie lange

keine Gelegenheit zum Confirmationsunterricht und zur

Confirmation erhalten , ſo wird es lediglich der oberſten

evangeliſchen Kirchenbehörde überlaſſen , nach beſtem Er —

meſſen aller obwaltenden Umſtände Dispenſation des

Alters ſo weit zu ertheilen , als ſie glaubt , es mit dem

Zwecke der heiligen Sache vereinigen zu können .

b ) Wenn den Eltern eine Verſetzung in Gegenden , wo keine

nahe Gelegenheit zum evangeliſchen Religionsunterricht

iſt , etwa bevorſteht , ſo daß für ſie nach ihrer Verſetzung

bedeutende und nach Maaßgabe ihrer Vermögensverhält

niſſe zu ſehr beläſtigende Koſten wegen des Confirmanden —

unterrichts ihrer Kinder zu beſorgen wären , ſo wird der

oberſten evangeliſchen Kirchenbehörde ebenfalls überlaſſen ,

ſo weit es mit dem Zwecke der heiligen Sache ſich ver⸗

einigen läßt , nach beſtem Ermeſſen weitere Altersdispen —

ſation , als die pos . 7 feſtgeſetzte , zu ertheilen
f —

„
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c ) Wenn Kinder ſehr armer und ſehr bedrängter Eltern

oder ſehr arme elternloſe Waiſen wegen dieſer Verhält

niſſe zu baldiger Erlernung eines Gewerbes oder zur Er

werbung ihres Lebensunterhalts untergebracht werden ſol

len , ſo kann die oberſte Kirchenbehörde ſolchen , wenn ſie

bis zu dem auf den Confirmationstagsfolgenden 1. Juni

das feſtgeſetzte Alter erreichen , eine Altersdispenſat bis

dahin ertheilen , wofern ſie Durck rige gute B

gung der Zulaſſung zum Confirmandenunterricht und zur

Confirmation würdig ſind , wobei jedenfalls das Sitzen

rſt C pos . 7 nusgeſetzt wirdS Gfin der

Auf gleiche Weiſe iſt auch bei Kindern , welck

orte weit entfernt auf abgelegenen und oft mit ſchwierig

und gefahrvollen Wegen verbundenen Höfen wohnen , bil

lige Rückſicht zu nehme ſie in dem Jahre , in

2welchem ſie um Dispenſatio

aus der Familie oder Nachbarſchaft Begleitung habe

im folgenden Jahre aber ganz allein zum Unterricht

gehen müßten

9.

Partielle Confirmationen können nur bei ganz beſonderen

Gründen und mit beſonderer Genehmigung der oberſten Kirchen

behörde ſtattfinden . Daſſelbe gilt auch von den Privatconfir

mationen , welche überdies nur unter Anweſenheit einig

glieder des Kirchengemeinderaths als Zeugen vorgenommen

werden dürfen

10

Jede Zulaſſung zum Confirmandenunterricht geſchie

probeweiſe . Wer den Erwartungen nicht entſpricht , und am

Ende des Confirmationsunterrichts ſich nicht hinlänglich befä

higt hat , oder wer durch Leichtſinn , Unfleiß oder Unſtttlichkeit

ſich unwürdig zeigt , iſt von den Geiſtlichen nach den ihnen

Seelſorgern obliegenden heiligen Pflichten ohne Nachſicht auf

ein weiteres Jahr zurückzuweiſen . Dies kann jedoch nur unter

Genehmigung des Dekanats geſchehen

11

Da der Confirmationsunterricht und die Confirmation ein
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rein kirchlicher Gegenſtand iſt , wie aus der Natur der Sache

und der Unionsurkunde Beilage A, S. 12 , ſich ergibt , ſo ſind

die dazu gehörigen Berichte und Tabellen lediglich und allein

von geiſtlichen Stellen , den Pfarrämtern und Dekanaten , zu

beſorgen

12

Nach Vollendung des Confirmationsunterrichts und der Con —

firmation haben Knaben und Mädchen die Katechiſationen an

den Sonntagen Nachmittags noch vier Jahre lang zu beſuchen .

Nach Verfluß dieſer vier Jahre findet eine feierliche gemein —
ſchaftliche Entlaſſung derſelben von dem ſonntäglichen Katechi —
ſationsunterrichte ſtatt , wozu der Sonntag vor der Prüfung

Der Geiſtliche läßt an die —

17

der Confirmanden beſtimmt wird

ſem Tage dieſelben Nachmittags nach vollendeter Katechiſation

vor den Altar treten , eröffnet ihnen , daß ſie nun von der

geſetzlichen Verbindlichkeit , die Katechiſationen zu beſuchen , frei

ſeyen , und entläßt ſie unter angemeſſener Ermahnung mit ſei

Ein Abgeordneter begründet nunmehr einen Antrag in Be

zug auf §. 14 der Beil . A der Unionsurkunde , Dispenſa —
tion von der Leichenbegleitung bis auf den Kirch —

hof in Orten , wo dieſes wegen zu großer Ent⸗

fernung des letztern unausführbar iſt , betreffend .
Sein Antrag geht dahin :

In dem genannten Paragraphen zu den Worten :

„ eine einfache gottesdienſtliche Feier an demſelben “ in

Parentheſen beizufügen : „oder wo dies die zu große
Entfernung des Kirchhofs unmöglich macht , unter Dis —

penſation der oberſten Kirchenbehörde von der Beglei —
tung bis an das Grab , in einer dem Gottesacker zu —
nächſt gelegenen Kirche . “

Dieſer Antrag wird an die zweite Commiſſion zur Begut⸗
achtung gewieſen .

— — — — — ———
—
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Derſelbe Abgeordnete ſtellt unter näherer Motivirung den

Antrag :
1) Daß auch jetzt wieder , wie früher , ein Gutachten ſämmt

licher Dekanate über die kirchliche Richtung und

giöſe Wirkſamkeit der während der letzt zehn Jahre

aus dem evangeliſchen Schulle 0 n

Schulcandidaten eingehol

2 ) mit Bezug auf dieſe Gutachten eine Prüfung des kir

lichen Zuſtandes dieſer Anſtalt , namentlich des dort

gegebenen Religionsunterrichts vorgenommen und

nach Beſtand das Geeignete verfügt

Die Synode berieth ſich ſogleich über dieſen Antrag

gekürzter Form . Von verſchiedenen Seiten her wurde der Vor

ſchlag als der geeignetſte Weg erkannt , einzelnen Gerüchten ,

die über den im Schullehrerſeminar ertheilten R Sunt

richt im Umlauf ſeyen , auf den C d zu k

werde ſo die natürlichſte Veranlaſſung gegebe ungegründeten

Verdacht über die Unzweckmäßigkeit des ertheilten Religions

unterrichts von dem ſeiner pädagogiſchen Kenntniſſe wege

ſo allgemeiner Achtung ſtehenden Director dieſer A

wenden

Die geſtellten Anträge werden von dem Herrn Präſidenten

zur Abſtimmung gebracht und einſtimn

ſynode angenommen

tle erſte CEommiſſton tatt Be ht über mehrere ihr von

den Synodalprotokollen zugewieſene Gegenſtände

1) Die regelmäßige Wiederkehr eneral

ſynode betreffend

Die Commiſſion bringt die ausgeſprochenen Wünſche zur

Kenntniß der Generalſynode , ohne für nöthig zu erachten , einen

eigenen Antrag zu ſtellen

Ein Abgeordneter ſtellt dagegen den beſtimmten Antrag ,

Seine Königliche Hoheit den Großherzog unterthänigſt zu bitten

Daß in Fällen , wo, wie diesmal , die General —

ſynode erſt nach neun Jahren berufen würde , die

nächſte nach fünf Jahren verſammelt werden möchte

—



der der “ imiſſton von der
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Dieſer Antrag wird bei der Abſtimmung verworfen und

Generalſynode angenommen .

ig der Diöceſanſynode zu Neckarbiſchofsheim ,

tellung des Pfarrers im Kirchengemeinderath betref

d velcher dahin geht , daß der Pfarrer bei allen

Gegenſtänden , welche §. 12 der Kirchengemeindeordnung

Sub a di Alten ſind , als Mitglied mit Sitz

d Stim Gegenſtänden subu f und g , ſowie

er Localfonds als bei - ,

Mitglied mit berathender Stimme gelten ;

Pfarramt aber in letzterer Beziehung die Vollzugs⸗

D hſte Aufſick hi de

A1 ige keine Fo u geben ,

wird Synode angenommen

3 einer Diöceſanſynode : eine Inſtruction für die

milder Fonds geben zu wollen , wobei die Com —

Antrag zur Annahme empfiehlt

Oberkirchenraths gibt hierauf die Erläu

teruns daß an de aglichen Inſtruction ſchon längere Zeit

erde und dieſer ein baldiges Erſcheinen in Ausſicht

Hieraufe1 erichterſtatter den Commiſſions —

antrag zurück und die Synode beſchließt hierauf , die Sache

hier auf ſich beruhen zu laſſen

) Eingabe der Diöceſanſynode von Emmendingen ,

Conſtituirung des Kirchengemeinderathes

als Friedensgericht betreffend

Die Commiſſion ſtellt den Antrag :
Da die Sache , ohngeachtet der gründlichen Durch

rung in vorliegender Eingabe , nicht thunlich erſcheine ,

ynode zudieſelbe auf ſich beruhen zu laſſen , was die

ihrem Beſchluß erhebt

Ein Abgeordneter begründet nun noch den Antrag auf Ab⸗

änderung des §. 9 der Wahlordnung Beil . C der Kirchen

gemeindeordnung . Sein Antrag geht dahin :

——ůůů
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Statt der Worte : „ in Dekanatspfarreien genehm

und verwirft der Dekan ſelbſt die Wahl “ die zu ſetze

„ genehmigt und verwirft ein von der oberſten Kirch

behörde zu ernennender auswärtiger Dekan , auf erho

bene Einſprache , die Wahl

Die Synode tritt dieſem Antrag bei

Rothe vonAm Schluß dieſer Sitzung wird Profeſſor Du

Heidelberg mit gewählt , den Schlußgottesdienſt15 Stimmen
der Generalſynodder



Zwanzigſte Plenarſitzung vom 31 . Mai .

In Bezug auf die in der ſechszehnten Sitzung vorgemerkte

ſtimmung über die Vorſchläge zur Verbeſſerung der Synodal

ordnung bemerkte ein Mitglied , daß es nicht ſeine Abſicht ge — ö
weſen ſey , die geſtellten Anträge des Proponenten und der

Commiſſion gänzlich unberückſichtigt fallen zu laſſen , weswegen

s bei der Abſtimmung ad 3 in der Minorität geblieben . Auch

die jen Mitglieder der Minorität traten dieſer Erklärung

bei , mit dem Bemerken von mehreren Seiten der Majorität ,

daß auch von ihr eine allgemeine ieiehn der Vor⸗

ſchläge gewünſcht worden ſey, ohne die Abſicht gehabt zu haben ,

das Einzelne derſelben unbedingt zu adoptiren .

8

Eine Eingabe des Pfarrers Dr . Röther von Schwetzingen ,

die Verbeſſerung des muſikaliſchen Theils des Geſangbuchs be —

treffend , wird der zweiten Commiſſion zur Begutachtung über —

wieſen .

Im fünften geiſtlichen Wahlbezirk war die Wahl eines an⸗

dern Erſatzmannes nöthig , da der als ſolcher gewählte Pfarrer

Rieger von Willſtätt als Abgeordneter des erſten Wahlbezirks

ſich bei der Synode befindet . Dieſe zweite Wahl fiel auf Pfarrer

Herrer von Allmannsweier , welcher die Wahl angenommen

hat . Auf Bericht und Antrag der erſten Wahlcommiſſion wird

dieſe Wahl von der Synode für gültig erklärt .
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Hierauf erſtattete der Berichterſtatter der erſten Commiſſion

Bericht über

die Vorſchläge zur Ergänzung , Erläuterung und Aus

legung der Wahlordnung

Man ſchritt ſogleich zur Discuſſie ind Beſchlußfaſſung der

einzelnen Anträge

Der Commiſſionsbericht hatte darauf a §. 11
der Beilage C zum Hauptbericht der Genere 0 1834
ſeiner Beſtimmung über die ordentlichen geiſtlichen Mitglieder
der Diöceſanſynoden , dahin zu erweitern :

Alle ordinirte und Se Königlichen Hoheit
dem Großherzog oder vor Ol

Geiſtlichen , ſo wie alle geiſtlichen Lehrer an den ver

ſchiedenen Lehranſtalten des Großherzogthums ſind ordent

liche Mitglieder der Diöceſanſynod

egen dieſe FaſſungG — —

indem er ausführt , daß dieſelbe ſowohl den Beſtimmungen der

Unionsurkunde von 1821 und der Wahlordnung von 1834 ſo

widerſprechend ſey, daß dadurch alle Principi en die man
bisher für die Anwohnung bei Diöceſanſynoden fef

hätte , umgeſtoßen würden Das Verhältni ſtlichen
Lehrer ſey namentlich durch die Errichtung der höheren Bürger
ſchulen ein ganz anderes gewordenr Us es i Fahr 1821

weſen , wo dieſen Lehrern nochgeiſtlick

hätten , Nur in dieſer letzteren Beziehul nan dieſelben
an den Synod betheiligt d da dieſe jetzt größtentheils

weggefallen ſeyen , ſo ſtimme er dafür , daß nur ſolche geiſtliche
Lehrer an Mittelſchulen , mit Ausnahme d Bürger
ſchulen , zu den Diöceſanſynoden zugelaſſ rd ollten , welche

geiſtliche Functionen verrichten .

Dieſer Anſicht traten mehrere Redner bei , mit dem weiteren

Begehren , auch ſtändige Pfarrverweſer und ſtändige Vicare ,

he Mitdie über zwei Jahre im Dienſte ſeyen , ſollten ordentli

glieder der Synode ſeyn , ſo wie es wünſchenswerth ſey , daß
auch die geiſtlichen Lehrer an Mittel - und höheren Bürger
ſchulen dieſen Synoden wenigſtens anwohnen dürften⸗

Die Vertheidiger des Commiſſionsantrags machten geltend ,
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es handle ſich hier nicht um eine Aenderung der kirchlichen

Verfaſſungsurkunde , ſondern nur um eine Erweiterung und

richtige Auslegung der Wahlordnung . Man ſey in der Com —

miſſion von der Anſicht ausgegangen , daß der Charakter des

Geiſtlichen nicht von Aufgenommenſeyn in den Wittwenfiscus ,

ſondern von ſeiner Ordination und Vocation abhängig gemacht

werden müſſe . Rur ſo komme Conſequenz in dieſe Angelegen —

heit , die man ſonſt vermiſſe

Ein Mitglied der Synode will , daß allerdings die geiſtlichen
Lehrer an den S den Theil nehmen , ſo lange ſie noch die

Berechtigung hätten , in Kirchenämter zurückzutreten . Aber dann

müſſe man auch nothwendig von ihnen verlangen , daß ſie an

den kirchlichen Inſtituten thätigen Antheil

nähmen und geiſtliche Functionen verrichten ,

weil es durchaus nothwendig ſey , wenn ſie an den Rechten der

Geiſtlichen Theil nehmen und ſich den Rücktritt in Kirchendienſte

orbehalten wollen , ſich auch theoretiſch und praktiſch als Geiſt —

eswegen ſtelle er den Antrag :iche fortzubilden

Daß man bei dem 5. 11 der Wahlordnung verbleibe ,

jedoch mit dem Zuſatz nach den Worten : „geiſtliche

Lehrer an Mittelſchulen “

1) im Pfarrwittwenfiscus immatriculirt ſind ;

2 ) an den Verhandlungen der Diöceſan - und Pfarrſynoden

wie die Pfarrer thätigen Antheil nehmen und Mitglie —

der der in der Diöceſe vorhandenen theologiſchen Leſe —⸗

Inſtitute ſind , und1

3 ) bis zum 45ſten Lebensjahr wenigſtens zweimal im Jahr

predigen .
Nachdem der Berichterſtatter nochmals kurz die Motive des

Commiſſionsantra entwickelt , wird derſelbe zur Abſtimmung

gebracht , und , da zu ſeiner Annahme als Abänderung der

Unionsurkunde zwei Drittet der Stimmen nöthig ſind , mit 9

gegen 16 Stimmen verworfen .

Hierauf ſtimmt die Synode über den eben bezeichneten Zu—

ſatz zu §. 11 der Wahlordnung ab , und dieſer wird mit 17

gegen 8 Stimmen angenommen .
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Demnach haben alſo die an Mittelſchulen angeſtellten Geiſt

lichen den obengenannten Beſtimmungen 1 nachzukommer

wenn ſie als ordentliche Glieder an Synoden Theil nehmen wollen

In Bezug auf die letzte Hälfte des §. 11, wornach die

Wahl der weltlichen Mitglieder zur Diöceſanſynode von den

Kirchenvorſtänden zu geſchehen hat , beantragte d Commiſſion

eine authentiſche Interpretation deſſelben dahin : daß die Mit

glieder des Kirchengemeinderathes geiſtlichen Standes zur 2

ceſanſynode nicht wählbar ſeyen , wohl aber wahlberechtigt

Nach einer kurzen Discuſſion wurde jedoch dieſe Interpre

tation von der Synod ) Stimmen abgelehnt

Dagegen wird ein von einem Abge

Die Geiſtlichen , welche kraft ihres Amtes ſtänd

Mitglieder des Kirchengemeinderathes ſind , wählen nicht

mit bei der Wahl der Abgeordneten zu den Diöceſan

en; z

mit 17 gegen 8 Stimmen angenommen

zu §. 19 beantragte die Commiſſion die Abänderung :

Die ordentlichen geiſtlichen Mitglieder der Diöceſan

ſynoden von je zwei Diöceſen bilden das Wahlcol

für die Wahl des geiſtlichen Abgeordneten zur General

ſynode ,

E7welche von der Sü angenom
8Hinſichtlich der Wählbarkeit zur Generalſynode , in Bez

auf den Ausdruck Landesgeiſtlichkeit wünſcht die

Majorität der Commiſſic daß derſelbe von der geſammten

evangeliſchen Geiſtlichkeit des Großl zthums mit der im

§. 19 gemachten Ausnahme , nämlich der Pf 85

nicht als Pfarrer charakteriſirt ſi der Pfarrcandidaten un

Vicarien , verſtanden und authentiſch interpretirt werde , alſo

keine weitern Ausnahmen zuläſſig ſeyen

Eine Minorität der Commiſſion hatte dagegen den Antrag

geſtellt , dieſem Paragraphen den Zuſatz beizufügen :

geliſche Geiſtlichkeit

des Großherzogthums “ zu verſtehen ſey , iſt dem §. 5

der kirchlichen Verfaſſungsurkunde zu entnehmen , nämlich :

wirklich in einem Pfarrdienſt angeſtellte und fungirende

Wer unter dem Ausdruck „evan
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Geiſtlick alſo Dekane , Pfarrer , ſelbſtſtändige Pfarr

verweſer , ſofern ſie als Pfarrer charakteriſirt ſind , geiſt

he Lehrer an Mittelſchulen , dem Schullehrer - und

Predigerſeminar , der Univerſität , ſofern ihnen beſtimmte

geiſtliche Functionen in einer Pfarr - oder Univerſitäts

yI Jit
gemeinde obliegen , weshalb die Lehrer an Mittelſchulen

in dieſem Falle auch im Pfarrwittwenfiscus immatricu

lirt ſeyn müßten . Andere im Lehrfach angeſtellte Geiſt

d f eiſtlichen Verrichtungen

vel he Mitglieder zur General —

ode wahlberechtigt und wählbar , ſofern ſie Kirchen⸗

gemeinderäthe ſind . Ihre Wahlberechtigung und Wähl —

Irkeit 8 18 n 71 scus Immatriculirten viel

ſchon zukommt , ruhet ſo lange , als ſie als Glieder

des Kirchengemeinderathes ohnedies wahlberechtigt und

wählbar ſind .

ie Minorität glaubte , daß es nur bei dieſer Auslegung

der kirchlichen Verfaſſungsurkunde denkbar ſey , wie die Pfarrer

und K vemeinderäthe , welche in § . 5 ausſchließend

genannt ſeyen , in jene nähere Verbindung unter ſich treten

könnten n welcher ſie auf den Special - und Gener al⸗

ſynoden im Namen der Kirche über die allgemeinſten und

wichtigſten Angelegenheiten derſelben ſich ausſprechen und be—

rathen ; daß nur auf dieſem Wege die Mißſtände vermieden

werden könnten , in welche eine zu weite oder zu enge Faſſung

des Begriffs , — „ Geiſtlichen⸗des Landes “ nothwendig

führen müßte , wie ſie ſich z. B. bei der letzten Wahl der Karls —

ruher Wahlmänner ergeben hätten . Man habe dort einige

Männer von der Wahl ausgeſchloſſen ,
ddie im Kirchengemeinde —

rath ſitzen , weil ſie Theologie ſtudirt , eraminirt und ordinirt

ſeyen , und darum ſchon als Geiſtliche ihre Wahlberechtigung
N

in Anſpruch geüommen hätten . — Doppelte Wahlberechtigung

ſey eine nicht zu rechtfertigende Bevorzugung , da jedes Kirchen —

glied nur einmal das Recht anſprechen könne , ſeinen Willen

bei der Wahl zu manifeſtiren . Die Ordination gebe nach pro —

teſtantiſchem Lehrbegriff keinen character indelebilis , welcher

anderntheils verhindern könne , daß ein Kirchen gemeinderathsglied ,
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welches ſolche früher erhalten habe , aber zur Zeit nicht geiſt

liche Functionen zu verrichten habe, nicht als weltlick

glied wählbar ſey. Der Minorität ſprach für obige Ausle

die Analogie des 8. 6 der Kirchenverfaſſuns h welche

Specialſynoden gleichfalls nur die Pfarr Bezirks

rufen werden können . Hierdurch werd

ordnung von 1834 nicht alterirt , ö D5

Lehrer an Mittelſchulen und am Schr

ſeyen , inſofern ſie im Wittwenfiscus immatriculirt ſind

werde nämlich ihr Nexus mit den Geiſtlichen des Landes

ſtatirt und gewah Beack Folgerut dieſer An

ſicht ſeyen , daß die Lehrer an Mittelſchu die in k N

mit der Landesgeiſtlichkeit ſtehen , ſo wie geiſtliche U

Profeſſoren nicht als Geiſtliche wählbar ſeyen , es aber u

ſeyen , wenn ſie im Kirchengemeinderath ſitz De

welcher man aufed the 5

Profeſſoren bei den Wahlen gern und u weisbar hinſch

geſchehe ihr Recht , indem Seine Königliche Hoheit der Groß

herzog verfaſſungsmäßig ein Mitglied der theologiſchen Facult

berufe . Die Profeſſoren am Predigerſemina

dies wählbar , indem ihnen zugleich Predie flicht

Auch die geiſtlichen Mitglieder des l 9

obiger Anſicht zu Folge icht eiſtliche vohl aber als

weltliche Mitglieder wählbar , wenn f Mit

gemeinderathes ſeyen . Damit finde keine Beeinträchtigur g ſtatt

Das hohe Colleg ſey ſck erfaſſungsmäßig in der Synode

mit 4 Gliedern vertrete Uebrigens u die Minorität lieber

daß das ganze corpus illustre in der Se

kraft Geſetz , aber nicht durch Wahl , welche in mehr als eine

Hinſicht bedenklich ſcheine . Dieſe Wahl gehe immer von Unter

gebenen aus , und gar manche Rückſichten , die dieſe zu nehmen

hätten , bedroheten die Freiheit der Wahl ſo wie durch

den Eintritt eines gewählten Mitgliedes des Oberkirchenrathes

immer einem Geiſtlichen des Landes der Eintritt in die General

ſynode unmöglich gemacht werde . Der ſey es wahrſchein

lich , daß man die Oberkirchenrathsglieder wähle , da bei ihnen

allezeit eine hervorſtehende Capacität vorauszuſetzen ſey, die ſie



öR

269

bei hinzutretender reicher Erfahrung in kirchlichen Dingen , um

mehr zu Mitgliedern einer Generalſynode befähigen . Da ſie

nun auch, näher erwogen , nur ein Ziel hätten mit den übri⸗

en Gliedern einer Generalſynode , und keine hervorſtehende

Kraft für dieſelbe verloren gehen ſollte , ſo wünſchte die Minorität

die Anweſenheit des ganzen Corpus aber nicht durch Wahl ,

ſondern kraft Geſetz

Die Anſichten der Minoriät fanden mehrfältige Unterſtützung ,

wenn auck zanzen Umfang . Namentlich wur⸗

den d etzt ihnten Wünſche nicht von Allen getheilt ,

eil es doch in anderer Beziehung nicht zuſagen könne , daß

der ganze Oberkirchenrath in der Synode Platz nehme .

Meh Redner erklärten ſich gegen den Majoritätsantragele 1 3

einer authentiſchen Interpretation des Ausdrucks „Landesgeiſt —

lichkeit “ , deren dieſelbige nicht zu bedürfen ſcheine , indem aus

§. 5 der Beilage B der Unionsurkunde deutlich hervorgehe ,

daß nur die Pfarrer auf der Generalſynode als Repräſentanten

der Kirchengemeinden in Verbindung mit den gewählten Kir —

enäl f Man bemerkte , daß bei vor —

zeſchlagener Interpretation der Majorität am Ende eine Synode

Stande kommen würde , welche zum allergrößten Theil aus

rn an Mittelſchulen , aus den Mitgliedern der oberſten

Kirchenbehörde und aus theologiſchen Profeſſoren zuſammenge —

ſetzt wäre , und den einen Theil der eigentlichen Repräſentation

der Gemeinden durch Pfarrer zurückdrängen müßte , was gegen

den Wortlaut und Geiſt der Kirchenverfaſſung anſtoße . Ein

Mitglied ſtellte daher von dieſer Seite her den Antrag , zu er

klären , daß

nur Pfarrer wählbar ſeyen zur Generalſynode und alle

Uebrigen nach Oben und nach Abwärts von der Wähl

4 nſſen ſeyn ſollenbarkeit ausgeſchl

Von der entgegenſtehenden Seite wurde erklärt , daß es eine

Aenderung der Unionsurkunde wäre , wenn man das zuletzt

Behauptete annehmen wolle , wie denn ſolche ſchon in Bezug

auf . 6 ſtattgefunden hätte . Offenbar müſſe der Unterſchied

zwiſchen Special - und Generalſynoden feſtgehalten werden , wie

er aus §. 6 unleugbar hervorgehe . Die Diöceſanſynode könne



8Hionicht auf eine andere Diös

bunden an ihren Bezirk

eſe übergreifen , ſondern ſie ſey ge

n dem Ausdruck „Landesgeiſtlichkeit “
öffne ſich dagegen die geſammte Kirche , und er bezeichne alle
ſich im Lande befindenden Geiſtlichen , zu welchen auch die geiſt⸗
lichen Mitglieder des Oberkirchenraths ge

0
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hörten , denen man doch
wohl das Predigen und die Verrichtung geiſtlicher Fun tionen
nicht werde verbieten wollen . Man ſagte , di Zweifel 6
über §. 9 der Unionsurkunde hätten ſtattfinden können ſeyen
durch §. 19 der Wahlordnung vom Jahr 1834 gelöst worden ,
welcher eine Aenderung in Bezug auf §. 5 der Unionsurkunde
enthalte s wurde ent ehalt ß aus §. 9, Nr. 1
ſich deutlich ergebe , daß man dabei nicht an die Glied

oberſten Kirchenbehörde gedacht habe , und dort dieſelben vVen
ſo gut hätten genannt werden müſſen , wie dies beim Dekan

der Fall ſey Geſtehe man zu was ſche daß di

penſtonirten Geiſtlichen nicht unter dem Nan Landesgeiſt
lichkeit “ ſubſumirt werden könnten , ſe beweiſe dies , daß von
allen andern , die nicht im §. 9 genannt erſcheinen , dieſes auch
nicht der Fall ſeyn könne . Man beziehe ſich auf §. 19 der

Wahlordnung , aber dort ſeyen ebenfalls die geiſtlichen Mit
8der der Specialſynoden unter Landesgeiſtlichkeit zU

Für die Wählbarkeit der Mitglieder des Oberkirck enrathes
wurde die Parallele bei landſtändiſchen Wahlen angefuhrt ; es
ſey geſtattet , Mitglieder des Staatsminiſteriums in die Stände
verſammlung zu wählen , und ſo müßten auch Mitglieder des
Oberkirchenrathes in die Gene ynode gewählt werden können
Ferner bemerkte man , wie es im Intereſſe der Wahlfreiheit

liege , die Mitglieder des Oberkirche

erachten . Sie ſeyen es , weil man ihnen den Begriff von Geiſt
lichen des Landes unverkennbar zugeſtehen müſſe .

In gleichem Sinne gab noch ein Abgeordneter in ausführ
licher Rede , die verſchiedenen Paragraphen der beſonderen ge
ſetzlichen Beſtimmungen zuſammenfaſſend , Folgendes zu ver
nehmen

Wenn es ſich um die Zuſammenſetzung eines Collegiums
handle , ſo müſſe man vor Allem die Paragraphen zu Rathe

ziehen , welche die beſtimmte Compoſition deſſelben ausſprächen .
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Dies ſey hier nicht §. 5, ſondern §. 9 der Beilage Da

4
rſcheine, und des⸗ſey beſtimmt , wer auf den Generalſynoden

wegen ſtimme er der Anſicht Derer bei , welche die Oberkirchen —

räthe für wählbar hielten . §. 9 ſetzte feſt , daß aus der Landes

eiſtlichkeit für die Generalſynode zu wählen ſey. Wer zur

Landesgeiſtlichkeit gehöre ? ſey die Frage Daß der Oberkirchen

ath dazu gehöre , unterliege , nach ſeiner Anſicht , keinem Zwei

fel , und deswegen ſeyen ſeine Mitglieder wählbar . Außerdem

heiße es in demſelben Pa Phen der Abgeordnete erſcheine

auf d Hene de in Gemäßheit der in der Wahlordnung

utenen Vorſchriften . “ In dieſer ſey aber nicht von Pfarrern

ie Rede , noch von §. 5, ſondern nur von der Landes —

vzeiſtlichkeit Wenn aber wie behauptet worden zur

C 5 ir Pfarter wählbar ſeyen , ſo müßte dies cona

ſeguent auch in Bezug auf die Specialſynoden der Fall ſeyn .

Nach §. 6 erſchienen aber auf den letzteren nicht nur die Pfarrer ,

ſondern auch die Lehrer an Mittelſchulen , und , wenn man daher

enen Grundſatz feſthalten wollte , ſo würden die Diöceſanſynoden
ſtand aufgehoben Im F. 5 ſey, nach

dem Zuſamt t §. 4 und 3 nichts anderes enthalten ,

Paragraphen zu einer kirchlichen Ge —als daß die nach jenen

ſammtheit verbundenen Gemeinden auf den Special - und General

ſynoden repräſentirt werden , aber woraus dieſe Repräſentation

beſteht , davon ſey in dieſem Paragraphen nichts enthalten

Die Wahlfreiheit ſey deshalb auch in dieſer Beziehung auszu

dehnen und nicht zu beſchränken , und wenn die Pfarrer in den

Mitgliedern des Oberkirchenrathes die tüchtigſten Vertreter zu

finden glauben , ſo müſſe man ſie dieſelben auch wählen laſſen ,

und der Reinheit ihrer Abſicht Vertrauen ſchenken

kachdem die Berichterſtatter nochmals ihre Anſichten ver

J C ge htfertigt hatten ,theidigt un gegen gemachte lel

wird der oben geſtellte Antrag

daß nur die Pfarrer wählbar zur Generalſynode ſeyen ,

und alle Uebrigen nach Oben und nach Abwärts von

der Wählbarkeit ausgeſchloſſen bleiben ſollen ,

mit 15 gegen 10 Stimmen verworfen

Hierauf ließ das Präſidium über den Commiſſionsantrag
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abſtimmen . Von den anweſenden Mitgliedern ſtimmten 14

für und 11 gegen den Antrag . Da nun zu einer authentiſchen

Interpretation der Unionsurkunde zwei Drittel der Stimmen

erforderlich ſind , ſo iſt der Antrag auf authentiſche Interpreta

tion verworfen . Sonach bleibt die doctrinäre Interpretation ,

wie ſolche bereits im Protokoll die Generalſynode 1834 ausge —
ſprochen und in praxi ſchon ausgeübt worden , hinſichtlich der

Wahl der Mitglieder des Oberkirchenrathes noch in Guͤltigkeit

—3233ο⏑ . -
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Einundzwanzigſte Plenarſitzung vom 1. Juni .

ie vierte Commiſſion erſtattet mündlichen Bericht

über die von mehreren Diöceſanſynoden ausgegangenen

Anträge wegen Beſtreit ung der Koſten für die

Schulprüfungen aus Localfonds .

Die Synode ſtimmt der Anſicht der Commiſſion bei , welche

es für unangemeſſen hält , derartige Koſten auf Fonds zu über —

nehmen , welchen nur milde Zwecke zum Grunde liegen , und

◻eren vollſtändige Erreichung dadurch verhindert werde . Sie

glaubt , daß nur für eigentliche Schulbedürfniſſe beſtimmte Local —

fonds zu Tragung ſolcher Koſten könnten angehalten werden ,

in allen andern Fällen aber die Gemeindekaſſen einſtehen müßten .

Man ging über zur Fortſetzung der Discuſſion über den

von der erſten Commiſſion über

die Wahlordnung

erſtatteten Bericht

Zu §. 20 der Wahlordnung beantragte die Commiſſion

eine authentiſche Interpretation deſſelben dahin , daß nämlich

der Wahlmann zur Wahl des Deputirten für die Generalſynode

von den Mitgliedern des Kirchengemeinderathes geiſtlichen wie

weltlichen Standes , jedoch nur aus den weltlichen Mitgliedern ,

mit Ausſchluß der geiſtlichen , im Kirchengemeinderathe etwa

18
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itz habenden Lehrer , gewählt werden ſolle , und das Letztere

ebenſo für den Abgeordneten der Generalſynode gelte .1

Ein Mitglied ſtellte im Verlaufe der Discuſſion ſeinen An —

trag dahin , dem berührten Paragr die Interpretation zu

geben , daß den geiſtlichen Mitgliedern des Kirchengemeinde

rathes ſowohl actives als paſſives Wahlrecht zuſtehen f

Beide Anträge wurden verworfen : der der Commiſſion mit

14 gegen 9 und der zuletzt erwähnte mit 22 Sti

In Folge dieſer doppelten Verwerfung wirden

die doctrinäre Auslegung dieſes Paragraphen in

zu §. 19 d 21 der W̃᷑

den Antrag , die Beſtimmungen dieſer D

Wahlcommiſſiär ( vergl . Mitth . Nr. 6 die Wahlen

zur Generalſynode dahin abzuände

Da 8 der erſte Kir 0 ſſen d

den Wahlcommiſſär zu ernenne dieſer aberef die

Wahlen der geiſtlichen Abgeordneten außerhalb des

Wahlbezirks zu nehmen ſey .

Eine Minorität der Commiſſion entwickelte mundlich ihre

Anſicht dahin , daß es wohl rathſamer ſey, bei den bisherigen

Beſtimmungen ſtehen zu bleiben . Bedenklich ſcheine es, dem

Oberkirchenrath die Beſtimmung des Wahlcommiſſärs zu über —

laſſen , weil er dann auch um ſo mehr mittelbaren Einfluß auf

die Wahlen ausüben könne . Ein Mitglied bemerkte , dies könne

auch jetzt auf verſchiedene Weiſe geſchehen , wenn der Ober

kirchenrath auf die Wahlen zu influiren beabſichtige . Sey der

Wahlcommiſſär aus einem andern Bezirk , ſo werde immer ſein

Einfluß unmerkbarer ſeyn , als wenn er Dekan der wäh

lenden Diöceſen iſt . Derſelbe Abgeordnete bemerkt : Es ſe

nicht mehr die Zeit , Anträge zu ſtellen , weil ſie wegen des

nahen Schluſſes nicht mehr gehörig vorberathen und begutachtet

werden könnten , ſonſt würde er zur Wahlordnung den Antrag
ſtellen :

Dekane ſind wählbar oder nicht in dem Wahlbezirk ,
dem ſie angehören .

Er hoffe , die nächſte Generalſynode werde im Intereſſe größerer

Unbefangenheit der Wahlen dieſen Gedanken wieder aufnehmen
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zon andern Rednern wurde bemerkt , daß darum kein Grund

zu einer Ae vorliege , weil die Protokolle der älteren

Dekane im Allgemeinen nicht mangelhafter als manche der

en geweſen ſeyen , einige ſich ſogar durch eine ſorgfältige

Bearbeitung ausgezeichnet hätten

Die Mehrzahl der Mitglieder ſprach ſich noch im Sinne

der Minorität aus , und bei der Abſtimmung wurde der Com

miſſionsantrag der Majorität mit 16 gegen 7 Stimmen ver —

worfen , u 8 a ein Verbleiben noch dabei hat , daß

ſtälteſt Dekane des Bezirks die Wahlen zu leiten

Ferner hatte die Commiſſion zu §. 8 der proviſoriſchen 31

ſätze der Geſchäftsord ſ(vergl. Mitth . Nr. 2 S. 20 und

Nr. 3 S. 27 ) beantragt , die Worte :

„ der Erſatzmann iſt von der Oberkirchenbehörde einzu

berufen “ ,

in die umzuändern :

kann einberufen werden “
8 NAHA 1 R Saung 4 1

U Al g 0 jedoch von der Synode abgelehnt .

Bei der nun vorgenommenen Abſtimmung über gedachten Para

graphen der Zuſätze wurde derſelbe nach ſeinem ganzen Inhalt

t 18 gegen 5 Stimmen angenommen

Die vierte Commiſſion erſtattete hierauf Bericht über einen

Synodalantrag :

Die Beaufſichtigung der Kirchen , Pfarr - und Schul

häuſer durch Staatsbaumeiſter betreffend

Die Commiſſion ſtellt am Schluſſe ihres Berichts den Antrag ,

den Wunſch in ' s Protokoll

Der evangeliſche Oberkirchenrath möge ſich damit be

ſchäftigen , ſobald es die Verhältniſſe , geſtatten , eine

Aenderung zu treffen , vermöge welcher die Kirchen ,

Pfarr - und Schulgebäude , welche von Patronatsherr

ſchaften , Gemeinden oder anderen Baupflichtigen , mit

Ausnahme der Staats - und kirchlichen Fonds , gebaut

und Uunterind unter die Aufſicht von Staatsbaumeiſtern geſtellt
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9

und von Jahr zu Jahr von ſolchen viſitirt und die

Ji ſitationen angewieſen werden , nach dem Ergebniß ihr

Prüfungen in zu erſtattenden Relatione die erfe

lichen Reparaturen , beziehungsweiſe Neubaut bei dem

großherzoglichen Oberkirchenrath zur Anzeige zu bringen

Im Laufe der Discuſſion beantrag 1 Mitglied , den

Wunſch in ' s Protokoll niederzulegen

Der großherzogliche Oberkirchenrath möge die Deka
9anweiſen , bei ihren Viſitationen auch über den Zuſtand

dieſer Gebäude nach genommener Einſicht zu berichten

eſer Ant r R rn unterſtützt ,

und , nachdem der Commiſſtionsantra

20 Stimmen angenommen

Di e E 6 dlick

Antrag aus der Diöceſe Mosbach , betreffend

Die Verwandlung der Dotationen der vormals

ziſchen Rectorate zu Beſoldungen der Lehrer an höhe

Bürgerſchulen

Die Commiſſion war der Anſicht , daß die S

allgemeines Geſetz erledigt zu ſeyn ſcheine , und ſtellte daher
366 7 * 4 1406dieſelbe auf ſich beruhen u ſſü

0den Antrag ,

Wunſch in ' s Protokoll niederzulege

Die hohe Staatsregierung mögend lli

rückſich d die Schüler dieſer Anſtalt , welche

ſtudiren wollen , von den erſten zrern derſelben in der

griechiſchen Sprache unterrichtet würd

In einer kurzen Discuſſion über dieſen rd
das urſprüngliche Verhältniß dieſer Rectorate näher entwickelt

und der Wunſch einer ganzen Reviſion der höheren Bürger

ſchulen ausgeſprochen

Ein Mitglied wünſchte den in der Eingabe entwickelten
Stand der Sache der hohen Regierung zur geneigten Berück

ſichtigung empfohlen , während ein anderes den Antrag ſtellte
es möge der Oberkirchenrath nach genauer Unterſuchung der

Sache das in Frage geſtellte Stiftungsgut vom Staat zurück



erbitten . Von einer andern Seite her wurden Erläuterungen

geben , die ſich auf Beurtheilung des Standes der in Frage

kommenen Angelegenheit bezogen . Es wurde bemerkt , wie

dieſe urſprünglichen Rectoratsbeſoldungen ſo überaus gering

geweſen ſeyen , daß ſie unmöglich hätten genügen können . Erſt

jetzt ſeyen ſie durch Zuſchüſſe aus Gemeinde - und Staatsmit —

teln ſo weit 8 worden , daß ſie zur Unterhaltung der

ſeyen. Man könne durchaus nicht behaupten ,

daß di dect tsbeſoldungen ihrem Zweck entzogen ſeyen , da

6 er Kirchenfond ebenſowohl für die Schulen wie

für die Kirchen Verbindlichkeiten habe . Von dieſer Seite her

wurde daher der Antrag auf Tagesordnung geſtellt , wel —

cher , da bei der Abſtimmung Gleichheit der Stimmen war ,

Erklärung Präſidenten , daß er dem Antrag bei —

trete , zum Beſchluß der Synode erhoben wurde

e erſte Commiſſion erſtattete hierauf nachſtehende Berichte :

1 ber den Antrag auf einen Einigungspunkt ſämmtlicher)

evangeliſch - proteſtantiſcher Kirchen in Deutſchland nach Art

des corpus Evangelicorum . Der Antrag der Commif

ſion ging dahin , dieſen Gegenſtand vorderhand auf ſich
beruhen zu 8

2 ) über eine Synodalarbeit des Pfarrers Dr . Röther , die

Autonomie der evant geliſchen Landeskirche betreffend , mit

dem Antrag , die Sache auf ſich beruhen zu laſſen ;

3 ) über den Antrag

e

ines Mitgliedes der Synode wegen

Benennung des lan

miſſärs bei der Generalſynode (ſ. Mitth . Nr. 6 S. 84 )

E es

desherrlichen und oberbiſchöflichen Com —

Der Antrag der Commiſſion ging dahin

Die Generalſynode wolle an Seine Königliche Ho —

heit den Großherzog die unterthänigſte Bitte ſtellen , den

§. 2 und 11 Beil . B der Vereinsurkunde entſprechend ,

den §. 9 dahin vervollſtändigen zu wollen , daß sub

Nr. 5 den Worten : „ der ganzen Generalſynode präſidirt

ein landesherrlicher Commiſſarius “ beigeſetzt werden wolle

igleich oberbiſchöflicher Commiſſär iſt “

———————
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Dieſe drei Commiſſionsanträge werden einzeln zur Abſtim

mung gebracht und ſämmtlich ohne weitere Discuſſion ange

nommen

Ueber verſchiedene Anträge der Däöceſanſynoden rſtattete

nunmehr die ſiebente Commiſſion Bericht ämlick

(71) Verlegung des Erntedankfeſtes auf den erſten

tag nach Martini , ſtatt auf

Monats October

den letzten Sonntag des

Antra 8 48 f N 5 der Se1 1

geht dahin , die Sache auf ſich

Dringlichkeit dieſer Verlegung aus den in höchſter Sanction

angegebenen Gründen
5 1 M R2 Intra der

u 1 N N ˖ (C

feſſion und Zahl de Caufpathe

7 W̃ Anweſenh t derſelhe heſchließt di S86a ) Wegen Anweſenheit derſelben beſchlie bie 2

node , den Gegenſtand auf ſich beruhen zu laſſen

b ) Die Confeſſion der Taufpathen betreff

die Majorität der Commiſſion den Antrag geſtellt , daß

öbei jeder Taufe eines proteſtantiſchen Kindes wenigſtens

ei1 Taufpatl d rConfeſſi ö ſey ſolle

Die Minorität dage

dieſer Beziehung volle § ſtatten mög Die

2 Majorität mit 21 Stim

men be

c ) Die Zahl der Tauf Fon

miſſion vor , daß derſelbe öchſtens ſechs genommer

werden dürften . Die Synode beſchließt aber , die Sache

auf ſich beruhen zu laſſen .

3 ) auf Remuneration der Geiſtlichen für Neben

als Beamte des bürgerlichen Standes , welchem

die Commiſſion beitra

In Anbetracht deſſen , was der Staat für den Penſions
und Wittwenfond in neueſter Zeit gethan habe , beſchließt die

Synode , über dieſen Gegenſtand zur Tagesordnung überzugehen
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) Ueber den Antrag der Diöceſen Mahlberg und L ahr

wegen Unterſtützung dienſtunfähiger Candidaten , Vicare

und Pfarrverweſer ſtellte die Commiſſion , geleitet durch

die Betrachtung , wie ſehr es an geeigneten Mitteln zur

N. ＋
Erreichung dieſer wohlthätigen Abſicht im Augenblick noch

fehle , den Antrag , die Sache hier auf ſich beruhen

laſſen . Ein Abgeordneter trug dagegen an , doch den

Wunſch in ' s Protokoll niederzulegen , daß die oberſte Kir —

chenbehörde dieſen Gegenſtand in näherer Berathung thun —

hſt kſichtigen m Dieſer Antrag wird zuerſt zur

bracht und von der Synode angenommen .

——
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Zweiundzwanzigſte Plenarſitzung vom 2. Juni .

In heutiger Sitzung erſtattete die IV . Commiſſior Bericht
über

die Reviſion der Diſtrie calfonds - Rechnungen
durch die Kreisſtiftun d5
Fonds zu den Beſoldungen und ſonſtigen ſſen
der Stiftungsreviſoren zu leiſtend Beiträge

Zu dieſer Berichtserſtattung hatte die Commiſſion den Auf⸗

trag durch die Seite 135 , pos . 44, von ſieben Diöceſen in
dieſem Betreff vorgetragenen Wünſche

Die Anträge der Commiſſion gingen dahin
Hochwürdige Generalſynode möge bei Seiner König

lichen Hoheit dem Großherzog d ſte N
ſtellen , gnädigſt zu ve n

1) daß die bei den Kr eſte evange
liſchen Stiftungsreviſione 1 1i, und die Verwal

tung der evangeliſchen Diſtricts - u 1d
veit

ſie den Aemtern und den isher

tragen war , dieſen entzogen , ſofort 1

daß die Rechnungsreviſion , ſo wie die Beauſſichtigung
er Verwaltung ſämmtlicher evangeliſchen Diſtri und

1
2

Localfonds dem evan geliſchen Oberkirchenrath a
ich überwieſen werde ; endlich

daß die evangeliſchen Diſtricts - und Localfonds zu den
Koſten der Rechnungsreviſion und ſonſtigen Beaufſich
tigung künftig nur in dem Verhältniß beizutragen haben ,
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wie dies von den Gemeinden , Minderjährigen , Mund⸗

todten ꝛc. geſchieht .

Begründung dieſer Anträge ſtellt die Commiſſion den

atz oben an , daß die jetzigen Reviſionskoſten im grellen Miß⸗(

verhältniß mit den früheren ſtehen , wie ſolche vor dem Jahr

1834 bezahlt wurden . Hier nur einige Beiſpiele durch Zahlen .

Frühere Jetziger Be
75 Jes zer Jährlicher

8 . Mehrbetrag .
Regiekaſſe

Wertheim 8

ſcd
3 fl . 45 kr. 346 fl . 42 kr. 323 fl . 17 kr .

Neckarbiſchofsheim 4½ 52 61 „ 28 „ 56 36 . 7

Mannheim . 5 % 30 , 163 7½2 „ 181353

Für d ganzen evangeliſchen Landestheil durchgeführt ,

alaubt die Commiſſion einen jährlichen Mehraufwand von

Ca. 5000 fl. gegen früher annehmen zu müſſen . Dieſe Summe

erſcheint um ſo bedeutender , wenn man in Erwägung zieht ,

daß die betreffenden Fonds dadurch ihrem Stiftungszwecke ,5

wegen der vollſtändigen Erfüllung derſelben , entzogen werden .

Die Commiſſion ſieht ein, daß das Oberaufſichtsrecht des 38
über die milden Stiftungen t nur allein durch das eigene

Intereſſe derſelben , e' rn auch durch Rückſichten auf 00
emeine W̃ he zerufen ſey. Aber ſie beklagt es , daß

die dadurch veranlaßten Koſten nicht gleichförmig gehalten ſeyen ,

mit den Koſten für die Beaufſichtigung anderer Inſtitutionen ,

welche gleichfalls der Beaufſichtigung der Staatsregierung be —

dürfen ; ja ſie kann ſich nicht einmal befreunden mit der An⸗

ſicht , daß die Stiftungen die Koſten für Beaufſichtigung ihres

Wird
Rechnungsweſens ausſchließlich und allein tragen ſollen

das Vermögen der milden Stiftungen durch ſchlechte Verwal —

edie Laſt der Kirchenbedürfniſſe und die

Unterſtützung der Armen , ſo weit ſie bis jetzt aus jenen Fonds

geſchöpft wurde , theils auf die Gemeinden und deren einzelne

Glieder , theils auf die Staatskaſſe . Somit liegt es unbeſtritten

im eigenen Intereſſe des Staats , darüber wachen zu laſſen ,

daß ſolche Fälle nicht eintreten .

Eine Ungleichförmigkeit bezüglich der Staats saufſicht auf

andere Inſtitutionen findet die Commiſſion darin , daß die
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Rechnungen der Gemeinden , Mind rjährigen , Mundtodten und

Abweſenden lediglich gegen Vergütung

Gebühr durch vom Staat beſoldete

diren läßt . Sie findet es unangemeſſen , daß die zu den edel

ſten Zwecken beſtimmten Stiftungen in Bezug auf die Koſten

ihrer Beaufſichtigung härter gehalten werden f als di

eben genannten Corporationen und Individuer

In Bezug auf den zweiten Antrag erwähnt die Commiſſic

der verſchiedenen Uebelſtände , mit denen die Kirch

räthe bei der jährlichen Reviſion der Stiftungsrechn

der Beantwortung der aufgeſtellt werdenden Notaten , zu käm

pfen haben . Sie ſind ſo verſchiedenartig d bez f˖

Anforderungen in formeller Beziehung jedes Jahr ſo abweichend

von einander , daß der Rechner und Kirchengemeinderath auch

bei dem beſten Willen nicht das ermöge was die

Reviſion verlangt

Selbſt von einer allgemeinen Verwaltungs - und Rechnungs

Inſtruction erwartet ſie keine vollſtändige Abhülfe , wegen der

in einer ſolchen Inſtruction nicht vorherzuſehenden Fälle , die

immerhin nach individuellen Anſichten notaminirt werden wür

den , von einer Reviſion , welche von drei vorgeſetzten Behörden

inſtruirt werde . Geſchähe dagegen die Reviſion bei dem Ober —

kirchenrath unter der Leitung eines Reviſionsvorſtandes , ſo wür

den bald beſtimmte Grundſätze feſtgeſtellt , und d t a us

verſchiedenen perſönlichen Anſichten entſpringende Beanſtan

dungen beſeitigt ſeyn Der Commiſſion erſcheint der Wunſch

ſehr beachtungswerth , daß die Verwaltung der in Frage ge

ſtellten Fonds mit Ausſchluß der Aemter und Kreisregierungen

künftig durch den hohen evangeliſchen Oberkirchenrath möcht

beaufſichtigt werden . Dieſer ſey die rechte Centralbehörde , zu

gleich Staats - und Kirchenſtelle , welche die Bedürfniſſe genau

kenne , und die Ausführung der Verwaltungsanordnungen von

einem Reſpicienten überwachen laſſen könne . Gewiß ſey es

nicht heilſam , daß das Anweiſungs - und Aufſichtsrecht unter

ſo viele Adminiſtrativbehörden , — Aemter und Kreisregierun —

gen — dertheilt ſey , weil dadurch die Verwaltung und Aufſicht
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der Einheit entbehre , und es viel leichteren öglich ſey , daß ein

Fond ſeinem Zweck alienirt werde

Nach einer längern Diseuſſion , in welcher von Seiten der

Synodalmitglieder die Mißſtände hervorgehoben wurden welche

der beſtehende Zuſtand der Reviſionen der in Frage geſtellten
8

Rechnungen mit ſich führe , wurden die Commiſſionsanträge

Nr . 1, 2 und 3 zur Abſtimmung gebracht , und von der Synode

einſtimmig angenommen . Ein Mitglied der Synode hatte im

Laufe der Discuſſion d Antrag geſtellt , die vorgetragenen

Bitt dal dern , dem Oberkirchenrath zu überlaſſen ,

ſt in Erwägung zu ziehen , ob die von der Commiſſion

gemachten Vorſchläge zur Ausführung ſich eignen . Da aber

dieſer Antrag nicht unterſtützt wurde , ſo konnte er nicht zur

Fe 1* Umn 1 * * 5
Abſtimmung gebracht werden

Die XI . Commiſſion erſtattete hierauf Bericht über eine

Eingabe der Diöceſe Bretten :

den Mißbrauch des Eides betreffend

( Siehe Mittheil . S. 131 , Ziffer 8. )

Der Bericht gibt Folgendes zu vernehmen
A

Diöceſe Bretten iſt ein im

badiſchen Kirchenblatte abgedruckter Aufſatz des Pfarrers Rieger

von Willſtädt beigefügt , an welchen ſich jene Eingabe an⸗

Der erwähnten Eingabe der

ſchließt , und eine Reihe von Belegen für die hervorgehobene

Herabſetzung des Ei anführt . Die Klage iſt eine drei —2 8

fache ,

1) daß der Eid durch einen allzuhäufigen Gebrauch profanirt

werde ;

2) daß durch Mangel an Feierlichkeit bei der Abnahme der

Leichtſinn der Schwörenden befördert werde ;

Strafrechtes mit dem Ver⸗

brechen des Meineides in keinem Verhältniß ſtehen .

Ihre Commiſſion ſuchte ſich zunächſt darüber in ' s Klare zu

ſetzen , in wie fern dieſer Gegenſtand vor das Forum der

Generalſynode gehöre , und was ſie davon für ihre Beſchluß —

nahme entſchieden in Anſpruch nehmen könne und müſſe . Hier

dos
3) daß die Beſtimmungen des



iſt nun unverkennbar , daß das Dogma über den allein

Sache der Kirche iſt , und dem Staate darüber keine Entſchei

dung zukommt . Ob der Staat !

lichen Bedeutung behufs der Rechtspflege Gebrauch machen will ,
bleibt immerhin ſeine Sache ; die Kirche aber müßte bei jedem

Gebrauche deſſelben , welcher n na

angemeſſen iſt , in Beziehung auf ihre Mitglieder proteſtiren

und ihre Mitwirkung verſagen . So lange darum der E

die Mitwirkung der Kirche in Anſpruch nimmt , ſo muß auch
die Vorausſetzung gelten , daß er bei allen Beſtimmungen über den
Eid die von der Kirche angenommenen G let

Dabei hat die Generalſynode aber noch einen andern 6

ſichtspunkt in ' s Auge zu faſſen , nämlich die öffentliche Sittl

keit und die Einwirkung auf dieſelbe , welche aus den Beſtim —

mungen über den Eid hervorgehe In dieſer B

der Kirche keine directe Einwirkung auf d

wohl aber liegt es in ihrer Pflicht , und darn h ain ihrem

Recht , ihre
— — Erfahrungen in dieſer Beziehu der

Staatsbehörde zur Berückſichtigung bei der Geſetzgebung vor

zulegen .

Laſſen Sie uns die in den vorliegenden Eingaben geführten
Klagen aus dieſen beiden Geſichtspunkten beurth

ad 1

Wenn darüber geklagt wird , daf

Gebrauch des Eides derſelbe prof ohl z
nächſt die Thatſache , daß die die neuere

Geſetzgebung über Gebühr ſich „ Niemand

beſtreiten . Der Verfaſſer der Eingabe 1 Bretten führt an,
daß er in ſeiner mä ßigen Gemeinde in einem Jahr

Perſonen zum Eide vorbereitet habe . Aehnliche Erf hrung
haben wir alle gemacht . Die meiſten dieſer Eidesabnahr
fanden über die geringfügigſten Dinge ſtatt . Das hat für ein

religiöſes Gemüth etwas ſehr Verletzendes , und erſcheint , be

der Geſetzesbeſtim
mungen , mehr oder weniger als ein Mißbrauch des göttlichen

— zur Bequemlichkeit des Unterſuch ungsrichters . Eine

eigentliche Entheiligung des Eides aber , oder ein Gebrauch ,

onders bei einer weniger genauen Kenn
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r mit dem kirchlichen Begriffe im Widerſpruch ſtände ,

d jefunden werden . Der Eid bleibt gleich heilig

ſten, er mag in einer wichtigen oder geringfügigen

hworen werden , er mag oft oder ſelten vorkommen ,

hat die Kirche keine Veranlaſſung , in dieſer Beziehung

Einſprache gegen die Beſtimmung der Prozeßordnung

zu thun

Sehen wir dagegen auf die öffentliche Sittlichkeit , ſo läßt

ſic fluß d allzuhäufigen Eidesleiſtungen

R5 Schon durch die wenigſtens ſchein —

liegende Unterſtellung , daß man ohne Eides⸗

ticht verbunden ſey, vor Gericht die Wahrheit zu ſagen ,
fl die e tze des Volkes über Ehrlichkeit , Wahrhaf —

Ehrenhaftigkeit furchtbar verwildern . Lügen gilt

f furchtlos Läugnen für ehrenhaft , die Wahrheit

reden für Dummheit , Eingeſtehen für Aberwitz . Die Sicher —

t des Eides ſelbſt aber , welchen der Entwurf des Strafgeſfetz —
Grundlage unſeres ganzen Rechtszuſtandes nennt “ ,

fährdet . Das kann nicht wohl

fehlen : j öf zahl Eide , deſto größer auch die Zahl

der Meineid a mal eine Sünde , ein Verbre —

rden iſt, ſo vermindert ſich die

8 Leichtſin um ſo eher ſeine

Quelle un öffe he Sittlichkeit raber

die hochwürdige Synode in ihren Erfahrungen

der Commiſſion zuſammenſtimmt , ſo halten wir fol⸗

genden Antrag für begründet

D

eneralſynode wolle in dem Haupt

te an Seine Königliche Hoheit den Großherzog

Hochwürdige

0 Ausſprech Ur die neuere

Geſetzgebung veranlaßten allzuhäufigen Eidesabnahmen

einen ſehr fühlbaren nachtheiligen Einfluß auf die Sitt —

lichkeit des Volkes haben , und darum möge die hohe

Staatsregierung darauf Bedacht nehmen , wie dem Uebel

bzuhelfen ſey .

ad 2.

die zweite Klage über verminderte Feierlichkeit bei der Ab —

—ĩ8

ů
ůů
ů

—
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nahme des Eides wird theils dadurch begrün

der Vorbereitung des Geiſtlichen für eine wü 0

Acts nicht geſorgt ſey , bei der Ablegung ſelbſt aber in Folge

eines Staatsminiſterialbeſchluſſes vom 24. April 1833 nicht

24mehr darauf geſchen werde, ol

der Feierlichkeit des Actes angemeſſenen Zuſtande ſey, und de

nicht mehr nothwendig ſey , daß die Eidesleiſtung vor einem

weißgedeckten Tiſche mit der heiligen Schrift und in Gegenwart

eines Geiſtlichen geſchehe
Das Recht der Kirche , in dieſer Beziehung beſtimmte , maaß

Wgebende Forderunger die St

NR 1 * 1u Sor IVKAder Beantwortung der Frage abhängen , ob die

als gottesdienſtlicher Act zu betrachten , und alſo einer liturgi

ſchen Anordnung unterworfen ſey. Dies ſcheint von der Staats

behörde nicht anerkannt werden d5 ˖

gewiſſes liturgiſches Moment in der Eidesablegung nicht zu

verkennen , ſo hat es doch die Kirche bis jetzt nicht ausdrücklich

Anſpruch Non dief Set de Pörfte daramin Anſpruch genommen Von dieſer Seite her dürfte darum

auch jetzt keine beſtimmte Anforderung begründet werden können

Was dagegen die Vorbereitung betrifft , ſo iſt

Sorge der Kirche überlaſſen , dabei kann aber nicht verkannt

werden , daß dies ein rein ſeelſorglicher , in keiner Weiſe litur

giſcher Act ſey, und deshalb kein Grund vorhanden ſey zu der

Anordnung , daß derſelbe im Ornate vor

Ueberhaupt ſcheinen allgemeine Anordnun zen über Amtshand

lur dieſer Ar k führen , und es wirdlungen dieſer Art U zu Uhren , ul

mmer angemeſſener ſeyn , hierin dem ſeelſorglichen Tacte des

Pfarrers zu vertrauen

Eine andere Frage wäre , ob die Generalſynode Erfahrungen

gemacht habe , wornach der Mangel an Feierlichkeit dem Leicht

ſinn der Schwörenden Vorſchub leiſte , und ſomit auf die Sitt

lichkeit des Volkes einen nachtheiligen Einfluß übe. Die Com

miſſion iſt der Anſicht , daß zu einem Antrage in dieſer Bezie

hung kein hinreichender Grund , wenigſtens nicht in dem Maaße

wie im vorigen Punkte , vorhanden iſt, und hält dafür , daß es

ſo ſehr im Intereſſe der Staatsregierung ſelbſt liege



und Feierlichkeit vornehmen

daß es einer beſondern Anregung dazu nicht bedürfe .

Die Klage , daß die Strafrechtsbeſtimmungen mit dem Ver

echen des Meineids nicht im rechten Verhältniß ſtehen , iſt

beſonders ſeit Erſcheinung des projectirten Strafgeſetzes oft

laut geworden . Mit der Größe des Verbrechens ſcheint näm —

lich nicht vereinbarlich zu ſeyn , theils daß das Strafmaaß in

vielen Fäl ſt unbedeutend iſt, theils daß der Meineid

Fä als völlig ſtraflos erklärt wird . Es iſt

kennbar , daß hierbei die Kirche von einem ganz andern

ls der Staat in ſeiner Geſetz —

gebung jßene hat das Verbrechen des Meineides an ſich und

idpunkt auszugehen hat , a

in Beziehung auf die Perſon , von der es verübt worden iſt ,

zu betrachten ; die ſtaatliche Geſetzgebung nach ſeinen Folgen ,
weshalb ſie das Strafmaaß zunächſt nach der Verletzung , welche
der Meineid veranlaßte , zu beſtimmen hat . Die Kirche , wenn

ſie auf ihrem Boden ſich feſthalten will , wird eine Beſtrafung

taate nicht fordern können .

Sie wird aber vollkommen in ihrem Rechte ſeyn , wenn ſie den

Meineid ihrer eigenen Disciplin unterwirft . Die Kirche wird

und muß ganz davon abſtehen , was für Früchte der Meineid

allein mit dem ſittlichen Zuſtande desgehabt hat , ſie hat e

Verbrechers zu thun . Iſt dieſer vom Staate als ſtraflos erklärt ,

ſo darf er dadurch den Zuchtmitteln der Kirche nicht entzogen

werden . Es kann dies aber auch nicht geſchehen , wenn der

Staat wirklich eine Strafe verhängt , ſie mag groß oder klein

ſeyn . Hier aber tritt abermals das fühlbare Bedürfniß einer

Disciplinarordnung ein , in deren Ermangelung Ihre Commiſ —

ſion außer Stand iſt, einen Antrag zu ſtellen

5

r Discuſſion über den erſten Punkt dieſes Berichts

rklärten ſich die Mitglieder für den geſtellten Antrag , und von

allen Seiten wurde der lebhafte Wunſch ausgeſprochen , daß

eine Abhülfe in dieſer Beziehung getroffen werden möge , und

es wurde der Commiſſionsantrag bei der Abſtimmung einſtim —

mig angenommen

ad 2 ſtellte ein Abgeordneter den Antrag , es möge die



288

hohe Staatsregierung , da die Eidesabnahmen an manchen

Orten auf eine nicht immer angemeſſene Weiſe erfolgten , die

geeignete Notiz davon nehmen und den nöthigen Einfluß zu

Hebung von Mißſtänden ausüben

Dieſer Antrag wurde von der Synode abgelehnt . Dagegen

wurde der Antrag eines andern Abgeordneten

„ es möchten die proteſtantiſchen Geiſtlichen , wie früher ,

„ nicht nur bei Eidesabnahmen in Criminalſachen , ſon

„ dern in allen Fällen wieder beigezogen werden “

von der Synode angenommen

ad 3 wurden von den Synodalmitgliede keine beſtimmten

Anträge geſtellt , wie denn auch die Commiſſion aus angef

ten Gründen keine zu ſtellen im Stande war

Seine Königliche Hoheit der Großherzog hatte mittelſt höchſter

Entſchließung vom 25. Februar 1843 , Nr. 341, nachfolgenden

Verordnungsentwurf über die Bildunge 2

eines evangeliſchen Centralkirchenfonds

der Generalſynode in den ſich für ſie eignenden Hauptgrund —

ſätzen vorlegen laſſen , mit der Bemerkung , daß dieſer Verſamm

lung die geeigneten Anträge und Bitten in dieſer Beziehung

übertragen werden ſollen .

Wir theilen fraglichen Entwurf nebſt ſeiner Begründung

hier vollſtändig mit

1

Verordnung ,
die

Bildung eines evangeliſchen Centralkirchenfonds

betreffend

K 1.

Für die evangeliſche Kirche des Großherzogthums wird ein

Centralkirchenfond gebildet , deſſen Beſtimmung iſt : aushülfsweiſe

für ſolche anerkannte Bedürfniſſe der evangeliſchen Landeskirche

beizutragen , welche zu beſtreiten Niemand geſetzlich verbunden iſt ,

oder für welche die dazu gewidmeten Fonds nicht hinreichen
Fortſetzung folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode

Hangeli ntiſchen 8 thumkvangeliſch -Ppre Uliſchen Arche des roßherzogthums

2

Nr. 19 . Juni 1848 .

Zweiundzwanzigſte Plenarſitzung vom 2 . Juni .

6. 2
N Sor 11 Fircher 18 Ron * 517 Koeen 1717 5Auf den Centralkirchenfond werden vorzugsweiſe übernommen

f

2) gering de l

3 ) Organiſte u Meßnerſte u Dieſe mit det

d De werde le

4) Penſionen von Geiſtlichen , die wegen Alter , körperlichen

oder geiſtigen Leiden zur Verſehung ihrer Stellen nicht

mehr fähig ſind , inſoweit die Penſion nicht aus dem

bfründertrag geſchöpft werden kann ;

desgleichen für Vicariatsgehalte an Geiſtliche , welche aus

den sub 4 angegebenen Urſachen einen Gehülfen halten

müſſen , inſoweit dieſer nicht aus dem Pfründertrag be

6) Suſtentation hülfsbedürf Ehe ten und Kinder von

Geiſtlichen , welche wegen Unwürdigkeit vom Dienſte ent —

fernt worden ſind

7) für Viſitation der Dekanate und Dekanatspfarreien , ſowie

für die von der oberſten Kirchenbehörde angeordneten

außerordentlichen Kirchen - und Pfarrviſitationen , wenn

die Koſte cht von einem Dritten zu tragen ſind ;

191
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1 fehlte CEs iſt zwar die Staats
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der Kirche geſorgt , und von der St

Abhülfe auch nicht zu erwarten

Die Bildung Centralk fond ein

bereis für die katholiſche Kirck wird darum he

nothwendig

Die Beſtimmung dieſes Fonds wä

aushülfsweiſe für ſolche anerkannte Bedürf

geliſchen Kirche beizutragen , welche zu beſtreiten N

mand geſetzlich verbunden iſt, oder fuͤr welche die daft

jewidmeten Fonds nicht hinreichen

Unter de lsdrückliche 2

( nämlich Mangel eines andern dazu verpflicht

länglichkeit der Fonds , ſowie anerkanntes Bedürfniß ) ko

ten auf den Centralkirchenfond vorzugsweiſe übernommen werden

Beiträge

1) für zu errichtende Pfarreien

2 ) für gering dotirte Pfarreien

3 ) für Organiſten - und Meßnerſtellen , wo dieſe nicht mit

dem Schuldienſt verbunden ſind ;

J) für Penſionen von Geiſtlichen , die

lichen oder geiſtigen Leiden zur Verſehung ihrer Stelle

nicht mehr fähig ſind , inſoweit die Penſion nicht

dem Pf dertrag od 2

Zuſchuß für Penf 5

kan

f Vicariatsgel 1 Geiſtliche , welche aus e 85

sub 4 angeführten Gründe einen Gehülfen vorüber

gehend halten müſſen , inſoweit dieſe ht a dem

Pfründeinkommen bezahlt werden kann . Hier, ſowie nb
pos . 4, iſt aber auf die angemeſſene Paſtoration der Ge

meinde , ſowie auf die beſonderen Verhältniſſe des Geiſt

lichen Rückſicht zu nehmen ;

6) für Suſtentation hulfsbedürftiger Ehefrauen und Kinder

von Geiſtlichen , welche wegen Unwürdigkeit vom Dienſte

entfernt worden ſind ;

7 ) für Viſitationen der Dekanate und Dekanatspfarreien und

für die von der oberſten Kirchenbehörde angeordneten
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Kirch ſitationen , deren

einem 2 ˖ ſind ;

8 rchen- u rhausbaute welche den

zemeinden oblieg
K

meine Aufführ 8 sub 1 Jangeg

N 15 ein al 5 5 v ſun uük 71 77 m 4

ß alljährlichef d5 ander zweck a virklich

8 10 0 o80
kur mit Wenigem möge hier erwähnt werden

ad 1, 3 und 8, daß bei der zunehmenden Bevölkerung für

r als F ie Gemeinde eine eigene Kirche

Pfid U thwendig wird

5 manche Pfarrdotation , durch die verſchiede —

n Ertrag geſchmälert , und nun oft

bedarf bei dem fort —Capitalrente beſchränktAuf 16

8 Nroiſo Leßhensfmittel iner Aufßeſſe4 6 ebensmittel einer Aufbeſſe

d f 0 demſelben Maaße , wie

r, Penſiouer
d car te der Pfründe auferlegt

d 6 U r angeführte Fall kommt zwar am wenig

ſten vor; es ſind jedoch auch dazu immer einige Mittel zur

Ehefrauen und Kinder abgeſetzterUnterſtützung hülfsbedürftiger

Heiſtlicher , wienl ullen andern Dienerclaſſen , nöthig .

Wenn die Aufſicht über die Kirche und derenA0 ne

Diener geführt werden ſoll , ſo ſind Koſten für die hier ver —

zeichneten Zwecke unvermeidlich .

Die Aufzählung der auf den Centralkirchenfond ſich eignen —

en Aus de vo ſchickt ſich nach dieſen die

Beſtimm der Einna ht

Dem d k 6 vieſen werden

19 8 Dotatione ingegangener Pfarreien , ſoweit ſolche

ir d Dienſte verwendet werden müſſen ,

d ſtoration der eingegangenen Pfarrei

2) der ganze Pachtzins vom Verlag der Kirchen - und Sck
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Fond nicht ſelbſt bedarf ſur ndern an 0 ö k

verwendet wird , als wenn m fortwährend anhäuft

4 2 0 1 10 Sir 7 11 * 11 IÆ N ＋
wobei es keinem Theil der Kirche zu Die R

7 4 1 1 1 Aur 8 R. Pöyoſtin 14 888
ſicht , welche jedoch 1 i f64l des
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Pfarrrevenüen in den Centralkirchenfond ſoll daher unter

wWe uUm
Bei d für di

digen Collecten k te weitere , alljährlich wiede

ende Anſtand finden Bedenkt man aber, daß für rein

iche Bedürfniſſe , u ie der Centralkirchenfond befriedigen
k ind daß manche Collecte ,

worden ,

ommen wird, weil dem Centralkirchen —

terſtützt werden können , ſo dürfte jeder Anſtand , als

C 6 beſeitigt ſeyn . Zu

t ſich die Kirche auf dieſe Weiſe geholfen . Bei

a thalb rvortretenden regern kirchlichen Leben wird

allgemeine Collecte zum Beſten der Kirche gewiß einen

Erfol a un die einzelner engemeinden

C 6 durch ige zu dem

J 1 13 ke W he

ere be ˖ Hemeinden oder die evangeliſche
5 Abſch ing der

fſ ach Gemeinden immer mehr

inden , ſie werden als Bekenner ein und deſſelben Glau —

s, ohne Rückſicht darauf , ob ſie in einem Orte beiſammen

oder nicht , nur eine Gemeinde bilden , und gegenſeitig

2 fördern ſucher

8 2 tung des Cent 1ds

henbehörde übertragen , wel das Recht hätte n

dige Verwilligungen bis zi Betr 500 fl. auf

0 Seiner
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Paſtoration der eingegangenen Stelle übergeht . Nach den

ſtimmungen der Unionsurkunde , Beilage D, §. 3 e und 8

ſollen Ueberſchüſſe nur für das allgemeine Beſte der vereini

Kirchen im Unterland verwendet Solle die F7

ſung des Entwurfs beibehalten werden , ſon te dies nur

ſchehen durch einen nach §. 11 der Ge f

Beſchluß der Generalſynode Iſt die

Unionsurkunde räthlich ? Die Commiſſie beantwortet

Frage bejahend , aus folgenden Gründen

1) Weder die berechtigten , noch die ausgefallenen Gemei

den des 1 Berech n

der mindeſten Beeinträchtigt

ſchüſſe de ht f ſe oder 6

tigte oder 0 Udern 14 lugen

Beſte der ve ü KR ˖

ſoll. §. 4und 8 8 B Dd

2) Dem Ell unterlan K d ſchon d *

tationen einge n Stell m A Adiſche zugewief

— ein Beitrag zum allgemeinen Kirchenfond iſt alſon

unbillig

Die Revenüen der altbadiſchen Pfarrei U vöſſi

ſowie

4) ein Antheil an den disp hüf der L

und Diſtrictskirchenfond

rirten altbadiſch d de om A Hor meingezoge

Kirchenvermögens ſoll dieſem allgemeinen Hülfsfonds der

geliſchen Landeskirche zugewieſen werden

Die Commiſſion beantragte ſonach zu 8 poS. 1

Entwurfs folgende Faſſung :

„ Hierher gehören namentlich auch die disponi

Ueberſchüſſe des neuen Kirchenfonds

Für Beilage D, §. 4 der Unionsurkunde beantragt ſie

Faſſung

Der etw nige dispo e Ueber als Beitrag

dem allgemeinen Hülfsfond

Ebenſo will ſie dem fraglichen Fond die Dotation

gangener Orga d Meßnerd zugewieſen wiſſe

N

5

einge
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Um für den Fall einer etwaigen Wiederherſtellung der ein —

angenen Stelle das frühere Einkommen wieder ungeſchmälert

erhalten zu können , hält die Commiſſion für zweckmäßig , daß

tar d5 Eink derſelben in der Regiſtratur

des d Hu1 ond ede gt werde

ad pos . 3. Die Beſchleunigung der Verhandlungen wegen

Separation des incamerirte ltbadiſchen Kirchenvermögens von

den Domänen , f Ausſcheidung deſſelben im Amt

Hor Nothwendigkeit , und

f den zu hoffenden Antheil an

Ueberſchüſſen , ſondern im Intereſſe der evangeliſchen Landes —11 * 1 1

kirche überhaupt Sie ſtellt daher den Antrag :

Großherzog um Be

. a wegen Separation des

altbadiſchen Kirchenvermögens nach ſeinem ehemaligen

e weitere AnGrundſtock unterthänigſt zu bitten , aber d

rdnung der höhen Kirchenregierung mit Vernehmung

D ſſe

U
d Ver is de

U
U U wenn die

Ri 7 5 §Somi ſit Ht

IX
7

faßt N ach die

nich blos B a Kirch forderniſſe der evange

deskirchen verwendet werden ſoll , die nicht ihre be—

ſondere hinlängliche Fundation haben , ſondern auch nach den

Kräften des Kirchenguts neu erſcheinende Bedürfniſſe ihre Be

rückſtchtigung finden dürfen

Damit aber , daß auch die Ueberſchüſſe der nach beſondern

Statuten verwaltet werdenden alt- unden diſchen Pf

fonds dem allgemeinen Kirchenfond zugewieſen werden , wenn

ihre eigenen Bedürfniſſe vollſtändig gedeckt ſind , kann die Com

ſich nicht einverſtanden erklären , weil es wenig zweck⸗

mäßig ſeyn dürfte , einen zum Beſten hülfsbedürftiger Geiſtlichen

geſtifteten Fond in ſeinen Mitteln zu ſchmälern , um damit

Gemeinden oder Corporationen zu unterſtützen , die jedenfalls
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ſionen der Geiſtlichen, “ was die Synode genehmigte
2 * — *
ſo wurde nachträglich in Bezug auf dieſe Poſition feſtgeſe

Eben

am Ende des Satzes : „ſo wie vorübergehende Unterſtützur

dienſtunfähiger Vicarien und Candidater hinzuzuſetzen .

Pos . 5, 6 und 7 genehmigte die Synode ohne weitere

Modificationen

Zu pos .
8 hatte die Commiſſion proponi die W

„ welche den Kirchſpielsgemeinden obliegen “ zu ergänzen

notoriſch armen Kirchſpielsgemeinden obliegen, “ was jedoch v

deder Synode abgelehnt wur

N dieſe Beſt 21 U

Hauptbericht gefaßt werden , und dort

niß kommen

Bei §. 3 hatte die Commiſſion darauf angetragen , daß die

pos . 1 des Vortrags im letzten Satz dahin abgeändert werden

ſolle

Hierher gehören namentlich auch die disponiblen

Ueberſchüſſe des neuen Kirchen - , ſo wie der Unterwöf

ſinger Pfarrrevenüenfond ;

und daß ferner §. 4 der Beilage D zur Unionsurkund

abgeändert werden ſolle , daß die Worte

„ der etwaige disponible Ueberſchuß als Beitrag zu dem

allgemeinen Hülfsfond der evangeliſch - proteſtantiſchen

Landeskirche verwendet

Ein Mitglied der Synode bemerkte in Bezug auf den zu

gründenden gemeinſchaftlichen Kirchenfond , daß es die Idee

deſſelben ſehr ſchön , zeitgemäß und ächt chriſtlich finde ; es

ſollten hier diejenigen Landestheile , welche Gott mit kirchlichen

Mitteln geſegnet habe , mit denen in Gemeinſchaft treten , welcher

ſolche Mittel verſagt ſeyen . Der Sprecher glaubte indeſſen

daß die gegenwärtigen Abgeordneten nicht berechtigt ſeyen , über

das überſchießende Vermögen Derer Verfügung zu treffen , die

Etwas beſäßen , zu Gunſten Derer , die nun unglücklicherweiſe

Nichts hätten

( Schluß folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
1

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843

Nr. 20 . Karlsruhe 23. Juni 18438 .

Zweiundzwanzigſte Plenarſitzung vom 2 . Juni .

Er werde daher bei der Abſtimmung dem Project ſeine Zu —

ſtimmung verſagen ; er glaube , daß das auf ſo lange geſchehen

müfſ 3. W Dritte och icht ermittelt ſey, welcher für

ten Gemeinſchaft nichts

hinzu bringen k 6 elne Kirchengemein

de meintene ode r Staat , oder beide nach

ſe müſſen wohl der Dritte

ſeyn , den er zur Gründung einer auf Gerechtigkeit ruhenden

Gemeinſchaft ſuche . Man ſpreche zwar nur vom Einwerfen

von Ueberſchüſſen . Allein die Beſtimmung deſſen , was Ueber —

ſchuß genannt werden dürfe , ſey etwas gar Relatives , und , bei

der größten Achtſamkeit der aufſehenden Behörden , Unſicheres

und Schwankendes . Beſorgniſſe , welche deshalb entſtehen könn

ten, würden ſchwinden , ſobald der mehrerwähnte Dritte ge

funden wäre elcher für 2 ieinſtehet , die zur Zeit

nichts in die C haf inz ge ermochtel

Dieſer Anſicht wurde doch entgegengehalten , daß nach

dem Kirchenconſtitutionsedict vom 14. Mai 1807 , Art . 9 , die

Kirchenregierung mit Zuſtimmung des Regenten das , Recht

habe , Ueberſchüſſe von Kirchenfonds zu andern kirchlichen

Zwecken zu verwenden , und daß eine Beeinträchtigung der

Kirchengemeinden , welche zunächſt Anſprüche an ſolche Kirchen



fonds haben ,

§. 4 des Veror

tungsſtellen

nommen

Ueberſchüſſe für

es für die In
theilig we

in die

fende Aenderur

zen Satzen
icht MurJ0 Ht, wurd

Weitereun

bis

werder

Grundbeſtim

„ Organiſt

„ Pfarreier

as von 8 88

R 1 W
P0 vl
10 * 1

was die Se
—
B I

* * 5

möge
4

zu ſchließen und

U ſſ

Hierauf erk
4

P0 1

0Ole

„der

306

Di Bild

E

(eige 11

ind von

11

GU

Nben 2 rrel
1 0 1

11

0

0 d

weitern

Pfarrh ülfsfond u

2 Me

geſchloſſen

diſication



— ů — 888 ——CÆw◻æib̃

igſte Plenarſitzung vom 2 . Juni .

Centralkirchenfonds . )

der Commiſſion :ad pos . 4. Der Antrage :

eit den Großherzog unterthänigſt

lfsf ingeliſch

ige für

ht entziehen

ichen

Aſſen ,

ver weitere A l U CEommiſſton egen Zuweiſung der
0 Taxer on der Synode ab

luf ö D ſſion den Ant eſtellt

der Poſition der Verordnu e alljährlich zum
Beſten dieſes Fonds ſtattf de Coll ſämmt

4 0

hinzuzuſetzen

dere Ertrag jedock ur für allgemeine kirchliche Be —

verwenden iſt “.dürfniſſe hülfsbedürftiger Gemeinden zu

Discuſſion über dieſen Zuſatz wurden jeIn r kurzen u

doch verſchiedene Schwierigkeiten hinſichtlich der Ausführung
des Vorſchlages bemerklich gemacht , und der Antrag eines Mit —
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eine alljährlich zum Beſten dieſes Fonds ſtattfindende

Collecte u. ſ. w

zu ſetzen

„ Schenk Stiftung V nd ſonſt

frein e Bei 6

von der Sync 9 en “

Die Faf Oe §. 8 u 6

nommen u

Endli vird §. 4 des Vortrags

die nach §. 3 Nr. 3 dem allgemeinen Hülfsfond ꝛc. ꝛc

de

de

N 85 n letzten J 15 urde

nung über die Errichtu n 1 Hülfsfonds

die R Naſſ 5

0 z0 Pal

vorhergehende S U ˖

genomme

Die ſiebente Commiſſion erſtattet hierauf 2

Anträge der Diöceſen Karlsrul Ladenburg und Pforzheim

wege

Eröff 8

N

V Mitth . S. 133 Ziffer 26 . )

Die Commiſſion glaubt d

bieſen ſt be aſſen

Von mehreren Seiten wurde bemerkt , daß die oben g

ſtellten Anträge der genannten Diöceſen einer Berückſichtigung

werth ſeye Würde ihnen Folge gegeben , ſo würden manche

8 1 1 11 7 1 1* A 11 7 10 — 10 1 *Mißhelligkeiten vermieden , welche im entgegenſtehenden Falle

zwiſchen dem Pfarrer und den Gliedern des Kirchengemeinde

raths hervortreten könnten . Dagegen wurde von andern R

es ſey wohl am beſten , dem Ermeſſen des Denern erw

kans zu überlaſſen , welche
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Protokollen dem Pfarrer machen wolle , ob ſogleich in vertrau
er Weiſe mündli ſpäter ſchriftlich , ſofern eine gleich
ige Eröffnung et und fi d 2 ichtheilig

erſck r in einzelnen Fällen das Beſſere zu

im Unannehmlichk f˖ den Pfarrer ir 19

hhengemeinderat znen Es k te

eb vo d nur in Verlegenheit

2 U
ißte 1 1 ohne

B ndung deſſen ,

mder
f ſogleich geſchehen müſſe . Darum ſey es wohl

beff die Eröffnu Nichteröffnung Viſitationsproto —

Der Antra Sommiſſion wurd Abſtimmung gebracht

und 1 der S' e de angenommen



RRRRRRRRRRRRrr

310

J .

Berichte und Beſchlüſſe

eingelaufene Eingaben .

he be

der Generalſt

machen würden . E ne gemeſſ

Gegenſtand mel

vereinzelt zu behandelt 5

darum dieſe Verſck ˖

de 9 tverl ö

zu kommen

Sitzunge

R a te

April eintreffen k

2 ) Eingabe verſch

welchen dieſelben ihre Dienſte für etwann

arbeiten anbieten

3 L S ente Ul 0 Anſte 0

dem Synodalbüreau

Beſchlu ad acta und N d 3 dem Secretariat zut

Verfügt des Geeignete

4 ) Beſchwerde des Kirchengemeinderaths von Schrieshe
3 * Unt FondBrachfeldzehnte 1. betreſſend
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Dieſel ht zur Competenz der Generalſynode

1 ge n 0

des Abgeordnet Sander um vierzehntägigen

Der erbetene Urlaub wird bewilligt

hreiben des Pfarrers Hormuth von Altlusheim

derſelbe der Generalſynode fünf Exemplare ſeiner Schrift

über die P miſchten Orten vorlegt
t dem Pfarrer Hormuth für

He

7 d 9) Bitten der bei der Kirchentheilung von 1706

efa mGemeinden Feudenheim , Heddesheim und Muken

Kirchenvermögens

6 r Benützung b er

B ˖ die ausgefallenen Gemeinden , abzugeben

Auf den Bericht derſelben in der neunten Sitzung beſchließt

die Eingaben auf ſich beruhen zu laſſen , da ſich

der ausgefallenen
U 1 ˖

C 8 u beſchäft habe

Conf

0 eins das

U veif Commiſſion zur Be

Bürgermeiſters Flecck in Heddesheim

aus dem K 0 del

Beſchluß : Soll auf ſich beruhen , weil die Eingabe ohne

Unterſchrift , Adreſſe und Antrag

12 ) C gaa noyr N 66 4 N de

räthe der Diöceſe Mosback inderungen im Katechis

mus , Geſangbuck nd Ag

ir Berathung . —

Synode : Die Sache

Beſchluß : An die zweite Commiſſion zi

Antrag der Commiſſion und Beſchluß

auf ſich beruhen zu laſſen .

13 ) Eingabe einer Anzahl Pfarrer der Diöceſe Adelsheim

und Mosbach , Oeffentlichkeit der Generalſynode betreffend



Beſchluf A

S ſchr

14) Eingabe

zeiſtlichen 1 n

Beſchluf ö

betreffend

ANuAntrag der

Claſſification

Beſchluß : An

Angelegenheiten

18 ) Eingab

plars Statuten; z

Der löbliche

(C ommiſſio 1von der S mode

eim 1

. —

8˖

wel d

welck

Ifte

Act

8 30

Aftsſti der erſtern

Imter zu

18 U

8 r5a 1

effend

ingelege

S9!l 8

1

ich mit di

Hon

ſcher Geiſt

5

iſtitut

AI 7

n 8

jenommen
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Fre

Beſchlu Iſſen da d Sache auf

verden g.

22) Eingabe derſe d kechte d Kirchengemeinderaths

hinſick D denſelben b ffend

Berathung , welche

Mitt gen in Erwähnung

kon Anträge , betreffend den Kirchenbann , Bericht zu

uten hat . Der Berick es dneten dieſer Commiſ

ka 0 1 ahenden Schluſſes der Synode

1 rag

Eingabe derſelben , die Claſſification der Pfarrbeſol

dungen betreff

Beſchluß : An die ſechste Commiſſion zur Berathung , welche
häftigen hat

tniß der Pfarrer zum

K He

Beſck An d C eldk Über die S

dten Gegenſtände Bericht zu

III

Eingabe des Kirchengemeinderaths Heidelberg die

ebung der Pfa niſterien Heidelberg und Mannheim be

＋ 17

BeBeſchluß : An die dritte Commiſſion . ( Der darüber erſtat

tete Bericht kam jedoch wegen Schluß der Synode nicht mehr

Vorlag

26 § Anz Heiſtlich NY iheim und

der U zend, d L6 iſchen Geſchichte betreffend

Der Antrag der Commiſſion geht dahin , den Oberkirchet

um Abhülfe des in der Eingabe bezeichneten Mangel
durch Empfehlung eines geeigneten Büchleins , wie z. B. des

„ Wegweiſer durch die heilige Schrift , Sulzbach 1828, “ zu bitten

Die Synod ßt , die Sache zur Zeit ' auf ſich

Redner ſprachen ſich dahin aus



FRRRRRR
— F — — —

ieee

314

Uil He in A 0 1 8 U U 2. ‚

8 Reick Gottes Alte B U

27) C be de teſ

bei denDi

Be Commiſſ

D 8 ſſes N t

Ind f betreffend

ig der Con ˖ d i, eine ſolche Amt

Pofehl ö e GC 4
8 1 FD

0 1 *

er de U 0

Be f ſich berul ff da k

Anträge geſtellt warer f welche d Synode in Beratl

tl konnt

30) Eingabe d Dia N d

d 11 Act 1 reffend

ur Beratl

N 7 f

B 0 D ic

32 ) Eingal Ve f

Gemeinden , Mitgenuß an dem der ref rt

Kirchengute betreffend

Beſchluß : Zur Benützung an die vierte Commiſſion k

hrem Bericht über die ausgef 1 Dieſe bean

tragt in dere zigſt Synode wolle den

Wunſck niederlegen , daß die oberſte Kirchen

behörde dieſe Gemeinden thunlichſt berückſichtigen und auf ' s

Beſtmögliche unterſtützen möge . — Der Antrag wird von der

Verſammlung angenommen
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38 ) Eing der Stadtvicare Peter und Ehrenfeuchter

Karlsruhe , Zulaſſung zur Wa dneten

ralſynode betreffend

Beſchluß : An d erſte Ce 0 1 Berich

über die Wahlordnung dieſe Angelege t e

39 ) Eingabe mehrerer C6

wegen Beizug zu Sck

B ſchluf N Pr Fo f

Oberkirchenrath mi da, wo die Koſt K deutend

den Pfründnießern möglichſte S ilaſſen , und

dahin wirk d f

grua 00 ˖ 6

würde

10 ) Der Kirchengemeinde sbach bittet um
§

ſprache wegen des ſchon

kleinen Kirch

Bei dieſer Sache wurde er Wut 1 n' s J

gelegt , daß dieſer Gegenſtand 1 n Oberkirck

noch einmal in Betracht genommen werden möge

11 ) Wünſche und Anträge des Pfarrers Lel

kreuzſteinach , Stellung des Oberkirchenraths C

ſynode betreffend

Dieſe Ein e te 1

Mangel an Zeit nicht

42) Ci 8 Pfar 2

Nichtb n Diäten bei Pfarr - und Specialſynoden

Seiten der Pfarrer , die im Orte wohnen

Kam wegen Schluß der Synode nicht 8

43 ) Bitte mehrerer Bürger zu Ko

Neumühl , nochmalige Zahlung bereits abgetragener 2

leihen der großherzoglichen Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofs

heim

Die Synode beſchloß , da dieſer Gegenſtar chon bei der

Discuſſion über die Verwaltung des Rheinbiſchofsheimer Ki

chenfonds auf eine dem Geſuch entſprechende Weiſe zur Sprache

gebracht worden , und daher als erledigt zu betrachten ſey, den

ſelben hier auf ſich beruhen zu laſſen
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44 ) Eingabe einiger Geiſtlichen der Diöceſe Ladenbura
die Beurtheilung von Predigten und wiſſenſchaftlichen Arbeiten

8 der evangeliſchen Kirchen - und Prüfungscommiſſion

N fN e 1 ten der Lu 4 esu zen

ord möchten ſolche B
je icht ſubje

ke erden ) rein lten f 1 h alle

Verletzende vermeiden hließt die Synode , die Sache um
ſich h die

Unterſuchung von

8 e des Kirchengemeinderathes zu Waldkatzenbach ,
V endung wegen Wiedererſtattung eines dem Kirchſpiel ent

6

ſtand bereits in Unt

handlu ſey ſchließt d Synode , die Sache auf ſich beruhen

Iun e

16) Eit e der Geiſtlichen der Diöceſe Wertheim , die

henbehörde betreffend

kommen

17) C liſchen Kirchengemeinderathes zu

Conſtanz und Vortrag eines Synodalen über dieſen Gegen —
ſtand , d der dortigen Kirchenverhältniſſe , mit dem

Antrage von Letzterem

Die Synode wolle zu Protokoll den Wunſch ausſpre

hen, daß der Oberkirchenrath ſich aufs Dringendſte
afür verwenden möge , daß der evangeliſchen Gemeinde

C angemeſſener Beitrag aus Staatsmitteln

zeleiſtet , und eben daraus auch die Pfarrbeſoldung in
ſo lange aufgebeſſert werde , bis kirchliche Mittel dazu

Der Her iden emerkt , daß von Seiten des Staates

viel für d Gemeinde geſchehen , und neuerdings wieder

meſſene Beſoldung verwilligt worden ſey, jetzt aber

von dieſem kein weiterer Zuſchuß zu erwarten ſey. Derſelbe

müſſe lediglich aus Kirchenmitteln geſchöpft werden . Ein Mit

glied des Oberkirchenrathes gab Erläuterung über den beklagens

werthen kirchlichen Zuſtand von Conſtänz . Die Gemeinde habe
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techt nd einen d Fond A

u 1 CEentrall ol auptſä

1be Uf El Biſche U

fond in Anſpr

Mit dem hierauf mod

Pled 1 90 * U IX

1 9Erbauung der Kirche nd Aufbeſſe

1 1 1a henan

lafſtſtcationsprojec ausſpreck

E

Bericht 6 ˖ ö

Abgeordneten Riege welck ö 0 nplar f
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N ̃ Raðſchen Kirche Baden 2 N

im Gebrauche für das Secretaria
d die Sitzu gegen

5 C

2 4 Dant u D

Deitt Verdie He U l

Geſchů „ Fr f 9 f 1 8

ausſprechen ind d W ö daß II

jebe Ats Und tratut aufgele 1¹

wie hinlängliches Material vorfinde , um ſo mehr

9
tgeſetzt el m Us das Erſche 1 5 Vel

ur tes Ausſicht ſte

womit f ö Verſammlung verſtanden erklärt . Der Abge

ordnete Rie rerklärte hierauf , daß er nach erſolgter höchſter

Sanction der gegenwärtigen Synode ien ſechsten Theillf

Sammlung herausgeben würde
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II .

Zuſammenſtellung
.

der unter der Aufſicht des evangeliſchen Oberkirchenr

ſtehenden unmittelbaren Stiftungen , nebſt dem Reſultat der

über ſie erſtatteten Berichte und von der Synode gefaßten

Heſchlüfſ

Am Schluß der ſiebenten Sitzung , in welcher erſtmals Be

mehrere kirchliche Fonds erſtattet wurde erkte

wir S. 83 , daß wir auch auf dieſen Gegenſtand wieder zurück

kommen würden , ſobald die Kirchenvermögenscommiſſion ſich

ihres Auftrags vollſtändig entledigt hätte . Wir gingen näm

lich von der Vorausſetzung aus, daß

ſchenswerth ſei werde , die verſchiedenen , unter Leitung des

Oberkirchenrathes ſtehenden unmittelbaren Stif

tungen an einem Ort überſichtlich zuſammengeſtellt zu ſeh

Und wir thaten dies , einmal um in der Darſtellung verwand

ter Gegenſtände Wiederholungen zu vermeiden , und zugleick

für die Folgezeit dieſer Schrift eine mehr zur Hand liegende

Brauchbarkeit zu ſichern

ins hier im Allgemeinen die Be

ig geſtattet , wie ſehr und wie durchgängig die Synode

Urſache hatte , ihre dankbare Anerkenntniß einer guten , überall

wohlgeordneten und ſtiftungsgemäßen Verwaltung der verſchie

denen , unter der Leitung des evangeliſchen Oberkirchenrathes

ſtehenden Fonds auszuſprechen (Fortſetzung folgt . )



—

Mittheilungen

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirck des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843

(Fort er B Hte ſchiedenen Kirchenfonds

eitglieder der Synode thaten dies durch Erhebung
von ihren Sitzen , was bei dem Vortrag richte über die

Hauptfonds ſich mehrmals wiederholte . Wie dies hauptſächlich

V ltung ga v h der

Verd der

de Oberkirch U e8 de me 2 der

und Miniſterialrath Dr. Vogelma die f ord

2 K nve e

Namen werden auch in künftigen Zeiten , wie die der jetzigen ,

mit der kirchlichen Vermögensverwaltung , beſchäftigten Ober

kirchenräthe Muth und Kugel , in dankbarem Gedächtniß

bleiben

In Bezug auf die nachfolgende Darſtellung erlauben wir

uns zu bemerken , daß da, wo die Synode ach angehortem

Bericht und gepflogener Berathung nichts Beſonderes zunk

tragen und zu beſchließen hatte, d s die Fond

zwecke auf den Grund der 2 des rathes genau

angegeben werden . Beſondere Anträge der Commiſſionen aber

ſowie die Beſchlüſſe der Synode , werden wir jedem einzelnen

Poſten beifügen

Es iſt hierbei in Erinnerung zu bringen , wie die von der

Generalſynode 1834 vorgenommene Prüfung bis zum Je

18f ging Der diesmaligen Generalſynode dienten di33
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Mittheilungen einf

erwe U

* Kirchenf 1 e

Vorzugsweiſ ö B k 1 td er

mitunter auch für Schul - und andere Zu

1) Kirchenbaucollect 5

Mit hochſter Ent lleßung vom 13. Oc 1840 N 10

64 f f BeiftU di Beiſteuer

un el 0

Simultan
1

berick

2) Neuer e

nungsfitz He 1

Zweck : Entſchädigung der Pfarr - und Schulſtell welche
5 Kirck Verluſt tte Aufbeſſerung

ringer 2 1 n Ste Deckung der

durck B f Verwendung

der 1 für d all Beſte der Kirche des Unter

des neuen Pfarrwittwen —

l. D Un.
U

zur Urk. §. 4
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11 1

1 ˖ 0

f 1i 7Die 8

der A 1 der

Crennung im Intereſſe klarerer Rech

ehr bea

kaſſ

1 7* 1 U

t Is ſi K ul

zweck: Verbeſſerung der am ſch

neuen Kirchenfond

2 ◻Æ—

Dotationen ein

Schulſtelle ,

h für Geiſt⸗

W zi⸗

Ueberſchüſſ 8

It g

8 wurde der

uls, wo nicht

beſonderen Be

Verwaltung anzuerkennen .

tationsfond . Ver

nd Ablieferung an die

niniſterialſection vom 22. Juni

erhe t dete ſich

Schuld , welche nun
J 8U euen

en darüber ſind

sub 2 genannten neuen

inken diteigentlich nur ei

ur Koſten veranlaßt hat

wurde von der Commiſſion

Kaſſen geſtellt . Die Synode

das Fortbeſtehe der

fũů ielt . Viel

R

hteſten dotirten Pfarrdienſte ,Cahteften de

Durlach ' ſchen Stamm

gogen ohne ſolche Be
* K

höchſtſeligen Fr ka
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gräfin Chriſtiane Louiſe vom 3. December 1817 . Vergl . Haupt

bericht S. 30

Erſt nachdem in der neueſten Zeit ( 1840) nach Beſeiti

vielfacher Anſtände die Theil Sſtre 0 e geführt ware

konnte die ſtiftungsgemäße Verwendung des bis dahin admaf

ſirten Ertrages eingeleitet werd

Zweck : Beſtreitung der Beſoldungen , Gehalte und Büreau

bedürfniſſe des Oberkirchenrathes aus Beiträgen des Staats

und d Stiftu

Die Kaſſe iſt oh des Ve

ſchüſſe zum Rückfalle oder zur Vertheilung beſtimmt

6 ) Reſervefond des evangeliſchen Oberkir

henr thes n K

Zweck: Nach B digur inde ˖ Bez

des Pachtſchillings berechtigten Fonds , Beſtreit der Koſten

für Viſitation der Dekanate und Pfarreie für Suſtentation

hülfsbedürftiger Ehefrauen entlaſſener Geiſtlichen , für allgemeine

kirchliche Zwecke , Beiträge zur Penſionirung von Geiſtlick

und Bildung eines Reſervefonds aus dem Ertrage des

legiums zum Druck von Kirchen - und Schulbüchern . Vergl

Staatsminiſt . Erlaß vom 24. Auguſt 1836 , Nr. 1375 ; Kir

chen Miniſt Sectie Sbeſch eE 1 7 8 741

und vom 30. A ſt 1839 , 9 14,97 W
2 J

7) Stift Lahr . Verwaltungsſitz Lahr

Zweck : Beſoldung und Unterſtützung der Geiſtlick

lung kirchlicher Gebäude und Requiſit dann ähnliche Au

gaben für Schulen und einige Wohlthätigk

der vormaligen Herrſchaft Lahr aus den zuſammengezogenen

Mitteln der Stiftſchaffnei , Heitigenſchaffnei und Bruderſchafts

kaſſe nach Inhalt der Rechnungen Ein beſonderes Statut

beſteht nichtt Der Fond iſt im Zunehmen ; er erfüllt dabei

ſeine Zwecke ; Verwaltung und Aufſicht iſt nach dem Bericht

der Commiſſion wohlgeordnet . Vergl . Hauptber . S. 19
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8) K ff Rhe iſchofsheim . Ver

valt tz N ‚ fSheim

1 kR W Le U er 4

U Ilig H Lick 1d Aemter 1

Lork Rheinbiſck ſt die Reck

tre Gehn he u f D Taſſe

die Schuldner , welche ˖ ahl on tr

Fe die Eon ton

8 die Schuldner , welche

8 ſichtigung

pfol Der allergrößte Theil der mdem Gehülfen ent

vendeten ne 6 1 Arretirung gleich Wie

0 8 19

01 1 R 4 D

zweck Beſtreitung der auf dieſen Fond fundirten Beſe

˖ f dir und Schuldiener ) , Baulaſten und ſonſti

er Abgal Verwendung des Ueberſchuſſes für Kirchen - und

Scek dürf zugsweiſe berechtigten Gemeinden und

* E. 1 7 P 7

wenn dann noch etwas erubrigt I

ereil Kirck Unterland ö

7 ·˖ K 1 1

9) Pflege Schönau . Verwaltungsſitz Heidelberg

10 ) Centralkirchenkaſſe . Verwaltungsſitz Karlsruhe

11) Collect Verwaltungsſitz Mannheim .

2 Verwaltungsſitz Mosbach

13) Kelle Verwaltungsſitz Schriesheim

14 ) Stift . Verwaltungsſitz Sinsheim

ferſtatteten Bericht erhoben ſich die Synodalen von

hren Sit Anerkennung der durchaus wohlgeordneten

Verwalt mund ſorgfältigen Aufſicht

Wegen Zahlung eines Beitrags aus obigen Fonds an die

Schullehrerſeminarkaſſe wurde von der Synode ein beſtimmter

Antrag geſtellt , welcher von unſern Leſern S. 22 des Haupt⸗

berichts erſehen werden wolle .

15 ) Gemeinſchaftliche Concurrenzkaſſe . Ver

sſitz Mannheimwaltungs
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N ö

tic und ihre R E

refſormirten Cot

Dieſe Kaſſe iſt

erübrigten

R

in rma iſt ind d

kaſſe VYi

in Heſſer Nafſ

Auch hi t˖

17

zweck

Durch d
durch bedeutende 2 d Bela

mit einem große

naſtum , iſt ſolche

9 1 v 10

Def

rdnu 9

Ware
8

eine allmählige Ve

Es wurde deshalb d oberſt Ucht

wegen eingeleiteten Maßregeln ſo ſchnell als n 0 m3

führen . Vergl . Hauptbericht Seite 18

18 von Be K 1. Otiftun en 8 6 65

11 18

zweck: Beſſerſtellung eir jeweiligen Stadtvikars in

Durlach . Vergl . Teſtament (v. 26. Mai 1761 ) der Freifrau

von Pelke , nach Beſchluß großh . evangel . Kirch . Miniſt . Sectior

vom 29. Dezember 1835 , Nr. 13,820

—
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09 fl. 1 1836 von

ſſ efolgt . Den

8 Es iſt im

1 N 1 f 8 2ur

u übert

9 111 0 7

19 ) Unterléeé alt Igs

R 11

* n

I. 1 f ſt licher

II Be tra Vica

V
f 4

tba le 1 f vei ngen

d 48 8 Inf icher Ueberſchuß erklärt ſich

den Umſta R5 ho Miniſterialerlaß

1 9 MI K 1 k

tellt

de Stat r keine Ge

8 f 6 1

9

8 Pfar 6 nU Verwal

tungsſitz Hornberg

zweck Unter ig der Geiſtlichen , analog von Nr. 19

der 2 ſe Hornberg . Directorialbemerkungen vom

f

22 ) Neubadiſcher Pfarrhülfsſon V va

tungsſitz Heidelberg
2 Auße 0 Je 4 4 771

TUnt 1ut 8 N 0 or 9 F
1. 1 tützung der Geiſt hen bei nothwendiger DBienſt⸗

— 2 „ 10 — 13 1148
urch Vicarien un 1 Unglücksfällen

II. Verbeſſerung geringer Pfründen

III . Unt

lichkeiten

erſtützung dürftigſtü er Gemeinden in kirchlichen Bau⸗

———



241

We U mer zon

leſel Fond vereil

Nr 2674 Vee

Auch in Beziehn

der Wunſckh Usgeſy

unterworfen werd

23 ) Pfarrme

ſitz Kar

Lurlack Vei

adminiſtrirter 31

1754 . K. R. Nr. 6

Bis zum 3

Müller ' ſche Gant U

geſchieht , iſt noch in

weilige Uebernahme

fond beſeit

24 ) Penſi L
IE *Wer Iltu

1

für Geiſt

Rerün

Durlad

528

quI

16
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ct ' ſcher Pfarrwittwer Unterſtützungs —
Verwaltungsſitz Karlsruhe

Unterſtützung zweier armer Pfarrerswittwen , Teſta —

t d n Raths eck ohne

ke ing der Erben ve 25

Unterſtützungen werde r an 8 he Wit

wen vergeben zur Sicherung zweckmäßiger Verwendung ſind

ähnliche Anordni 0 en, wie wir ſie am Schluß von

Ni

sfond für Pfarrwittwen

Waiſen . Verwaltungsſitz Karlsruhe

zweck: Unterſtützung dürftiger Pfarrwittwen und Waiſen
2 ihrlichen 8000 fl., insbeſondere

ö
zu keinem dahier verwalteten Kirchenvermögen

erechtigt ſind . Ver Staatsbudget

Im Jahr 188⅛ wurde keine Rechnung geſtellt , weil die

ung von der Staatskaſſe unmittelbar an die Unterſtützten

ckmäßiger Verwendung ſiehe Schlußbemer

N

Altbadiſcher Pf vittu iscus

zweck ſtimmten Beneficiums an die

Geiſtlichen der alten Landes —

den ſpäter einverleibten Diöceſen Hornberg , Mahl

berg , Lahr , Kork und Rheinbiſchofsheim . Vergl . Statuten vom

Februar 1746 und Nachträg

Einzelne Albtheilungen

2 8 terar lach

29 Emmendingen

0 Freib

ichtenau

34 Lörrack

359 Mahlber

36 Mülheim

37 ) 5 Pforzheim

Schopfheim
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1 aufende Einnahme pre — ˖ t 92

lusg 1493 fl 1 kr
f F 0Mehreinnahme 1717 fl. 21 kr

HMehertd 1 226 E
Uebe 1 einzelne Kaſſen Weef

Deficit 1603 fl. 39

N 71U
Das

zu Ende des Jahr 18,471 fl. 28 kr

18 866 89,304 fl. 8 k

Zunahme in dieſen 8 Jahren 10,882 fl. 40 kr

zunahme bei einzelnen Kaſſen 14,832 fl. 54 kr.

7 4000 fl . 14 kr.

Reſt wie oben 10,832 fl . 40
fr .

NERHAHAbnahme
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Die von der letzten Generalſynode gewünſchte Gleichförmigke

hinſichtlich der zu verſteuernden Compet inſchläge iſt hergeſtell

Um die Wittwen des neuen Vereins n des a

gleichzuſtellen , ſind Zuſchüſſe der Staatskaf d des unterlän —

der Kirchenfonds erwirkt worden Die Erhöhu Bene

ficiums auf 160 fl. hat , am 1. Octol

Jene Zuſchüſſe werden ſo lange

Admaſſirung der Fisciquartalien und Taren der Fond

um die Erhöhung ſelbſt beſtreiten zu könner

hier wurde eine m atlick Kaſſenause na ankd

0 Be 1 1 „

49 ) Oberlände ch u Col ˖

gel L ＋ ltungsf 1

dingen

Zweck: Beiträge zu Schulhausbauter d R

an dürftige Gemeinden de Uten Landestheile aus l

Col n und dem damit begründet Fond und

herrliches Refcr ö

1 80

11 S 0 m

der Commif

in de t˖ Sitzu 1 Wunſch , daß k 5

meinde eine Unterſtützung t werde b

wirklich baut , wurde 1 der Generalſynode dahinen

daß in Zukunft der ev eliſche Oberkirchenrath darüber wachen

50) Unt l der Schu dusbau⸗ - C te

Verwa tz H lberg

Zweck: Wie bei Nr. 49 für die neuen , untern Land

theile , und zwar die vormals lutheriſchen Gemeinden

Generalverfügung des churbad . lutheriſchen Kirchenraths vom
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29. Septer 1803 , Nr. 1659 Decret des Generaldirecto

riums (Miniſt . d
Innern ) vom 21. Juni 1813 , Nr . 2673 ;

d l. Kirchenminiſt . Section vom 25. ejusd . ,
Nr. 20

U von der vorigen Generalſynode gewünſchte Ver

3 der Schulhau ſämmtlicher unirten untern

Landestheile (in denen die Collecte für die vormals Reformir

ten unmittelbar a Bef kten abgeliefert wird ) iſt eine

V t. Ueber Verwendung der ver⸗

hen Bau ſiehe Beſchlußfaſſung der

0 16 0 r 19

1) Lye nskaſſe Verwaltungsſitz Heidel

Beſoldungen und anderer Bedürf —

lnſtalt der Dotation des Staats , andern Zu

ſſen und dem Schulge Rechnungen

ere Verwaltung gt ein Verwaltungsrath —

ums H kaſſ Verwaltungsſitz

ywe Wẽ᷑̃ K dem Bemerke daß zu den Mit

teln ein namhaftes Eink ( s eigenem Vermögen kommt

A 6 walt ingeführt

1 8kafſ mu der

Schulfond Hymnaſiun

tungsſ 6 V 61

k Wie Nr 1

Auch dieſer F t unter athe

54 ) Schulſeminarkaſſe waltungsſitz Karl

ruhe

3 veck 4 L Ulg igen

laufenden Bed Vota om Staate

d Beiträgen der Zög wie dem Ertrage einer Schule .

Durchlaufend w ch Seminariſtenbeneficien aus dieſer

Kaſſe beſtritten

it auſſer dem hier nicht mitberechneten GebäudeDer Fond
N 32V 185/3 angeund deſſen Einrichtung kein Vermögen ; das pro

gebene war Kaſſen⸗ und Activreſt
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Va Ufende Deſicit 1 daſf it 0

re litten ha ſt nun b t

5) Dispe t Verwaltu

ſitz Rhei of

Zweck N 9 I f U

verſität Heidel 2) Stipendie
5

us dieſſeit n Antl ü C

3 ) Unterſtützu Ve

des Großher hums , ſoweit der ehemal riſch

ionsantheil ſolch terk Vergl . Staatsminiſt

N

Vern

zweck: 1) Zugskoſten
0 en N

ind ol 1

N

lehrer Tranſitoriſche J Hülf

Die Kaſſe ſchöpf e Mit ö 6 2

Veral . Geſetz iſt 183

Seit einigen Jahren wurde mit

lichen Miniſteriums des dem geſ el Grund

ſtock möge 1 Penſionen ꝛc. verwendet , weil der Staatszu

e ů 610 Do

Ueicht ſick 8 M

7 V

zweck: Beiträge zu Gehalten und Unterſtützungen am Pä

gium in Durlach aus nicht derweit v

det Beſol ng des rſtorbenen 4 Iceptor Fue 10

Vergl . Rechnungen

Die Verwaltung wird in dieſer Zeit der Localanſtalt unter

der Aufſicht der großherzoglichen Kreisregierung überwieſen

58 ) Schulmeliorationsfond Verwaltungs

ſitz Karlsruhe

Zweck: Wie oben

ſchullehrer

bei Nr. 23 für Geiſtliche , hier für Volks

Oeſtcit 3u beſeitigen , mußten die Bezüge
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der S vei Drittel d frü n Betrages heral

efe altu 5 ſitz

ö 5 n rdie F0 8

und 8 Usdo n

l. §. 34 8 Geſet om 28. Auguſt 1835

im Jahr 1836 ſtandene Fond hat die Mittel des

ber dieſe abſorbirt ,

Bie Verhand

V Inu

fond . Verwaltungsſitz Karls
1

4 8 10
Nark ff m Reſte der im Jahr 1808

willigten jä 000 fl. für Aufbeſſerungen Vergl .

Oberkircher 9 koll ve U Jun N1 1597 , bei der

Pr 18

rudk dige Zulagen If ge

Stelle Reck

61 ) Unt ſt f Schulwitt n

K r8 1u ve

6 Unterſtützu der Hinterbliebenen ſolcher Volksſchul

lehrer , welche icht im allgemeinen Wittwen - und Waiſen —

ein waren , aus der dazu beſtimmten Staatsdotation
5 z vom 28. Auguſt 1835 , 5. 94

62) C Naler ' ſcher Stipendienfond . Ver⸗

waltungsſitz Grenzae

Zweck : Verabreichung des Zinſes au n Stiftungscapital

1090 fl Stipendium U 8 K

Familie , und in an eine heirathende
Tochte Verg Stiftungsurkunde des im Jaht 1836 verſtor⸗

benen Kirchenraths Ernſt Philipp Maler in Hügelheim vom

De 1819

63) Neckarſchul - und Sapienzfond . Verwal⸗

ungsſitz Heidelberg

Zweck : 2 Sera breichung von Stipendien an Schüler des Gym —
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naſiums und Studirende an der Univerſität zu Heidelberg aus

dem badiſchen Antheil der vormaligen Rheinpfalz . Vergl . Sta

tuten vom 31 . October 1837

64 ) Beierbeck ' ſcher

ſen⸗ ( Stipendien⸗ ) Fond . Verwaltungs

ſitz Karlsruhe

Zweck : Stipendien für Studirende im Baden - Durlach ' ſchen

und Sulzburger Hofalme

—
aus dem Fond , welchen Oeconomieverwalter Beierbeck zu Di

lach in den 1760er Jahren mit 2000 fl. gegründet hatte , und

welcher mit 1000 fl. aus dem Sulzburger Hofalmoſen zu glei

chem Zwecke vermehrt wurde Vergl . Vortrag von 1783

Nr. 1220

65 ) von Bernhold ' ſche Stipendienſtiftur

Verwaltungsſitz Karlsruhe

Zweck : Unterſtützung dürftiger Schüler des Karlsruher Ly

ceums und weiters Studirender , ſowie auch ſolcher , welche ſich

der Chirurgie , den mechaniſchen Wiſſenſchaften u. dergl. wid

men aus einem Drittel des Nachlaſſes der Freifrau von

Pelke , geb. Bernhold von Eſchau zu Durlach , laut Teſtament

vom 26 . Mai 1761

66 ) Felder Maler ' ſche Familienſtipendienſtif

tung . Verwaltungsſitz Karlsruhe .

Zweck : Stipendienunterſtützung an ein Familienglied , das

ſich auf dem Gymnaſium zu Karlsruhe

verſität den Studien widmet

welchen Kirchenrath und Hofprediger Georg Felder zu Durlach

nach Teſtament vom 8. März 1626 mit 1000 fl. begründet hat

67 ) General Gmelin ' ſche Stipendienſtiftung

Verwaltungsſitz Karlsruhe

Zweck : Unterſtützung Familienangehöriger , welche ſich wiſ

ſenſchaftlichen Studien , ſchönen Künſten , dem Militärſtande ,

oder auch anſtändigen Gewerben widmen , durch Stipendien

und einen Freitiſch aus dem von Generalmajor Gmelin in

Frankfurt geſtifteten Fond. Vergl . Teſtament vom 18. Januar

1792 und Stiftungsgeſetz vom 21. ejd

( Schluß folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 22 . Karlsruhe , den 25. Juni 1848 .

S B hiedenen Kirchenfonds . )

68 ) Gültlingen ' ſcher Stipendienfond . Ver

waltungsſitz Karlsruhe .

Zweck: Unterſtützung der Schüler des hieſigen Lyceums aus

Stiftung der Ritterräthin v. Gülting zu 333 fl. 20 kr

Vergl . Teſtament vom 12. Mai 1766

69) Hauber ' ſcher Stipendienfond Verwal

1 1 81 K 1 1 f

zweck: Stipendie in Studirende der Familie , wenn die

Pfarrwittwe Freudenreich ſtirbt , bis wohin dieſelbe den Ertrag

aus 8000 fl. Stiftungscapital bezieht . Vergl . Stiftungsbrief

des verſtorbenen Geheimraths Hauber vom 8. Juni 1816

Der Fond kann vorerſt weder zu - noch abnehmen , und esOe One

muß die der Wittwe Freudenreich zugeſicherte Rente jeweils

noch aus andern Theilen der Verlaſſenſchaft ergänzt werden

70 ) Lamprechtshof - Verrechnung Verwal

˖ Ka
8

zweck : Familienſtipendium an einen Studirenden oder zum

Militärſtande Tretenden aus dem hälftigen Ertrage eines Hofes ;

ach letztwilligen Anordnungen des Kämmerraths Lamprecht zu

Durlach vom 27. Januar 1766 , 4. März 1776 und 17. April

1776

Als Vermögen iſt die Hälfte des Steuercapitals von dieſe

Hofgute eingetragen . Vermögens - Zu - und Abnahme findet nicht

59
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zweck: Unterſtützur der 0 en und W̃᷑ n

durch Verwendung eines Theils der J s einem Dr

tel der Verlaſſenſchaft der weiland Frau ! ebor

Bernhold von Eſchau , nach den Gef Be 1Durlack

ſchen Wittwenfiscus . Vergl . Teſtament vom 26 . “ 1761

Der Hauptbericht erwähnt S. 21 va

tung dieſes

81) von Palm ' ſche Stiftung r Wittn

Waiſen Verwaltungsſitz Karlsruhe

zweck: Unterſtützung r Wittwe von Staats Kirche

durck ft (FCü F

wenn ſolches auf 2000 fl t˖ n ſeyn wird

Stiftur Chriſtian H h Freiherrn von

Palm vom 16. 771

1 erick 2 6

dieſes Fond

82 ) Kathar Stift

tungsſf K lsruhe

Zweck Bezahlur der Arzneim f

weite Unterſtützung Hausarmer , Anſchaffu

zel nd 2
N

ater Dorfkirch für d

malige Ba h' f

der höchſtſeligen P 8

31 Bade

S. 21 0 0

dieſes Fonds gedack

Um die durch da ink 5

einſtimmung zwiſchen Einke d Laſten 5 f

geſchah kürzlich eine neue Regulirung der

83 ) Landalmoſen Verwa ungsf Ka

ruhe

zweck Interſtütz Ar
d der eingekauften Herrſchaf L

Lichtena inglick 1 eſtr koſten , U

jhaltung von Nothleidende die ht in die vor

Pforzheimer Anſtalt eigneten , und andere Wohlthätigkeit 5
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Schulbücher, “ aus dem Fond , der ſichrege 0

durch 16,582 fl. 31 kr ie bei der Einziehung

der
O

en in den Jahren 175% , „ zur Waiſen⸗ ,

el ind Siechenanſtalt zu Pforzheim zu

dief ck von den geſammten 54,762 fl. 21 kr isge

ſchieden wurden id durch die Rente des Einkaufscapitals

jener Herrſchaften ad 489 fl. jährlich . Vergl . Actenſammlung

zur Waiſen 85 fondvertheilung vom 11. Auguſt

ingen über den Landalmoſen - und

Vaiſenfond haben herausgeſtellt , daß die nach dem Haupt⸗

bericht von 1834 an die Staatskaſſe zu reclamirenden 40,000 fl

der nicht gefordert werden konnten

ſahr 1804 mit dem Waiſenfond getheilt

ind dieſen durch Güter , Gefälle und Capitalien ausgewieſen

as Landalmo von ſeiner Dotirung aus den zum

W auſe gezoge Capitalien an — gar keine Beziehung

Anſtalt hatte . Die ebendaſelbſt beantragte Thei

die betreffenden Gemeinden iſt

6 lick ſſen erachtet worden . Die eben —

f Sprache gebrachten Beiträge der

f n ſind die Intereſſen ihr

Sce werden ſtiftungsgemäß verwendet , ſo

daß es, beſonders nach Aufgebung des Theilungsprojectes , dies

r weitern Fürkehr bedarf

der berechtigten Orte wurde , unter genauer Unter —

uchu der entſcheid Verhältniſſe , neu aufgeſtellt , und es

aufen dermalen darüber die Anerkennungsverhandlungen . Ueber

9

W

*

Ve

des Ertrags ſind ebenfalls Verhand —

˖ der Commiſſion ſpricht die Synode den

erkirchenrath die ſchon begonnenen

der die Vertheilung und Rückgabe dieſes Fonds an

reffenden Gemeinden fortſetzen und baldig beendigen möge .

Hauptber . S. 21 .

Baden - Durlach ' ſcher Waiſenfond .

ck: Unterſtützung armer bürgerlicher Waiſen im vormals
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Maulbur der Liſte der vorüber

— zhein der Kreisregierung über

Obrigheim , Pfarrhausbaufond ; desgleichen

Uzſte hausbaufond ; der Kreisregie —

M luſen ; desgleichen

Ittersbach ; desgleichen .

die Liſte der Adheim ; in2 0 I

Siebein ' ſche Stiftungen für Pfarrwittwen ; der

Baſſermann ' ſche Kreisregierung überwieſen .

Dr M᷑

Pfarrhausbaufond ; nun in die Liſte der vor —
Ad ſtratione

wieſen wurden folgende

Reſervefond des Oberkirchenraths ; neu ent

0 von der Kreisregierung überwieſen

uch, von e' ſche Stiftung ; von der Domänen

· U erwieſen

Wertheim , Schulfond ; von der Kreisregierung über

nommen

Ka Perſona fond Sch l

e, Unte ingsfond für Wittwen und Wai —

G ach, Ernſt Maler ' ſcher Stipendienfond ; desgleichen
sruhe , Gerſtner ' ſche Stiftung für Lyceumsprämien ;

desgleichen

Bade Kirchenbaucollectenfond ; desgleichen
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cuſſion übe wichtige Angelegen etwas

ja m de zeber

5 17b 8 emeinen U Ufſt erk 0

liede daß es bei der Abſtimm
k

6 elnen Hauptpunkte und Sätze herauszuheben

und Be hluß 1 unter deren Voraus

ſetzung D C Uung t e Ausfuhrung egel

eine den W h⸗- proteſtantiſchen Landeskirche

entſprechend mworüber denn auch

2 des Her Präſidenten erfolgt
Hierauf erhält ein weltliches Mitglied der Synode das

Wort und trägt eine Reihe von Bedenklichkeiten und Einwür

Fe das 8 f. 0 8i gegen da ct ve 6 ich bald auf den Vor

Oberk hes , bald auf den Commiſſionsbericht

Es wurde als Hauptzweck Com . Ber . S. 2 angegeben :

Alter in eine höhere

Beſ k Ol ſerade ſeine Pfarrſtelle ver

2 2 „Odſ 1

Unterbring j 18 hwendig

ö * in der

Iſſen,“

die 9 8 icht , oder ſie

in ihrer Ausführung 1 t bedenklickh

Nach Com . Ber. S. 19 erſcheine zur Erreichung des letztern

Zweckes angen 1Iddie g des Pfarrvermögens
unter veit nic Geiſtlichen zur

Und nd muſſe den CEi 19

Pfarrp den zuſam 0 ind auf gleiche

auf das letzte und auf das

ſtern jenſeits Rheines die Beſorgniß nicht

ücken, daß uuan damit es dem Staate in die Hand gebe ,

liche Weiſe über dieſen Fond zu verfügen , wenn

auch dieſes de vollenden Abſichten der Staatsregierung
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auch ſey jedenfalls das eigene Intereſſe ſcharfſichtiger und

hutſamer in der Erhaltung und Vermehrung de

als jede Verwaltung es ſeyn könne Daher könne man den

Satz Vortr . S . 7: „die eigene Verwaltung der Pfarrpfründen

nogens ,

iſt für die Geiſtlichen immer mit einem materiellen Nachtheil

verbunden “ nicht als einen richtigen anerkennen . Auch k

ja , wie Vortr . S. 6 andeutet , durch „eine beſſere V

ordnung ( ſtatt der bisherigen Abrechnungsordnung ) die oberſte

Aufſicht über die Pfründen erleichtert “ und mithin größere

Sicherheit erzielt werden . Zu Meliorationen der Pfarrgüter ,

welche größeres Capital erfordert köl Vorſchüfſ

geben werden , um die Schwierigkeiten zu he he C

Ber . S . 28 dagegen aufgeführt würden . Nichts könne end

lich dagegen ſchützen , daß einmal ein Rechnungsbeamter

Capitalien veruntreue oder mit ſeinem Kaſſenvorrath davon

ginge , wie ja einige Beiſpiele bei dem Kirchen - und Stift

vermögen in den Nachweiſungen vorgekommen ſeyen, während

es unerhört ſey , daß ein Pfarrer mit ſeiner Pfründe verſchwun

den ſey. Auch ſolle ja die ſo nachtheilig geſchilderte Selbſt

verwaltung eines Pfründgutes nicht aufhör d na 8

Ber . S . 43 jeder Pfarrer , ſoferne er will , in den Stand ge

ſetzt werden , „ eine kleine Landwirthſchaft zu treiben “, wozu an

manchen Orten eine größere Morgenzahl s die d

führte , nöthig ſeyn w

— — — — —
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
de

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

28 Karlsruhe , den 26. Juni 18438 .

Vierundzwanzigſte Plenarſitzung vom 6 . Juni .

Die Befürchtungen , daß im Falle eines Krieges oder Ein —
griffes der weltlichen Gewalt das centraliſirte Pfründvermögen

e leichte Beute werden könnte , wollen Com . Ber . S. 57
damit beſchwichtigt werden , daß „ man ſogleich zu der jetzigen
Einrichtung zurückkehren könne , indem die Pfarrer einſtweilen

wieder in den Beſitz der Ortspfründen einträten “ und daß

63, 604 zugleich fürgeſorgt werde , daß eine

Wiedereinſetzung der Pfarreien in den Genuß dieſer Berechtigung

ausführbar ſey , wenn veränderte Umſtände ſie erfordern ſollte “;

allein dieſer Illuſion könne man ſich doch nicht hingeben , daß

nach 25 oder 50 Jahren , wenn der durch das Claſſifications —
project eingeführte Zuſtand ein gewohnter geworden und die

Wirthſchaftseinrichtungen zerfallen und wegen Nichtgebrauch

ngegangen ſeyen , eine plötzliche Umkehr zu dem alten Syſtem

möglich ſey , ve dem ſich das Pr t weiter s nöthig

ſcheine , entferne . Es ſey vielmehr zu befürchten , daß dem Pfründ —

rmögen ſchon daraus Nachtheil erwachſe , daß die Verpflich

der Bauherren des Pfarrhofes , von der Vortr . S. 26 die

Rede iſt, erlöſche , weil man von ſeinem Rechte keinen Gebrauch

zu machen Veranlaſſung habe . Schon jetzt ſey es da und dort

ſchwierig , die Herſtellung eines Wirthſchaftsgebäudes zu erhal

ten, wo es dock gebrauch ſey ; nock weniger Geneigtheit

re R — — — ——
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zur Unterhaltung ſolche Hek f˖
fe ma

n

ber 1 die Unter

ap
dig mach

in der Verwaltung des Pfarrei

eintreten zu laſſen ſo ſo D

wendigkeit einer Nivellir der Beſold

Beſſerſtellung mehr zu erblicken ſey. So beklagenswe

es jetzt nicht mit als es na ſeyr

würde . Nach Vort er 27 Procent , welche

Ube 1000 1 (l

1600 bis 3500 fl. erreichten , d 19 J

unter 600 fl. ſtünden , und dabei werde CEom. Ber . S och

zugegeben , daß „allerd s die ökonomiſche Lage der Pfarrer

beſſ 1 ſesn 8

bleibe h zwe ˖ f

dung von 1800 ten N e HDoff

nung , die Kirch S Pf en z u„

3000 fl. tragen , und viele, wo der Pfarrer beſſer auskomme

Us der Miniſterialre 2 C . —
d5

ſicht , auf eine dieſer Stellen über 2000 1gelangen , auch

entfernt ſo bleibe doch der göttlichen Vorſehung auch etwas

Über ö A hätt ft d d das

Alle. Es f —

der A K K

liſche Kirche wohl erhalten , wie e Münſter und Dome, neben

ihm ſtel L Naturm igke

brachten Beſtandes empfehle ſich erſt vor der Künſtlichkeit 8

neuen Syſtems , welches an ſo vielen Orten mit Vorbehalten

ätte geſtützt werden müſſen . Es ver he ſi letzteres mit

einer neuen 1 1e elmaßigen Pia tefteenz

1 langweiliger Ausdehnung und Gleichförmigkeit gegenüber

einer alterthümlichen , freilich mit engen , krummen Gaſſen und

Gäßchen und ungleichen Häüſern und Kirchen verſehenen , darum

aber bei weitem intereſſantern und wohnlichern Reichsſtadt

Noch bedenklicher ſey aber die völlige Umgeſtaltung des
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zebens 1 wdes St de der Geiſtliche 1, der ſe

h f eigentl hen Verhe ſſe zu den
pre zehört ha ˖ f, da er in allen

1i Punkten de Staatsdienerſtand gleich ſick en
doch d 0 Sck Uts e 1 U 6

Auf dem Lande ſeye Naturalbeſoldungen den baaren vor
zuziehen , wer 5

erſteren die letzteren bedeutend
dom. B 8 erkenne an, daß „die

zum Theil von den jährlich wachſen
HPreiſen der Nahrungsmittel abhängen , und daher in theu —

ren Jahren mehr betragen , als in wohlfeilen “ ; ebenſo Com
S. 5 kom

Baarbeſoldungen die Veränder

Preiſe der edlen Metalle in Betracht “ — denn „es
ſtellten ſich, Com . Ber . S. 56, Pfarreien mit bloßen Geld
beſoldungen für die Empfänger nach und nach immer ſchlechter . “

nige Vorkehr in Vorſchlag gebracht , jedoch
hend d ſchwierig in der Ausführung ; am wenie

̃ 8 2 S. 29 behauptet , „ ſey die Abhängi
keit der Selbſtbewirthſchaftung von der Fruchtbarkeit und dem
4 7 1 f

Cit 0 ſeit

ige ßahren die Preiſend Lebensmittel um ein Drittheil
ja bei ma 1˖ Doppelte geſtiegen ſeyen , mit einer Beſol
dung von 1500 fl. nicht beſſer daran , als vor zwölf Jahren
mit einer von 1000 fl . ; ein Einfluß , der dem ſelbſtwirthſchaf —
tenden . Pfa U W eringerem Gi rde hlk ar wer

den müff küͤnſtig aber bei den nivellirten Ba d
jen

Um ſo empfindtick eintreten 2 8 den
0 7 8

die elle, zu deren 2 icht ſel wer mo
denn küͤlftig zur Ergreif N F 10 der 2 eologte then
welches die geringſte Ausſicht zur Verſorgung darböte . Com .

ieſen

öhne

Ber . S. 19 „ dürfen wir uns wundern , wenn unter d

Verhältniſſen die Aeltern großes Bedenken tragen , ihre S

dem geiſtlichen Berufe zu widmen ? “ beziehe dieſes zwar auf

den b4 1ap inderljetzigen Zuſtand , doch mit Unrecht , ſo lange Minderl4
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telten htere Ur

ffen ſtünde

S. 31 hege gleiche

ſich dem Studiur

ſicht haben ‚

leichgeſte ve

III 1*

ter darit U

n 6 0 0

meinde gerae 0

Pfarrer beizugeben

Verſetzung eines Geiſt

ſolle U d

ordnung im kirchlick

Com . Ber . S. 1 efürcht

ſetzungen und ſucht da be

Vorſchlag zu bringen ; allein es

ſolch Schutz gewährte

nehmen iſt , daß nur der würdige

zu beſetzenden Stelle genom 1

keiner zu beklagen

einen Verluſt erleide

2 eichte N F

Vortr . S. 25, wie ſch nerkt

wurde auch durch Perſonalzulagen

Com . Ber . S. 16

dienſt zu belohnen

zurückſetzen zu müſſen .

mehr Ge

ohne deshe

Die große Abhängigkeit von

herrn ſey daher nicht zu verkenner

Ber. S. 15 u . 16 ernſt genug geſchild

Beförderun Swei

Pfründe (und bei Beſetz

nicht leicht geſchehen daß ein vo

unk
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ſt K
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t Ma

Und

1

FeldGeld

f



theologiſck Richtt villen auf er ſchlechten Pfarrſtell

UKt

F D 0 6 ſey nicht1 0 * l

Dienſta D f6 D 9 iem

2 enftführ 4 N ti 8 27
derf r wegen ſeines Dienſtalters , f

ihrung würdig iſt Ja das

kichtvorrücken in eine höhere Beſoldungsclaſſe , als

Straf C B . indet wurde , durch eine

würdiges

ſey z urt, denn ſolle ein Pfarrer mehrere Jahre

) hintereinander um etwa 200 fl. geſtraft werden , ſo müſſe er
h vorher zur Verantwortung gezogen und überwieſen ſeyn ;

unz an feſten Beſtimmungen , d. h. an einer

Nu on der Gemeinde wolle das Project den Pfarrer un

ingia mack dieſes nge theils nicht , denn nach
a

Bürger

und Holzbeſoldungen “ , theils gehe es darin zu weit ,

denn eine gewiſſe innige Beziehung zur Gemeinde gehöre zum

Weſen einer Kirchengemeinde , und dieſes führe auf die kirch

che Seite des Projects , welche daſſelbe , obwohl ihm die öko —

nomiſche Hauptziel ſey, zum Alliirten mache

Zum richtigen Verhältniſſe gehöre weſentlich ein ſo

Zuſammenleben des Pfarrers mit der Gemeinde , wie es

ſtanden hab denn durch die Selbſtbewirthſchaftung der

Nfaryy 8 J S f RoindPf r„ E . 824 iGemeinde
8 hoſaond 0edern in ihren beſondern Lebensverhältniſſen näher , indem

er mit ihrer Beſchäftigung vertraut , mit ihren Intereſſen theil —

flochten werde und ſich mit ihnen im nämlichen Le

wege gute und ſchlimme Zeiten mit ihnen theile . “

Nicht als ein höheres Weſen , unabhängig von ihr , ſolle er in

der Gemeinde ſtehen , ſondern als Familienvater , als Oekonom
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richtun en 1d tig
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N könne aber ein Geiſtlicher ſeine freie Zeit bef ö de

als zur Landwirthſchaft ? J nicht Vernack de
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Be Sinſam 6

aus dem Verkehr mit ſeiner Gemeinde ; ſey dagegen ſck

und komme wohl zur Schriſftſtell möffentlichen Angeleger

heiten , zur Redac durch dieſe w

1 8A

und wür N Ihmi find

Wenn man für das richt ß der

ihrem Geiſtlichen f üſſe D5

Gemeinde einmal einiger Einfluf 1 . W̃

gers und Seelſorgers gegeben werde , wie es in

deutſchen Lande mit Segen beſtehe , ſo ſey ein ſolchert For

ſchritt durch das Claſſificationsp ct auf imm f hnitten

welches die Kirchengemeind

behandle

Man ſet zu großen Wer uf die Vermeidung

Stellenwechſels , welche durch das Project bewirkt werde , dage

gen ſey es oft auch ein großer Nachtheil , went 8

hren Geiſtlichen , weil er bleiben wolle, trotz der Ver

in die er mit der Zeit ger — en yn könne , und obgleich er

ihrem kirchlichen Geiſte hemmend entgegen ſey, nicht mel
8 Möos 51 18 4 8 2werden könne . W alſo bei einer Gemeinde nach Vortr . S

1 190 — Au in 1 1 45 rn 1 UMue51 zum Segen werde gereiche bei einer andern zum Unſegen ;
N 4 unter den Geiſtlig n 1 8 1entf 1uUnd e ſich unter den Geiſtlichen in reges Leben entfalten

könne ſey gar nicht abzuſehen lmehr ſey es ganz klar

„ daß in manchen Gemeinden eine Stagnation des kirchlichen
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hiel werde dad U ht weſentlich

es Ber heif D Geiſtliche

heres Lebensal t, bezieht währendſeiner

ſtzeit 1 i us drei ewöhnlick Pfarrſtellei

h fünf ſo dürfte es, al ö dei

Fal i Patronatsſtellen , daß

i Stell

P „ manche auch vier beziehen . Erledi

Tod, Beförderung auf angenehme und leichtere Stellen , wuͤrde

es geber v N t d Penſionirung würden

Die Geiſtlichen „im Lebensalter “ , werde Vortr .

S. 10 nock ſagt , 5ſie bei aller perſönlichen Wür —

t nicht ſo wirken , als wenn ſie im kräftigen Alter zu

hen G lernen ihre Ge

1 Vertrauen

durch körperliche

Le iden gel uni Ne N1 U Ft genötl Iat ihre Stellen durch Ge

hülfe ſſ Aehnliches wiederhole Com . Ber

S. 7. „ Allein es iſt wohl ohne Erfahrung , daß , wie Com —

Ber . S . 6 ſage , manche Gemeinden ihre Pfarrer immer nur

Us Greiſe kennen lernen , welche lebensmüde zu ihnen kom

Denn lebensmüde Greiſe , in deren menſchlichen „ Natur

es liegt , ſich in dieſer Zeit nicht mehr ſo innig an Andere anſchließen

zu können , wie früher, “ blieben auch jetzt auf ihren gewohnten

Stellen , und erhielten etwa von der beſſeren Stelle , welche ein

Jüngerer einnähme , eine Abgal ſtatt der Verſetzung .

Es würden auch künftig vi Gemeinden alte Pfarrer ha

ben, deren Thätigkeit durch körperliche Leiden gehemmt , und

die oft genöthigt ſind , ihre Stelle durch Gehülfen verſehen zu

laſſen . Es ſey dieſes gerade eine ſchöne Eigenthümlichkeit des

Predigerſtandes , daß er nur in den ſeltenſten Fällen einer Pen⸗

ſionirung bedürfe , da ihm leicht eine friſche Jugend als Aus

hülfe zur Seite geſtellt werden könne . Sey dieſes aber ein
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behauptet , der junge Geiſtlick velck t f

Leben auf einer Stelle bleiben köl erlafſ ſelbe gewöhn

lich im Zuſtande der Aufregung d de Inf
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Bewerbung eintreter

meinde in einer angenehmen Lage mit theilhafteren Verl
niſſenz da dieſe Ungleichheit nicht nivell verden k

sey U Al icher B 9 im ſo Uffallende Be

werbung ey abet icht N iInfa rift 50

wie 8 in der Re ie Entſcheidung

ſie ſich nicht mehr auf eine Zahl
Solchor 8 I 81 ONSolcher , dien die nächſten Anſprüche zu haben

glaubten , ſondern aus den verſchiedenſten Gründen kämen
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h oder durch
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reihens 1hr ndlich : inemeibens führe endlich zu einem

icht mehr geſchehen, daß ein

1 68 noch 1 6 0 Welde f Old t U
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is in Beziehung auf die

gefallen .

zahl tüchtiger Geiſtlichen
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da bleil U die Union

auch ,
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der Confeſſion , ſondern
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MPaäßr 1 f S 8Na erklä V S. 46

S. 77 : „Geiſtliche , welche von Patre präſentirt werde
die der Beſoldungsclaſſificatio licht beigetre d, k

weder auf landesherrliche oder der Claſſification e eibt

fond zul 80 fn Pfarrre Uenfond e ulage ode beitrag e

und könnte f
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icht 10 3 r. S. 67 0

NP3 R gems 30ich E Be 1770 uch neue Gemeinden von

der Landeskirck eu errigt
f * Daun 8 1 Has4 len uUr dann U dungsclafſt

fication aufgenommen werden , wenn ſie eine Dotation haben

welche dem Durchſchn g der vom Pfarrrevenüenf ver
w den hkömmt . “ Dieſer Durchſchn

werde h E — 3 ſchon h dem bisherigen
Ert 1 Guld erechne Dies 1 aber offenbar

nur Gemeinden ausſchließen , denn eine he Dotation werde

keine aufweiſen können .

Endlich ſey aber d vom rechtlichen
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8 Noth

Ber . S. 66 ,

daß ei ſolchen , wo der Ortsgemeinde
Ped aun nack 8 96 indö zu wähle ach §. 26 und
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8 K f kein The

1 0 21 K — —vermogens ( le 5Uſt 9 1 ug des

Pf tze werden fe “ folg luch ht der
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dagegen dafür , „ daß es weder nöthig ſey , di nzelnen Kirchen

gemeinden über die Claſſification der Pfarrbeſoldungen zu

nehmen , noch ſie edern , ihre etwaige Einſprache dagegen

em das allgemeine Intereſſe der Kirchenge —

Fr M 1 19 Sur 810 5 7 „ * Iſltendieſer Maßregel durch die von ihnen erwählten

Abgeordneten bei de ynode hinreichend

vertreten ſey . Er ſelbſt , der Sprecher , aber als weltliches Mit

glied , gewählt von den Wahlmän Auin

75,000 Gemeindegliedern , halte ſich nicht für berechtigt , im

Namen derſelben ſeine Zuſtimmung zu dieſer Maßregel zu ge⸗

ben ; auch im Allgemeinen

eine Entſcheidung über die

gens der Kirchengemeinden zuſammengeſetzt .
Noch unwiderleglicher ſey das Recht der jetzt lebenden und

angeſtellten Geiſtlichen außer Acht gelaſſen . In offenbaren
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daß die EClaſſification in ihr Ausführut vi

eil nicht unbedeutend N n Theile

jetzt angeſtellten Pfarrer fordert A ˖ welche d

meiſte Zeit ihres el Anf oder

Mittelſtellen ; bracht 1 f˖

ſication keinen Erſat 0 H

hohe Pfründ Am una ene ˖

berührt fühler elche eben jetzt 1Umine t

„angeſtellten Pfarrer ke ück

denn jeder habe eine Entſchädigung anzuſprechen Wa
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erklärte maꝗ hal 6 5§ 11

gezogen würder nufgel d Erk f

die Theilnehmer des Spiels keine rückwirkende Anwendung

Gewiß doch würden ſie eine Entſchäd

anzuſtellenden Berechnung erwar

Zum Schluſſe deutet daſſelbe Mitglied noch darauf hin, wie

wenig man im Stande ſey, alle Folgen dieſer Maßreg auf

den ſchon berührte

5 den d Ohnehin habe der Vor

9 und theiln 10 6 Con N ht die S 10 u

doch zu ſehr on de 9 lhaft f d

dieſes der Beurtheilung D Ve forde

ſeyn können . Aus dem Schooße der Commiſſion habe man

nur von Zufriedenheit und Beiſtimmung vernommen audk

ſeyen die eigentlich Betheiligten darin zu wenig vertreten ge

weſen Dieſes hal rnommenen Prüf geführt

n ber die Zeit außerord b l eſen ſey.“ Ande

ſel 1 A fung nock * zel 1 ge ſfen E

wichtige Sache ſollte auch mehr Zeit zu ihrer Prüfung in An

ſpruch nehmte und nicht ſo überraſchend aufgetreten ſey Gut
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der Pfarrer , und wenn auch vo chtlichen Männern

Nes Kirchencollegiums dergleichen nicht zu befürchten ſey , ſo könnte

i enwirthſchaft dabei herauskommen ,

*

n K ramdoch einſt eine ahnliche Fami

wie es ehedem in der Pfalz geweſen ſey. Die Geſchichte warne

uns , und auf dieſe Warnung ſey zu achten

Ein anderes Mitglied ſchließt ſi ichſt dem Dank an ,

gegen den Ob n die Commiſſion aus

hatte , f ö kennbare große Sorgfalt , mit

F geſtellte Sache behandelt worden ſey

Die ed 1 ſich in gleicher Weiſe zum Dank ver

pflich ͤ rletzten Sprecher , weil die in mehreren

Gliede de theils ſchon früher laut gewordenen , theils

neu hervortretenden Bedenken von großer E
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Antrag wird von hreren Mitgliedern unterſtützt
deren eines die große Verantwortlichkeit gegenüber der kurzer

Zeit , welch r die Prüfung geſtattet war und wuͤrde , hervorhob

ſowie die kleine Anzahl derer , die jene übernehmen ſollen . Eine
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anderes Mitglied , habe dieſen bei
weitem nicht entſprochen §8

fürchte den Verluſt der Pfründen und halte jeden Complex von

Kirchengütern für gefährlich . Auch Mißbräuche der Verwa

tung ſcheinen ihm möglick In Us ſolche

Mißbräuche ſtattgefunden , bei welchen die Pfarrer hätten leiden

müſſen . Auch den

bericht vorgeſchlagen

Capitalien nicht genügen . Aus ſolchen Gründe

mend dem vorher Geſagten ſtimme es auch für Vertagun

Dagegen wird von der andern Seite bemerkt , der Gedanke

der Claſſif F 8 8 8 1

KRat n8 Rhabe eine ſolche beantragt und alſe 5

habe ſich durch ſolche von der Nothwendigkeit dieſer Maßregel

trachtung und allſeitigen Erwägung anheimgeſtellt , und man

auf ' s Lebendigſte überzeugt . V

Jahre erſchieben wolle , müßte die röf Verlege

namentlich in Bezug auf die Zehntablöſungscapitalien , ent

ſtehen , und würde ein Schaden für

vermögens kaum abzuwenden ſeyn

entſchiedenen Zuſtandes zu verl

jedenfalls auf dieſer Synode berathen und zu einer definitive

Schlußfaſſung führen .

Indem ſi d Discuſſt beſtimmt det

den Antrag auf 2 6

die kur zeit ſoda de vicck Gegenſtände welche

rück verd ſſ dmen , wird behaup

die Synode müſſe ſich eine Anſicht über dieſen Gegenſtand ge

bildet haben und ſey keineswegs von demſelben überraſcht we

den Seit neun Jahren liege ſie vor, und namentlich vom

Vollzug der Zehntablöſung an ſey der Ruf nach einer Claſſi

fication allgemeiner geworden . Wer ein kirchliches Intereſſe in

dieſer zeit gehal habe könne ſie nicht aus dem Auge ver

ren haben . Seit ſiel Wochen habe die Commiſſion den

Gegenſtand in vielen Sitzunger handelt , Gegengründe ange
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
dorder*

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 24 . Karlsruhe , den 27. Juni 1843 .

Vierundzwanzigſte Plenarſitzung vom 6 . Juni .

( Fortſetzung der Discuſſion über die Claſſification der Pfarrbeſoldungen . )

Geiſtliche und Gemeinden , ja ſelbſt die Nachbarländer ſehen
der Entſcheidung der Synode entgegen , und dieſe könne ſich
dem Vorwurfe der Schwäche nicht entziehen , wenn ſie die

Claſſification vertage ; denn damit würde man nicht nur die

Kirche wegen ihrer Zehntablöſungscapitalien , ſondern auch die

Geiſtlichen , welche nicht wüßten , wie ſie dann ſtänden , in di

größte Verlegenheit ſetzer Beſſer ſey eine geradezu ausgeſpro

chene Verwerfung . Es wird daher der Antrag geſtellt :

ſogleich darüber abzuſtimmen , ob die Sache vertagt wer —

den ſolle oder nicht ?

Eine Entſcheidung müſſe erfolgen , meint auch ein anderes

Mitglied der Commiſſion , denn die beſſeren Pfarreien müßten

ſo lange unbeſetzt bleiben , um die künftige Ausführung der

Maßregel möglich zu machen . Man könne ein gereiftes Urtheil

haben , denn der Vortrag ſey ſchou ſeit dem 20. April in Aller

Händen . Es ſeyen bereits C en dafür und dagegen aus

mehreren Diöceſen und von Einzelnen eingekommen , und dies

hätte , wo man wider das Project geweſen wäre , von allen

Seiten geſchehen können , ſo daß hier das Sprüchwort gelte ;

qui tacet , consentire videtur .

Die Zuſammenſetzung der Commiſſion ſey das Werk der

Synode , und die weltlichen Mitglieder derſelben müßten ohnehin

424
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Organismus , welcher einen Kirchen —

und die Generalſynode in

an die Diöceſanſynoden hinausgehen

und von denſelben berathen werden , ehe und bevor die General —
ö Jo 118 Fÿey 11 1 1 1u1* de einen Beſchluß darüber zu faſſen im Stande wäre . Eine

ſolche Maß

ebenſowenig ,

Provinzial

Uhren
N

regel ſollte man nicht ohne die

als man in

und Reichsſtände er

Diöceſanſynoden aus

einem Lande , in welchemman in

ohne die erſtern gehört
ht A Heithtige Angelegenheit geſetzlich definitiv



Fünfundzwanzigſte Plenarſitzung vom 7 . Juni

( Fortſetzung der Discuſſi über die Claſſificat f oldungen . )

Die mit dem Schluſſe der letzten Sitzung abgebrochene

Discuſſion über den Bericht der ſechsten Commiſſion , Claſſifi

cation der Pfarrbeſoldungen betreffend wurde 1heutiger

Sitzung wieder aufgenommen

Noch mehrere Mitglieder erklären ſick

weil dies ſo viel ſey, als Verwerfung , und verlangen darüber

Abſtimmung .

Ein Mitglied hält jedoch dafür daß vertagen nur ſo viel

heiße , als reiflicher die Sache erwägen . Hätte man in dieſem

Sinn ſeiner Zeit die Zehntablöſung vertagt , ſo würde ein an

deres , mehr entſprechendes Geſetz darüber erfolgt 1. Es ſey

nicht gegen eine Claſſification , ſondern nu den vorli

genden Vorſchlag derſelben Das Wol Wehe der Kirche

hänge davon ab, und die Sache greife ſelbſt in das innere

Leben der Kirche , da müſſe man ſich Zeit nehme u

erwägen und zu prüfer

Gegen die Ueberweiſung an die Diöceſanſynoden ſpricht

anderes Mitglied , indem es darauf hinweist , wie man auck

bei dem Zehntablöſungsgeſetz nicht daran gedacht habe , den

Entwurf zuerſt hinaus an die Zehntpflichtigen und Zehntberech

tigten zu geben . Es mache ſich keine Illuſionen hinſichtlick

des vorliegenden Projects . Wohl könnten manche Nachtheile

mit ſeiner Ausführung verbunden ſeyn , aber darüber dürfe mar

die überwiegenden Vortheile nicht vergeſſen . Jetzt ſeyen große
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Mißſtände vorhanden , und dieſe muͤßten vor Allem gehoben
werden , wozu die Claſſification als der geeignetſte Weg erſcheine

Nach den Protokollen der Synode von 1834 , bemerkt ein

deres Mitglied , ergebe ſich, daß damals ſchon Anträge der

Diöceſen auf Claſſification vorgelegen hätten , und daß

Bericht geliefert worden ſey , in welchem ſchon die Grundli

zu einer ſolchen angegeben ſeyen , auf welche ſich der vorliegende

Commiſſionsentwurf baſire . Nicht nur neun Jahre ſeyen es

alſo , ſeit Sache in Bewegung ſey, und wie man unter
8 Neſen Verhältniſſen einen Mangel an Zeit und Vorbereitung
für die Sache als Grund , dieſelbe zu vertagen , anfuͤhren könne ,
ſey ihm unbegreiflich . Die Synode von 1834 habe nicht be —

T 8ſchloſſen , die Sache den Diöceſanſynoden , ſondern der künftigen
Generalſynode legen , und ſie hier jetzt wieder vertagen zu

wollen , heiße ſie ad calendas graecas verſchieben . Auch der

Rechtspunkt ſey damals ſchon zur Sprache gekommen , und die

Verſammlung habe kein Bedenken in dieſer Beziehung gehabt ,
aus dem richtigen Grunde , weil ſie das Pfründevermögen zu

gleich als allgemeines Kirchengut betrachtet , und deswegen die

Verwendung einzelner Theile deſſelben zur Aufbeſſer rung geringer
dotirter Stellen kirchenrechtlich vollkommen gerechtfertigt gehal —

ten habe . Es könne daher nimmermehr für Vertagung ſtim

men. Die Claſſification ſey die ſchönſte Frucht , welche man

in der ganzen Kirche von dieſer Synode erwarte , und ohne

dieſelbe aus dieſer Verſammlung mitzubringen , würde ihm und

Vielen ein wahrer Schmerz ſeyn , der ſich über die ganzen Ver⸗

handlungen der Synode von 1843 verbreiten müßte .

Sodann wird zunächſt die Frage zur Abſtimmung gebracht :

ob die Synode über die Vorfrage hinſichtlich der Ver —

tagung abſtimmen wolle ?

und

mit 17 gegen 6 Stimmen bejaht .

Hierauf erfolgt die Abſtimmung über den Antrag :
die Claſſification zu vertagen

und wird

mit 19 gegen 4 Stimmen

dieſer Antrag verworfen
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Herr Präſident die

im Allgemeinen auf ' s

Ein geiſtliches Mitglied der Synod ab hierauf Folgendes

zu vernehmen

Der Gegenſtand , welcher verhandelt werd 1 f

wichtig als ſchwierig . Es handle ſich nicht 9

die nur für eine kurze Zeit dau

Project , das , wenn es einmal ausgeführt ſey , ſo leicht wiede
der oydo 5 1 1 1 „ MNarſchla 63 Egeändert werden könne Der gemachte Vorſchlag ſey vielmel

1 P 1 A 1 7

man ſich auch entſcheide , ob dafür oder dagegen , ſe na

beiden Seiten ſehr große Bedenklichkeiten , und welche Maßrege

4 N Nman auch ergreif 1

Und nicht alle Gen her Ef f

dieſer Sache gar viel d ab, wie ſich d ft geſtalten

werde , und in die Zukunft ſey uns kein prophetiſcher Blick

geſtattet . In jedem Falle aber ſey es zu u he aß Jeder

frei , offen und beſtimmt ſeine Anſicht ausſpr

Betrachte man nun die Sache vorerſt aus dem

andpunkt , ſo müſſe man zwar wohl anerkennen , daß dem

Project beſonders die ſchöne Abſicht zu Ge de

figen Wechſel der Pfa

Herzen wohlthuend , ſick ich d Geiſte

zeit 3 erſetze He el Geiſtliche in der Kirche a

ſeinem rechten Platze ſtehe, und in der Regel ſeine Stelle , ohne

zu wechſeln , bis an das Ende ſeines Lebens behalte 5

Vorſtellung , welche man ſich bei der vorgeſchlagenen Claſſifi

cation mache , ſcheine ungefähr folgende zu ſeyn . Der Geiſt

liche , ſo denke man

Pann 11Mann

ichdem

Gem

die Glieder der

ennen lernen , im Fortgang der Zeit immer

ig, Liebe und Vertrauen gewinnen , und daher auf

die mit ihm vertrauten Gemüther mit immer reicherem Segen

wirken ; er werde ſodann ſpäter als reifer Mann oder noch
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üs Greis wie ein Vater unter ſeiner Gemeinde ſtehen , unter

deren N edern keines dann ſey, welches er nicht entweder

onfirmirt , ode am Altar zum Ehebund ein⸗

oder an den Gräbern der Angehörigen im Blicke zu

und 8 C gkeit getroſtet de welches ht über

durch Lehre , Ermahnung und Tröſtung vermöge d

ft des göttlichen Wortes oft und reichlich erbaut erquickt

habe ; und dann rd tzt in dieſer ſeiner Gemeinde

ſterben und ̃ beweint werd vie man bei dem Ver

˖ Vaters wein Dies ſey der ſchöne

Gedanke , der dem Projecte in kirchlicher Hinſicht hauptſächlich 5

zu Grunde liege , und das ſchöne Loos , welches man , wie es

keinem andern Stande z Theil werde Ulen Geiſtlichen zu

bere 1

So ſehr aber auch dieſe Abſicht , den häufigen Wechſel der

Pfarreien bei den Geiſtlichen zu verhindern , mit gebührendem

Beifall anzuerkennen ſey, ſo bleibe es doch immer ſehr zweifel —⸗

aft, daß man dieſelbe durch die in Vorſchlag gebrachte Claf

f werde Wenn man nämlich ſich in das

irkliche Lebe und n die irdiſchen Verhältniſſe verſetze und

edenk vie r 1 hieden d Pfarreien ſeyen hinſichtlich

Gegend des Einfluſſes auf

zeſundheit , der Preiſe der Lebensmittel , der Gelegenheit

zur Anſchaffung der Lebensbedürfniſſe und beſonders zur Her

ufung ärztlicher Hülfe , des Verhältniſſes zu Familienange

legenheiten und namentlich zur Bildung der Kinder , und der

ſchwerlichkeit der Dienſtführung , — ſo liege es wohl außer

des vorgelegten Projects4Zweifel , daß durch die 5führur

dem häufigen Wechſel der Pfarreien nicht werde abgeholfen
1 8 ſich dur AMus run 2 bierlpi

werden . Vielmehr werde ſich durch ſolche Ausführung zweierlei

I **
in . end Weiſe rausſt

Erſte Je unangenehmer , rauher und der Geſundheit

nachtheiliger eine Gegend ſey, je ungünſtiger ſie hinſichtlich des

zunterhaltes , der Herbeirufung ärztlicher Hülfe , der Bil⸗

ig der Kinder und anderer Familienverhältniſſe ſich darſtelle

und je beſchwerdenvoller und angreifender dabei noch die Dienſt —
18

führung erſcheine , — um ſo weniger werden äaͤltere Pfarrer um



Pfa ſolcher Gegend nd ſolckh Zeſchaffenheit ſich meld
4 — 1* * 8
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RI 1ger f 70 5 7 K 8 6bhangen ſoll C erde de 1das Loo

gewöhnlick rCandidaten oder?! re zu Pfarrer

zu erhalten , und oft ſelbſt nur von d ie ältern

1didaten 11 1 0 jromationis 7 aASLandidaten , d une promot

Beſſeres warten un

lid f˖ Jahren , auf andere Pf en zi

kommen ſuck würden . 2 s ſich ve ſelbſt verſtehe , ſo

Werd 8

könne

AIl rara 2 M 1 se U
Willen hervorge Luſt z Wir 0 ö

da es ſonſt an der higen Amtsf keit und 1 1 1

rigen Mut in f˖

werde ſich leich oldk de

Folge der vorgele en Elaſſtſtec We

auf einanuder folgender junger Pfarrer eben ; d dies

ſelbſt bei Stellen der Fall ſer 0 ingeachtet 1

alnts Mefaldsune f 6 dieman die gleiche Beſold nit beſonders die

Zahl der älteren Geiſtlichen hindränge o daß alſo auf dieſen
Nfarrveoie voiſ u Soe Mzue AESi 18 * * NPfarreien , weil neben der Würdigkeit das Dienſtalter den Aus

ſchlag geben müſſe , gewöhnlich nur ältere Geiſtliche ſich befinden

Bürden Ralaltunden R Rwürden . olglich werden au lche Stellen nach der Natur

der Sack ien häufigen 2 ſtweck fahren

Marn abe zwar in Anſehung jener ungünſtig und unan⸗

genehm liegenden Pfarreien vorgeſchlagen , die Geiſtlichen zu

einem längern Verbleiben durch Zulagen zu bewegen ; aber
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auch von dieſem Vorſchlage ſey wohl kein genügender Erfolg
zu hoffer Wenn ein Geiſtlicher einmal fünf bis ſechs Jahre

an einer Stelle verweilt habe , ſo blühe ihm ohnedies , er möge
auf ſeiner Pfarrei bleiben oder nicht , die Hoffnung auf baldige

ſeines Einkommens , weil ja dieſes nach dem Alter

ohne Rückſicht auf den Platz claſſenweiſe ſteigen ſolle . Ohne

Zweifel würden daher bei Geiſtlichen , die ſich einmal aus ihrer

ungünſtigen und beſchwerdevollen Lac herausſehnen , oft zu

deutende Sumn 5 erforderlich ſeyn , um ſie zu

1 f rem bisherigen Platze zu bewe —

gen, und die Opfer , die ſie dabei zu bringen haben , zu über —

bieten . Wenigſtens habe man ſchon Beiſpiele gehabt , daß

Geiſtliche ungünſt zend d ſchwierig ofarreien ſelbſt

nit Verluſt an Be ung verlaſſen , und ihre Berufung auf

andere Pfarreien , welche einige hundert Gulden weniger ein —

trugen , als Beförderung angeſehen hätten

Auf dieſe Weiſe gehe der ſchöne Gedanke , daß dem häufigen
Dienſtwechſel durch die beabſichtigte Maßregel abgeholfen werde ,

wie ein ſchön Traum an der Seele vorüber . Dagegen werde

man nun freilich einwenden , daß doch wenigſtens der Fall ,

wornach ein Geiſtlick ſe ga Leben hindurch auf der

vorgelegte Project

als es bei derS 18 Ium 3 13 int 11 VorStande komme , häufiger eintreten werd

bisherigen Beſoldungsweiſe der Fall war . Dieſes müſſe ( erklärt

der Sprecher ) allerdings als richtig anerkannt und zugeſtanden
werden ; aber neben der Lichtſeite trete hier auch eine Schatten⸗

ſeite hervor . Es ſey nämlich die Frage auch noch wohl zu

erwägen , ob dieſes lebenslängliche Bleiben immer ein Glück

für die Gemeinde ſeyn werde . Mauchmal werde es ein Glück

für ſie ſeyn wenn ſie nämlick 8 en Geiſt
1 51 ( AIKo 1 „1 TAAH 0 Er 5 1lichen habe , in elchem Fall 1 an die höne Ve ſtellung ,

von der vorhin die Rede geweſen ſey , verwirklichen werde

n aber werde es auch der Gemeinde zum Nachtheil

gereichen , und zwar in dem Falle , wenn ihr Geiſtlicher wenig
leiſte , oder zu den minder tüchtigen Männern gehöre . In die —

ſem Falle ſage man zwar , daß ein ſolcher Geiſtlicher verſetzt
werden könne oder müſſe , was bei dem neuen Claſſifications
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kummervollen Beſoldung der bittern Nahrungsſorgen enthoben

werde , welche ſeine Amtsfreudigkeit , ſeinen Muth und ſeinen

Eifer leicht ſchwächen mußten , dem Kirchenweſen nur zum Se

gen gereichen könne . Nur ſey hierbei die Frage wohl zu er

wägen , ob zur Erreichung einer ſolchen gleichung gerade

nur die Ausführung des vorgelegten Projects nothwendig ſeß

und ob nicht die heilſame Abſicht auf eine andere Weiſe erreick

werden könne , ohne die vorgeſchlagene , in ökonomiſcher und

rechtlicher Hinſicht ſo weit greifende und bedenkliche Maßrege

anzuwenden

In ökonomiſcher Hinſick f ) ſeyen

zwar zwei Gründe für das vorgelegte J t angef 0

denen er eine große Bedeutüng zugeſtehe , und die ſehr

wägen ſeyen .

Der eine G d, welck 5 Beack 8

die Möglichkeit , durch d usfül 6 f

ein geeignetes Auskunftsmittel zu erhalten , um ei S ne

von Zehnteapitalien unterzubringen , und ſich ſo aus dem

ſchwierigen Verhältniß zu helfen , in welches man in Folge der

Zehntablöſung gerathen ſey ; und man werde nicht

können , daß dieſer Grund von ſehr großer Bedeutung ſey

Zwar denke er hierbei nicht an diejenigen Zehntcapitalien

welche noch gegenwärtig bei den Gemeinden geſetzlich ſtehe

er glaube vielmehr , daß dieſelben noch le de
8

meinden zu belaſſen ſeye Wenn Gemeinden unzufrieden ſeyen ,

weil ſie ſolche Capitalien zu fünf Procent verzinſen müßten , während

ſie dieſelben um einen geringern Zins aufzunehmen hofften , und

wenn ſie ſich gegen andere Gemeinden des Landes zurückgeſetzt

oder im Nachtheil glaubten , ſo ſey es nicht die Kirche , die mit

eigener Aufopferung den Nachtheil jener Gemeinden gut zu

machen habe . Es ſey der Staat , an den ſich die Gemeinden

in ſolchem Fall zu wenden hätten , und dieſem ſey, wofern

ihnen wirklich eine Unbilligkeit oder ein Unrecht widerfahren
Fioſoff

ſollte , zu überlaſſen , wie er dieſelben , ohne daß die Kirche

darunter leiden dürfe , zufrieden ſtellen oder entſchädigen wolle

Eben ſo wenig denke er an die Zurückgabe des altbadiſchen

Kirchenvermögens , denn es ſey ihm ſehr zweifelhaft , ob es

— —
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auch wirklich im Intereſſe der Kirche liege , jetzt noch daſſelbe

zurückzunehmen ; und vielleicht ſey es rathſamer und beſſer , es

auch fer „ jedoch vom Staatsvermögen geſchieden , unter der

Adminiſtration des Staates einer für die Zukunft zu

treffenden feſten Uebereinkunft zu laſſen . Aber auch abgeſehen

von den bei den Gemeinden noch jetzt geſetzlich ſtehenden Zehnt

capitalien , ſowie von dem altbadiſchen Kirchenvermögen , ſey

doch die Summe der Zehnteapitalien ſchon ſo be⸗

deutend , daß ein geeignetes Auskunftsmittel , ſie gehörig unter⸗

ht nüſ

Der andere Grund , wodurch ſich das vorgelegte Project

empfehle , beruhe auf der Gewißheit , daß , wenn man die ein —

zelnen Fonds der Pfarreien zuſammenwerfe und miteinander

zu Gebot ſtehenden größeren Summe

auch größere ökonomiſche Operationen unternehmen und ſo auch

größere Vortheile erzielen könne . Auch dieſer Grund verdiene

mit beſonderer Aufmerkſamkeit beachtet zu werden .

JDieſen beiden ſehr wichtigen Gründen ſeyen aber auch auf

der andern Seite ſehr große Bedenklichkeiten entgegenzuſtellen .

Schon die Verwaltungskoſten , welche man jetzt ſchon auf

12,000 bis 15,000 fl. ſchätze, ſeyen ſehr beträchtlich , und ſie

würden N hritt de t ſicher noch beträchtlicher werden ,

bei der unvermeidlichen Nothwendigkeit , nur ganz tüchtige und

zuverläſſige Männer als Verwalter anzuſtellen , und zu deren

Beibehaltung gleichen Schritt mit dem Staate in Anſehung
der Zulagen und der Erhöhung ihrer Beſoldung zu halten ,
und bei der Gewißheit , daß ſpäter auch Penſionirungen der

Verwalter und Unterſtützungen ihrer Wittwen und Waiſen dazu

Dieſe Verwaltungskoſten aber würden nur dann

chlag zu bringen ſeyn, wenn die Sicherſtellung
des Hirchenveri 6 4 l „ 12 9 *ves uchenvermogen biche Vertwaäallung Und

Koſten wirklich durchaus iothwendig machen ſollte .

Bedeutender noch ſey ihm der Umſtand , daß es dem pro

jectirten Claſſificationsſyſtem , das für die Kirche auf ihre Ge —

fahr eingeführt werden ſolle , zu ſehr an der Garantie zu fehlen

ſcheine. Wenn man die möglichen Verluſte bedenke , welche

ſchon in ruhigen Zeiten in Folge von allerlei Unfällen und





4

W2

2

*

—

8

28

N

4

—

—

2

8

2

8

2.

5

2

5

—

8

2

3

88

e

8

ES3

5

(2

2

—

8

—

2

83

—

—

—

4

8

—

5

—

—

—

rP

88

8

2

8

8

2

8

5

S2

7

*＋

—

K

*

Æ◻⏑

2

—

2

8

4

22

138

—

8

5

8

2

88

2
8

.

—

—j

*

E
5

—

2

5

128

i2

2

—

er

—

—

2

—

—

2

8

2

—

8

—

E

2

2

—

2

8

—

—

2

Æ

22

2

2

＋

S

8

8

38

8

2

2

2

2—

7

5

1

8

8

8

28

22

8

S

2

28

8

8

2

E

8

2

2

22

—

2

-

68

2

8

·

2

5

8

5

2

X

7

—

2

f

—

2

—

2

2

—

—

8
353

4

8

—

2

E.

2

2

—

4

—

—

＋

—

—

—

2

.

＋

2

—

—

N*

3

27

2

E

1

8

EE

2

—

—

—

—

＋

2

8

4

2

—

8

1

13

89

8

—

2

2

—

*

＋

—

2

2

2

—

—

928

2

8

—

k.K.

K

—

F

8

8

2

3

3

—

2

—

7

2

4

2

3

—

S

S

5

2

2

2

α

8

8

*

◻

3

8

—

8

8

⁊.

22

2

2

2

2

S2

8

ö

3

4

E7

3

2

2

*

8

—

—

*

—

7

—

—

32

2

3

＋

—

—

98

7

8

4

2

—

5

8

2

2

S

2

2

8

*

—

—

—

5

5

2
2

*

—

222

S

s

1

K

f

—

ν

32

8

2

2

—

8

—

38

382

2

222

*

8

2

&

⏑

8

◻

—

2

2



RRRRRRRRRRoor — ＋¶içͥ—ᷓ—— — 3

384

man einmal ſo weit ſchreite , ſo fürchte er , daß einſt gefährliche

Conſequenzen daraus gezogen werden möchten , und daß alsdann

verſucht werden könnte , die Befugniß daraus abzuleiten , noch

weiter ſchreiten zu dürfen . Er bedaure übrigens , daß die Ver⸗

handlung über dieſes Project in eine Zeit falle , in welcher
8

noch eine zu große Scheidewand zwiſchen dem Staat und der

Kirche und den Dienern beider in Folge der kirchenrechtlichen

Begriffe liege . Er gebe ſich aber der Hoffnung hin , daß e

ſchönere Zeit früher oder ſpäter kommen werde , in welcher das

chriſtliche Element in den Staat und alle ſeine Organe ſo tief

eingedrungen ſeyn werde , daß man die Fürſorge für die Reli

gion , für den Grund aller Ordnung und Wohlfahrt , als die

erſte und heiligſte Angelegenheit ebenſo des Staats als

Kirche , allgemein und innigſt anerkennen werde . In einer ſol

chen künftigen Zeit werde alsdann , wie er hoffe, manche Be

denklichkeit und Schwierigkeit nicht mehr vorhanden ſeyn, die

jetzt uns entgegentrete , wenn es ſich um die Frage handle , wie

auf ' s Sicherſte und Beſte das Kirchenvermögen zu verwalten

und das Beſoldungsweſen der Geiſtlichen einzurichten ſey

Nach allem Dieſem ſtimme er nicht für das vorgelegte Pre

ject ; er wünſche eine Ausgleichung anderer Art , und ſeine An

ſicht ſey folgende
Man laſſe den Pfarreien ihre Dotationen und ſtelle letz

„ tere unter gehörige Aufſicht . Man ſetze ein Maximum und

„ ein Minimum der Beſoldungen feſt, und beſtin vi

„ ſchen eine zweckmäßige Anzahl von Claſſen in geeigneter Ab

ſtufung , und reihe die Pfarreien , mit Rückſicht auf , ihren bisheri⸗

„ gen Dotationsgehalt , in die ihnen zunächſt entſprechenden Claſſen

„ein . Man ſuche eines Theils durch angemeſſene und verhältniß

„ mäßige Abzüge und andern Theils durch ſachgemäße Beiträge

„ eine billige Ausgleichung der Beſoldungen nach ihren Claſſen ,

„ und ſo eine Claſſification der Pfarreien zu bewirken . Man ſetze

„ die Rückſicht auf das Bedürfniß der Gemeinde als Hauptgrund —

„ſatz der Promotion feſt , um nöthigenfalls auch einen jüngern

„ Geiſtlichen an einer Pfarrei höherer Claſſe mit gebührendem Ab

„ zug anſtellen , und einen ältern mit gebührender Zulage auf

„ ſeiner Stelle laſſen zu können . Man treffe zweckmäßige Be⸗

„ ſtimmungen für die Penſionirung der Geiſtlichen und für die

„ Tilgung der auf Pfarreien ruhenden Schulden , um Pfarrver⸗

„ weſereien ſo viel als möglich zu verhindern . “ ( Schluß folgt . )

15
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 28 . Karlsruhe , den 28. Juni 1843 .

—Fünfundzwanzigſte Plenarſitzung vom 7, Juni .
6 ſificat der Pfarrbeſoldungen . )

Ein weltliches Mitglied hält dann folgenden Vortrag :
In der Hoffnung , daß die Claſſification die vorhandenen

Uebelſtände , namentlich den häufigen Dienſtwechſel der Pfarrer
heben würde , habe man das ' orliegende Project entworfen
Der Redner vor ihm habe dieſe Hoffnung nicht , und es könne
dieſelbe auch nicht theilen Die Verä derungen würden nack
wie vor gleich häufig ſeyn, da mit dem Tod, der Verſetzung
oder Penſionirung eines Geiſtlichen immer ein ſolcher Wechſel
eintreten müſſe . Nur hinſichtlich der Aufbeſſerung zu gering
dotirter Pfarreien ſey ein Vortheil ſichtbar ; aber auch hier
werde das angedliche Verbleiben des Geiſtlichen bei ein und
derſelben Gemeinde nicht in

jetzt glaube . Die Stellen ſelbſt ſeyen und bleiben dennoch immer
verſchieden , theils nach der Lage und Annehmlichkeit des Ortes ,
theils nach dem Betrag und Einkommen der Ste zebühren ,

er Weiſe erzielt werden , wie man

—

welche nicht überall dieſelben wären , und ſo werde der Vortheil
des neuen Projectes von den bisherigen Nachtheilen begleitet .
Man halte die Maßregel wegen der Zehntablöſungscapitalien
und deren Unterbringung für eine unabweisbare Nothwendig⸗
keit , aber man ſollte doch vorher einen Verſuch machen , die
Gemeinden , welchen dieſes Vermögen gehöre , zu fragen , ob ſie
die Verwaltung deſſelben nicht übernehmen und die Zinſen der

20
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der Staat mit einem Schl⸗ dan was

ſo lange das Vermögen à n ei Gemeinden hafte ,

unmöglich ſey ; dann werde die Kirche eine reine Staatsanſta

werden

Urde
d 8 der großt Abhär lkeit

des der Gemeinden führen Unter den jetzigen

Verhältniſſen , wo die Promotion durch die Bewerbung der

Geiſtlichen um andere Stellen geſchehe , ſey es nur ſelten mög

lich , daß die Beförderung derſelben aus einer beſondern Gunſt
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geſchehe 1 wo dies der Fall ſey könne ſich die Sache kei⸗

nesfalls llige halten Darum hab U Ge tlichkeit Ge

1 8 n fördert
5 Beſtimmungen des §. 2 des neuen Verord —

ingsentw es al vird jede d ˖ G D

lufgehe De wege ſe ma U 1 andere

tung der Beſoldu ff we

Beſtimmungen hinſichtlich der Art und Weiſe der Promotionen
feſtſet

0 es Geiſtlick eſem §. 2 jetzt
derſt zuläſſig . Bedenklicher ſey noch in demſelben die Beſtim⸗

mung , daß das Fortrücken in eine höhere Beſoldungsclaſſe
durch mar fte 2 Betragen

1 1 Fon1el

1 Alles pre C as n

Ind ent ü N D
Ell bezeichnet

H würde nicht nur die Stellung der Geiſtlichen in reli

zioſer Hinſicht , ſondern vornehmlich auch ihre Anſichten und
9 he track om 8 k e bei

der beſtehenden Einrichtu veil dem Oberkir

chenratl ht ſo el in Heiſt

id Befeé rch d ollk

gleiche Rechte hätten

Wenn aber ſchon auf dieſer Seite eine ſo große Unſicherheit

entſtehe , ſo werde die Abhängigkeit der Gemeinden noch größer
werden . Dieſe hätten jetzt auch mitzuſprechen über kirchliche
Einrichtun ja ſogar über den Gottesdienſt ; wenn aber der

Staat ihnen das Pfründevermögen nähme, dann werde es auch

ahin kommen , daß man die andert chte derſelben auch nicht

mehr hoch anſchlage , und am E hnen di e Agende

vorſchreiben werde Der Geiſtliche könn ſolchem Falle nicht

widerſprechen veil er dadurch ſeine Promotion aufs Spiel

ſetzen könnte , die Gemeinden auch nicht , weil ſie nichts mehr

ißen , und deshalb ebenſo von der Gunſt des Staates ab

hängig wären , der Oberkirchenrath , als eine Staatsſtelle , könne

der Kirche dafür auch keine Garantie bieten . Die im 8. 16

angegebenen Garantien ſeyen nicht hinreichend . Wohl ſollten



die Gemeinden ein Papier erhalte aber wer würde die kom

menden Verluſte tragen , wenn von dem Pfründevermögen Ein

zelnes verloren ginge .

Für die Sache müßte aber jedenfalls die Einſtimmung der

Gemeinden eingeholt werden , dadieſel als Eige er und

Stifter der Pfründ a der⸗Anſicht verſchied Stimmen

iſt dies in ſehr wenigen Fällen nachweisbar

müßten — We N U eder U Ve

ſeyen keine geeignete Repräſentation der Gemeinden dieſer

Beziehung , da ſie keine Gelegenheit gehabt , die Stimmen der

ſelben über dieſ ˖ d dar h ihre Al

ſtimm ˖

liche Mitglieder nicht das Recht , die Pfründen der Gen

aufzuheber

nach , daß das Vermögen den Gemeinden gehöre, und deshalb

könne hier ni dar 6 f

Offenbar werde aber dem Entwurf den Patronen das

Recht eingeräumt , welches man den Gemeinden entziel Sie

könnten , wenn ſie auf das Project nicht e ngehen wollten zu

rück bleiben ; dieſe frage man nicht einmal Dies widerſtreite

dem Rechtsgefühl , da der Patron , wenigſtens in den meiſten

Fällen , nicht Eigenthün de ſey , ſondern nur das——— 2 —

Cal Acrenf N 0 7 2 eCollationsrecht beſäße Bleibe aber die Patrone zurück 0

würde der Nachtheil nicht ſie treffen , ſonder e Ge

und Geiſtlichen ; erſt n den von der Claſſificatic aAusge

ſck oſſ 1 1 R Ir kgeſe 4 Beide ſeyen

ausgeſchloſſen von der evangeliſchen Landeskirck

Darum hätte man zuerſt mit den Patronen deln

ſollen , und ſey der Entwurf in dieſer Beziehung un

vollſtändig . So lange die Gemeinden nicht gefragt , mit den
9* atronen nicht unterhandelt worden , und auf der Baſis dieſer2

1 1Unterhandlungen die einzelnen Claſſen nicht näher beſtimmt
8ſeyen , ſo lange könne es der ganzen Sa he ſeine Zuſtimmung

Ein Mitglied der Commiſſion will ſeine Erwiderung gegen

die Anſichten und Behauptungen der beiden vorhergehenden
Sprecher in Eins zuſammenfaſſen
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Von dem erſten ſey ein neues Profect vorgeſchlagen worden ,
das ebenſo von dem Vortrag des Oberkirchenrathes , wie von
den Commiſſionsanträgen entſchieden abweiche Dieſes Project

och zu prüfen zu be ſey eine Sache der Un

lichkeit Es könne deshalb nur auf me Vertagung der

Sache hinziel

Hinſich d t˖ le es vorläufig
U N e ein bedeutendes

G 565 d hlagene Garantie für

ſtürmiſchen Zeit ichend ſey und

ungenommen werden müſſe , daß , wenn daſſelbe in Diſtricts —⸗

fonds vereinigt werde , der Staat thigenfalls um ſo leichter
die Ha auf F bgeſehen von der Frage :

St lleg und bei de gegen
u gen Eii tung deſſelben geſchehel dürfe man auch

die andere Sei er Sache nicht vergeſſen . Wie würde es

was vorgeſchlagen s Vermögen in

Hand en werde v unten her

auf dieſem Vermögen ergehen ? Da würden die Gemeinden

die Hand auf daſſelbenl d 1: Wi llen den Pfarrer
ſcho W 6 8 ral ſo bedeutend an —

fů müff an auchd erwähnen welche von

beiden die nachtheiligere ſey, überlaſſe er der Verſammlung ſelbſt

zu beurtheilen .

In Zeiten der Noth , ſage man , werden die Verpachtungen
übel ausfallen , aber dies ſey bei dem gegenwärtigen Zuſtand
ganz ebenſo , nur daß jetzt der einzelne Pfarrer weit mehr

darunter leiden müßte , und weit weniger Mittel in Händen

hätte , dieſe Nachtheile zu beſeitigen , als wenn mit der Hülfe

des Ge die einzelnen Na U m der 1 den

könnten .

Wohl ſey die Ausgleichung der Beſoldungsver ſehrhe

inſchenswerth und ein wichtiges Moment für den Vorſchlag ,
aber nach ſeiner Anſicht keineswegs die Hauptſache ; die jeden

falls ſich bedeutend vermindernden Wechſel der Pfarrer und

ihre Wirkſamkeit bei den Gemeinden ſchlage er viel höher an

Durch das Project würde erreicht werden , daß ein redlicher
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Geiſtlicher bei der ihm theue ewordene Gemeinde ſich u
ihr ſagen könne : „ich muß meine Lirk 0 an euch nicht

verlaſſe wenn ich nicht könn

wohl keinen Wertl uf d Bemerku daß

Wechſel der Stel oft vas Angene f erſt

Redner habe na wi * ſchö 0 wicht 0

wenn der Geiſtliche lange ja imer bei e d

Gemeinde wirken und bleiben könne , wie er 1 Vat

ktitte ſeiner Kinder , die er getauft , confirmirt und

herangebildet habe für die chriſtliche Kirche , liebe und geliebt

werde it 0 8

gegen ein Dienſtwechſel , z ˖

genöthigt ſey, für Nachtheile habe , kenne er aus Erfahru

ſeiner Familie , die er nie vergeſſen werde

Ve 1 de zn 1 N 1 91 F

vorden rud 8 1ff 1word al z f˖
So 1Rer tRKesſe 7 1 8 18 8 Iutr NAdie aber theils früher , t s währended Com ſionsb

thungen bei einem näheren Eingehen in den Gegenſtand

reich widerlegt und darum in den Hintergrund geſtellt worden

wären

Was hinſichtlich der Uebergabe der Zehntceapitalien an die

Gemeinden geſagt und in Bezug auf die Hülfe für die Pfrün

den durch Belaſtung der Alme hlagen worden ſey

darauf könne ke W̃

Bemerkungen ül e A F der Geiſtlichen und C

mei de orgeſchla ˖

Projectes fürchte Aber dieſer Beziehung müſſe man zuerſt

vaß vet
Geiſtliche ſich abhängig wiſſe oder nicht ? ömmer werde der

◻ 8 2

ſelbe weniger abhängig bleiben , als jeder Staatsdiener ; denn
Ahe uui K0ↄ 5 7er habe nie , wie dieſer , die Anſichten einer Regierung

4 Inde us dem 1 Bes les chtreten , ſondern aus dem erſten Bewußtſeyn ſeines chriſtlichen
Glaubens und Lebens 4 wWohinGlaubens und Lebens zu ſpreck n n die Kirche ihn

zu ihrem DVienſte geſtellt hätt

Man Kal anga hen daß dur NorordMan habe angegeber daß durch §. 2 der Verordnung
der Willkür hinſichtlich der Beförderung und Verſetzung derEl
Geiſtlichen Thür und Thor geöffnet werde . Dies könne nur
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der geſetzlichen Beſtimmungen der Pro

iot ordnung , von denen die Commiſſion ſich zu entfernen

nicht beabſichtigt habe , hervorgegangen ſeyn. Ein flüchtiger
k auf d b n Para phen daß die bear

ſtande Verſetzungen von jel en geſchehen könn und

ich den dortigen Beſtimmu n el leichte 1 ge⸗

eſen wäre als dem 8 F. 2 rfs

Damit falle 1 t an von einer größern Ab

hängigkeit der Geiſt 0 uen Maßregel ange —
7 1

Hinſichtlich der Abhängigkeit des Geiſtlichen wegen ſeiner

dogmatiſchen Anſichten gebe §.
15

und 16 des Commiſſions⸗

erichtes ſcho ge Wide 1 betreffenden

Einn Was aber
die Abhängigkeit in politiſcher Be⸗

betreffe , ſo müſſe man , abgeſehen davon , daß dieſes

hätte ſeyn kön⸗bei der bisherigen Einrichtung eb

dafür halten , daß es nicht in dem Berufe des Geiſtlichen

liege , ſich in politiſche Dinge zu miſchen , und ihm die

zu überlaf ſeyen , u mer es de thu

Ferner ſage die Gemeinden würden durch die Maßregel

abhänai verden 1 als Stift den Pfründen jeder

falls er die Vertheilung ihrer Ueberſchüſſe zu Rathe gezogen
n dem ſey aber nicht alſo . Nur in wenigen Fällen

würde man die Stiftung durch die Gemeinde nachweiſen kön —

nen , und gerade in dieſen Fällen ſeyen die Beſoldungen die

zſten und ſchlechteſten , denen nicht nur nichts genommen ,

1 nad dem qꝗn ct noch zugelegt werde ; die großen und
Ne oenguten Pfarreien b

ziehung die R de ſ yn kö 11 die Gemeinden licht ge

tiftet

Da egen hi D Gemeinden d berechenbaren Vor —

theil , daß man ſt auf ihre Bedürfniſſe bei der Beſetzung
der Pfarrſtellen Rückſicht nehmen und ihren Wünſchen mehr

Gehör geben könne , als wenn , wie bisher , der Pfarrer , nur

damit er mit einer etwas beſſern Beſoldung leben könne , von

einer Gemeinde zur andern befördert werden müſſe . Da ſeyen

die innerſten Bedürfniſſe der Gemeinden in weit höherem Grade
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verletzt Us dies durch einen blos uſſerlichen Abzug eines

heils der Beſoldung bei volll iener Wahrung der innern

Gemeindebedürfniſſe der Fall ſeyn werd s ſey ein Gewint

welcher den nur eingebildeten Verluſt unendlich übertreffe

Darauf wird die Sitzung geſchloſſen , und die Fortſetzung

der Discuſſion auf die nächſte verſchobe
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Sechsundzwanzigſte Plenarſitzung vom 7. Juni .

( Fortſetzung der allgemeinen Discuſſion über die Claſſification der

Pfarrbeſoldungen . )

Ein Abgeordneter trug vor : er ſey hierher gekommen mit

großer Vorliebe für das in Frage ſtehende Project , und auch

ſeine Committenten hätten dieſe Vorliebe getheilt . Doch ſey

er mehr und mehr der Ueberzeugung geworden , daß der Er

folg der Sache nicht nur zweifelhaft ſey , ſondern daß auch das

Heil der Kirche von ihr nicht abhänge . Darin hätten ihn die von

einem Mitgliede

gründe , ſo wie andere Bedenken , welche während der Discuſ —

ſion erhoben worden wären , noch beſtärkt , deswegen ſollte man

nach ſeiner Anſicht bei der Entſchließung über dieſen Gegen —

ſtand möglichſt bedachtſam zu Werke gehen , da das Zuwarten

nichts , das Uebereilen aber ſchaden könne .

Er trete daher dem Antrag auf Vertagung der Beſchluß —

faſſung bei .

Ein anderer Redner bemerkte dagegen , daß er die Vor —

theile , welche ſich aus der Ausführung des Proßjectes ergeben

ührlicher Weiſe vorgebrachten Gegen

würden , für weitaus

die er ſich etwa denken könnte . Unter dieſen ſey einer der be —

deutendſten der , daß der Geiſtliche bei einer ihm lieb geworde —

nen Gemeinde in Zukunft bleiben könne , und nicht wegen

Nahrungsſorgen aus deren Mitte vertrieben werden würde .

Wer auch nur einmal in dieſem traurigen Falle geweſen , der

werde an dem Segen der vorgeſchlagenen Einrichtung nicht

überwiegender halte , als die Nachtheile ,
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oberſte Kirchenbehs auf eine geſegnete Weiſe durchführen

werde Außerdem würden durch die Claſſification die jüngeren
Ge ſt He 1 m 7

ihren erſten Stellen edergedrück 0 K R5

Kraft Führung ihres Amtes verlieren, ſondern zu ein

friſcheren und lebendigeren Wirken durch eine freiere und beſſere

Stellung hinſichtlich ihrer eigenen Verl tiſſe erhoben werd

In Bezug auf den Einwurf , daß l ein neues Kirche

vermögen geſchaffen werde, müſſe er bemerken , daß dem gar

nicht ſo ſey Nur von einer Verwaltung , und zwar von

Ahl„ gitsthelle aus

müßten . Hier ſey alſo die Angſt , daß der Staat die Hand

großen vorhandenen Fond legen könnte , eine lediglick

er Gegengrund , welchen man aus den Verwaltungsko

te der Pfarrer geſchw

bernehme , ſey eben ſo wenig haltbar ; denn man vergefſ dabei ,

welche 2 e die Pfarrer jetzt bei der nen Adminiſtration
FNais Wens ue Sabtt 1ff nuft 1 116des Pfründvermögens häufiger leide müßter und überſel

daß der Betrag der Einkünfte durch eine geregelt
2 S — —

ohne Zweifel ſteigen wer Eben ſo wenig wür

ſionirungen ſich in Folge der neuen Einrichtung ve ehren , da es

auf die Beſtimmungen ankäme , nach welchen dieſes , wie

ur ſelten chehen we Desgleichen
ſey die r zu großen Anzahl von Vicaren unge

gründet Die oberſte Kirchenbehörde würde ſchon entſcheiden ,

obſ und wo ſie gehalten werden dürften . Dabei wolle er hier
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ſchoͤn bemerk daß man die Errichtung neuer Pfarreien , nicht

1 0 8 org ſchl ren ſ

Spre über zu Rechtspunkte und bemerkte

k Ht 1bezweif 56 D Lze 1NP pfründen

ü d a ie K 1 n V n n po

itionsrecht der Gemeinden könne daher nicht die Rede n

nden ſelbſt ſeyen gewiß weit entfernt , das Project

mißfällig aufzunehn ſi n vielmehr wohl für daſſelbe

te durch deſſen Ausführung weit

ert werden könnten . Er ſey daher für

jects , und hege die Hoffnung , daß aus

derſelben beſſere und ſchönere Zeiten für die evangeliſche Lan⸗

deskirche herv E wür

16 f d N 8 Projects aus
8 Saß Fi emoinden Fio 8 A&8t, daß die Gemeinden die Zehntablöſungscapi⸗

talien gerne ſelbſt in Verwaltung nehmen würden , trug ein

res Mitglied vor : er zweifl ob dem alſo ſey. Gezwun⸗

en kön d 7 d hie licht rden 7 8

deutlich wenn man das Zehntal

ſeine kannten fünf Clauſeln in ' s Auge f

A ſe isgeſp nit dem dringenden Wunſch ,

die Synode möge dahin wirken , daß jene Capitalien durch

eine gemeinſame Verwaltung von der Adr

zelnen Gemeinden gehalten würden .

benden Gegenden
8 Rees Alungssbekehund es hätten ſchon Zahlungsbefehle ge

Man müßte am Ende die Capitalien wohl dem Staat über

ben; dann aber werde gerade das, was n von der Claſſi

Ausführung des Projects verhütet De Eben verl es

mit den befürchteten Adminiſtrationskoſten Die Zehntcea

hitalien und die dara en Grundſtücke müßten

doch jedenfalls adminiſtrirt , zu dem Ende Verwaltungen auf⸗

geſtellt , und die Verwalter bezahlt werden . Dem könne

man nicht ausweichen , und die in dem Project vorgeſchlagenen

Verwaltungen würden kaum höher zu ſtehen kommen als jene ,
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die durch die vorhandenen Umſtände einmal nothwendig
wären

Ein anderes Mitglied wendete ſich hauptſächlich zu d

kirchlichen Vortheilen , die es von der Ausführung des Profects

erwarte , und bemerkte : es gebe nach ſeiner Anſicht im Intereſſe

der Gemeinden nichts Wichtigeres , und fü ie ſegensreiche

Wirkſamkeit des Geiſtlichen nichts Bedeutſameres daf

er bei einer ihm theuer gewordenen Gemeinde fortwirken kö

Sie ſey nur denkbar , wenn das Claſſificationsproject zur Aus

führung komme . Dadurch werde endlich einmal dem Jagen

nach andern Pfründen ziel

den Tag ſegnen , an welchem dies durch die Ausf

Claſſification möglich werde Die häufigen Competentenge

chem und freudigemſpräche würden verſchwinden , und mit frif

Geiſt könnten ſich die Pfarrer ihrem wichtigen Amte d wif
ſchaftlicher Thätigkeit zuwenden . Jetzt ſey die oberſte Kirck

behörde häufig außer Stand , den Gemeinden den Mant

geben , deſſen ſie bedürfen Durch die claſſificirenden Beſol

dungen würde ihr dies erſt möglich werden . Dadurch würden

die Pfarrer nicht abhängiger , wie man behauptet habe d

ſelbſt unabhängiger ; denn es ſeye nicht denkbar , daß man

irgend einen , ohne daß etwas Notoriſches gegen ihn vorläge ,
Dſofern das nöthige Dienſtalter vorhanden ſey, von dem Bez ig

der höheren Beſoldungsclaſſe ausſchließen werde Eine B
ſchwerde von Seiten der Gemeinden ſey ihm aber gar nicht
denkbar Dieſen könne und werde es gleichgültig ſeyn , welche

Beſoldung ihr Geiſtlicher habe , wenn er nur der Nahrungsſor

gen überhoben , kräftig und tüchtig in ſeinem Amte zu wirken
im Stande ſey. Ihm ſey daher die ganze Sache der Claſſt
fication eine wahre Gewiſſensſache . ( Dagegen wurde von an
derer Seite her bemerkt , daß auch Diejenigen nicht ohne
Gewiſſen ſeyen , welche ſich im entgegengeſetzten Sinne ausſprä —
chen . ) Er kenne Fälle fuhr der Redner fort wo Geiſt
liche , die ſeit 20 Jahren recipirt ſeyen , trotz der treueſtet und
gewiſſenhafteſten Amtsführung auf eine Pfarrei Lon kaum
600 fl . mit ihrer Familie ſchmachten müßten , weil bei ihrer

Meldung um andere Stellen bisher immer ältere Concurrenten
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vorhanden geweſen ſeyen . Bei der Claſſification würden dieſe ,

wie ſie es verdienen , jetzt ſchon ohne Zweifel ein Einkommen

von 1200 Gulden haben . Er wolle daher die Thränen der

Eltern , die durch die vorhandenen Umſtände genöthigt würden ,

Kinder ein Handwerk lernen zu laſſen , nicht auf ſein Ge —

wiſſen nehmen .

Aber er halte die Claſſification auch für eine Ehrenſache

de Die erſte Generalſynode habe die Union vollen —

Kirche das Geſangbuch , die Agende , den

Katechis und die Pericoy gegeben . Was habe, frage er ,

Synode Bedeutendes geleiſtet , wenn ſie , ohne die

Claſſification angenommen zu haben , geſchloſſen würde ? Das

einzig wahrhaft Bedeutende , wozu die Regierung die Hand

ten und t kommen ſe wäre dann von der Gene

ralſynode des Jahres 1843 zurückgewieſen

Ein anderes Mitglied bemerkte im entgegenſtehenden Sinne :

m ſey zweifelhaft , ob die Mittel zur Ausführung des Pro⸗

) en ; ob der Staat auch wirklich , was ver⸗

bürde , zur Beſtreitung der Adminiſtrationskoſten leiſten

werde ; ob die Güter auch etwa nur 3 Procent ertrügen , und

ob im andern Falle die projectirten Claſſen nicht verändert

Der Sprecher wurde kurz auf den Commiſſions⸗

bericht verwieſen , und in Bezug auf den Ertrag der Güter

wurde bemerkt , daß dieſelben nicht nur 3, ſondern zum Theil

zar 8 Procent eintrügen .

Ein Mitglied , welches ſich ſchon früher für die Vertagung
des Projects ausgeſprochen hatte , bemerkte , ihm ſey der Rechts —

punkt immer der wichtigſte . Es werde einem Plane ſeine Zu—

ſtimmung verſagen , durch welchen widerrechtlicherweiſe die vor —

handene Ordnung der Dinge beſeitigt und die jüngeren Geiſt

lichen auf Koſten der älteren bedacht werden ſollten . Etwas

müſſe allerdings geſchehen . Der Sprecher bemerkte : er habe
einen andern Plan , bei welchem die Dotationen den Gemein⸗

den verblieben . Man ſolle 4 Claſſen machen , von 700 bis

900 fl., von 900 bis 1100fl . , von 1100 bis , 1300 fl. , von

1300 fl. und darüber , ungemeſſen , ſo weit die Dotation reicht .

Dabei könne man , wo auf den beſſeren Pfarreien rüſtige
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eſchlagenen Project , wo dieſe zur Regel gemacht wer

den ſollten , was , ohne daß man die Gemeinden darüber frage ,
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Wider pruck Obzu Alt 8 ·˖ 7 U 8 6 Hem de

1 fragen das 1 U D 4

Project d ZJulagenr lenterweiſe uch geſchehe

würde , ſo die Ger Zweifel ihrem Pfarrer

enn h noch f 1 i die ganze Beſoldut ö
hen 8 5ck

gar keiner 2

k §8 unzuläſſig , w

6 be d den Gemeind ein

Diſpoſttionsrecht er Pfarrl Da

Pfründevermögen ſey urſprünglichee en ſames Kirck der

mogen geweſen , und die Dismembration , durch welche ein
81 . 8 Finknuf oo NFyn K „ onn 91Theil der Einkünfte einer Pfründe abgetrennt und ei

dern überwieſen werde ey nie von der Einſtimmung der ein

lnen Ortsgemeinde abhängig gemacht worden , ſondern dazu

früherenur die Genehmigung des Capitels , ſo wie der Conſens

des Laienpatrons , und ſpäter die Genehmigung der Staatsregie

rung nöthig geweſen . Eben ſo wenig könne nach den kirchen

rechtlichen Beſtimmungen unſeres Landes die Maßreg als



— —
98 — — — — — — — — ——————— — — ——

10 de iet Werdei 9eine widerreck hnet werden Lii

was 1beſtehend Geſetzen widerſpräck
8 E 8

der 0 ſonder das kircheng U 1
1 ehe de U ts a d ir

Kt N 8 E· 8 8E ſſtonsbericht bgei 1 2 bes 0 1
leal N Iter 12 11 ven *

t Neränderungen n Nö5 1U 0 in de Pfründ

Würd⸗E E orgenommen on

regel eine vor de Forun 8 ten u 0 neuen Kirchen

10

1 au U einden um Le

Uſtim Tſt Ef 1 * 1 1 n

Patronen ſolck e zu ſtellen

0 in nit den be end ſtimmu

Die hätt La t

1 8 6 Coe 1 ＋ 1 8

* 8 Eyl N „ioeVie 0 1 1E

om r1808

Ni 0

der Gemeinden aber ſtehe nir
Ein qPi 4Ein Mitglied der

m 1 5* 1 7 di 9

8 rt auck

rden ? 2 ſt intwort dieſe F ahin

im 2 ht habe malt ierauf ſchon Rückſicht genomn ei

Ausfi de ne 1 N Ra ohne

Zweif cht d f ren B h ke dern

4 1 1 1 64 7＋ 1
di lben 1 eigen , wie dieſes ſchon jetzt aus den vorliegen⸗

P 1 1en 7 N. 8 0 * 0 * 81 N 14den Rechnungen der oberſten Kirch 0 er die Verpach⸗

tung der von ihr verwalteten Güter beſtimmt zu erſehen ſey

Hinzugefügt wurde , daß eine Erhöhung des Pachtzinſes ſchon

durch die Eröffnung einer größeren und freieren Concurrenz , als

dieſes unter den Verhältniſſen des einzelnen Pfarrers möglich
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ſey , jedenfalls in Ausſicht ſtehe . Die Verwalter hätten dabei
ihre beſtimmten Pflichten , und könnten bei Eintreibung der

Pachtgelder ganz anders verfahren , als der Pfarrer im Ver

hältniß zu ſeinen Gemeindegliedern .
Vor dem Schluß der allgemeinen Discuſſion wurde von

einem Mitglied der Commiſſion und einem des großh . Ober —
kirchenraths noch Folgendes angeführt :

Ein Redner gegen das Project habe einzelne aus den
Vortrage des großh . Oberkirchenraths und aus dem Commif
ſionsberichte herausgeriſſene Angaben in einer ausführlichen
Rede zu widerlegen verſucht . Hätte ſich dieſes Mitglied bei

bigkt 9 I 4 1 LVel
Commiſſion modificirten Verordnungsentwurf gehaltengehal

RBR 5 Nſeiner Widerlegung mehr a den

mancher Einwurf von ihm nicht gemacht und der Zweck des
Projectes richtiger erkannt worden ſeyn

Dieſer Zweck des Projects ſey im Eingang des Verordnun

entwurfs angegeben und an verſchiedenen Stellen des Vortrags
und Commiſſionsberichts näher begründet , und ſey :

„ Die Geiſtlichen ſollen auf eine angemef
ſene Weiſe beſoldet , ein allzuhäufiger

Dienſtwechſel unter denſelben ſoll beſei
tigt , die Pfarrdienſte ſollen zweckmäßig
beſetzt , für die Erhaltung des Pfarrver

60

mogens ſoll gehörig geſorgt werden
Daß hier eine Abhülfe nothwendig ſey, konnte von keinem

der Generalſynodalmitglieder in Abrede geſtellt werden . Die
Gründe dafür ſeyen in dem Vortrag und in dem Commiſſions
bericht ſo ausführlich entwickelt , daß man ſich zur Vermeidung
von Wiederholungen auf dieſe Vorlagen beziehen müſſe .

Es ſey vom Gegner angeführt worden , daß man das Pfarr —
vermögen centraliſiren wolle . Dieſes ſey nicht richtig , daſſelbe
ſolle vielmehr nach dem §. 16 des Entwurfs den einzelnen
Ortskirchen ausdrücklich gelaſſen , und durch die beſſere Beauf
ſichtigung für die Erhaltung dieſes Vermögens mehr Sicherheit
geboten werden

( Fortſetzung folgt . )
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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843

Nr. 26 . Karlsruhe , den 29 Juni 1843 .

—
Sechsundzwanzigſte Plenarſitzung vom 7. Jnni .

D 0( Fortſetzung de en Discuſſi e Claſſificationton der

Nur der Ertrag des Pfarrpfründvermögens ſoll nach Art . 4

des Entwurfs von mehreren Verrechnungen verwaltet werden

Man l e ferner eingewendet , daß die Pfarrrevenüer be

11 11 38 D Uebe D 1
Ltli hen ent ogen 1 U u

Reſervef onds ＋ t fond u. der 1 et würden Im

A h
vorgeſehen , daß

die J ͤ de Zweck ls zur Beſoldung

der Geiſtlichen und zur Unterſtützung derſelben , wenn ſi n

Beſchwerlichkeit der Stelle einer ſolchen bedürfen , verwendet

werden ſollen .

Man habe vorgehalten , daß die Verwaltungskoſten einen

Theil der Pfarrrevenüen hinwegnehmen . Dieſe Verwaltungs

yſten ſeyen jedoch in dem Vortrag des großh . Oberkirchenraths

mit ihrem höchſten Betrag angenomm worden , und man könne

nit Sicherheit ö ö Af N Betl nichterreichei

Vereinfachung in der Verwaltung mög⸗

de ſich bei dieſer Verwaltung durch

u nicht unbedeutender Mehrertrag er⸗

ſeyen bei der Verpachtung der Güter

ei der Erhebung der Pachtzinſe , bei der nutzbringenden An

wie bei der Benutzung



Pfarreivermögens ü

den , welche die Pfarrkinder ! em Pfarrer verlan

Die Pfarrer ſeyen bei der Selbſtve Utung der Pf

der größeren Pfarrgüter ſelbſt unterzi ten ſie

deutende Koſten für ft 6

bei längerem Verbleib ier S

könnten .

Verluſte am Vermögen bei einer Ver

verſtändige ſeyen weniger möglich , da theils die Geſchäftsk

niſſe der Verwalter davor Verunt 6

dieſelben bei de 8

tungsbehörden vorgebeugt werde er

die Geiſtlichen das Pfründevermögen noch ſelbf rwe

und wo dieſes Vermögen noch mehr i d B

fixirt war , Verluſt

immer mit de Berechtig de

gemacht und dieſelben nicht ausgeübt haben, oder u

haupt die zur Erhaltung des Verr nöthigen Ker

nicht beſaßen

Nachdem nun ein ſehr bedeutender 2

mögens ( der Zehnten und Grundgefälle ) in Ablöſungscapi

umgewandelt worden , ſo wären Verluſte noch viel leichter

lich , wenn nicht frühzeitig Vorkel

Capitalien gegen gute Siche

Forkbe 3

werden

Dieſes Geſchäft könne 0

laſſen Sie würden dadurck rem eigentliche Beruf

entzogen , ſie werden nicht immer u einer ſolchen

gensumwandlung nöthigen Kenntniſſe beſitzen , man köm

nicht der ſtrengen Controle unterwerfen ,

ſtellten Verwalter , durch die Anlage der Abli pi

in Grundſtücke würde manche Pfarre er großen Güter

complex bekommen , daß ſie de lbeir Nachtheil für

Pfarramt nicht ſelbſt bewirthſchaften könnten , und ſie w

bei dem Einzug ihrer ldungstheile ſehr häufig mit

— — — — l· —- —

mannichfachen Verluſten . geſe ſich dem Anl
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Pfarrkindern in höchſt unan

ſamkeit ſtörende Berührung komm

1 18Aun
venn eine Claſſification gar ni d d

Koſten für dieſe Verwaltung wür

belaufen , als wenn die Beſol

bindung gebracht

rwaltet und Koſten

Vie Verwaltungskoſten ſelbſt könnten hiernach keinen Grund

en, gegen das Claſſificationsproject zu ſtimmen . Die Be —

Flaſſification , daß durch

Oberkirchenraths angedeutete Ver

einigung der Pfarrwittwenfiscicamerariate mit der Verwaltung
der Pfarrrevenüenfonds den letzteren neue Koſten auferlegen

dadurch 1 veg, daß in d em von der Commiſſion

rf dieſe Vereinigung der Pfarr

camerariate nicht aufgenom n worden ſeß

Ver Gegner des Proßjec mder Zuweiſung von Vi

riats 6 n 17

nerker aß bei vielen Pfarreien

he beſchwerlich zu verſehen ſind , bisher ſchon Vicare ge

10 Pfrundertrag beſoldet werden mußten
d

Pfründertrag den Revenüenfonds zu

1 Pfa Rück

icht el Urf

N 7 0

ber, wie geſchehen ſey , nur

den Pfarr Bei Penſionen finde

f if

Pfarrrevenüen verde rch mit neuen Aus

ht mehr b Der e des Projects führe

heiter urch , daß man Pfarrer an denjenigen Gemeir

den , welche eine ſehr ungünſtige Lage haben und länger daſelbſt
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lich aber durch den Nichtgebrauch der Wirthſchaftseinricht

erlöſchen

Dieſes werd 8

Pfarrer die Oekonomiegebäude ü

Pfarrgütern verpachtet

Es wurde eingewendet , wenn auch die Unterbringung der

Zehntablöſungscapitallen in der Ver

en lonrmögens eine Aenderul

noch nicht die Nothwendigkeit ein Nivelliru

dungen , in der keine

1800 fl. ſeyen jedoch

101

Oothwe

Beſſerſtellung zu erblick

Bei einer Claſſification der Beſoldungen von 700

gewiß nicht die Beſoldt el

man könne ſich von der Anfangsbeſoldung an bis zur höchſt

Beſoldungsclaſſe um 1100 fl. verbeſſern . Daß eine

ur 7 Rofſafpßungen ugtiewend o 1 1 4
chung der Beſoldungen nothwendig ätt ell erſe

dene Gegner des Pr

nahehin der dritte Th

D ie Ausſicht ,

1600 fl. ertrage , gleiche einem Glüe

der Geiſtlichen werde gewiß auf die

1 tcgevo 11 1ſte eine ſichere thren

ſoldung bekomme

eil, unter 700 fl tragen

Nfründe — rhFaltPfründe halten 1

jeweiligen

R40 11 ˖ dor Nofold 891
Auch die Umgeſtaltung der Beſoldungen in Geld wurde

von dem Gegner beanſtandet Dieſe ſollt lus mehr Natu

ralien beſtehen

Die Commiſſion habe dieſes auch anerkannt , und im Art. 6

des Verordnungsentwurfs iſt durch Zuweiſung von Brodfrüchten
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R I 111 511 1118 oKy rat 1* 9 11 K1 1den Beſoldungen nicht mehr ſo groß wäre und hierin eher eir

liegeößere Unabhängigkeit der

n würden ſich im AllgemeiDie Be ungen der

˖ h das Project beff als jene der Staatsdiener

nd mar e auch hier die in dem Vortrag und Commiſ

onsberich Sgeſprochene Erwartung , daß ſich mehr junge

Leute der Th jie widn verden ur wiederhol 5

Gegner hebe namentlich auch hervor , daß durch die Selbſtbe —

virthſchaftung der Pfarrpfründe ein innigeres Zuſammenleben

des Pfarrers mit der Gemeinde gebildet werde . Dieſes werde

jedoch nur bis zu einem gewiſſen Grade ,auch zugeſtanden , jedo

5 dafuͤr im §. 6 des Entwurfs Fürſorge getroffen .

öſtbewirthſchaftung der Pfründen habe ihre GränzenDie Sell

Würde dieſel ter ausgedehnt , als es das häusliche Bedürfnif
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ßerem Segen wirken könn Us wenn ſie erſt im

k dieſe
Stell

1. Die Ein

Pa t
0 n Errichtung

würd Berückſich —

find i Ber treffenden Paragraphen

A glaubte der Redner

keine Nothwendigkeit vor —

den zu nehmen , ſie in

rifft , damit zu beſolden ,

Alle ö Kirchengemeinden um ihre Zuſtim⸗

Wzufrag

H daß mden Kirchengemeinden

cklich erhalten , und daß es

durch die Anordnung von beſondern Verwaltungen

ter beſſere Aufſicht geſtellt werden ſolle

N Frtrag 1
Pfarrpfründe fließe in die Revenüen⸗

hätten einen Anſpruch an dieſen Er —

vi n Pfarrern Abgaben auferlegt Wor

Ertrag ſolcher Pfründen würde bleibend

1800 fl bwerfen Für die Kirchen

größten Vortheil , und es hätten

ſten Zeit mehrere ſolcher Kirchengemeinden , welche

Beſitze guter Pfarrpfründen ſind , gebeten , ihre Pfarreien

rit Abgaben zu belegen , damit ſie Geiſtliche bekämen ,

Bedürfniß der Gemeinden entſprächen . Uebrigens
Gemeinden , ſoweit es ihre Intereſſen ver —

durchn ö ihnen in die Generalſynode gewählten

f ollkommer ertreten

er glaube auch die jetzt lebenden Geiſt —

˖1 0 Alteren , würden durch die Claſſiſication

n chten etzt, weil ſie. kein höheres Einkommen ,

‚ l. erhalten könnten , während doch Stellen da ſeyen ,

ls dieſe Summe ertrügen , ſo müſſe entgegnet wer⸗

daß die im glücklichſten Falle eine ſolche beſſer

dotirte Pfründe zu erhalten , noch keinen Rechtsanſpruch aul
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ffend zeichnet und als einen großen Vortheil in

dieſer Redner ,

Project d zäufigen Stellenweck den Geiſtlichen

mů in al wide daß, hon

vord 1 we 814 ränderungen vor

D A ongtkiaverde ven der nicht genöthigt

Beſſerſtel durch Uebergang von einer Pfarr

fun eeigneten Platz an

nkönne ſich nicht gerne von ihrmit gen w 9
zeruf in wenigſtens

e1 a

1 U U 1

D Pfarreiei welck ihrer Lage nach zu den unan⸗

luch den gering dotirten ; durch

8 8 Feutont Aufheſſerung erhalterden dieſ le den de Aufbeſſerung erhalten

E f rem Verlk ibeHeif Ld eren Verbleiben
1 hnen

Ebenſowenig werde ſich die weitere Beſorgniß beſtätigen

ſei !
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verden ricdk 0 Us daß deswegen das Claſſifi

9 n nichet nekhmharbject im Algem 1 nie mnehmbar erſcheiner nne

die An führung der Geiſtlichen von der oberſten

d Staatsbehörde gehörig überwacht werde und auch

en könne , daran dürfe man wohl nicht zweifell
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Die Commiſſion ſtellte den Antrag : beizutrete

Nachdem jedoch von verſchieden Seiten die W i

von ſolcher Begleitung hervorgehoben , aber auch die Unmög

lichkeit derſelben in einzelnen Fällen ausgeſprock worden war

beſchließt die Synode

1) auf eine Aenderung der Unionsurku

hung nicht einzugehen , doch aber

2 ) den Wunſch zu Protokoll niederzulegen : daß

zogliche Oberkirchenrath zu einer Dispenſation in der

angeführten Fällen ermächtigt werden woll
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Siebenundzwanzigſte Plenarſitzung vom 8 . Juni .

Se 19 Ziffer 53 vorgetragenen Gegenſtand

oÜſtändigend hier nachzutragen

einer kurzen Discuſſion über die von Pfarrer Dr .

Röther beantragten Aenderungen im muſikaliſchen Theile des

eſangbuchs hatten ſich mehrere Redner entſchieden gegen jeg

g in den von der Synode 1834 angenommenen
klärt . Sie befürchteten nachtheilige Wirkung

auf das Volk, welches ſich jetzt erſtt mit dem, was ihm nach

reifer Erwägune ſeboten worde ſe vertrauter gemacht

d Melod vonnen hätte Ueberdies ſcheine es

kaum gerechtfertigt werden zu können , wenn man Denen , die

jenen muſikaliſchen Anhang zum Geſangbuch angekauft hätten ,

wieder die Zumuthung machen wolle , einen revidirten Anhang

en man in ſieben Jahren vielleicht wieder zu revi —

diren für nöthig erachte

zu kaufen

Gegentheils wurde bemerkt , daß es angemeſſener ſey, we

Nſentliche Verbeſſerungen lieber jetzt zu geben , als erſt nach ſpä

teren Jahren , wenn einige wie man glaube verfehlte

Sangweiſen ſich noch mehr in das Volk eingelebt hätten

Im Verlaufe der Discuſſion ſtellte ein Mitglied den An —

rag

Den Wunſch in ' s Protokoll niederzulegen , daß der groß —

herzogliche Oberkirchenrath dieſen Gegenſtand baldmöglichſt

in Berathung nehmen , und das Geeignete anordnen

möge



3ͤͤ' ä.

14414

4 E Urde 1 2

10

In dieſer S 1 n 6 0 Eultu

11 11 111 1 1 4

te geſt

twickGru 0 vickelt , na che

6 0

Hen zum ſonn 1 f

jebeten , wie ma in den 1 zeit f

4

„ ＋11 1 1

UVtſack

N 7 7 1

RN 1 7 4Debeult chalte ni 0 U 1 1
f 8 8 nick 1ſack „an Nes 8 n tals Nebenſachen von gering

der Predigt

1 Ul Ort der J ˖ „

leick durck

1IsS 1 0

es ſonf R A18 A
ο 1Nebendinge .

f ohen i 7

8 lege

dieſ ü e genauer betra

o werd ſagte beſtät finden . Man werde



—
C66CCCCCC0CCCCCCC — —

U 9ig 10 1
1＋ I R 401Vorbet U 1 Bez Auf

I 4 ＋

iiſſ d M daf J fU muſſe 1 06 U enlſtel oꝗ 0

90 U ˖ 1 0 Uthe 9
E Rer n81. d n am uAltla

vas uf der 0 N — ＋ 77 KU was au r f Ve! erde U ü Erweckung
Mnd 7 9 —de Indach ü 4 1 ebele eyeél daher

Fred und ſtell

De

f Inzelgebet Aber 58

4 U 0 ˖ en 1U 1 ‚ ein

8 E5 7 U 8 * fE1A 2

tun
*

5 8 * 7
MYNeA U Uhrel onne

1U 8 1 7· nur 14U dei N 1Ili

6 4 U

1 0 0 2• * ＋ — 81
nockh kachf end 8 m Ai

1

l
· vas 1äck riſtlichen Gemüthe bei'm Ge

al m Gebet zuil nicht entſpreche
H 8

lar die me f 5

l He ˖ lUla bogn atiſchen
1 ihrer Zeit tat in nicht mehr

paſſende Ausdrücke 1, und daher verſchiedener Abände —

unge W ie und da auch eines Zuſatzes

im G ſeyen ſie die Muſter , die man wäh
Alten hätte kE



116

Dingen gehabt ; aber man finde oft daß ſie einem großen

Lehrmeiſter folgten , dem göttlichen Geiſtestrieb in ihrem Her

zen , wobei ſie dann im Ganzen das Richtige getroffen hätten

In einer älteren Altarliturgie , welche man früher an den

Sonntagen vor der Predigt verleſen h abe , beginne das Gebet

zuerſt mit einem Bekenntniß der Sünden und mit reuevoller

Demüthigung vor Gott ; und dies ſey ganz der Nat de

Sache und dem wahren Gefühl des Herzens gemaß , inde

das Herz im Aufblick zu Gott vor Allem fühlen müſſe daß

kein Sterblicher rein ſtehe vor dem ewig Heiligen und

Gerechten , und daß der Menſch bußfertiger ' Demutl

ſich ihm nahen duürſe Sodann folge d

Gottes in Jeſu Chriſto zur Vergebung der Sunden und

den Beiſtand des heiligen Geiſtes zur Beſſerung und zur Hei

ligung ; und dieſe Bitte reihe ſich ganz richtig und dem Zu

ſtande des chriſtlichen Gemüthes gemäß an das Belk
tniß der

Sünden an. Darauf komme der Troſt Eva un

Sprüchen der heiligen Schrift und die Verkündigung der Ver

gebung der Sünden ; was wieder ganz in richtiger Reihefolge

ſey. Füge man nun zuletzt noch zu ſolcher Altarlitu

feierlichen Ausdruck des Lobes , Preiſes und Dankes in Blick

auf die Herrlichkeit Gottes , auf ſeine Liebe und Gnade bei

druck erſt an den Schluß der Liturgie gehöre , weil

Gemütl 8˖ B

U Sünden Ge id Vem

D Her . ihm danken könne LE

habe man alsdann ein liturgiſches Formular vor der Predigt

welches den Grund und die heiligſten Wahrheiten des Cvan

geliums , mit Beobachtung eines dem chriſtlichen Gemüthe an

gemeſſenen Ganges , in ſich enthalte , und zugleich auch als

etwas Selbſtſtändiges neben der Predigt ſeinen Rang behaupte



Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Karlsruhe , den 30. Juni 1843 .

Siebenundzwanzigſte Plenarſitzung vom 8 . Juni .

Kirch Fortſe

Komme dann noch hinzu , daß ein ſolches Formular in
infacher , edler , bibliſcher Sprache ſich darſtelle , ſo werde

daſſelbe , wenn es mit Gefühl und Würde in feierlicher Ge

meinſchaft einer verſammelten , andächtigen Gemeinde am Tage
des Herrn ausgeſprochen werd gewiß einen geſegneten Eindruck

friſck ind ſtets neue Lebenskraft

behalten , wie überhaupt die göttliche Kraft des Evangeliums
nie veralte .

Eben ſo verdiene auch ein älteres Kanzelgebet , das man
früher gebrauchte , mit großem Lob anerkannt zu werden . Es

enthalte , ohne ſich als einen Anhang zu der Predigt darzu

ſtellen , in chriſtlich frommem Geiſte die Fuͤrbitte für die Kirche

und ihre Diener , für die Obrigkeit und den Regenten , für das

Volk nach ſeinen verſchiedenen Ständen d inſot eit auck

fuüͤr die Seelen , die in Armuth , Noth , Trübſal und Anfechtung
ind. Dieſes Gebet trage daher ebenfalls den beſtimmten Cha —

akter der Selbſtſtändigkeit an ſich , wobei es , abgeſehen von

einigen Ausdrücken und Stellen , die einer Aenderung bedürfen

wie durch den Geiſt , ſo auch durch eine einfache , edle Sprache

WirkungWirtunsund Form ſich empfehle , und nicht ohne geſegnete
bleiben werde

— 8 —
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Da das Mitglied , welches dieſe G dſätze entwickelte cͤk

auch die gedachten älteren liturgiſch 0 are mit den Ae

derungen und Zuſätzen , wie ſie n meſſen ſchienen

Kenntnißnahme mittheilte o ſah ſich dad zorſtand der

Cultuscommiſſion veranlaßt , den Wunſch szuſprechen , daß

man dieſe Formulare zu den bereits handenen d Geiſt

lichen mittheilen , und ihnen geſtatten möge,
l 8

davon zu mache

donDie beiden nach dieſen Grundſätzen redigirten Gebetef

den bei vielen Mitgliedern lebhaften An g, und nach k

Discuſſion , bei welck rd5

war , wie es u

zelne Theile der Agende eingehende Ae

terungen zu beſchließen f eine ſtückweif icht das C

umfaſſende Abhülfe verſpreck 2

weiterem Betracht der blligen Fre für

Gebrauch laſſe , den Wunſch

Der grof O kEiI 1

getheilt und denſelben frei geſtellt u

1gebrauchen

Sie Hird 1
Hierdurch wi

zrgerufeborgetufel U

beſſerung derf

Ut AMAntraa Ho
geſtellten Antrag uber

Her Bericht bt Fe es zu ˖

Die Commiſſton iſt 2 agſt 1

die Kirche allerdings “ Heidelbe

jederzeit olle und ernſte Auſmert 18 n

Foil di 0 7 und 81 M 5 4 I 7
weil die Eindrücke und die Richtung , welche die jüngere C

413 Rs 7 8. AHtRo 1 · 1 7
neration der Landesgeiſtlichen in dieſer Anſtalt empfangen , einen
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großen Einfluß auf die Zukunft der evangeliſch - proteſtantiſchen

ic

Gerne erkennt ihre Commiſſion an, daß die evangeliſche
K Badens dem Herrn zuerſt kräftig

d mit Erfolg auf die ' s, eine ſolche
Anſtalt zu errichten , der hohen Staatsregierung und den Stän

den, die mit danke er Munificenz dieſem Bedürfniß unſerer
Kirche entgegen kame o wie auch den Männern „ die dieſer

sreich wirken , zum

pflichtet ſey; ohne jedoch ſich verbergen zu

ſchöneren und kräftigeren Aufblühen ,
u einem noch nachhaltigeren und geſegneteren Einfluß dieſer

der evangeliſchen

Ba zelne ſtatutenmäßige Anordnun

reten , theils einzelne Verbeſſerungen
und Erweiterungen der Statuten des Seminars eintreten müß —

E denn auch die geſtellten Anträge

dem sube1 geſtellten Antrag der

1 gu das t der Entlaſſung aus dem

K eramen thwendig die Empfäng

F ren künftigen
D 1 E U wohlt 1 8 fluß des Directors und

der übrigen Lehrer lähme , und den ganzen Zweck des Semi —

ars dadurch nur zur Hälfte erreichen laſſe .

Soll auch unſer Seminar für die angehenden evangeliſchen
Geiſt cht etw ie Verlängerung der akade

Studienzeit herbeiführe nicht blos ein nachwachſendes Glied

des ſick té zer organiſirenden Studienkurſes , ine

Specia lct 6

Seminariu vange Heiſtliche werde

ine S
bendigenſchriſtlichen Frön

keit ; d ündlichen theologiſchen Ueber

ugung und des kirchlichen Geiſtes

4 che erübe ie Denkſchrift von Dr. R. Rothe
Eröffnung des Pr erſeminar eidelberg , 1838
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wie die Predigerſeminarien ſich vereinigen . Zweier

1 in Saft und
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Dem weitern Inhalt des erſten Antrags

der jeweilige Director die

aus Beſorg
rgend einer

die ͤuches dadurch

leicht e die für evan⸗

iſ lſame Stu

2 auf welche

tor dieſer Anſtalt aufmerkſam macht , daß „ wie

m Phyſiſchen eine Saftveränderung die Entwickelung fördert ,

hein daß die individuelle

gründlichen theologi —

Ueberzeugung in einer andern geiſtigen Atmoſphäre vor

ſich
gel Us die E ung der Kenntniſſe, “ ſo möchte es

heit f˖ le M geln ferne zu halten ,

4 R5 Theole irenden im Hin —

Staat higen dů nur die Univer
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Schluß des An
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Der Zweck, den der Antragſteller durch dieſe Betheiligung
5 men beabſichtigt , läßt ſich

Ein ge

erfahrener Pädagog und tüchtiger Theolog wirdHliigelt Theblog

56

4 umal Stoeſer NRo 5 11* 1. Um ſich 6 kurzer ö„
auch nicht ei ſer Beihülfe f˖ im ſich bei kurzer Zeit

Intr

II. Es möge großhe Staatsregierung ſo ſchnell als
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mehr finden , und die doch das Lebeuselement einer freudigen

und geſeg Wirkſamkeit evangeliſcher Geiſtlichen iſt und

bt, ſo kann ſich die evangeliſch - proteſtantiſche Landeskirche

nur Glück wün

RotheGar wahr 1 in ſeiner

Denkſchrift pag
11 N 1 * 4 54 82 4 80 11 K *Und man beſo f 8 Leben der Anſtalt ſo ein

klöſterliches werd Man fürchte ſich doch nicht vor dem

ſehe der Sache ſelbſt

5 t einen S mwelchem auch di

he Kirche die Klöſterlichkeit an ihrem Ort anerkennt

iſt gerade hier ihr rechter Ort Eine Periode der

zurückgezoge t ſtill San im Innern gehört in

etwas Höhere die

ſſen des rei diſchen Daſeyns , entfalten ſoll, und alle

edleren Geiſter haben in irgend em Zeitpunkt ihr Bedürfniß

ipfunden , oft icher, unbefriedigter Sehn

ick R rt ſie den Lebensgang des

He Gottes Und nirgends hat ſie in

ihm e ˖ he Stelle , a n der Zeit ſeiner unmittelbaren

U 7 1 ) Auck II

U vortreten vor

den iſt , deſto ſicherer

ſeiner ſelbſt göttlich gewiß Gewordene ſich dann in dem öffent

Lebe bewegen

U Lommiſſion trä desh darau dieſen zweiten

Paraarar n 8 10 ˖ nunehmen :Palagtaphe Ue Age U Anzunehl 1

Es mög 4 2 ung ſo

＋ Ur N 1 — (

du i 0 11

— d der GeueralſonddS der Generalſynode ,

ke tand , dieſem Antrag beizutreten , im etwaigen Hin

blick die Koſten
8 1 f dos 68 Koe 8Vurck 0 reick Vorſorge des Staates , ſowie durch Ddie

Beiträge der Kirche Ertrag einer Pfarrpfründe zu Heidel
o5 1 denSg Pyberg , die zur Erſparung der Koſten für den Staat einem J

* — U — — — 4 — — ——
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fragt , was ihr frommt 9d in de Geiſt de Hirck

nennt , iſt in dem allgemeinen Ben tſ t zurück

und wenn irgendw einmal die 2 0 die Reck

1
und Intereſſen derſelben gelt

dies ſofort Als e ßher Ka 8 8StA

desintereſſe mangeſehe d K

und das iſt zubt f 4 N —

Aber he Maf fähr

K el amit die Kirch kräftige

blühe , um die t hend ſend dräf

An

klärende Mi D F

Predigerſeminare als das eigenthüun

Die Aufgab ſt hier zunächſt die d Geiſt 5

f 1 8 GG 1

erne u ſich 1 f

Thät und ihrem Dienſt f

JAmt 6 3

Kirche beſeelt , kann man von ihn me 8 Glick

Geiſt in ih lebe

Will unſere Kirche in ein geiſtliches Zuſamn

Diener ſich gewährleiſten , ſo kann ſie es nur mi 6 daf

ton Norhilpys N

auf de Are 11

gegenſeit kä Prof

welche miſche 2 Kirck tancherlei

die verſchiedene R htun 0 1I N

reift , kräftigt zu dem gemeinſam

dendem Zwang , ſondern in weiſer und freund Leit

In der Ueberzeugung , daß der dritte und vierte d

ſtellten Anträge ganz beſonders geeignet

wohlthätige Verbindu des digerſeminars dem O

nismus der Kirche zu erha ind zu die

evangeliſck Theoloa 14 1 Göeiſf

freie Forf n d Schrif Richtſck

ſeres Glaul d Lebens , zu beſ ken, träat 6
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Endlich ſchließt Ihre Commiſſion mit dem innigſten Wunſche ,

die A und Anwendung die Beſchlüſſe möge dem Se —

n der Kirche unter Got Beiſtande geſegnet ſeyn

Dieſer Bericht kont des nahen Schluſſes der Sy

t mehr zur Discuſſic kommer Fedoch ipfahl die

ode den Gegenſtand 0
er begutachtet mit ſeinen ex

Anträgen der Weisheit Seiner königlichen Hoheit des Grof

herzogs zur ädigſt Vergl . Hauptbericht Seite

Es wird S uſſion über

1

ad 8 74 d miſſionsberichts

A kt iß bei ' m Eingang dieſer Ver

on d ausgehend , und die

5 ine blos berathende behandelt

nen Eingriff in die Rechte dieſer

˖ ſick die Beſoldungen der Geiſtlichen ,

56 K henvermogens

He 1beſchließen habe ,

U hoe 6 Placet ertheilen oder verſagen

könne . So e ſcheine die Sache vom Miniſterium erlaſſen

werden id die Generalſynode zu einer gutachtenden Be

de l ke Dagegen müſſe er proteſtiren . Eben ſo

ähr 1834 t dem Generalbericht über die Ver

ndlun ige Dieſen hätte eigentlich

0 K ction die Synode ſelbſt zu erlaſſen ,

U 9 1 el

d5 2 0 zuter Proteſtant

er erk räſtdent : daß dieſe Proteſtation

te der U isurkunde §. 10 der Bei⸗

age B Widerſpruch ſtände Dort ſey die Competenz der

Genera U Bezug auf die Verwaltung und Verwendung

der allgemein
d

Localkirchenvermögen , ſo wie hinſicht

— — — — — 5 — —
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des Generalberichts , worau h lit. h durch die landesher

A* 1 1 U Poagi * N 1 1 * 17
d Comi rien die Regieru Ne Utionen el

1 5 und Reg R 1laſſe ſey auf ' s Klarſte und Beſ prochen Vie

Synode ſey keine re rende 2 rde Sachen de

oen 1u *
Lehre und des E f vie de 2 1 ˖ U

ſchließende , in S der Verwaltung a 6 0

Stimn u Vieſe ſe f 1 rkun 0 k ˖

d dies u 0 Uch befe werde

7 18‚ ſich her ſon 9
hoem die Discu mich über dieſen Pun

weiter verbreitet , e in Bezug auf §. 1 ein

l da im

U pig Ukt ſchon 1 0 20ſte Oiltz !

ſchl 18 11 10 —la als ent ö Sprack bri 6 ſe 2

Ant

feit in 9

Iſſe 5

PAAITmit Ue 6

man ſolle zu dieſem Behuf i TChei du

N NTKoits Surd Kaomas5 Poit 1ſowie a Cheils dur ſachgemäße Beiträge e

6 N yu RoſglpdE A

eine Elaſſtf

f1 4 0 *

Feife wi er ſt bereit et abe ſtehe könne 0

lte füt rflüſſt die ‚ 17

ihr nun troſt die Entſcheidung überlaſſen . Nur erlaube

ſich noch kurz zu bemerken , daß ſich in mancherlei Hinſicht ſein

Antrag empfehle , bei welchem übrigens von Abgaben , die der
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unentſchieden ſey. Es beunruhige ihn der Gedanke , daß es

ſpäter heißen könnte : die Mittel ſeyen nicht vorhanden zur

Durchführung , wie man ſie in Ausſicht geſtellt habe .

Man erwiderte dem Sprecher , daß ſein Bedenken durch

Nr . 13 des Verordnungsentwurfs dahin erledigt ſey, daß erſt

nach erfolgter Beſtimmung , welche Pfarreien in die Claſſifica

tion eintreten , die Zahl der Stellen jeder Beſoldungs D

finitiv beſtimmt werden könne . Zur einſtweiligen Beruhigung
* MW f 4fügte ein anderes Mitglied hinzu : aus einer angeſtellten Be

rechnung gehe hervor , daß ſelbſt in dem Falle , daß die Patrone

nicht beitreten , jedenfalls Pf 5 öchſte Claſſe

geſetzt werden könnter mjede einzelne Pfarr g d

um 33 fl. erhöht würde . Dem wurde entgegengehalten , daß

dieſe Berechnung richtig ſeyn mög wenn alle Patrone ſick

mit ihren Pfarreien ausſchlöſſe rick ˖ venn , was

zu befürchten ſtände , Patrone mit den beſſere Pfarrd tionen

ſich ausſchlöſſen und die mit geringeren Datati mihren Beit

erklären würden

Um die zu große Differenz zwiſchen einzelnen Claſſenbeſol

dungen zu vermeiden , ſchlägt ein Mitglied folgende ſiebe

Claſſen vor

J. Claſſe 700 fl

II 850

III

IV 1200

* 1400 „

VI 1600 „

VII 6 1800 „

Nachdem die Berichterſtatter der VI. Commiſſion und nock

mehrere andere Mitglieder ſich hiermit einverſtanden erklärt

hatten , ſo wurde dieſe Claſſificirung zur Abſtimmung gebracht

und mit 16 gegen 9 Stimmen angenommen
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Mittheilungen

Verhandlungen der Generalſynode

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
R 1 7

Baden , vom Jahre 1843

N 28 . Karlsruh den Juli 1848 .

Siebenundzwanzigſte Plenarſitzung vom 8 . Juni .

Ilaſſifi ung der

In Bezug auf die Worte sub . lit . a wird von einem Ab⸗

geordneten vorgeſchlagen , ſtatt

nen ſtellvertretenden Miethzins “

ſetzen

einen den Ortsverhältniſſen entſprechenden Miethzins

was von der Generalſynode angenommen wird

Zu den Worten :

„die Geiſtlichen rücken in der Regel nach ihrem Dienſt

alter in eine höhere Beſoldungsclaſſe ein “ ,

wird die Aenderung vorgeſchlagen :

„ rücken nach den Beſtimmungen der jeweiligen Promo —

tionsordnung in eine höhere Beſoldungsclaſſe ein “ ,

was die Synode annimmt

Hierauf wird der ganze §. 2 mit den oben angegebenen Mo —

dificationen zur Abſtimmung gebracht und angenommen .

ad . 3

wird , nachdem ein Abgeordneter beantragt , den ganzen Para —

wegzulaſſen , folgende Modification vorgeſchlagen :
Geiſtliche u. ſ. w. können nicht aus dem Pfarrreve

graphe
1

nüenfond
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8281 9 U

M 9 2
ein Abgeol
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1 60 16 8 8
witlto eben U1 U 2 er U
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0 1 fN 7 R NMie
4 zwanzi Hlenurn g vom 9

* *4 4 en Lule
E f

Iite 1

di bfarrrevenuenfonds
d te l D Uze 11 8 4

˖ ange dieſe Fonds äge u. ſ. w. lei⸗

e Pf fonds . “
1 9 —fr

1 * v 1 8

1

„ aus d ni n

aus d P rrer enfonds

Art . 11, Zeile 11 , ſtatt

9 1aus dem Pfarrrevenüet

aus den Pfarrrevenüenfonds

has die Synode genehmigt

4
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ſchläat talied der
2 8 nſi 8

Redaction des Art folgende § der Wo

die Geiſtlichen rücken i hrem Dienſt

alter in eine höhere

vor

die Gei hen rücken in der R

ſtimmungen der Promot

Alt Be

was d Syn annimm

Ferner die Beibehaltung des Sat

Nicht 0

was von d —

wird

ad 8

Nachdem A 0
8 J

dieſen Paragrapl 6

Abänderung deſſell f Tü

auch der Herr Präſident eine f A

eſſe der Sache geboten erklärt , ſtellt ein Mitglied d 2

n Antrag auf folgende Modification des J

„ Schließen ſich der Beſold ! aſſifi

Patrone an , ſo werden diejenigen Pfarrer elcht

verde 1 Int U

Bef 1

Pfa U

te Pfarrer di 1 ˖ Einke

mens aller ih Pfründe hft 3

claſſe vorrücken , und wenn d Durck 8

derſte Claſſe nicht erreichen ſollt n di FI

Anſprüche auf Verſetzung auf landesherr Pfar

llen ungeſchmaäl bleiben

Ein Abgeordneter iße Bedenk Aende

rungen dieſes aAgraphen
d ſtellt d

Es moge er hohen Regierung ub t oe
D

9 N



daß die Zahlenverhältniſſe der

Nichtzuſtimmung zu erklären . E

—— - 55— — 5 —

18
137

da Verhältniß izelnen Claſſen nicht alter —

werde ,

worauf der Herr Präſident folgende Faſſung des Paragraphen

orſchlägt

In die Claſſifi ff le evangeliſch - proteſtantiſche

Pfründen e aſſen . Mit den Patro

nat n k dere Verhandlungen wegen der

Pfa pf den, über welche ihnen

ben haben ſich

erhalb drei Monaten über ihre Zuſtimmung oder

rſtere muß ſich noth —

wend übe ämmtliche Pfarrpfründen im Ganzen er —

d V zung i zukommt . Hinſichtlich

ernach auf die Verneinung des Patrons ausge

ſchloſſenen Pfründen finden alsdann folgende Regeln

ſtat

1) Sie können mit Zuſtimmun

ſpäter in die Claſſification nur da

der Durchſchnitt derſelben

che von Pati
f1 Wi f

N wi in Atl

AbgeordneteRachdem mehrere Unter

Claſſen durch

g des Patronatsherrn

nn zugelaſſen werden ,

Pfarrpfründe oder , wo es mehrere

eben ſe biel beträgt ,

werdenpräſentirt

der Vorausſetzung

18 7 1die Ausführung

dieſer Beſtimmungen nicht alternirt würden , auf dieſen Vor —

ſck n und im Laufe der Discuſſion bemerkt

worden war, daß , um im Intereſſe der einzelnen Gemeinden

den Zutritt zur Claſſification möglichſt zu erleichtern und alle

Patronatsſtellen für dieſe in ſtatt der den ſpätern

Beitritt bedingenden Durchſchnittsſumme , nur 900 fl. als Be⸗

trag angenommen werden möchte , modificirt der Herr Präſident

dermaßen :ſeinen Vorſchlag folger

zu dieſem Pfarrrevenüenfond

teſtantiſche Pfarrpfründen ohne

Mit den Patronatsherren u. ſ.

im Entwurf

—— — ——

ſind älle evangeliſch —

Ausnahme zugelaſſen .

w. , bis zuſteht, “ wie

— — —
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Eße ſick ˖ Pat

U1 4

einigte

betragen Ge 1

wie im Entwurfz ;

was die Synode mit 17 gegen 8 S

Redaction , annimmt

ad 8. 12

Bei Paragraphen
8 Re

bemerkt , daß d Beſ

neuer Pfarreie

werden mü und Antr

Wann ſie e Dotatio 12 1

in die de

lich erreicht

beſchließt die Synod tit 18 gegen 7 Stimm dieſe 2

rung , vorbehaltlich der Red

ad 8

wird ohne weitere Discuſſion mit 19 gegen 6 Stimmen

nommer

1 8 1

Ebenſo , mit der V

Die

L *

wird mit 18 gegen 7 Stimi

ad

wird wie im Entwurf mit 18 ge Stimmen

ad §. 16

11 der Zuſatz ve

itl ˖ f*

hierübér erhält die Pf

wie zu Satz 4

„ ſo iſt de farrei 8 Urkunde u. ſ. yv
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Para 16 NR D 0

88 —Die 8
4 —ed zuſa

4 8 Nerue 18 4 6 9iß dief rordn 9 ſitoriſche

Beſti 1 en ſeyen

mder Gen D 0 n U

5 f bringt der § Präſident den ganzen Verordnungs

den bereits angenommenen

beiden Theilen erbetenen nament

Abſtimmung , und es wird derſelbe mit 16 Stimmen

darunter 9 Geiſtliche und 7 Weltliche ) gegen 8 Stimmen

6 F 89 1 8 4 ne

0 f 5 ſich ein anderes geiſtliches

d der Al itl what, wiewohl ſich daſſelbe

itſchied cher W in n und in

vorhe den Sitzur di rung des vor⸗

sgeſprochen hatte , weil ihm die Zweifel

5 mderin geſtellten

Maßr vord ſer Der Redner wünſchte

Blick n8d 3 knft

8 anderes u iches ' Mitglied der Synode , welches ſich

ſchon in der geſtrigen Sitzung für Vertagung , aber auch fur

fung des Projekt t hatte , war heute nicht an —

0

n ſick t 10 Mitglieder der Synode

˖ cher

S itt nunmehr zur Discuſſion der auf §. 72

8 81 ˖ Sub 9 bis 5 ausgeſprochenen

zänſä

r. 1 w mit dem von einem Abgeordneten vorgeſchla⸗

itz

die Verwendung der hohen Kirchenregierung dafür

E f i gſt —

pruch zu nehmen u. ſ. w

mit 21 gegen 4 Stimmen angenommen

2 — 22—2 —



bei Nr. 4 beantragte ein Mitalied der Synode Modifica

daß den Deka en jährlich e 8 d5

Beſold en nach ihren m 5

ſol

welche jedoch von der Synode nicht genehmigt , dagegen der Com

miſſionsantt mit 13 ˖ vird

Ner 8 0 1 N N 411 Iitt 1 veitere 3 0 0 ˖ L.

men angenommen

Die noch übrige Zeit Sit

Berichten über mehrere kirchliche Fondsgewidmet

bereits in der Seite 320 1t te iZuſamu t lung

das Nöthige geſagt

Zu Ziffer 28 bis 38, Se beiz

die Synode den Wunſch in ' s Protok ergelegt habe, es
—möchte eine Reviſion der alten Fiſci - Statuten vorgenommer

Fhonſ Byrd N 44 . N. 8werden . 0

eſſenes Capital beſitze
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Ueunundzwanzigſte Plenarſitzung vom 9 . Juni .

Die Synode warf in dieſer Sitzung Blicke auf mehrere

Berathung te Gegenſtände , welche wegen des

morgen ſtattfindenden Schluſſes derſelben nicht mehr zur ge —
2

ſchäftsordnungsmäßigen Erledigung kommen konnten . Wir

müſſen h amentlich erwähnen der Berichte und Anträge

1) des Predigerſeminars
der Stellung der oberſten Kirchenbehörde ,

5 Paſto ungemiſchten Orten

lbuf Pfarrminiſterien Mann⸗

heim und Heidelberg und

5 ) Kirchenzucht und Kirchenbann ,

6) Gleichſtellung der Zahl der weltlichen Mit

glieder mit den geiſtlichen auf der General⸗

ſonodeynode

Das Weſentliche chts wegen Nr 1 haben wir

bereits in dieſen Blättern ilt. Ueber den sub 2 ge⸗

nannten Gegenſtand lag eine Berichtserſtattung vor, welche

weder verleſen , nock cutirt werden konnte ſte war hervor —

gerufen durch mehrere 01 ausgegangene
Anträge und durch mehrere ſpeci Ebenſo verhält

es ſich mit dem Bericht von Ziffer 3.

Er begutachtete einen Antrag der Diöceſanſynode Lörrach

vom Jahr 1841 . Auch der zu Nr. 4 erſtattete Bericht über

die vom großherzoglichen Oberkirchenrathe ausgegangene Vorlage

—— — —
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Der landesk liche Ce ſſe
er Anret — f

em rogr 1 Ufolge
zlieder der Generalſynod A
＋

idbegal 1
E Rkirche , woſelbſtud S

Profeſſor Dr. Rotl
Nyodi 0Prediger —

dem He U D

lehalt 4

mittheilen ön den S

228 *
Präſident * S

Nräſident des M4 l ve

ten Commiſſion empfangen und in d

Derſelbe hielt an d

fammelte

an die Verſammelten nachfolgende

1

K 1 8

Generalſy od 0 Ge 6d 0 d U

Berathung der A ege f ‚
Kirck des Landes einberuf 0

imelt

ledigung ihres Auftrags den Schluß der Ve

verkündigen und ſolchen zum Vollzug zu bring

Sehr ergiebigen Stoff , um ſich über d

Wünſche dieſer Kirche überhaupt , wie über die ein
Ve iltniſſe derſelben at preck

höchſter Ermächtigung bewirkten V

kirchenraths , die in den Diöceſanſynod

nicht minder dil inzelnen Mitglieder

f

1F C

e
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egangenen , zahlr en Wü ſchläge . Das Ergebniß

FIhr B vird in dem umfaſſenden Generalberichte nun —

6 öniglichen Hoheit dem Großherzog ehrfurchtsvollſt

erd Höchſt wiß d lige gnädigſt ſane

U m V br 1 verd dem

D evang ö 8 end e U
8

ſt 0 Ve ollkom
k n D gemeſff 1

1 t und derer zum
2 h und

ht große Nachth

ßer Irrthum würde aber

llung unange
0 ihrer

er Beſchrankung der

vollter Die Kirche

hen Wirkſamkei kräftigen Schutzes

furcht gegen unſern
f ſchof beleuchteten das

Y. 0 Stel

ö ick Gegenſtänd ihrer Berathung erörtert

erledigt Ihre Beſchluͤſſe 1 das Gepräge richtige

Auffaſſung der wahren Intereſſen , wie auch ſorgſamer Abwägung

deſſen , was der Wohl befördern könne , ohne ihre Grund —

igen zu bedrohen , oder die Beruhigung ihrer Bekenner zu

ſtoren

zn dieſem Sinne haben Sie bei der Berathung über das

eiſſi N ber den Piet Us und iehrere damit ver

andte U hen

Die gaben eine erfreuliche Ueberein⸗

timt die Anerkennung des allein richtigen

unſerer Kirche , wie ihn die Unions⸗

techtes der freien orſchung in der heiligen Schrift ,

„ als d einzig ſichern Quelle des Glaubens und Wiſ

— RE — 10 * ν —
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Berichtigung .

Die Correctur der einzelnen Bogen konnte wegen des Dranges

ſchäften öfter nur mit Eile beſorgt werden. Es iſt darum leicht m

daß einzelne Errata überſehen wurden . So wird e r Bericht

Claſſification nach Paragr en, ſtatt nach Seit S. 274

ſtreiche „ oder “ un ber S. 27 3 ſtreiche

rung“ und lies A S. 307, nach J ſupplir Mit
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Homiletiſche Beigabe
zur

erſten und letzten Nummer

Mittheilungen

aus den

Verhandlungen der Generalſynode der evangeliſch - pro —

teſtantiſchen Kirche des Großherzogthums Baden vom

Jahr 1843 .

— —22—. . ( —



— — — .RRR



Wir glauben unſere Leſer zu beſonderm Dank zu verpflichten

indem wir ihnen die bei der Eröffnung und beim Schluß der

Generalſynode in der Stadtkirche zu Karlsruhe gehaltenen Reden

vollſtändig mittheilen

Noch müſſen wir bemerken , daß zur Zeit , als wir dies

ſchreiben , Herr Profeſſor Dr. Rothe von Heidelberg nicht mehr

Mitglied der Redactionscommiſſion geweſen ſey . Mit dem Schluß

der Synode eilte er nach Heidelberg zurück ; an ſeine Stelle

wurde als drittes Mitglied der Commiſſion Herr Profeſſor

Stieffel von Karlsruhe in der neunundzwanzigſten Sitzung
berufen . Die Mittheilungen waren damals bis zur vierund —

zwanzigſten Sitzu gerückt
45

Karlsru 2 5uli 1843

Di tedactionscommiſſion der Mittheilungen aus den
Verhandlungen der Generalſynode .

*

1 — — — —
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K .

Die gottesdienſtliche Eröffnung

evangeliſch - proteſtantiſchen Generalſynode im

Großherzogthum Baden ,

20. April 1843

rch

den Prälaten Dr . Hüffell .

I.

Altargebet .

Im Namen des Vaters , des Sohnes und des heiligen

Geiſtes . Amen

In tiefer Demuth , aber voll kindlichen Vertrauens auf

deine Gnade , lieber himmliſcher Vater , erheben wir unſere

Herzen zu dir und bitten dich um deinen Beiſtand und Segen

für das Werk , welches wir heute beginnen wollen .

Gib uns , o Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti , den Geiſt

der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntniß der Wahr —

heit , erleuchtete Augen unſers Verſtändniſſes , daß wir erkennen

mögen die überſchwängliche Größe deiner Gnade in Chriſto

Jeſu und welches ſey unſer Beruf , die wir nach deiner Wir⸗



kung glauben an den, welchen du von den Todten auferwecket

haſt und geſetzet zu deiner Rechte H tel über alle Fürſt

thumer Gewalten , Mächt Jerr U rAlles 1

genannt werden mag t allein in eſer Welt, ſondern

der zukünftigen . Regiere und en e Herzen , daß ſie

nur von dem 0 El ſſen u dem

wahrhaftigen lauteren Worte deines lieben Sol

verborge iegen alle Schätze der Weisheit und
5 in enſeitiger aufricht iebe, in chriſtlich

Eintracht und in herzlichem Fried n dem Kleine

welch 8 riſt

1 K 7 E 11 —4 7

U ſeſt iber 0
f ſſ

dure ein B
d

8 * 1 71 8 U 6 l

in d K 7

eyn könntet 0 7 6

ind 1un

Und 8 M 1 Erlöſer 18 Cü d

alle Zungen bekennen 8 er de ey, zur C

1 Le 11 1

können ind d U

Rebe In 8 f 4 f 1

der ſuchen , das Verwundete verbind Se

vVarten ind bas nock ſtark iſ bel lel Wie d

den Apoſteln geſprochen haſt : nehmet hin den heiligen Geiſt

ſo gib auch uns denſelben , der uns in alle Wahrheit leite
Und du , heiliger Geiſt , Geiſt vom Vater und vom Sohne

ſtärke uns aus deiner Kraft . ie du die erſten

Jünger mit deiner rgriffen haſt , daß ſie Alle voll des hei

ligen Geiſtes wur zeine auch uns , d wir uns nicht

wägen und wiegen laſſen von allerlei Wind der Lehre , durch

die Schalkheit der Menſchen und Täuſcherei , womit ſie uns

erſchleichen und verführen , ſondern daß wir nach einer Regel ,



7

kommen ſind , wandeln und beharren , und ſich in

zele des Herrn Klarheit und wir verkläret wer

darin wir ge

us Allen ſpies

den von einer Klarheit zu der andern2

Er aber , der Gott des Friedens , heilige uns durch und

durch , damit unſer Geiſt ganz , ſammt der Seele und dem Leibe

behalten werde unſträflich auf die Zukunft unſers Herrn Jeſu

Chriſti . Amen .

Wir ſind verf lt , andächtige Freund Zuhörer , im

dauſe des Herrn , um mit Gebet und Anh göttlichen

Wort uns zu der wichtigen Aufgabe rzubereiten und zu

erkräftigen , welche uns von der Kirche geſtellt iſt , u d wir

ſind dem feierlichen Rufe der Glocken um ſo bereitwilliger ge

folgt , a es hier keiner blos äußerlichen Form oder einem

Je haugepränge g 10 wir den Beſehl vor

Augen haben : Alles , was ihr thut , mit Worten oder

A
mit Werken , das thut Alles in dem Namen des

zeſu , und als wir gar nicht anders anfangen kön

nen ; denn unſer Auftrag iſt ein ſo ganz und eigenthümlich

chriſtlicher , daß er ſich nothwendig in allen Beziehungen treu

bleiben muß , oder er wird innerlichſt aufgehoben .

Selbſt die Zeit , in welche unſere Generalſynode fällt , iſt

von beſonderer Bedeutung . Wir ſtehen ja noch in der voller
＋* 22ert haben9 1 2 Ho 10 Toſte die virNähe unſerer heiligen Feſte , die wi ſo eben geſeiert haben ,

des großen Tages , an welchem der Erlöſer und Heiland der

Welt für unſere Sünden geſtorben , und des gleich großen Ta⸗

ges , an welchem er von den Todten auferſtanden iſt , und da

es in der chriſtlichen Gemeinſchaft der Glaubigen keine Ver

gangenheit , ſondern nur eine ſtets friſche und unmittelbare

Gegenwart der herrlichen Thaten Gottes gibt , ſo ſchallen die



Nachklänge Unſerer feſtlichen Lol ſänge noch in dieſe Stun
herüber

So wa re denn Alles vere ligt Was dieſen Tag

heiligen muß , und wir bitten Gott in ſtil Gebete , daß er

uUns mit ſeinem heiligen Geiſte erfüller vol auf d4 Vie

Eindrücke , welche ſein Wort auf uns macht d

geſegnete Früchte tragen mögen

8 19

U nicht mehr Gäſte und 8 0
dern Bürger mit den Heiligen 8 noſſen ,
f˖

einand geſuge 1 n

Herrn Auf 1 4 d hr mit erl n et zu 1

MWir 4Mit der n Füll ˖

beginnt d Apoſtel das Sck euti
Lext entnomme C ran lem
ſolchen Reichthume und in ſolch f nd Tiefe, daf m
Leſer ſchwer wird , ſchnell fe ider

Grundzug iſt es dock

Erlöſung durch Chriſti Blut , die Vergebung
den N nack De Reichtl Ume nel Ynad und die
hohe Stellun Beſt

durch zu Theil 9 zud Apoſtel
n und de Vater

1e Werr deſu e
der geſegnet

lerle i 0 S e nU eEl — A u 1 m
ſche 8 D rch Chr t d in n Pſalmerlern Dure U ˖ in dieſem Pfſalmen
ton fährt der Apoſtel fort , bis er gleichſam einen Ruhepunkt

Worten unſers Tertes : ſo ſeyd ihr nun nicht
ehr 6 te und Fremdlinge ſondern Bürger

mit den Heiliget und Gottes Haus boſſen ,
erbauet fden Grund der Apoſtel und Prophe
ten , da Jeſus Chriſtus der Eckſtein iſt , auf wel

der ganze Bau in einander gefüget , wäch
ſet zu einem heiligen Tempel in dem Herrn ; auf
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welchem auch ihr mit erbauet werdet zu einer

Behauſuug Gottes im Geiſte Welche Worte , welche

Gedank welche Wahrheiten , welche Strahlen des heiligen

Geiſtes , aber auch welche Mahnunge welche ernſte Erinne —

an uns , die wir als Bauleute zur Erhaltung und

di zaues berufen ſind ! O man t nut

1 18 der K * NAA
en und z daf Herr uns die Tieſe des Schrift

ſinnes recht klar aufſchließen mög um darin alle Schätze der

Weisheit und der Erkennt zu finden ! Verſuchen wir nun ,

uns t Beiſt in die Text einzuleben , ſo

drängt ſich vor 2 der Gedanke auf : wie ſehr es

erkannt und beherzigt zu werden verdiene , daß

unſere Kirche rbaut iſt auf den Grund der Apo

ſtel und Propheter da Jeſus Chriſtus der Eck —

ſt e i iſt , und dabei we denn auch diesmal verweilen

Wird die Wahrheit : unſere Kirche iſt erbaut auf den Grund

der Apoſtel und Propheten , da Chriſtus der Eckſtein iſt , in

ihre Bedeut rkannt und beherzigt , ſo verſteht

es ſick a leich Anfangs von ſelbſt , daß keine

Rede me ſel ann von einem andern Grundez ;

Vvie ˖ U VI D 1 chthin

unſtatth 8 G d muß gelegt wer

n einen Bau aufführen willz nichts iſt gewiſſer ;den , wenn man einen 1

die Kirche Chriſti bedarf alſo auch nothwendig eines Grundes ,

uauf welchem Alles ruht und in einander gefüget iſt Der

Apoſtel bezeichnet dieſen Grund und ſagt : er ſey gelegt von

den Apoſteln und Pro

Und wer waren denn nun dieſe

der Eckſteinſey

aber angethan mit der Kraft aus der Höhe mit dem

heiligen Geiſte , welcher den Verh 8 H ö

über ſte kommen ſollte und am Pfingſtfeſte wirklich über ſie

gekommen iſt und ſie in alle Wahrheit geführt hat . Und wer

in, dieſer Jeſus Chriſtus ? Etwa derwar denn dieſer E

Unverſtand und der UnglaubeWeiſe von Nazareth , wie ihr

genannt hat ; etwa ein ſittl

legenheit zu helfen bemüht war , etwa ein bloßes erdichtetes

Fdeal , womit ſich die Ver

5
Gebild der Phantaſie , wie man ihn , jeder geſchichtlichen



Ueberlieferur im Trotze , d rſucht hat — ? 6

war Jeſus Chriſtus er yn Gottes , der Eir

6 om J 7 9 7 ſ˖ 8U 1 3 6 6 e l der
II 7 7 * 7 1We Gu el d, abe nbaret zu

den le n Zeit r wi en b

er wohl in g tlicher Geſt t i
miche 8 n1 4 11 f Ott 6 U U

1 8 6 8 In0 d an
8 N Reein an rer Menſch nda C

8 3 I 8 AIlca 1den als e f 1 8 war alſo der
0 vir

u N

1 7 U 0 1UI 1 1 B 1 1 Ci
ſiehb 0 1 4 1Mich fſie E1 9 6 1 a 91 a ·

und wir 1 v

nöchtet inen 3 0 ke

zwar auf alb des Thriſti m ſein

uin I· 1 d. 75 3

kann ſelb rha ſolck 0 enn

zur vollen 6 6 der ! Vott

allein die 8 elb ennt keinen Grund , al

6 egt iſt; denn ſie iſt ja eben auf dieſen Grund erbaut und

d ewi mdie Kirche i bleib

was ſie Anfa

die Büraerſchaft die Hausgenoſſenſchaft Got

e A rdu d Kirche unſerer

Syne ˖ ends nicht Ud Möglichkeit

n rn Grri u legen; denn wer hat Euch d ab

eordnet C Kirck 1 erbauet iſt auf den Grund

der Apoſtel und Prophete da Jeſus Chriſtus der Eckſtein iſt

U w Zwecke hat ſie Euch geſendet ? Daß Ihr einen

˖ ſollt ? Nein , nein , das hat die Kirche

an , das hat ſie nicht einmal thun können ,gewiß

ohne ſich vorher für aufgelöst zu erklären . Eure Vollmacht

lautet vielmeh ganz entſchieden dahin , feſtzuhalten an dem

Grunde , der gelegt iſt. Selbſt von verſchiedenen Anſichten und

Richtungen kann keine Rede bei uns ſeyn , denn für die Kirche
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11

e8 olch Sie hat abgeſchloſſen und iſt ai hrer

Grunde in einander gefüget zu einer Behauſung Gottes . W

von die allein ſeyn könnte, wäre e tgeſck ſeyn

und ein Zurückſtehen ihr tni 5

Wortes ; aber dieſes N d Kirch

nichts verändern , und wenn y bedenken , daß wir es Alle

jagen , ſeitde 1 1 l ſo fä Der

G; r 8 1 N ſen 11 1 Ged d

foſt int 06 1 f Iunf
So fſeſt indeſſen dieſer Gr Atz ſtehtr ul l

8 ind 1 6 1 dock N der

hülfe bedürfti 1id Uuns beſtimmen hiet

and a ur 1 tief , daß

iſere 5 t iſt den Grund r Apoſtel und Pro

da 0 in iſt : ſo ö un dem

11 1 * 0 * m In * *

wachſe eändert werden ls an

dem 6 U heu exte

in einander gefüget und es iſt

ollkommenſte 5 zerichtigkeit der 4

ammenhang deutet , worin dieeg

a1 ngelium 1 Shriſto mit de

ſteht , und da In e Kirche d heit chrift als einzige

Regel und Norm des Glaube f t d fortwährend

wie der Grur bſt 2 S ar das

Wort 6 yttes ic i einem wiſſet ſd f Gefüge wWas

auch ihre Aufgabe gar nicht ſe konntez ſie gibt vielm ihre

Offenbarun wie es Zeit und Umſtände erfordern , und über

läßt es dem Menſchen , ſich raus eine Ueberſicht , Ordnung

und Form zu bilden ; aber die heilige Schrift ſteht gleichwohl

im genaueſten höhern Zuſammenhange , der ſo ſtark iſt , daß man
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vei
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41

das M ſt E

ten und durft ſick

Jahrhundert

kon

Himme

ſtet uUr Schrift zurück 0

eili d

1 U

mehr man ſi i hr

ihr Verſtändniß

Es iſt a

ſtehe und

Grunde änd

in einander geſü

Aber d könr

noch als A 1

9was iſt

rüder , ſollen wir noch thun

werden wi

Ce eEm H

bauet u EK

8 eUſt urw 1 6 0

Ausbau der Kirche E

ndung unſerer Gemeinſchaft

Hiel hnehin da

Aber ſonder 8

ickgeſetzt und

hingegeben h einer Seit

tiſches Weſen f Kir

unſere Aufgabe ? Viel

riſti , die

12

veg

1fan

und

Eo1 ke

K

1 weiter ;

Le
0

niſchieden

n U n

U El U Freunk Und

Kirck 7 8 1

1iſt

i m heil

U I it m t E

B u ſ g n

A Es iſt e der nere

innere Ausbild mund Voll

und unſerer ſelbſt gemeint 5

Oe das anſtrel Uer

Zi ſt bisher grof heils zu

N al n Beſtrebungen ſich

in hat man ein gewiſſes poli

he in das Auge gefaßt und als

Allem Noth thäte . Man will



5 kiyd Keine fre gige Kirck kirchl ˖

mit V fre t Treiben de
Par will Anf 5 . die KHirche

kein anderes Inſt D dieſes

1 1 8

6 8 Pt0
5 8 (Eckf D ollen

eine 8 1 oldenen W̃ 1

5 e D rrecht

ſt Nre

eit ; aber wir wollen keine Freiheit , die zum Deckel de

Boßheit d * 1 ſo treffend aus

drück 3 Wo 1 Ht ſich ge⸗

fa 0 4 9 1

a an eben G 8 8· rſtört hat oder zer

1 5 D ( f F 1˖

I n 8 8 E

lm L
0 d wiſſen

ſck 7. 1 Richtt Roy 6 ‚ 18 8 wW 1

im G ſch be h m Kunſt id in der

A — *Phi
0 h C ſtoo Erſatz

finden . Wir verwerfen die wiſſenſchaftliche Erkenntniß in chriſt

lichen Dingen nicht , vorausgeſetzt , daß ſie nach Chriſt ſt

denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit

leibhafti und wir ſind nur vollkommen in ihm

welcher iſt das Haupt aller Fürſtenthümer undelche

Ob rigkeit ; abe vir verwerfen ausdrücklich jene unnützen

Fragen D r Zank gebä en jen Wort

ſtreit d 1 S ſcht K 8 N .

ge àus w el itſpr get 0 er, Läſte⸗

rut r A d beſonders s Schulgezänk

d5 Menſcher tete S haben und der

veit k
Iu ſind und di da meiner Gott

ſe ö Gewe Hat man denn nicht ſchon

Frage enug aufgeworfen ſt denn nicht ſchon der innere

Aufbau d Kirche gei verſäumt worden über einen bloß

** — — 8 2 ——
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äußern hand f˖ 9 i ger Klügler und vermeint⸗

Forſcher ! Alſo in de en Dingen kann unſere Aufgabe
N liegen , 1¹ legten 0 n ſe( Tert ſie angibt

Dder Bau ſoll wachſen zu eine he npel in dem

derrn id il ollt mitwachſen zuſung Gottes

Vie viel iſt hie u thun ! Es ſind manche Menſchen 6

gewe id Fremdlin hr 2 X *

1 n8 1 n2 9

l el d J eten mChriſtus de

iſt , verdeckt blieb , u d Grund mit hohen

G 0 tes Kraf ſond ˖ If er M᷑̃
hen Weis it

man Hol Stoppeln D Hrund , rge

legt iſt N reits k

jemacht , we rlei eines je d5 Alt ſt ve

gangen und es iſt Alle 0 en ; Milli U

1 2 1 U Altären El

durchdringt und beherrſcht Gauen unſers

rlandes und d Werk des heilige tes

dem Tage und mit jeder Stunde , ſo daß die

Stein nicht länger verwerfen können , der zum

Ad U 1 1 el 1 E 6 ſt Eſt ermalmen ;

al 0 ˖ 10 hſen

zu einen ˖ 6 t dem e

tei 0 Bedur Volkes geeignete

Weiſe ent n zu k iz es iſt das friſche ichte chriſtliche

Leber 31 nd 4 1ſtets

wiederk n Verſuchen die Me en zur fall zu verfüh

ren , mit Kraft und Entſchloſſenheit tgegen zu treten, und es
iſt zu beten , daß der Gott unſers Jerr Jeſu Chriſti ,

der 2 der Herrlick is Allen ge de Geiſt

der Wei t und der L barung , dami n Einig

keit und Frieden ring h dem vorgeſteckten Ziele

Und werdet nun vur

Euch leite Aſſei n di feſten 6·

Wahrheit Werd Ihr feſthalten an dem Grunde , der gelegt



ſt feſthalten an dem Bau , welch

einander gefüget iſt , werdet Ihr wirken ,
— * 1Cempel in dem Herr

1Ich müßte ja fürchten , Euch daraget
8 1＋ — P .

hts Anderes wollen . Nun dann ſeyd egnet von

zelt ; de wird Euch Gottes Geiſt zu Euer

U orſtehenden Ar werdet Ihr 1 e Frucht

inge d dann werd am Schluſſe unſerer Geſchäfte

eme Iftlich ſey Gott und E

* 4 E ·1 ns g
* 11 * 1 0 10 F ＋ 1 S 5 1 *net hat mit allerlei geiſtlichem Segen , in himm

liſchen Gütern durch Chriſtum ! Amen

** — —— —
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Schlußrede

des Profeſſors Dr . Rothe von Heidelberg ,

am 10. Juni 1843

Hochverehrte Be

Anitsbr

18erſten Zuſammentritt , ſo haben wir un

Theure

Wie bei unſerm

heu ſer heiligen Stätte verſammelt . Damals ,

um G ö Beiſtand und

en den Ar trufen ; heut

. is erwieſene Hülfe darz

Helübd beza id ſeinen Segen
er iſe 1vollbrachtes Werk herabzuflehen Wie nöthig

dieſer göttliche S iiſt zum Gedeihen der Frucht unſerer ge—

neinſamen A hlen wir al elbſt . Wenn überhaupt
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und mehr in allen ihren Gliedern zu lebendigem Glauben
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